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Übersichtsplan

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwaltungsrat 
des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen den  
Bebauungsplan Nr. 13, für den Bereich: "östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der 
Deichlinie, westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung beschlossen.

Meldorf, den ...................................                          

                                                                                                  .......................................................
                                                                                                         Vorstand

PRÄAMBEL

Entwurf 
31.08.2022 (Verwaltungsratssitzung)

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg
www.archi-stadt.de

Stand: 16.08.2022

Für den Bereich:
östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie,
westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude

SATZUNG DER STADT MELDORF
ÜBER DEN

 
BEBAUUNGSPLAN NR. 13

0 10 20 Meter

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 14. Jun. 2021 (BGBl. I S. 1802)

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

SATZUNG DER GEMEINDE NORDERMELDORF ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 13
Für den Bereich: östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude

2.0 Maß der baulichen Nutzung                      (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebene Gebäudehöhe ist 
der höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude und der untere Bezugspunkt 
(+ 0,00 m) sind die in der Planzeichnung festgesetzten Höhenbezugspunkte.
(§ 18 BauNVO)

3.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und  
Landschaft        (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)   

  
3.1 Erforderliche Befestigungen auf den Zuwegungen sind mit wasser- und luftdurchlässigem 

Aufbau herzustellen.

3.2 Oberflächenwasser ist soweit wie möglich vor Ort zur Versickerung zu bringen.

3.3. Für die Eingriffe des B-Plans Nr. 13 ist planextern auf 1.696 m2 weiterer Ausgleich zu 
leisten. Den Eingriffen werden im Naturraum Marsch Kompensationsmaßnahmen mit 
1.696 Ökopunkten auf dem Ökokonto Pellworm/Kreis Nordfriesland der ecodots GmbH 
mit dem Aktenzeichen 67.30.3-44/21 zugeordnet.

4.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a+b BauGB)  

  
4.1 Zu erhaltende Gehölze sind während der Bauzeit durch geeignete Schutzmaßnahmen 

entsprechend der einschlägigen Verordnungen und Vorschriften zu sichern (gemäß 
DIN 18920, RAS-LP-4) und von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizuhalten.

4.2 Für die als Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölze sind bei deren Abgang 
Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der Umfang und der jeweilige Charakter des 
Bestandes erhalten bleiben.

4.3 Gehölzschnittmaßnahmen, die zu einer Verunstaltung des gehölztypischen Habitus führen, 
sind verboten.

4.4 Erforderliche Pflegemaßnahmen der Gehölzbestände sind nur abschnittsweise zulässig.

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches         § 9 Abs. 7 BauGB 

Sonstige Planzeichen

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
Vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnungz.B.

Vorhandene Gebäude

Alle Maße sind in Meter angegeben

3

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

1

Überbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  

Baugrenzen

Maß der baulichen Nutzung   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß    § 16 BauNVO

Grundfläche als Höchstmaß         § 16 BauNVO

Gebäudehöhe als Höchstmaß § 16 BauNVO

GR = z.B. 200 m2

I

Abgrenzung des Maßes der Nutzungen § 16 Abs. 5 BauNVO

50 m Bauverbotszone am Landesschutzdeich § 82 LWGBV-Zone

Höhenbezugspunkt in Metern über Normalnull (NN)z.B. +1,20

Art der baulichen Nutzung

sonstiges Sondergebiet "Fahrradherberge"

Nummerierung der Teilbereiche des Sondergebietes "Fahrradherberge"

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

§ 11 BauNVOSO
Fahrradherberge

1z.B.

GH = 3 m

1.0 Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Das Sondergebiet SO „Fahrradherberge“ dient der Unterbringung von fahrradtouristischen 
Einrichtungen, die in Zusammenhang mit einem naturnahen Übernachten und dem 
Erleben von Natur stehen. 

Im Teilbereich  1  sind folgende Nutzungen zulässig (§ 11 Abs. 2 BauNVO): 
• Gastronomische Einrichtungen 
• Sanitäreinrichtungen
• Büro- und Kassenräume
• Informationsstellen mit touristischem, regionalem oder naturbezogenem

Hintergrund
• Untergeordnet: Verkaufsstände zur Vermarktung regionaler und touristischer Produkte 

mit jeweils maximal 15 m² Grundfläche

Im Teilbereich  2  sind folgende Nutzungen zulässig (§ 11 Abs. 2 BauNVO): 
• Sanitäreinrichtungen
• Lagerräume
• Aufenthalts- und Schulungsräume
• Ferienwohnung

Im Teilbereich  3  sind folgende Nutzungen zulässig (§ 11 Abs. 2 BauNVO): 
• maximal 3 Übernachtungshütten mit insgesamt höchstens 6 Betten
• maximal 5 Holzplateaus für Camping-Zelte

TEXT TEIL B

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen              § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen        § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 

10 m Deichschutzsstreifen am Landesschutzdeich § 66 LWG

Schutzstreifen an Gewässern § 35 Abs. 2 LNatSchG

Hinweise  

Artenschutzrechtliche und FFH-bezogene Maßnahmen und Hinweise
  
1. Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insektenschonende, vollständig 

eingekofferte LED-Leuchten mit warmweißem Licht (<2.700 Kelvin) zu verwenden. Der 
Lichtstrom ist nach unten auszurichten, die Beleuchtung der Gehölzbestände ist zu 
vermeiden.
Der Einsatz von Strahlern und Lasern ist nicht zulässig.

2. Bei Glasscheiben ab 6 m2 Größe sind Maßnahmen zur Verhinderung von Vogelschlag 
durch den Einsatz von Vogelschutzglas, Markierungen o.ä. vorzusehen.

3. Bei der Sammlung von Abfällen ist auf eine Verwahrung in tierunzugänglichen Behältern 
zu achten.

4. Aus Artenschutzgründen sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:

• unvermeidbare Gehölzentnahmen in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 
28./29. Februar

• Durchführung von Umbaumaßnahmen an den Gebäuden nur innerhalb der 
Fledermauswinterquartierzeit vom 01.12. bis zum 31.01. oder außerhalb dieses 
Zeitraums nur nach Kontrolle auf Besatz von Fledermäusen und Gebäudebrütern 
durch einen Sachverständigen 

• bei festgestelltem Besatz von Gebäudebrütern oder gebäudebewohnenden 
Fledermäusen Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen bzw. 
Fledermausquartieren, letztere als vorgezogene Maßnahme

5. Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Verträglichkeit mit den Natura 
2000-Gebieten sind im Rahmen des übergreifenden Besucherlenkungskonzepts für den 
Speicherkoog festzulegen, z.B. Regelungen des Zielverkehrs, Öffentlichkeitsarbeit, 
Leinenzwang für Hunde.

2.2 Im Teilbereich  3  des Sondergebietes "Fahrradherberge" dürfen einzelne Hütten eine 
maximale Grundfläche von 20 m²  und einzelne Holzplateaus eine maximale Grundfläche 
von 15 m² nicht überschreiten.

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Kommunalunternehmens 

Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen vom 17.08.2020.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am __.__.____ durch die 
Bereitstellung auf der Internetseite des Amtes Mitteldithmarschen sowie durch den Aushang 
an den Bekanntmachungstafeln in der Stadt Meldorf vom __.__.____ bis __.__.____.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am  
12.05.2022 durchgeführt. Die ortsübliche Bekanntmachung ist durch ___________________ am 
__.__.____ erfolgt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden nach § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 11.03.2022 
unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog hat am __.__.____ den Entwurf 
des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Auslegung 
vom __.__.____ bis __.__.____.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ während der 
Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung 
wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen 
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, durch Abdruck in 
_______________________ am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der 
Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB 
auszulegenden Unterlagen wurden am __.__.____ unter _______________________ ins Internet 
eingestellt.

Nordermeldorf, den .......................  Siegel
........................................

(Bürgermeister)

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein 
können, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am __.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und 
- bezeichnungen sowie bauliche Anlagen, mit Stand vom 30.06.2021, in den Planunterlagen 
enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

_______________, den __.__.____         Stempel

..........................................
(öff. bestellter Vermessungsingenieur)

8. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange am __.__.____ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Text (Teil B) am __.__.____ als Satzung beschlossen und die Begründung durch 
Beschluss gebilligt.

Nordermeldorf, den .......................  Siegel
..........................................

(Bürgermeister)

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. Der Nordpfeil kann entfallen.

Nordermeldorf, den .......................  Siegel
..........................................
      

(Bürgermeister)
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

1 Kreis Dithmarschen, 06.04.2022 
mit Schreiben vom 11.03.2022 haben Sie mich als Behörde gemäß § 4 Absatz 1 BauGB 
frühzeitig an der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 
beteiligt. 
Ziel der Planung ist es, die Voraussetzungen für eine Sicherung und Aufwertung der tou-
ristischen Infrastruktur im Bereich der Badestelle Nordermeldorf zu schaffen. Zu diesem 
Zweck sollen die Bestandsgebäude (Kiosk, Betriebsgebäude) aufgewertet und ein zusätzli-
ches einfaches Übernachtungsangebot (Zeltplatz, Kajüten) für Radtouristen geschaffen 
werden. Das Vorhaben geht in Teilen über die im städtebaulichen Entwicklungskonzept 
und im Masterplan beschriebenen Maßnahmen hinaus. Darüber hinaus sind einige der ge-
planten Maßnahmen nicht durch die FFH-Verträglichkeitsprüfung abgedeckt. Ich verweise 
in diesem Zusammenhang auf die Hinweise der unteren Naturschutzbehörde. 
Seitens des Kreises bestehen aus städtebaulicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken.  
Es bestehen aber Bedenken gegen die Planungsinhalte deren Auswirkungen nicht im Rah-
men der FFH-Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt wurden. Einer Ausweitung der ge-
planten Nutzungen über dieses Maß hinaus, kann seitens des Kreises nicht zugestimmt 
werden. 
 
Hinsichtlich der Planzeichnung mache ich zudem darauf aufmerksam, dass in der Legende 
das Planzeichen zur Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmungen dargestellt wird. 
In der Planzeichnung findet es allerdings keine Verwendung. Ich empfehle die unter-
schiedlichen Nutzungsbereiche mit Hilfe des Planzeichens in der Planzeichnung eindeutig 
zu trennen. 
Allgemeiner redaktioneller Hinweis: 
Auf dem Deckblatt des Vorentwurfs der Begründung wurde die Lage des Gebiets falsch 
markiert. Das Gebiet befindet sich nördlich des Meldorfer Hafens, während die Lage süd-
lich des Hafengebiets rot umkreist wurde. 
Auf Seite 2 desselben werden die öffentlichen Toiletten im Strandbetriebsgebäude be-
schrieben, befinden sich aber auf der Rückseite des Kioskgebäudes.  
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Im Gespräch mit dem Kreis am 09.05.2022 wurden die Planungsinhalte und 
ihre Abdeckung in der FFH-Verträglichkeitsprüfung abgestimmt. Die Festset-
zungen werden zum nächsten Beteiligungsschritt entsprechend angepasst. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Hinweise der unteren Naturschutzbehörde 
Hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf be-
stehen von Seiten der unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken. 
Die geplante Erstellung eines Grünordnerischen Fachbeitrags wird begrüßt. Der ebenfalls 
noch auszuarbeitende Umweltbericht sollte nach den Vorgaben in Anlage 1 zum BauGB 
erstellt werden. Bei der Abarbeitung der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB wird 
die Verwendung des Gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und des Ministe-
riums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. Dezember 
2013 „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ einschl. sei-
ner Anlage dringend empfohlen. Maßnahmen zum Ausgleich der durch den B-Plan Nr. 13 
vorbereiteten und nicht vermeidbaren Eingriffe sind zu entwickeln und verbindlich festzu-
legen. Die in der Artenschutzuntersuchung entwickelten artenschutzrechtlichen Vermei-
dungsmaßnahmen sollten (soweit möglich) in textliche Festsetzungen einfließen. 
Hilfsweise könnten sie als Hinweise auf der Planzeichnung abgedruckt werden, damit sie 
bei der Realisierung der Bauvorhaben Berücksichtigung finden. Auch die in der FFH-
Prüfung entwickelten Vermeidungsmaßnahmen zum Einhalten der FFH-Verträglichkeit 
sollten (soweit möglich) in textliche Festsetzungen einfließen. 
 
Zu kritisieren ist, dass die FFH-Prüfung in den (sowohl digital als auch per Post) zugesand-
ten Unterlagen jeweils fehlt.  
 
 
 
Der Vorentwurf des B-Plans Nr. 13 lässt Nutzungen zu, die bisher nicht in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt wurden. Dies betrifft Vermarktungsstände für regi-
onale Produkte und touristische Informationsstellen im Bereich des Kioskgebäudes sowie 
Aufenthaltsräume (Frühstück?, Frühschoppen?, Catering?) und Räume für pädagogische 
Angebote im Strandbetriebsgebäude. Bisher war das Strandbetriebsgebäude nur im Not-
fall für ohnehin vor Ort tätige Gruppen zugänglich (z. B. Wattführer bei ungünstigen Wet-
terbedingungen). Das Strandbetriebsgebäude auch für zusätzliche Angebote zu nutzen, für 
die die Zielgruppen extra anreisen, führt zu zusätzlichem Verkehr durch das Vogelschutz-
gebiet. Auch ein Catering für Gruppen im Strandbetriebsgebäude wäre ein neues Angebot, 
das zusätzliche Gruppen anzieht und daher ausgeschlossen werden sollte. Zusätzlicher 
Verkehr führt zu vermehrten Störungen und erhöht die Tötungsgefahr insbesondere für 
Junge führende Vögel und rastende Vogelgruppen. Nutzungen, die bisher in der FFH-
Prüfung unberücksichtigt blieben, dürfen daher nicht ermöglicht werden. Die 

 
Kenntnisnahme. 
 
Den Anregungen wird gefolgt.  
Zum Entwurf wird entsprechend § 2 a (1) BauGB ein Umweltbericht erstellt. 
Zu betrachten sind gemäß Anlage 1 zum BauGB die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans. Gemäß § 18 BNatSchG so-
wie § 1 (5) Zif. 7 und § 1a BauGB ist über die Belange von Natur und 
Landschaft im Bebauungsplan zu entscheiden. Grundlage dafür bildet der 
Grünordnerische Fachbeitrag (GOFB). Dieser wird zum Entwurf erstellt und 
benennt Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich 
von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild.  
Für die Belange des Artenschutzes liegt bereits eine FFH-Prüfung vor (2021). 
Die darin genannten artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichs-
maßnahmen werden entsprechend im Bebauungsplan Nr. 13 festgesetzt, so-
fern dies planungsrechtlich möglich ist. Die weiteren Maßnahmen werden auf 
anderem Wege abgesichert. 
 
Für die anderen in Aufstellung befindlichen Bauleitpläne im Speicherkoog (B-
Plan 66, Meldorf; B-Plan 10, Elpersbüttel) liegt eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung vor (2021), die die potentiellen Vorhaben im B-Plan 
Nr. 13 berücksichtigt hat. Diese FFH-Prüfung ist der UNB aus den genannten 
Verfahren bekannt. Sie wird in den Entwurfsunterlagen ergänzt. 
Der Anregung wird gefolgt.  
Für Art und Ausmaß der angebotenen Veranstaltungen und pädagogischen 
Angebote wird in der Begründung auf eine Nutzungsvereinbarung zwischen 
Kommunalunternehmen und Pächter hingewiesen. Die Größe und Anzahl der 
Verkaufsstände sind im Vorentwurf durch eine maximale Fläche begrenzt, zu-
sätzlich soll nun die Formulierung „untergeordnet: Verkaufsstände zur Ver-
marktung regionaler Produkte (…)“ in die textlichen Festsetzungen mit 
einfließen.  
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Bauleitplanung muss sich auf der Grundlage der FFH-Verträglichkeitsprüfung bewegen, 
größere Belastungen können nicht zugelassen werden.  
Der Bebauungsplan (Satzung und Begründung) sollte auf Marketingbegriffe wie 
(Deich- )Kajüte, Deichtorhalle, Deichplateau verzichten, und stattdessen allgemein ver-
ständliche Begriffe verwenden (z. B. Blockhütte, Strandbetriebsgebäude, Holzterrasse 
usw.), um möglichst eindeutig darzustellen, was geplant ist. 
Zudem finden sich in den textlichen Festsetzungen der Satzung zahlreiche unbestimmte 
Rechtsbegriffe, die nicht definiert werden und viel Raum für Interpretationen lassen, z. B. 
„naturnahes Übernachten“, „Übernachtungskajüte“ (Tiny-House?). In den textlichen Fest-
setzungen sollten daher diese Begriffe definiert werden. Zudem sollten die zulässigen Nut-
zungen möglichst durch eine maximal zulässige Fläche begrenzt werden. Auch wenn die B-
Plan-Satzung (Planzeichnung und textliche Festsetzungen) für sich allein verständlich sein 
sollte, sollten die zulässigen Nutzungen auch in der Begründung möglichst ausführlich, all-
gemein verständlich und detailliert beschrieben werden. Dies ist bisher nicht der Fall. 
In der Planzeichnung sind die Bestandsgebäude nicht erkennbar. Die Lesbarkeit des Plans 
sollte verbessert werden. 
Der Schutzstreifen an Gewässern nach § 35 Abs. 2 LNatSchG (150 m an der Küste) sollte 
in der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt und seine Bedeutung in der Begründung 
thematisiert werden. 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Dithmarschen bestehen keine 
Bedenken gegen die o. a. Maßnahme. Die betroffenen Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz, es gibt in der Umgebung auch keine denkmalgeschützten Objekte. Das be-
troffene Flurstück befindet sich weder in einem archäologischen Denkmalgebiet noch in 
einem archäologischen Interessengebiet. 
Brandschutzdienststelle 
Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes entsprechend den hier vorgelegten An-
tragsunterlagen können Bedenken hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes unter 
Beachtung folgender Punkte zurückgestellt werden: 
Für den Bebauungsplan ist ein Löschwasservolumenstrom von mindestens 48 m³/h über 
mindesten zwei Stunden nachzuweisen. Die Löschwasserentnahmestelle für den Erstan-
griff der Feuerwehr (mind. 48 m³/h) darf zur Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten nicht 
weiter als 75 m Luftlinie (maximal 80-120 m verlegte Druckschlauchleitung über eine gesi-
cherte Wegführung) von der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches entfernt liegen.  

Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
 
 
 
Der Anregung wird z.T. gefolgt.  
Die zulässigen Nutzungen sind bereits durch die Grundfläche sowie die maxi-
male Höhe begrenzt. Eine weitere Eingrenzung ist nicht erforderlich. 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die nächste Löschwasserentnahmestelle (Hydrant) liegt in westlich etwa 90-
100 Meter Entfernung zum Strandbetriebsgebäude und besitzt einen Volu-
menstrom von 48m3/h. Es kann mit einer Druckschlauchleitung ergänzt wer-
den. Die Erläuterungen und Hinweise werden in der Begründung ergänzt. 
Kenntnisnahme. 
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Die Löschwasserentnahmestellen müssen sich über Flächen der Feuerwehr gemäß DIN 
14090 erschließen lassen. Sie sind dauerhaft (im Winter zusätzlich von Schnee und Eis) 
frei zu halten. Die Flächen für die Feuerwehr dürfen sich nicht mit Abstellanlagen und 
Stellplätzen überschneiden. Sie sind zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten. Sie sind 
auch im Nahbereich zu dem Löschwasserentnahmestellen herzustellen. Die Lage und An-
ordnung der Löschwasserentnahmestelle ist mindestens 4 Wochen vor Beginn der Bauar-
beiten mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Dithmarschen abzustimmen. 
Die Durchführung wirksamer Löscharbeiten gemäß §15 der Landesbauordnung sowie 
Einsätze des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfristen sind nur möglich, wenn die öf-
fentlichen Verkehrsflächen so gestaltet sind, dass die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen je-
derzeit ungehindert möglich ist. Es ist eine Zufahrt bis zur Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches zu gewährleisten.  
Diese Zufahrten müssen mindestens die Anforderungen an die DIN 14090 erfüllen und 
jederzeit mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Polizei be-
fahrbar sein. Bei der Verwendung von Sperrvorrichtungen im Verlauf der Flächen für die 
Feuerwehr bzw. der Zufahrten ist die bei der Feuerwehr eingeführte Schließung für Feu-
erwehrverschlüsse gemäß DIN 3223 (Feuerwehrdreikant) zu verwenden. Bei Verwendung 
anderer Schließtechniken ist diese vor Beginn der Bauarbeiten mit der für den Brand-
schutz zuständigen Dienststelle beim Kreis Dithmarschen abzustimmen. 
Die im Hause beteiligten Fachdienste und Dienststellen untere Wasserbehörde sowie un-
tere Bodenschutzbehörde haben keine Bedenken oder zusätzliche Hinweise zu den vor-
gelegten Planunterlagen 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Es grenzt eine öffentliche Verkehrsfläche (Deichstraße) direkt an den Gel-
tungsbereich.  
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

2 Landesplanung, 03.05.2022 
Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung: Die 
im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen Er-
fordernisse der Raumordnung ergeben sich aus der am 17.12.2021 in Kraft getretenen 
Landesverordnung über den Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 
2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409) sowie dem Regionalplan 
für den Planungsraum IV (RPl IV; Amtsblatt Schl.-H. 2005 Seite 295).  
Gemäß LEP-VO 2021 liegt die Fläche sowohl in einem Vorbehaltsraum für Natur und 
Landschaft als auch in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. In der Karte 
des Regionalplans für den Planungsraum IV ist der Bereich als Gebiet mit besonderer Be-
deutung für Natur und Landschaft und als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Touris-
mus und Erholung ausgewiesen.  

 
Kenntnisnahme. 
Die Begründung wird entsprechend aktualisiert. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Die Planung war Gegenstand einer landesplanerischen Stellungnahme zur 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Nordermeldorf. In dieser Stellungnahme wurde be-
reits darauf verwiesen, dass es entsprechend der Ziffer 6.3.1 Nr. 3 Abs. 4 RPl IV für die 
Entwicklung dieses Bereichs im Sinne eines naturbetonten Tourismus der Erarbeitung ei-
nes Gesamtkonzeptes mit der Gemeinde Elpersbüttel und der Stadt Meldorf bedarf und 
dass der damals vorgelegte Masterplan von der Landesplanung als dafür ausreichend an-
gesehen wird. 
Neu ist allerdings, dass die vom DLRG-Personal genutzte Wohnung zu einer Ferienwoh-
nung ausgebaut werden soll. Bereits in einem planerischen Gespräch am 06.05.2014 
wurde seitens der Landesplanung darauf hingewiesen, dass es an dieser Stelle nicht zu ei-
ner Verfestigung der touristischen Nutzung kommen sollte. Es sollte daher sehr darauf ge-
achtet werden, dass über die bestehende Wohnung hinaus keine weiteren 
Ferienwohnungen im Plangebiet entstehen.  
Ich weise zudem auf die Stellungnahme des Kreises vom 06.04.2022 hin und bitte die Pla-
nung zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.   
 
Eine abschließende Stellungnahme stelle ich bis zu einer erneuten Beteiligung im weiteren 
Verfahren zurück. 
Ich weise zudem zu Ihrer Information darauf hin, dass die Landesplanungsbehörde gemäß 
Ziff. II. des Erlasses „Planungsanzeigen sowie Unterrichtungen nach dem Landesplanungs-
gesetz“ vom 01.05.2020 den Gemeinden innerhalb einer Frist von zwei Monaten, nach der 
ihr beurteilungsfähige Planunterlagen vorliegen, die zu beachtenden Erfordernisse der 
Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nummer 1 ROG) mitteilt.  
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die För-
derungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme 
nicht verbunden.  
Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, sind keine weite-
ren Hinweise erforderlich. 

Kenntnisnahme.  
Der Hinweis zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans wird in die Begrün-
dung des Bebauungsplans Nr. 13 aufgenommen.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Neben der bestehenden Wohnung sind keine weiteren Ferienwohnungen im 
Plangebiet vorgesehen. Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Die Stellungnahme des Kreises ist unter der lfd. Nr. 1 in die Begründung ein-
gestellt worden. 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

3 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, 08.04.2022 
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind keine Anregungen oder Bedenken mitzuteilen. 
Bei Planänderungen und Ergänzungen wird um erneute Beteiligung mit Benennung der 
geänderten oder ergänzten Teile gebeten. 

 
Kenntnisnahme. 
Kenntnisnahme. Das LLUR wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

4 SH Netz, 14.03.2022 
seitens der SH-Netz gibt es keine Einwände gegen den Bebauungsplan Nordermeldorf Nr. 
13. Einen Planauszug unserer Niederspannungsversorgung ist im Anhang ersichtlich. 

 

 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis auf die Niederspannungsversorgung wird in die Begründung auf-
genommen.  
 

5 Deutsche Telekom Technik GmbH, 17.03.2022 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die o.a. Planung haben wir 
grundsätzlich keine Bedenken, bitten aber zu berücksichtigen, dass in dem Plangebiet Te-
lekommunikationskabel verlegt sind. Daher haben wir als Anlage einen Lageplan unserer 
Telekommunikationseinrichtungen beigefügt. 

 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Hinweise für die Ausführungsplanung werden in die Begründung aufge-
nommen.  
 
 
 
 



Gemeinde Nordermeldorf – Bebauungsplan Nr. 13       

Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB  

 Öffentlichkeitsbeteiligung am 12.05.2022 040 – 44 14 19 
 Stand: 18.08.22 Graumannsweg 69 
 Bearbeiter: Karsten Schwormstede, Nathalie Grabbert, Susan Arndt 22087 Hamburg 
 Seite  7 www.archi-stadt.de 
 

Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassene Planunterlage nur für interne Zwecke zu benutzen 
und nicht an Dritte weiterzugeben. 
Die Zusendung des anliegenden Bestandsplanes entbindet Sie bzw. die bauausführenden 
Tiefbaufirmen/Personen nicht davon, sich vor Beginn der Baumaßnahme bei unserer offi-
ziellen Planauskunft die aktuellen Bestandspläne anzufordern und sich bei Arbeiten in der 
Nähe von Telekommunikationsanlagen an die einschlägigen Bestimmungen zu halten. Nur 
so kann vermieden werden, dass Tiefbaufirmen oder (Privat-) Personen bei einer Beschä-
digung unserer Anlagen zum Schadensersatz herangezogen werden. Die aktuellen Pläne 
können über die nachfolgend aufgeführte Adresse Zentrale Planauskunft: E-Mail: planaus-
kunft.nord@telekom.de Tel.: 0431 / 145 – 8888 Fax: 0391 / 580 225 405 angefordert 
werden. 
Eigene Maßnahmen der Telekom sind aus heutiger Sicht nicht geplant. Sollten jedoch Än-
derungen an den Anlagen der Telekom durch die beabsichtige Baumaßnahme erforderlich 
werden, bitten wir um frühzeitige Einbindung vor Beginn der Bauarbeiten und um Mittei-
lung der beauftragten Baufirma, um die Baumaßnahme nicht unnötig zu behindern/zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONB

PTI

TI NL

Datum

Name

VsB

AsB

Maßstab

Blatt

Sicht

AT/Vh-Bez.:

AT/Vh-Nr.:

1

1:500

17.03.2022

Klaus Reichert_TPS

1

Büsum

Kiel

Nord

Kein aktiver Auftrag

Kein aktiver Auftrag

Lageplan

Bemerkung: 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
verzögern. Ggf. erforderliche Änderungen/Umlegungen von Anlagen der Telekom sind 
grundsätzlich kostenpflichtig und würden wir, wie im Regelfall üblich, mit einer durch die 
Telekom selbst beauftragten Firma durchführen. Sofern neue Gebäude an das Telekom-
munikationsnetz der Telekom angeschlossen werden sollen, muss sich der Bauherr früh-
zeitig (mind. 6 Monate vor Baubeginn) mit unserem Bauherrenservice unter der 
Rufnummer 0800/3301903 oder über das Kontaktformular im Internet unter der Adresse: 
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren in Verbindung setzen, damit ein rechtzeitiger 
Anschluss an das Telekommunikationsnetz gewährleistet werden kann. 

6 Abfallwirtschaft Dithmarschen, 14.03.2022 
Nach Einsichtnahme besteht seitens der Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH auf Grund-
lage der Unterlagen keine Bedenken gegen die Bebauungsmaßnahme. 

 
Kenntnisnahme. 

7 Untere Forstbehörde, 14.03.2022 
zu den Planungen für den Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf bestehen 
seitens der unteren Forstbehörde keine Bedenken. Flächen, die derzeit Wald im Sinne des 
Gesetzes sind oder gewesen sind, liegen nicht in unmittelbarer Nähe des Planbereiches. 
Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens bitte ich Sie ihr Anschreiben zu-
künftig per Mail an meine Mailadresse (Dietmar.Steenbuck@llur.landsh.de) zu senden, so-
fern es sich um Verfahren in Dithmarschen oder Nordfriesland handelt. 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Die Anschreiben werden künftig an die angegebene 
Mailadresse gesandt. 

8 Archäologisches Landesamt, 18.03.2022 
wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 
2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu. 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigen-
tümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder 
in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind 

 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Der Hinweis wird in der Begründung ergänzt 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen 
in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

9 Amprion GmbH, 17.03.2022 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspannungsleitungen unseres 
Unternehmens. Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen aus 
heutiger Sicht nicht vor.  
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zuständigen 
Unternehmen beteiligt haben. 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
Weitere Versorger sind beteiligt worden. 

10 Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, 29.03.2022 
aus unserer Sicht bestehen zu der o.a. Bauleitplanung keine Bedenken bzw. Änderungs-
wünsche. 

 
Kenntnisnahme. 

11 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, 28.03.2022 
mit o.g. Schreiben legten Sie mir die im Betreff genannte Bauleitplanung der Gemeinde 
Nordermeldorf mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 11.04.2022 vor.  
Gegen die o.g. Bauleitplanung habe ich keine Bedenken.  
Diese Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen und straßenverkehrlichen Bereich 
nur auf Straßen-des überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Bundesautobahnen. Eine 
zusätzliche Stellungnahme in straßenbaulicher und verkehrlicher Hinsicht durch das Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-
Holstein erfolgt nicht. 

 
Kenntnisnahme. 
 
Kenntnisnahme. 
Kenntnisnahme.  
 
 

12 Landeskriminalamt, Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein, 21.03.2022 
in der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen.  
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom 
und Straßenbau ist die o. a. Fläche/Trasse gern. Kampfmittelverordnung des Landes 
Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf 
Antrag durch das Landeskriminalamt Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 
24116 Kiel durchgeführt. Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig 
mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und Räum-
maßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 

 
Kenntnisnahme. 
Kenntnisnahme. 
Die Hinweise für die Ausführungsplanung werden in der Begründung ergänzt. 
 
 

13 Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen, 04.04.2022 
Der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und der ihm angeschlossene Sielverband 
Dithmarscher Bucht (48) haben gegen den vorgenannten Plan keine Bedenken. 

 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

14 Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in  
Schleswig-Holstein (AG-29), 07.04.2022 
1. Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verweisen hinsichtlich 
des Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung auf die in § 2 (4) und § 2a 
(2) BauGB sowie in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards. 
2. Die AG-29 weist darauf hin, dass die Angaben über die Anzahl der geplanten „Kajüten“ 
und „Zeltplätze“ in der vorgelegten Begründung zum Bebauungsplan Nr. 13 und im Arten-
schutzbeitrag nicht deckungsgleich sind.  
 
3. Im Artenschutzbeitrag heißt es: „Wenn durch die vermehrte Personenzahl eine Ausdeh-
nung der Störzeiten und / oder der gestörten Fläche erfolgt, kommt es zu zusätzlichen 
Störungen von Vögeln und anderen Tieren. Das wäre der Fall, wenn durch die Verwirkli-
chung der Planungen nicht nur einfach mehr Besucher aufträten, sondern diese Besucher 
auch zusätzliche Flächen und / oder Tageszeiten in störender Weise nutzen würden.“ 
 
Im Gutachten wird verkannt, dass es durch die Schaffung von Übernachtungsmöglichkei-
ten für „max. ca. 35 Personen“ durchaus zu Störungen in bisher (fast) ungestörten Tages-
zeiten (Nacht) kommen wird. Lärm, Lagerfeuer, Bewegungen, etc.  gehören zu „Kajüten“ 
und Zelten fast zwingend hinzu. Hier besteht in der Beurteilung Nachbesserungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rein vorsorglich teilt die AG-29 bereits an dieser Stelle mit, dass sie das Vorhaben äu-
ßerst kritisch bis ablehnend betrachtet.  
 

 
 
Kenntnisnahme.  
Der Umweltbericht wird entsprechend der Rechtsgrundlagen ergänzt. 
 
Die Aussage ist richtig und ist kein Widerspruch.  
Die zulässigen Nutzungen des Bebauungsplans liegen unterhalb der Ansätze 
der FFH-Vorprüfung, daher wird durch die Nutzungen im B-Plan die Belas-
tungsgrenze nicht überschritten. 
Kenntnisnahme. 
Der Gutachter stellt in Kap.2.3.3.2.3 auf Seite 11 der Artenschutzuntersu-
chung zum Projekt Nordermeldorf fest, dass die Beherbergungskapazität in 
den saisonalen Randzeiten nur sehr geringfügig vergrößert wird. Dass es da-
mit zu einer zeitlichen Ausdehnung der Störungen durch Regelübertretungen 
kommen wird, kann wissenschaftlich nicht belegt werden. 
Der Gutachter kommt zu der Einschätzung (Seite 31), dass relevante Fernwir-
kungen von vorhabenbedingten Störungen aus dem Geltungsbereich  
heraus - hinein in die umgebenden Offenlandbereiche bzw. Wasserflächen – 
nicht zu erwarten sind. Wirkungen des touristischen Betriebes in den Um-
grenzungen des Projektgebietes (B-Plan) werden kaum weiter reichen als das 
touristische Areal selbst. Es kommt also nicht zu erheblichen Störungen über 
die Grenzen des Projektes hinaus. 
Der Gutachter setzt sich mit den max. 35 neuen Übernachtungsmöglichkei-
ten auseinander (Seite 31) und trifft die Aussage, dass davon keine wissen-
schaftlich belegbare zusätzliche Störung zu prognostizieren wäre. 
Zudem sind die Ansätze der Artenschutzuntersuchung auf der „sicheren 
Seite“: Gegenüber den angenommenen 5 Hütten (Kajüten) mit je 2 Personen, 
einer Ferienwohnung für 5-6 Personen und bis zu 10 Zelten mit je 2 Perso-
nen, also in der Summe 35 Personen, lässt der B-Plan mit max. 3 Hütten (Ka-
jüten) für je 2 Personen, einer Fewo mit 5-6 Personen und max. 5 Zelten mit 
je 2 Personen in der Summe nur ca. 20 Personen erwarten. 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Die AG-29 behält sich ausdrücklich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen. Kenntnisnahme. 

15 BUND Schleswig-Holstein, 11.04.2022 
wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen zu den oben genannten Verfahren 
und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Im Namen des BUND Landesverbandes Schles-
wig-Holstein nehme ich zu dem oben genannten Verfahren wie folgt Stellung:  
Der BUND sieht die Entwicklung im Speicherkoog – wie bereits in anderen Verfahren mit-
geteilt – insgesamt sehr kritisch. Die Schaffung von neuen Übernachtungsmöglichkeiten in 
dem hier gegenständlichen Verfahren an der Badestelle Nordermeldorf lehnt der BUND 
aus folgenden naturschutzfachlichen Gründen ab.  
 
Allgemein lässt sich an dem Verfahren und den Plänen Folgendes bemängeln:  
Die Situation im Speicherkoog ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der touristi-
schen Nutzung angespannt. Die Beteiligten sollten die derzeitige Situation ansatzweise na-
turschutzverträglich „in den Griff bekommen“, anstatt eine Erweiterung des touristischen 
Angebots zu erwägen. Im Speicherkoog findet bereits jetzt mehr Tourismus statt als das 
Gebiet verträgt, insbesondere unter dem Aspekt, dass hier bereits jetzt nie genehmigter 
Übernachtungstourismus stattfindet, weshalb der BUND jedwede Erweiterung des touris-
tischen Angebots ablehnt. Dabei werden der Wert des Speicherkoogs für den Natur- und 
Artenschutz und die Auswirkungen der bestehenden und der weiteren touristischen Nut-
zungen unterschätzt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beteiligten auf Seiten der Planer betonen immer wieder, dass die Planungen „zusam-
men mit dem Naturschutz“ erfolgten und die Zielgruppe Natururlauber seien. Schon die 

 
Kenntnisnahme.  
 
 
Kenntnisnahme.  
Die Planung entspricht den mit den Naturschutzbehörden und -verbänden 
abgestimmten Masterplan und der FNP-Änderung und ist eine gerechte Ab-
wägung zwischen den technisch-ökonomischen und naturschutzrechtlichen 
Belangen 
 
Kenntnisnahme.  
Zum Bebauungsplan wird entsprechend § 2 a (1) BauGB ein Umweltbericht 
erstellt. Zu betrachten sind gemäß Anlage 1 zum BauGB die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans. Gemäß § 18 
BNatSchG sowie § 1 (5) Zif. 7 und § 1a BauGB ist über die Belange von Natur 
und Landschaft im Bebauungsplan zu entscheiden. Grundlage dafür bildet der 
Grünordnerische Fachbeitrag (GOFB). Dieser wird zum Entwurf erstellt und 
benennt Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich 
von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild.  
Für die Belange des Artenschutzes liegt bereits eine Untersuchung vor 
(2021). Die darin genannten artenschutzrechtlichen Vermeidungs-und Aus-
gleichsmaßnahmen werden entsprechend im Bebauungsplan Nr. 13 festge-
setzt, sofern dies planungsrechtlich möglich ist. Die weiteren Maßnahmen 
werden auf anderem Wege abgesichert. Das Artenschutzgutachten kommt zu 
der Einschätzung (Seite 31), dass relevante Fernwirkungen von vorhabenbe-
dingten Störungen aus dem Geltungsbereich heraus - hinein in die umgeben-
den Offenlandbereiche bzw. Wasserflächen – nicht zu erwarten sind. 
Wirkungen des touristischen Betriebes in den Umgrenzungen des Projektge-
bietes (Bebauungsplan) werden kaum weiter reichen als das touristische Areal 
selbst. Es kommt also nicht zu erheblichen Störungen über die Grenzen des 
Projektes hinaus. 
 
Kenntnisnahme. 
Die Aussage von persönlichen Empfindungen ist nicht B-Plan-relevant. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Ernsthaftigkeit dieser Behauptungen dürften angesichts der Ausgestaltung der Pläne an-
gezweifelt werden. Kritik von Naturschützern ist leider immer wieder als lästig und über-
trieben abgetan worden und mit zynischen Bemerkungen kommentiert worden. 
Die nun vorgelegte FFH-VP bestätigt die Naturschützer in ihrer Kritik und kommt zu dem 
Ergebnis, dass zunächst einmal durch die Pläne – kumulativ betrachtet – die angrenzenden 
Schutzgebiete FFH-Gebiet 0916-391: „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer und angrenzende Küstengebiete“ und das EU-Vogelschutzgebiet DE 0916-491 
„Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstenbereiche“ in ihren Erhaltungs-
zielen erheblich beeinträchtigt werden könnten. Das Gutachten kommt sodann zu dem Er-
gebnis, dass die Vorhaben der drei Kommunen mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete 
nur dann verträglich seien, sofern bestimmte Schadensbegrenzungsmaßnahmen sicher 
umgesetzt würden.  
Gerade vor dem Hintergrund, dass die Europäische Kommission am 18.02.2021 beschlos-
sen hat, die Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichts wegen mangel-
hafter Umsetzung der Habitat-Richtlinie zu verklagen, sind jegliche Aktivitäten, die nicht 
zu einer Verbesserung des Erhaltungszustands bzw. noch schlimmer, gar zu einer Ver-
schlechterung führen schon aus europarechtlicher Sicht zu unterlassen. In der Klageschrift 
wird explizit darauf hingewiesen, dass in den einzelnen Gebieten keine hinreichend detail-
lierten und quantifizierten Erhaltungsziele festgelegt wurden und damit auch keine hinrei-
chende Berichterstattung möglich ist. (Quelle: https://ec.europa.eu/commission/ 
presscorner/detail/de/ip_21_412)  
Genau diese klaren und quantifizierbaren Erhaltungsziele sind für die entsprechenden 
NATURA 2000-Gebiete bisher nicht definiert worden, und auch die Auswirkungen der 
touristischen Weiterentwicklung sind in der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht qualifiziert 
und mit reproduzierbarer Methodik abgeprüft worden. Die Aussagen des Gutachtens ver-
bleiben zu oft in der Beliebigkeit. Die Herleitung einer erheblichen Beeinträchtigung und 
deren Vermeidung sind nicht hinreichend begründet. Spezifische Erhaltungsziele für die 
Teilgebiete sind nicht definiert worden. Dementsprechend fehlt auch die Herleitung, wie 
diese Ziele und entsprechend der gute Erhaltungszustand erreicht werden sollen.  
Zwar nennt das Gutachten diverse Schadensbegrenzungsmaßnahmen, insgesamt bleibt 
aber offen, welche konkreten Ziele erreicht werden sollen und wann und wie gesichert 
werden soll, das diese die ihnen zugedachten Wirkungen mit der dafür nach der Recht-
sprechung nötigen Gewissheit erreichen werden. Somit ist eine Prüfung, ob die Maßnah-
men ihren Zweck erfüllen, unmöglich. Folglich kann auch nicht gewährleistet werden, dass 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der Schutzgebiete ausgeschlossen 
ist.   

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
Die zugrunde gelegten Erhaltungsziele entsprechen dem derzeitigen bekann-
ten Kenntnisstand. Eine zukünftig mögliche bzw. erforderliche Konkretisie-
rung ist nicht Maßstab für die vorliegende FFH-Prüfung. Es ist Aufgabe des 
Landes, die Ziele zu detaillieren und zu quantifizieren, nicht aber der Kom-
mune, dies im Rahmen der Bauleitplanung vorzunehmen. 
 
 
 
Der Aussage wird widersprochen. 
Die Kritik einer beliebigen Herleitung des Beeinträchtigungsgrads ist nicht zu-
treffend. Die Bewertungsmethode ist in Kap. 6 ausführlich dargelegt. Die Be-
urteilung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
erfolgt auf der Grundlage der gebietsspezifischen Standarddatenbögen und 
Managementplänen, der ergänzenden Kartierungen sowie fachlicher Leitfä-
den, Fachinformationssysteme und Fachkonventionen des Bundes. 
 
Kenntnisnahme. 
Die Umsetzung und Einhaltung der notwendigen und in der FFH-Prüfung ge-
nannten Maßnahmen ist nicht Bestandteil der FFH-Prüfung, sondern obliegt 
den zuständigen Behörden und Verwaltungen. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Zentraler Ausgangspunkt der Besucherlenkung soll das neue Nationalparkhaus sein. Da 
dieses nach der derzeitigen Planung vorerst gar nicht umgesetzt werden soll, wird auch 
das Besucherlenkungskonzept seinen – für die Genehmigungsfähigkeit erforderlichen – 
Zweck nicht erfüllen. Solange dieser nicht erfüllt werden kann, sind aber auch alle Planun-
gen inkongruent und daher unzulässig.  
Habitatschutzrechtlich nicht dienlich ist die angedachte Förderung von umweltfreundli-
cher Fortbewegung im Speicherkoog, für die auch eine Möglichkeit zum Leihen von Fahr-
rädern eingerichtet werden soll. Von Menschen auf Fahrrädern geht eine deutlich größere 
Störwirkung aus als von Menschen in Autos. Auch das steht in dem Gutachten (S. 98). Aus 
naturschutzfachlicher Sicht wäre eine Fortbewegung in einem langsam fahrenden Auto 
daher zu bevorzugen („Safari“). Der Verkehr muss auf ein Minimum reduziert werden. Eine 
Zunahme an Radfahrern, Inlineskatern und Spaziergängern ist auszuschließen. Die Besu-
cher sollten innerhalb des Speicherkoogs punktuelle Ziele ansteuern, wie z.B. den Hafen, 
die Badestellen oder Vogelbeobachtungsstellen, wo sie aussteigen können, und im Übri-
gen möglichst die Fahrzeuge nicht verlassen.  
Im Übrigen sollten sie sich nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ langsam im Auto fort-
bewegen und vom Auto aus die Natur beobachten und genießen. Wer die Natur liebt, be-
nötigt auch keine künstlerische Gestaltung entlang der Hafenstraße, wie es auf einer der 
Sitzungen des Verwaltungsrates vorgeschlagen wurde, damit bei der langsamen Fahrt 
keine Langeweile aufkommt. Zusätzliche künstlerische Gestaltungen würden das Land-
schaftsbild zerstören, das ja gerade „Natur pur“ zeigen soll.   
Das Gutachten und die Planungen des Vorhabenträgers lassen offen, wie sichergestellt 
werden soll, dass nur die gewünschte Zielgruppe, also Natururlauber in das Gebiet kom-
men, die das Gebiet zu schätzen wissen und sich an die bestehenden Regeln halten. Zu-
dem halten sich auch Naturfreunde leider nicht gesichert immer an die Regeln. Der Faktor 
Mensch wird unterschätzt, was bereits jetzt im Gebiet deutlich wird. Maßnahmen, um den 
vielen Verstößen entgegenzuwirken, sind mangelhaft. Sie erfolgen insgesamt zu zögerlich 
(in der Regel mit einem Jahr Verzögerung) und wenig konsequent und im Wesentlichen 
nur (aber immerhin) gegen Verkehrssünder. Unklar bleibt zudem, wie überhaupt die Ein-
haltung der Vorgaben, wie z.B. die Geschwindigkeitsbegrenzung, sichergestellt werden 
soll. Die Forderung „tiersicherer“ Abfallbehälter ist schön, genügt jedoch nicht. Schon jetzt 
wird Abfall an den Straßenrändern und Büschen im Bereich der Parkplätze vorgefunden. 
Dieser wird mit einer Zunahme der menschlichen Nutzung zunehmen. Das gilt insbeson-
dere für Essensreste, die als vermeintlich unschädlicher Bioabfall in der Natur entsorgt 
werden. Auch hier wird der Faktor Mensch unterschätzt, so dass eine notwendige Über-
wachung fehlt.  

Der Aussage wird widersprochen. 
Das Besucherlenkungskonzept schlägt verschiedene Maßnahmen zur Besu-
cherlenkung im gesamten Speicherkoog vor. Es werden verschiedene touristi-
sche Schwerpunkte genannt. Für eine Besucherlenkung gemäß dem Konzept 
ist das Nationalparkhaus keine Notwendigkeit. 
In der FFH-Prüfung ist in Kap. 6.3.2 dargestellt, dass bereits jetzt entlang der 
Straßen und Wege eine Vorbelastung durch Störungen durch Fußgänger, 
Radfahrer und Kfz vorliegt und sich durch die geplanten Vorhaben die Quan-
tität der Frequentierung ändert, während die qualitativen Beeinträchtigungen 
schon vorhanden sind. Es ist entlang der genutzten Radwege nicht mit einer 
räumlichen Ausdehnung der bereits vorhandenen Störungen zu rechnen, da 
keine neuen Wegeverbindungen vorgesehen sind. Im Übrigen ist das unkon-
trollierte und ungenehmigte Verlassen von Kfz ein Vollzugsdefizit. Diese kann 
nicht durch Maßnahmen der FFH-Prüfung beeinflusst werden. 
 
Kenntnisnahme.  
Die Gestaltung entlang der Hafenstraße ist nicht Bestandteil dieses Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 
 
 

Kenntnisnahme. 
Im Besucherlenkungskonzept werden verschiedene Maßnahmen zur Besu-
cherlenkung genannt. Unter anderem sollen zur Einhaltung der Regeln und 
zur Vermeidung von Verstößen vermehrt Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit zum Tragen kommen, um eine wesentliche Grundlage für das Bewusst-
sein der Schutzwürdigkeit des Speicherkoogs zu schaffen. Zusätzlich kommen 
Beschilderungen zu Verhaltensregeln sowie deutliche Kommunikation und 
Erklärung dieser Regeln hinzu. Die Einhaltung der Regelungen zum Natur-
schutz und Verkehr im Speicherkoog kann jedoch nur durch das Ordnungs-
recht geprüft werden und liegt nicht im Aufgabenbereich des Planungsrechts. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
In dem gesamten Zeitraum der Datenerfassung für das Gutachten gab es wiederholt und 
teilweise massive Verstöße gegen Regelungen mit dem Schutzzweck Naturschutz. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Verstöße sich negativ auf die eigentlich vorhandenen Be-
stände an Brut- und Rastvögeln ausgewirkt haben. Somit ist die Datengrundlage für das 
Gutachten unbrauchbar und somit auch das Gutachten selbst. Bereits deshalb sind die Pla-
nungen rechtswidrig. 
 
 
 
 
 
Die Stiftung Naturschutz, welche das LIFE Limosa Projekt in dem gegenständlichen Gebiet 
durchführt, ist trotz Hinweises seitens der unteren Naturschutzbehörde nicht beteiligt 
worden und findet in dem gesamten FFH-Gutachten mit keinem Wort Erwähnung. Die 
Berichte der Stiftung Naturschutz zu den Brutbestandsentwicklungen der wertgebenden 
Wiesenvogelarten, wie Uferschnepfe und Kampfläufer, und möglichen Ursachen für deren 
Bestandsrückgänge finden keine Erwähnung. Das Gutachten ist daher fehlerhaft und un-
brauchbar, weshalb die Planungen rechtswidrig sind.  
 
 
 
 
 
 
Die Tatsache, dass der Speicherkoog nach Angaben der Stiftung Naturschutz Schleswig-
Holstein der einzige Ort Schleswig-Holsteins – und damit wohl Deutschlands – ist, in dem 
Kampfläufer sich noch erfolgreich reproduzieren, ist in keiner Weise erwähnt worden oder 
ihr gar Rechnung getragen worden. Unter Punkt 3.2 Rastvögel wird am Ende (S. 40) ledig-
lich beiläufig erwähnt, dass der Speicherkoog eine besondere Bedeutung für den Kampf-
läufer hat. Laut Ole Thorup, international anerkannter Wiesenvogel-Experte, ist der 
Speicherkoog Dithmarschen für Wiesenvögel das bedeutendste Gebiet im gesamten (in-
ternational betrachtet!) Wattenmeerbereich (Stand 2016). Die enorm hohe Bedeutung des 
Gebiets wird bei den gesamten Planungen völlig verkannt. 
 
Als eine der umzusetzenden Schadensbegrenzungsmaßnahmen nennt das Gutachten die 
„Beibehaltung der Sperrung des Deichverteidigungsweges für den öffentlichen Verkehr“ 

Kenntnisnahme. 
Es ist nicht belegt, dass es im Zeitraum der Datenerfassung zu mehr und mas-
siven Verstößen im Speicherkoog kam als zu anderen Zeiten. Der Speicher-
koog wurde immer schon touristisch genutzt. Einen von Touristen 
unbeeinträchtigten Zeitpunkt gibt es nicht und hierzu kann es infolgedessen 
auch keine Datengrundlagen geben.  
Die Datenerfassungen der Rastvögel fanden teilweise im Gegenteil auch zu 
Zeiten des Covid-Lockdowns statt, als nur Schleswig-Holsteiner, nicht aber 
Gäste aus anderen Bundesländern wie Hamburg in das Land Schleswig-Hol-
stein einreisen durften und somit der Speicherkoog deutlich weniger als üb-
lich besucht war. 
Kenntnisnahme. 
Die Stiftung Naturschutz wird in der gem. § 4(2) BauGB vorgesehenen Betei-
ligung ebenfalls beteiligt. In den jeweiligen Artenschutzprüfungen zu den 
Bauleitplänen ist dargestellt, welche Daten neben der eigens durchgeführten 
Brut- und Rastvogelkartierung ausgewertet wurden. Diese schließen auch 
den Datenbestand des LLUR und der Stiftung Naturschutz ein. Mit der Auf-
zählung der verwendeten Quellen in der FFH-Prüfung (S.4/5) wird deutlich, 
dass diese Daten Eingang in die Ausarbeitung gefunden haben. 
Aus den Ergebnissen des Life-Limosa-Projekts ergaben sich keine zusätzli-
chen Hinweise für die Bewertungen des avifaunistischen Gutachters, zumal 
im Projekt der Stiftung keine Bruterfolgsuntersuchungen durchgeführt wer-
den. Insofern haben die Inhalte keinen besonderen Eingang in die Diskussion 
gefunden. 
Kenntnisnahme. 
Auch die Daten und die Bedeutung des Kampfläufers wurden berücksichtigt. 
Da der Kampfläufer außerhalb des Untersuchungsgebietes für die FFH-
Prüfung (östlich des Mielebeckens) brütet und stets die feuchtesten Bereiche 
nutzt, kommt er in der Nähe der zu betrachtenden Vorhabenbereiche und 
Straßen nicht vor. 
Die Aussagen in der FFH-Prüfung werden dahingehend ergänzt. Auswirkun-
gen auf das Ergebnis der Verträglichkeit ergeben sich daraus nicht. 
 
 
Der Aussage wird widersprochen. 
Da die Sperrung des Deichverteidigungsweges jederzeit wieder rückgängig 



Gemeinde Nordermeldorf – Bebauungsplan Nr. 13       

Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB  

 Öffentlichkeitsbeteiligung am 12.05.2022 040 – 44 14 19 
 Stand: 18.08.22 Graumannsweg 69 
 Bearbeiter: Karsten Schwormstede, Nathalie Grabbert, Susan Arndt 22087 Hamburg 
 Seite  15 www.archi-stadt.de 
 

Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
(S. 116). Die Beibehaltung des status quo kann aber keine Schadensbegrenzungsmaß-
nahme sein.  
 
 
Als weitere Schadensbegrenzungsmaßnahme ist genannt, dass die „nur geduldete Parksi-
tuation am Odinsloch“ zu regeln sei. Es kann aber kein Ausgleich von Verschlechterungen 
dadurch erfolgen, dass nun geltendes Recht eingehalten werden muss. Geltendes Recht ist 
immer einzuhalten. Ein Ausgleich von Verschlechterungen muss darüber hinaus ausgegli-
chen werden. 
 
 
 
In der FFH-VP wird angenommen (S. 117), dass die Akzeptanz für Reglementierungen mit 
einer verständlichen und aufklärenden Informationsvermittlung z.B. durch Flyer steigt. 
Diese Annahme ist so nicht zutreffend. Es ist vielmehr wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass derartige Informationen gerade diejenigen, die sie am dringendsten nötigen hätten, 
nicht interessieren und ignoriert werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
die Besucher Informationsangebote annehmen und die Information tatsächlich zu einem 
vernünftigen Verhalten führt.  
Insgesamt enthält die FFH-VP viele Annahmen, die nicht durch Literatur/Quellenangaben 
belegt sind. Andere Daten, wie z.B. die erhobenen Zahlen zur Verkehrsprognose, sind ver-
altet, Belegungsprognosen fraglich, und eine Herabsetzung der Habitateignung um 25 % 
wird ohne Begründung festgestellt. 
 
 
 
 
 
Im Übrigen weist das Gutachten denselben Mangel wie die Vorprüfung auf: Zwar werden 
zu Beginn ausgiebig die Vogelarten, deren Schutzstatus und gesetzliche Regelungen und 
deren Voraussetzungen genannt und erläutert. Es fehlt aber einer Subsumtion, aufgrund 
derer man das Ergebnis, zu dem das Gutachten kommt, argumentativ nachvollziehen 
könnte. Der hintere Teil des Gutachtens genügt nicht den Ansprüchen des ersten Teils. 
Der Tatsache, dass heutzutage der Freizeittourismus im Vergleich zu den Zeiten, als der 
Speicherkoog eingedeicht wurde und die Nutzungen geregelt wurden, stark zu genommen 
hat, wird keine Rechnung getragen. Selbst seit Erstellung des Managementplans haben 

gemacht werden könnte, ist die dauerhafte und festgesetzte Beibehaltung 
der Sperrung eine Schadensbegrenzung bzw. eine Vermeidungsmaßnahme 
vor weiteren möglichen Störungen. 
 
Der Aussage wird widersprochen. 
Diese Maßnahme steht im Kontext eines übergreifenden Besucherlenkungs-
konzeptes und ist nicht als Einzelmaßnahme zu einer Schadensbegrenzung zu 
sehen. Für die rechtliche Umsetzung der Straßenverkehrsordnung ist nicht 
die FFH-Prüfung zuständig. Aufgrund des prognostizierten vermehrten Ver-
kehrs durch die Vorhaben ist jedoch die gesamte verkehrliche Situation im 
Bereich der Vorhaben neu zu regeln und hierzu gehört auch die widerrechtli-
che, aber geduldete Situation am Odinsloch. 
Kenntnisnahme.  
Entsprechende Informationen führen zu insgesamt weniger Verstößen gegen 
das Ordnungsrecht. Dies liegt jedoch nicht im Aufgabenbereich des Planungs-
rechts und ist nicht Bestandteil dieses Bauleitplanverfahrens.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Abnahme der Habitateignung um 25% beruht auf der Studie von Garniel 
& Mierwald „Vögel und Verkehrslärm“. Die Quellenangabe ist in der FFH-
Prüfung auf S. 99 enthalten. Die Zahlen der Verkehrsprognose sind nach all-
gemeiner Einschätzung der touristischen Entwicklung im Speicherkoog seit 
der Erhebung und der Erfordernisse für die FFH-Prüfung ausreichend stich-
haltig und hinreichend aktuell, weil keine wesentlichen Veränderungen der 
Nutzungen im Speicherkoog eingetreten sind. 
 
Die Kritik kann nicht nachvollzogen werden. Die Gutachten sind in Art, Um-
fang und Aufbau umfassend mit den zuständigen Behörden abgestimmt wor-
den. 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Zunahme des Tourismus seit der Eindeichung ist nicht Gegenstand der 
FFH-Prüfung zu den aktuellen Bauleitplänen im Speicherkoog. Es ist zu 



Gemeinde Nordermeldorf – Bebauungsplan Nr. 13       

Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB  

 Öffentlichkeitsbeteiligung am 12.05.2022 040 – 44 14 19 
 Stand: 18.08.22 Graumannsweg 69 
 Bearbeiter: Karsten Schwormstede, Nathalie Grabbert, Susan Arndt 22087 Hamburg 
 Seite  16 www.archi-stadt.de 
 

Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
sich die Umstände erheblich verändert. 
 
Die FFH-VP geht zwar umfangreich auf den Verkehr ein und stellt Prognosen dazu an. 
Dass der Verkehr schon jetzt Verkehrsopfer in quantitativ und qualitativ erheblichem 
Maße (Sumpfohreule, Uferschnepfe, Schwarzkehlchen, Eisvogel), wird nicht erwähnt und 
nicht weiter behandelt – auch nicht im Zusammenhang mit der geforderten Senkung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit.  
 
 
Die Pläne, weitere Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, können auch nicht dadurch 
gerechtfertigt werden, dass für den Speicherkoog wegen der Nähe zum Wattenmeer, wel-
ches den Titel UNESCO Weltnaturerbe trägt, eine Tourismusstrategie zu entwickeln sei. 
Die Forderung, eine Tourismusstrategie zu entwickeln, besagt keinesfalls, dass eine Strate-
gie zu entwickeln ist, die den Tourismus zusätzlich fördert. Eine Strategie kann nämlich 
auch sein, ganz bewusst den Tourismus nur behutsam stattfinden zu lassen, um den Titel 
UNESCO Weltnaturerbe nicht zu gefährden. Auch der LEP 2010, der den Speicherkoog 
als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung darstellt, rechtfertigt keine Schaffung 
von Übernachtungsmöglichkeiten. Im Speicherkoog findet bereits Tourismus statt. Die 
touristische Nutzung des Speicherkoogs wird seitens des BUND durchaus in einem gewis-
sen Rahmen zugestanden und im Hinblick auf störungsfreie Umweltbildungsmaßnahmen 
befürwortet. Für eine touristische Nutzung in naturverträglicher Weise sind Übernach-
tungsmöglichkeiten im Gebiet jedoch weder erforderlich noch zulässig. Bereits die jetzige 
touristische Nutzung übersteigt das naturschutzfachlich vertretbare Maß. Die meisten 
Menschen, die den Speicherkoog touristisch nutzen, wissen dessen naturschutzfachlichen 
Wert nicht zu schätzen. Das führt zu Verhalten, welches dem Gebiet schadet. 
Konkret zu dem Vorhaben an der Badestelle Nordermeldorf ist voran zu stellen, dass die-
ses Vorhaben von allen vier Vorhaben her aus Naturschutzsicht das problematischste ist. 
Die Badestelle Nordermeldorf ist umgeben von NATURA2000-Gebiet. Die sensiblen Flä-
chen sind aber nicht nur auf dem Papier als besonders wertvoll gekennzeichnet. Sie wer-
den von zahlreichen Wiesenvögeln als Brutgebiet genutzt. Das wird aus der Brut- und 
Rastvogelerfassung deutlich. 
Laut Vorhabenbeschreibung in der Artenschutzuntersuchung vom 20.01.2021 sollen 
Übernachtungsmöglichkeiten für 10 Personen in „Mühlenkappen“ oder „Kajüten“, 5 Perso-
nen in einer Ferienwohnung und für zumindest 20 Personen (10 kleine Zelte) auf dem 
Zeltplatz geschaffen werden, also insgesamt für 35 Personen. Laut Begründung des B-
Plans vom 01.03.2022 ist dann nur noch von max. drei „Kajüten“ und fünf Zeltplätzen und 

prüfen, welche Auswirkungen die zukünftigen Nutzungen im Vergleich zum 
aktuellen Bestand haben werden. 
Kenntnisnahme. 
Die Kritik wird zurückgewiesen: Zum einen wird auf Seite 67 darauf verwie-
sen, dass bereits zahlreiche Kollisionsopfer dokumentiert wurden. Zum ande-
ren hätte die ausführlichere Darstellung der bisherigen Verkehrsopfer keine 
Konsequenz für die Planung. Vielmehr werden zur Vermeidung/Reduzierung 
von Kollisionsopfern durch den zu erwartenden zukünftigen Verkehr spezifi-
sche Maßnahmen benannt (Geschwindigkeitsbegrenzung). 
Kenntnisnahme 
Dem Bebauungsplan Nr. 13 geht mit dem Masterplan und der 7. Flächennut-
zungsplanänderung ein mit allen betroffenen Behörden, Interessen und Be-
langen abgestimmter und abgewogener Planungsprozess voraus. Nun werden 
die übergeordneten Ziele konkretisiert und planungsrechtlich gesichert. Da 
der Bereich am Badestrand Nordermeldorf bereits in den genannten Planun-
gen als Fahrradherberge mit Übernachtungsmöglichkeiten dargestellt wurde 
und sich die Entwicklungen mit den Schutzzielen des Nationalparks und der 
Schutzgebiete vereinbaren lassen, wird an den entsprechenden Festsetzun-
gen festgehalten.Die Planung ist insofern aus Sicht der Gemeinde ein sinnvol-
ler Kompromiss der naturschutzfachlichen sowie der touristisch 
ökonomischen Belange. Insbesondere durch das umfangreiche Besucherlen-
kungskonzept wird nicht gesehen, dass die Nutzungen nicht verträglich seien. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Ansätze der Artenschutzuntersuchung beruhen auf dem damaligen 
Kenntnisstand und bilden somit den max. Rahmen, der als gutachterlich ver-
träglich einzuschätzen ist: Gegenüber den angenommenen 5 Hütten (Kajüten) 
mit je 2 Personen, einer Ferienwohnung für 5-6 Personen und bis zu 10 
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der Ferienwohnung für 5 Personen die Rede ohne Angabe der gesamten Zahl der zu er-
wartenden Übernachtungsgäste. 
 
 
Zusätzlich soll – laut beiden Dokumenten – das Kiosk-Gebäude um einen Wintergarten 
mit 40 Sitzplätzen erweitert werden. Hinzukommen sollen ein UNESCO-Spielplatz, ein 
Hunde-freilauf und Flächen für Freizeit. Im Strandbetriebsgebäude sollen außerdem Ver-
anstaltungen für bis zu 30 Personen stattfinden können. Das Maß der Planungen über-
steigt bei weitem die für diesen sensiblen Standort verträgliche Nutzung. Völlig zutreffend 
wird die Umgebung als „sensibler Bereich“ bezeichnet. Daher ist völlig unverständlich, wie 
die dargestellte geplante Nutzung mit den naturschutzfachlichen und –rechtlichen Anfor-
derungen in Einklang zu bringen sein soll und steht in eklatantem Widerspruch zu den eu-
roparechtlich vorgegebenen Pflichten zur Verbesserung der Bedingungen in NATUR2000-
Gebieten. 
Nicht ohne Grund wurde die für die Kartierung gewählte Fläche (Fläche F) so groß ge-
wählt. Zutreffend weist der Bearbeiter darauf hin, dass die unterschiedlichen Arten unter-
schiedlich störungsempfindlich sind, weshalb die Abstände zu den unterschiedlichen 
Vorhaben unterschiedlich groß gewählt wurden. Die von dem Vorhaben an der Badestelle 
Nordermeldorf betroffenen Brutvogelarten sind ganz überwiegend Wiesenbrüter, die teil-
weise (insbesondere die Uferschnepfe) extrem störungsempfindlich sind. Der gewählte 
große Abstand zeigt, dass die enorme Störwirkung der geplanten Nutzung bekannt ist. 
Diese Erkenntnis fließt aber in die Ergebnisse der Planungen nicht ein. Bei der derzeitigen 
touristischen Nutzung tagsüber halten sich die Störwirkungen durch die Anwesenheit der 
Besucher sowohl zeitlich als auch von der Intensität her in Grenzen. Das gilt zumindest für 
den Fall, dass die geltenden Regeln, wie z.B. das Verbot des Drachensteigenlassens, einge-
halten werden und kein Lärm von ihnen ausgeht. Schlichtweg falsch ist die Annahme, dass 
verstärkte Lärmemissionen über den Anlagenbereich hinaus durch den touristischen Be-
trieb nicht zu erwarten wäre. Die Planungen für die Nutzung der Flächen tagsüber sind mit 
einer erheblichen Lärmsteigerung verbunden: 
 
 
 
 
Ein Hundefreilauf in diesem Bereich ist nicht mit den Naturschutzzielen des Gebiets zu 
vereinbaren. Allein die Anwesenheit der Hunde wirkt bereits in die Schutzgebiete hinein. 
Auf einem Hundefreilauf ist die akustische Einwirkmöglichkeit von Hundehalter auf Hund 

Zelten mit je 2 Personen, also in der Summe 35 Personen, lässt der B-Plan mit 
max. 3 Hütten (Kajüten) für je 2 Personen, einer Fewo mit 5-6 Personen und 
max. 5 Zelten mit je 2 Personen in der Summe nur ca. 20 Personen erwarten. 
 
Kenntnisnahme.  
Der Bebauungsplan Nr. 13 umfasst die Bestandsgebäude und deren Umge-
bung. Der UNESCO-Spielplatz, Hundefreilauf etc. sind nicht Bestandteil des 
B-Planes. Die naturschutzfachlichen und rechtlichen Anforderungen werden 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans geprüft. Die FFH-Prüfung, 
die noch von einer intensiveren Nutzung ausging, kommt zu dem Schluss, 
dass die Nutzungen verträglich sind. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der überplante Bereich umfasst den derzeit bereits genutzten Bereich der 
Infrastruktur der Badestelle. Die den B-Plan und den weiteren Bereich umge-
benden Gehölzbestände haben eine stark abschirmende Wirkung zu den an-
grenzenden sensiblen Bereichen der Schutzgebiete. Innerhalb des mit den 
Fachbehörden abgestimmten Untersuchungsgebietes diente die Abgrenzung 
der Teilgebiete für die Brutvogelerfassung primär der Zusammenfassung von 
im Zusammenhang stehenden Bereichen im Sinne einer vereinfachten Dar-
stellung (siehe Abb. 5 auf Seite 9 in der Brut- und Rastvogelerfassung, Lutz 
2021). Die Abgrenzung des Untersuchungsraums ist in Kap. 2.1 begründet 
und richtet sich nach den Erkenntnissen der Fachliteratur, d.h. aus den mögli-
chen Störradien für Offenlandvögel. Dies ist nicht gleichbedeutend damit, 
dass die enorme Störwirkung der geplanten Nutzungen bekannt ist. Dem 
Sachverhalt der Benachbarung zu den Offenlandbereichen wird Rechnung 
getragen: In der Artenschutzuntersuchung wird in Kap. 4.1.3 auf Seite 31 
ausgeführt, dass keine relevanten Fernwirkungen aus dem B-Plan-Gebiet in 
die Offenlandbereiche zu erwarten sind, weil die umgebenden umfangreichen 
Gehölzbestände eine ausreichend abschirmende Wirkung haben. 
 
Kenntnisnahme.  
Der Bebauungsplan Nr. 13 umfasst die Bestandsgebäude und deren Umge-
bung. Der Hundefreilauf ist nicht Bestandteil des B-Planes. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
wegen der meist größeren Entfernung nur durch lautes Rufen möglich. In den meisten Fäl-
len genügt ein einfaches einmaliges Rufen nicht (was an sich schon eine Lärmsteigerung 
zum jetzigen Zustand wäre). Mit jedem weiteren Rufen nehmen Lautstärke und Intensität 
zu. Hinzu kommt das Gebell der Hunde. Die vorhandenen Gehölzstrukturen sind nicht ge-
eignet, die Emissionen abzupuffern.  
Um die Nutzung naturverträglich zu gestalten, sollte wenig Raum für Freizeitnutzung ge-
geben werden. Die Beibehaltung der Gastronomie ist nicht zu beanstanden. Sobald jedoch 
Fläche für Freizeitnutzung zur Verfügung gestellt wird, ist mit entsprechenden Lärmemis-
sionen zu rechnen. Eine große Rasenfläche wird schnell zum Fußballspielen oder ähnli-
chem genutzt, was mit entsprechendem Lärm durch Rufen, Jauchzen, Meckern, etc. 
verbunden ist. Laut Begründung soll die Badestelle zur Familienbadestelle werden. Die 
Planer mögen sich bezüglich der Zielgruppe entscheiden.  
Die Übernachtungsmöglichkeiten sind eher ein Angebot für die ruhigen in der Arten-
schutzprüfung als weniger „abenteuerlustig“ bezeichneten Natururlauber. Die übrige Aus-
gestaltung ist auf Familien mit Kindern und Hunden zugeschnitten. Da stellt sich bereits 
die Frage, ob die unterschiedlichen Zielgruppen kompatibel sind. Jedenfalls aber muss sich 
die Artenschutzprüfung auch mit diesen unterschiedlichen Nutzergruppen befassen, was 
jedoch nicht geschehen ist.  
Der vorgesehen Rückbau des Spielplatzes an seinem jetzigen Standort wird ausdrücklich 
begrüßt. Dennoch muss bei der übrigen Ausgestaltung darauf geachtet werden, dass keine 
Angebote geschaffen werden, die zu übermäßigem Kinderlärm führen. Umweltbildungsan-
gebote für Kindern sind zu begrüßen. Bei dem geplanten UNESCO-Spielplatz hängt die 
Beurteilung von der konkreten Ausgestaltung ab. Diese ist noch nicht bekannt.  
Wegen der besonderen Sensibilität des umliegenden Schutzgebiets muss an der Bade-
stelle auf jedwede Steigerung der Attraktivität durch zusätzliche Angebote verzichtet wer-
den. Eine Steigerung der Qualität der Gastronomie ist bereits mit dem Betreiberwechsel 
erfolgt. Allerdings fehlt es an dem notwendigen Verständnis der Betreiber für die Umge-
bung. Bereits jetzt werden regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt. Für Ostern ist ein 
„großes Fest“ vorgesehen, ohne dass die Untere Naturschutzbehörde informiert wurde. 
Die Annahme bei der Bewertung der betriebsbedingten Wirkfaktoren, dass eine Vergrö-
ßerung des Lärms unterbunden werde, ist daher zumindest anzuzweifeln. 
 
Eine Reduzierung der Parkplätze ist sicherlich dringend geboten. Dass allerdings 200 Park-
plätze für Pkw erhalten bleiben sollen, zeigt die Dimension der gewünschten touristischen 
Nutzung. Diese ist für die Lage der Badestelle Nordermeldorf in unmittelbarer Nähe zu 
den sensiblen Schutzgebieten inakzeptabel und widerspricht den Ausführungen, dass eine 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Es wird mit der Aufstellung des Bebauungsplans keine erstmalige Nutzung 
der Flächen ermöglicht. Die Badestelle wird bereits jetzt auch von Familien 
z.T. intensiv genutzt, Eine Nutzung der Rasenfläche zum Ballspiel ist ebenfalls 
bereits möglich. Auf den Flächen im südlichen Anschluss an den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans sind zudem weitaus größere Rasenflächen vorhan-
den, die jetzt schon zum Ballspiel u.ä. genutzt werden können. 
Kenntnisnahme. 
Welche Personen die Angebote nutzen können nicht festgesetzt werden, das 
Planverfahren berücksichtigt daher alle Nutzergruppen.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der UNESCO-Spielplatz ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 
Mit dem Rückbau des Spielplatzes sollen Nutzungen, die sich derzeit außer-
halb der abschirmenden Gehölzbestände befinden, rückverlagert und Störun-
gen auf die Offenlandbereiche reduziert werden. 
Kenntnisnahme. 
Wie bereits oben beschrieben soll die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13 
die bereits beschlossenen Ziele konkretisieren. Die Angebote werden im Zu-
sammenhang mit den Entwicklungszielen sowie den Schutzzielen für Natio-
nalpark und Schutzgebiete festgesetzt. Veranstaltungen des Betreibers 
werden künftig über eine Nutzungsvereinbarung zwischen Kommunalunter-
nehmen und Pächter geregelt. Ein entsprechender Hinweis wird in der Be-
gründung ergänzt. Eine Festlegung in der Festsetzung ist planungsrechtlich 
nicht möglich, da von keiner bodenrechtlichen Natur. 
Kenntnisnahme.  
Die Parkplätze befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs und sind daher 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 13. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
verstärkte Lärmemission nicht zu erwarten sei. Auch widersprechen 200 Parkplätze den 
Ausführungen, dass durch den Ausbau nicht mit einer bedeutenden Zunahme der Besu-
cherzahl oder einer merkbar stärkeren Frequentierung der durch Touristen genutzten Be-
reiche zu rechnen sei. Ohne eine merkbare Steigerung der Frequentierung dürfte der 
Betrieb an der Badestelle im Übrigen auch weiterhin nicht wirtschaftlich sein. Fraglich ist, 
wie die extremen Kosten auch für den UNESCO-Spielplatz erwirtschaftet werden sollen, 
wenn – laut Vorhabenbeschreibung – keine quantitativ gesteigerte Nutzung zu erwarten 
sein soll.   
Selbst wenn man nur auf die Vögel innerhalb des Gehölzstreifens abstellt, darf der 
Neuntöter als Brutvogel nicht unberücksichtigt bleiben. Er meidet Siedlungsgebiete und 
deren Umgebung. Bereits deshalb kann nicht nur auf die Vogelarten abgestellt werden, die 
mit typischem Siedlungslärm zurechtkämen. Wie alle Arten der Würger ist auch er extrem 
störungsempfindlich, was in der Artenschutzprüfung zutreffend wiedergegeben wird. Stö-
rungen an den Brutplätzen tragen zur Gefährdung dieser Art bei. Laut BfN sind insbeson-
dere „indirekte Verluste in Form von Störungen durch Freizeitaktivitäten“ eine 
Gefährdungsursache für den Neuntöter. Störungen durch Menschen können zur Reduzie-
rung der Fütterungsaktivität und somit des Bruterfolgs führen. Neuntöter haben relativ 
große Brutreviere. Sie jagen vornehmlich Insekten von einer Warte aus. Der Hinweis in 
der Artenschutzuntersuchung, dass der Neuntöter an dieser Stelle im sehr dichten und un-
zugänglichen Gebüsch ausreichend Schutz zu finden scheint, geht daher fehl. Der Neuntö-
ter braucht große halboffene und nicht durch menschliche Störungen beeinträchtigte 
Flächen für seinen Bruterfolg. Durch die geplanten Freizeitangebote werden die Flächen 
für den Neuntöter entwertet. Nachdem die Steigerung des Angebots für Nutzungen tags-
über somit bereits nicht zulässig ist, gilt dies erst recht für die geplanten Übernachtungs-
angebote. 
 
 
 
 
 
Erstaunlich ist die vermeintliche Feststellung bei der Betrachtung der Quantität der be-
trieblichen Wirkungen, dass jede andere Steigerung des Übernachtungs- oder anderen 
touristischen Angebots auf anderen Flächen in der Nähe (z.B. in der Stadt Meldorf) ähnli-
che Auswirkungen hätte, die damit nicht spezifisch auf den konkreten Bebauungsplan zu-
rückzuführen sind. Dabei wird ignoriert, dass bisher nur tagsüber zu den touristischen 
Stoßzeiten überhaupt eine Nutzung stattfindet. Durch die Schaffung von Übernachtungs-
möglichkeiten halten sich auch am Abend, in der Nacht und in den frühen Morgenstunden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Bei den Brutvogelkartierungen wurde im Umfeld des B-Plans 13 in Norder-
meldorf 1 Brutrevier des Neuntöters (Gilde der Saumbiotope) erfasst, und 
zwar im breiten Gehölzbestand zwischen den südlich gelegenen Parkplätzen 
und dem Deichverteidigungsweg. Aus den mit dem B-Plan ermöglichten Nut-
zungen im Umfeld des Strandbetriebsgebäudes lassen sich keine Beeinträch-
tigungen für den Neuntöter ableiten. Durch den Ausbau der touristischen 
Infrastruktur ist in Nordermeldorf nicht mit einer bedeutenden Zunahme der 
Besucheranzahl oder einer merkbar stärkeren Frequentierung der durch Tou-
risten genutzten Bereiche zu rechnen. Eine bedeutende Kapazitätserhöhung 
ist in Nordermeldorf nicht geplant. Die in der artenschutzrechtlichen Prüfung 
zugrunde gelegte Zahl von max. 35 neuen, festen Übernachtungsplätzen, 
welche im B-Plan noch weiter beschränkt wird, ist vergleichsweise gering, da-
gegen wird die Kapazität der KFZ-Stellplätze verringert.) Auswirkungen auf 
die für Menschen unzugänglichen Sanddorngebüsche oder die Viehweiden 
sind nicht zu erwarten. Die Behauptung, dass Störungen nachts besonders 
schlimm sind, ist eine anthropozentrische Behauptung ohne Beleg. Tatsäch-
lich sind gerade tagaktive Tiere wie der Neuntöter nachts eher weniger stör-
anfällig, wenn sie nicht direkt aus den Verstecken (abseits der Wege) 
„herausgetreten“ werden. Sie verharren dann in Verstecken und werden in ih-
ren Tätigkeiten (Nahrung, Brutpflege) weniger beeinträchtigt als tagsüber. 
 
Die Besucher, die sich durch das Übernachtungsangebot auch abends und 
nachts in Nordermeldorf aufhalten, werden sich in der Dunkelheit nicht weit-
räumig im Gelände verteilen und auch nicht nachts die Wege verlassen, denn 
der Mensch als tagaktives Wesen meidet dann unwegsames Gelände. Die 
Geräusche, die von einem abendlich genutzten Zeltplatz in der geplanten 
Größe (ohne organisierte Musikveranstaltung mit entsprechender Technik) 
ausgehen, sind für Tiere nicht über den engen Bereich des menschlichen 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
wenn die Vögel zur Brutzeit besonders aktiv sind, Menschen in dem Bereich auf. Laut Ar-
tenschutzprüfung  (2.3.3.2.1 Zunahme von Störungen) kommt es zu zusätzlichen Störun-
gen von Vögeln und anderen Tieren, wenn durch die vermehrte Personenzahl eine 
Ausdehnung der Störzeiten und/oder der gestörten Fläche erfolgt. Die Annahme, dass nur 
bei einer Steigerung der Personenzahl eine Ausdehnung der Störzeiten anzunehmen sei, 
verblüfft und widerspricht den Ausführungen unter 2.3.3.2.3 zeitliche Ausdehnung der 
Wirkungen. Ursache für eine Aus-dehnung der Störzeiten kann sehr wohl – wie hier – eine 
Änderung des Angebots sein, z. B. durch Schaffung eines Übernachtungsangebots. Die 
Darstellung, dass mangels Zunahme von Besuchern auch nicht mit einer zeitlichen Aus-
dehnung der Störzeiten zu rechnen sei, ist daher schlichtweg falsch. 
Die jetzige Nutzung wird als „offenbar verträglich mit der vorhandenen Avifauna“ einge-
stuft, ohne dies zu hinterfragen. Die Artenschutzprüfung befasst sich daher nur mit den 
zusätzlich geplanten Nutzungen. Richtigerweise müsste aber eine kumulative Prüfung er-
folgen, bei der nicht bereits davon ausgegangen werden darf, dass die bisherigen Nutzun-
gen unproblematisch seien. Falsch ist auch die Annahme, dass es zu Störwirkungen nur 
durch Regelüberschreitungen kommen könnte. 
 
 
 
 
Falsch und in sich widersprüchlich ist auch die Annahme, dass von den zusätzlichen Stö-
rungen insbesondere Wasservögel an den Ufern der Gewässer betroffen sind, an denen 
Wege entlang führen. Das Untersuchungsgebiet für Brutvögel F war gerade deshalb so 
groß und damit in so großem Abstand zu dem Plangebiet an der Badestelle Nordermeldorf 
gewählt worden, weil Vogelarten betroffen sind, auf die sich auch relativ weit entfernte 
Störungen auswirken. Das sind gerade die Wiesenbrüter und nicht Wasservögel an Ge-
wässern. Falsch ist auch, dass diese nur dann gestört werden, wenn von den Wegen abge-
wichen wird. Gerade auf Radfahrer, Fußgänger und Inlineskater reagieren die 
Wiesenbrüter auch dann, wenn jene sich auf den Wegen bewegen, in deren Nähe die Vö-
gel brüten. 
Bei der Behandlung der zeitlichen Ausdehnung der Wirkungen wird in der Artenschutz-
prüfung der Beherbergungsbetrieb erwähnt. Zeitliche Störwirkungen hierdurch werden 
jedoch nur für den Fall einer Zunahme von Regelübertretungen in Betracht gezogen, de-
ren Annahme aber für nicht belegbar angesehen wird. Veränderungen durch den Beher-
bergungsbetrieb werden ignoriert. Dabei ist die Natur nachts besonders 
störungsempfindlich. Mit der Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten wird es zu 

Aufenthalts störend. Sehr viele Tiere, insbesondere die nachtaktiven Arten, 
fühlen sich in der Dunkelheit sicherer und sind dann sogar weniger störanfäl-
lig und kommen näher an Menschen heran. Durch „ordentlich“ übernach-
tende Touristen werden wahrscheinlich sogar „wilde“ Partys, die wesentlich 
lauter sind, verhindert, denn nun ist so etwas wie „Nachtruhe“ gefragt.  
 
 
 
 
 
Der derzeitige, durch Bestandserfassungen ermittelte Vogelbestand ist unter 
den gegebenen Bedingungen vorhanden und damit selbstverständlich insge-
samt verträglich mit der aktuellen Nutzung, denn sonst wäre er nicht vorhan-
den bzw. anders.  Es ist nicht Aufgabe dieser Planung, die aktuelle Nutzung 
generell zu kritisieren bzw. als „problematisch“ einzustufen. Zu beurteilen ist, 
ob es sich bedeutend verschlechtern wird. Die regelkonforme Nutzung des 
Gebietes ohne Regelverstöße ist für die Erhaltung des derzeitigen Zustandes 
unproblematisch. Durch die sehr maßvolle, geringe Veränderung des touristi-
schen Betriebes kommt es nicht zu messbaren oder vorhersagbaren Verände-
rungen. 
Die Wege werden bereits genutzt. Vögel, die von den aktuellen Radfahrern 
usw. gestört werden, halten sich im Störbereich dieser Wege bereits jetzt 
nicht auf. Eine weitere (im Grunde ja sehr geringe) Erhöhung des Aufkom-
mens von Besuchern und Fahrzeugen auf den Wegen führt zu keiner weite-
ren Einschränkung der Brutmöglichkeiten. 
 
 
 
 
 
Die Behauptung, dass Störungen nachts besonders schlimm sind, ist eine 
anthropozentrische Behauptung ohne Beleg. Menschliche Stimmen, Lachen, 
Gesang oder auch Musik wirken in der Nacht auf Tiere nicht besonders stö-
rend. Nur im engsten Umfeld der Menschengruppe wird der Raum gemieden, 
ansonsten „wissen“ alle nachtaktiven Tiere, dass Menschen mit ihrem Ge-
lärme in der Dunkelheit harmlos sind.  
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
verstärkten Störungen in der Nacht kommen – nicht nur aber auch durch Regelübertre-
tungen. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie verhindert werden soll, dass hier 
nachts nicht doch einmal länger draußen zusammengesessen und gelacht wird, womöglich 
noch mit Musik. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Übernachtungsgäste abends 
noch einen Spaziergang machen, sich am Spielplatz auf ein Bierchen zusammensetzen. Je-
der noch so geringe menschliche Lärm wirkt in der Nacht viel intensiver als tagsüber und 
kann sich negativ auf Bruten auswirken und schlimmstenfalls zur Brutaufgabe führen.   
Die 39-seitige (ohne Literatur- und Abbildungsverzeichnis und Formblätter) Artenschutz-
prüfung befasst sich gerade einmal auf sechs Seiten mit den betriebsbedingten Wirkfakto-
ren, davon zwei Seiten Hinweise zu Lichtemissionen, wobei noch keine Planungen der 
Beleuchtung bekannt sind. Auch bei der Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen 
wird wieder nur behauptet, dass relevante Fernwirkungen von vorhabenbedingten Störun-
gen aus den Geltungsbereichen heraus, hinein in die umgebenen Offenlandbereiche bzw. 
Wasserflächen, nicht zu erwarten seien (S. 31). Mit den tatsächlichen Veränderungen und 
der Zunahme von Lärm, sowohl zeitlich als auch quantitativ und qualitativ befasst sich der 
Verfasser nicht.   
Man wird Schwierigkeiten haben, bei den Besuchern das erforderliche Verständnis für die 
notwendigerweise strengen Regeln zu erzeugen. Es fehlt an dem erforderlichen Verständ-
nis der jetzigen Betreiber der Einrichtung. Das wird u.a. dadurch deutlich, dass sie regel-
mäßige Veranstaltungen in der sog. „Deichtorhalle“ anbieten. Die Deichtorhalle kann von 
Gruppen bis zu 30 Personen für Treffen gemietet werden – inklusive Catering. Für 14 
Euro kann im Deichladen eine Flaschenpost (Glasflasche inklusive Karte) erworben wer-
den, die dann vor Ort in den Nordsee geworfen werden kann. Dass sich Tiere (z. B. See-
hunde und Kegelrobben) an kaputten Glasflaschen verletzen können, wird nicht bedacht. 
Nicht ohne Grund appelliert die Schutzstation Wattenmeer, keine Flaschen ins Meer zu 
werfen.   
Das Vorhaben an der Badestelle sieht Verkaufsstände und Informationsangebote vor. Da-
bei wird jeweils ein regionaler Bezug betont, was erfreulich im Hinblick auf den Nachhal-
tigkeitsgedanken ist. Beabsichtigt wird, die Zielgruppe „Naturinteressierte“ dadurch 
vermehrt anzusprechen. Auch das ist erfreulich. Allerdings trügt der Schein, dass Naturin-
teressierte die Natur nicht stören würden – wenn auch ungewollt. Den Vögeln – insbeson-
dere den besonders störungsempfindlichen Arten wie Uferschnepfe und Kampfläufer – ist 
gleich, ob die Menschen, die ihnen zu nahe kommen oder die für sie zu laut sind, ihnen 
wohlgesonnen sind oder nicht. Leider kann man ihnen nicht erklären, dass ihre Angst un-
begründet ist. Bereits jetzt führt insbesondere in den Abendstunden oder in der Nebensai-
son vermehrt illegales Verhalten zu Störungen. Durch die Schaffung von 

Übernachtungsgäste mit ihrem Schlafbedürfnis sind im Gegenteil eine Ge-
währ für die Einhaltung einer gewissen Nachtruhe mit „Deckelung“ des Lär-
mes. Abendliche Spaziergänge und „Bierchen am Spielplatz“ sind 
Bewegungen auf erlaubten Wegen und Flächen. Menschliche Aktivität ist 
dort den Tieren vertraut und damit kein besonderer Störfaktor. 
 
 
Wie oben bereits beschrieben, eine besondere Empfindlichkeit „der Natur“ in 
der Nacht ist eine anthropozentrische Erfindung, ein Mythos, weil der 
Mensch dann besonders störungsempfindlich ist. Nachts stört viele Men-
schen sogar eine singende Nachtigall neben dem Bett, während er tagsüber 
viel Lärm erträgt. Durch Übernachtungen steigt auch die soziale Kontrolle. 
Einfaches „sich draußen aufhalten“ ist noch keine Störung. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Einhaltung der Regelungen zum Naturschutz im Speicherkoog kann nur 
durch das Ordnungsrecht geprüft werden und liegt nicht im Aufgabenbereich 
des Planungsrechts. Die Veranstaltungen in der „Deichtorhalle“ werden wie 
oben beschrieben über Nutzungsvereinbarungen geregelt, auf die in der Be-
gründung hingewiesen wird. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Es wurden FFH-Verträglichkeitsprüfungen – unter Betrachtung aller derzeit 
laufenden Bauleitplanungen im Speicherkoog – durchgeführt. Darin wurden 
auch Arten wie der Kampfläufer oder die Uferschnepfe betrachtet. Zudem 
werden im Grünordnerischen Fachbeitrag Maßnahmen zur Sicherstellung der 
FFH-Verträglichkeit formuliert. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Übernachtungsmöglichkeiten und die damit einhergehende Ausweitung der touristischen 
Nutzung werden auch diese Störungen zunehmen. Davon geht auch das Gutachten aus 
und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade Wohnmobilisten sich ver-
mehrt draußen aufhalten. Das gilt umso mehr für Menschen, die mit dem Fahrrad unter-
wegs sind und in einem Zelt übernachten. Bei der Beurteilung der Folgen wird nicht 
ausreichend berücksichtigt, dass die Natur in der Nacht besonders empfindlich ist, sich 
also auch legales Verhalten der Gäste an der Badestelle Nordermeldorf erheblicher als 
tagsüber auf die Natur auswirkt.  
Mit der Erweiterung der Angebote an der Badestelle Nordermeldorf wird auch der Ver-
kehr auf den umliegenden Straßen durch Radfahrer und Autofahrer zunehmen. An dieser 
Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Ausführungen zum fließenden Verkehr in der Ver-
kehrserhebung falsch sind. Bei der tabellarischen Darstellung der Pkw-Kennzeichen auf 
den Parkplätzen steht, dass 74 % der Fahrzeuge aus Schleswig-Holstein kamen und davon 
wiederum 60 % aus Dithmarschen. Insgesamt wurden 392 Fahrzeuge betrachtet. Davon 
kamen 174 aus Dithmarschen, mithin 44,39 %. Der Satz „Die Ermittlung der Kennzeichen 
der parkenden Pkws ergab, dass 60% der Besucher aus dem Kreis Dithmarschen stam-
men.“ ist somit falsch. Bereits jetzt stammen 55,61 % der Besucher nicht aus Dithmar-
schen. Die Relevanz dieses Fehlers sei an dieser Stelle dahingestellt.  
Da von Radfahrern, Spaziergängern und Inlineskatern eine deutlich größere Störwirkung 
ausgeht als von Autos, wäre es wünschenswert, wenn diese ausschließlich auf die unmit-
telbar am Deich entlang verlaufende Straße verwiesen würden. Die Straße, welche vom 
Deich beim Odinsloch nach Osten abgeht, sollte Pkws vorbehalten bleiben. Naturbe-
obachter sollten auf Schildern gebeten werden, die Fahrzeuge nicht zu verlassen, um die 
Störwirkung gering zu halten. Ein Beobachtungsstand wäre hier allenfalls auf der 
Deichseite denkbar. Vertikale Strukturen in dem Gebiet sind zu vermeiden. 
Betrachtet man die Karten der von der Stiftung Naturschutz erstellten Berichte über das 
Monitoring der Uferschnepfe, fällt auf, dass gerade die Flächen um den Badestelle 
Nordermeldorf bis zum Hafen von Uferschnepfen gemieden werden. Einzelne Brutreviere 
sind vorhanden. Ohne die touristische Nutzung würden auch diese Flächen als geeignete 
Brutreviere zur Verfügung stehen. Durch Maßnahmen wie sie durch das LIFE Limosa Pro-
jekt an anderen Stellen durchgeführt wurden, könnten auch diese Flächen die Habi-
tatstruktur aufwerten. Derartige Maßnahmen sind aber vergebene Liebesmüh, wenn die 
touristische Nutzung verstärkt wird. Letztlich wird mit der Schaffung von Übernachtungs-
möglichkeiten an der Badestelle Nordermeldorf somit das EU-rechtlich vorgeschriebene 
Verbesserungsgebot konterkariert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Das Gutachten ist im Rahmen der Erarbeitung des Masterplanes in 2015 er-
arbeitet und erhoben worden. Mögliche seinerseitige Rechenfehler im Detail 
der Herkunft haben keine grundsätzliche Auswirkung auf die Aussagen, die 
für die FFH-Prüfung erforderlich und aus dem Gutachten herausgezogen 
wurden. Insofern ist die Unkorrektheit tatsächlich irrelevant. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13 befinden sich keine Verkehrs-
flächen, aus diesem Grund können hier keine planungsrechtlichen Festset-
zungen formuliert werden. Ver- und Gebote können nur durch die Gemeinde 
geregelt und durch das Ordnungsrecht kontrolliert werden. 
 
 
Der „Ring“ um die Badestelle Nordermeldorf, der von Uferschnepfen gemie-
den wird, ist begründet durch den Gebüschsaum, der idealer Ansitz für Greif-
vögel und Versteck für Prädatoren (Fuchs, Marder) ist, nicht durch die 
Anwesenheit von Menschen innerhalb der von diesem Gebüschsaum umge-
benden Flächen. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Die touristische Nutzung (ohne weitere Übernachtungsmöglichkeiten wohlgemerkt) des 
Speicherkoogs sollte sich auf das Hafengebiet konzentrieren. Die Schaffung von Über-
nachtungsmöglichkeiten an der Badestelle Nordermeldorf ist mit den heutigen Erkenntnis-
sen über das Artensterben aufgrund von Lebensraumverlust nicht vereinbar. Wir müssen 
stärker denn je noch bestehende geeignete Lebensräume vor ihrer Entwertung bewahren. 
Wirtschaftliche Interessen müssen zurückstehen. Vorliegend ist nicht zu rechtfertigen, 
weshalb auch an der Badestelle Nordermeldorf noch Übernachtungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden sollten. Bereits in Warwerort in Norden angrenzend an den Speicher-
koog sind ein Zeltplatz und Wohnmobilstellplatz vorhanden – hinter dem Binnendeich, 
sodass die Schutzgebiete im Speicherkoog dadurch nicht beeinträchtigt werden. Ein wei-
terer Wohnmobilstellplatz befindet sich am Mielespeicher in Hafennähe. 
Im Bericht zur Brut- und Rastvogelerfassung werden Kampfläufer erwähnt. Der Verfasser 
weist auf die besondere Bedeutung des Speicherkoogs für diese in Deutschland vom Aus-
sterben bedrohte Art aber nur als Rastgebiet hin. Der Verfasser erwähnt im Kapitel Rast-
vogelbestand, dass er am Odinsloch in bedeutender Anzahl Kampfläufer als Rastvögel 
festgestellt hat. Nicht erwähnt wird, dass am sog. Odinsloch im Mai alljährlich balzende 
Männchen beobachtet werden können. Vielmehr verweist der Verfasser darauf, dass 
Junge-führende Weibchen nur in weit entfernten Bereichen festgestellt werden konnten, 
was in der Sache zutreffend ist. Unerwähnt bleibt, dass auch die Flächen rund um die Ba-
destelle Nordermeldorf grundsätzlich von der Habitatstruktur für den Kampfläufer als 
Brutgebiet geeignet wären.  
Für die Badestellstelle Nordermeldorf gilt ähnliches wie für die Badestelle Elpersbüttel. 
Die Badestelle befindet sich zwar nicht zwischen einem Naturschutzgebiet und dem Nati-
onalpark Wattenmeer. Das Gebiet um die Badestelle herum ist aber naturschutzfachlich 
ebenso wertvoll wie ein Naturschutzgebiet und Teil eines EU-Vogelschutzgebiets. Sowohl 
Brutvögel als auch Rastvögel pendeln zwischen den Flächen im Koog und dem Watten-
meer hin und her. Schon der Deich – im Sommer mit Spaziergängern auf der Wattenmeer-
seite – stellt eine gewisse Barriere dar. Diese Barrierewirkung ist bei der Badestelle schon 
wegen der Gehölze und der Bebauung größer. Noch stärker wird die Barrierewirkung, 
wenn sich dort noch mehr Menschen aufhalten. Schon aus Verkehrssicherungsgründen 
werden Gebäude und auch die Wege nachts oder in den Übergangszeiten teilweise be-
leuchtet sein müssen, z.B. für den Fall, dass ein*e Nutzer*in des Zeltplatzes die Sanitär-
räume aufsuchen muss. Die Beleuchtung wird die Barrierewirkung und generell die die 
Scheuchwirkung verstärken.  
Es muss davon ausgegangen werden, dass insbesondere aber nicht nur männliche Nutzer 
des Zeltplatzes zu bequem sein werden, den Weg bis zu den WCs zu gehen, und stattdes-

Kenntnisnahme. 
Wie oben bereits beschrieben geht dem Bebauungsplan Nr. 13 Nordermel-
dorf mit dem Masterplan und der 7. Flächennutzungsplanänderung ein mit al-
len betroffenen Behörden, Interessen und Belangen abgestimmter und 
abgewogener Planungsprozess voraus. Im Rahmen dieses Planungsprozesses 
wurden FFH-Verträglichkeitsprüfungen, wie ebenfalls bereits beschrieben – 
unter Betrachtung aller derzeit laufenden Bauleitplanungen im Speicherkoog 
– durchgeführt. Die Übernachtungsmöglichkeiten wurden dabei mit einbezo-
gen und im Vergleich zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im vorliegenden B-
Plan zusätzlich reduziert. 
 
Der Kampfläufer brütet in Mitteleuropa nur noch in kleinsten Restbeständen 
in besonderen Gebieten. Dass er aktuell irgendwo nicht brütet, beweist 
nichts. Die „grundsätzliche Eignung der Habitatstruktur“ ist unwahrscheinlich 
und eine nicht belegbare Behauptung.  
 
 
 
 
 
 
Die Zunahme der Besucher ist in Nordermeldorf so gering, dass für die Frage-
stellung eine Änderung in der Realität kaum merkbar ist. Für Vögel, die vom 
Binnenland zum Wattenmeer und umgekehrt pendeln, ist die Badestelle ein 
räumlich unbedeutender Punkt, dem leicht ausgewichen werden kann. Be-
leuchtung ist eine Frage der Steuerung. Für nächtliche Sanitärbesuche ist nur 
sehr geringe Beleuchtung erforderlich (durch Bewegungsmelder zudem nur 
temporär), die unschädlich ist. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Im Strandbetriebsgebäude sind öffentliche Toiletten vorhanden. Die 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
sen in der Deckung der Gehölze urinieren. Dies ist bereits jetzt zu beobachten – sowohl an 
der Badestelle Nordermeldorf als auch an der Badestelle Elpersbüttel. Das wird nicht zu 
verhindern sein, wirkt sich aber negativ aus, u.a. weil die Personen dazu versteckte ge-
schützte Bereiche aufsuchen, also genau die Stellen, die auch von den Tieren im Speicher-
koog genutzt werden. 
Auch an der Badestelle Nordermeldorf konnten bereits Besucher beobachtet werden, die 
dort in Wohnmobilen übernachteten und ihre Katze dabei hatten. Die Annahme in dem 
Gutachten (S. 103), dass Katzen nicht mit in den Urlaub genommen werden, ist somit 
schlichtweg falsch. Wieder einmal wurde der Faktor Mensch unterschätzt. Es fehlen Anga-
ben, wie solche nicht kalkulierbaren negativen Auswirkungen ausgeschlossen werden sol-
len.   
 
 
Insgesamt wird die Tatsache verkannt, dass eine Intensivierung der touristischen Nutzung 
immer eine Zunahme von Verstößen impliziert. Schon deshalb genügen die vorgeschriebe-
nen Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht. Die FFH-VP geht davon aus, dass aus-
schließlich aufgeklärte Naturschützer, die respektvoll mit der Umgebung umgehen, zu den 
Gästen gehören werden. Das aber wird weder bauleitplanerisch gesichert, noch kann es in 
nachfolgenden Verfahren sicher gewährleistet werden. 
 
Für den geplanten Wintergarten müsste zwingend für Vögel sichtbares Glas (Ornilux) 
verwendet werden. Alle anderen vermeintlichen Vermeidungsmaßnahmen sind nachweis-
lich ineffektiv und daher ungeeignet. Diese Maßnahme ist vor dem Hintergrund notwen-
dig, dass entlang der Küste unmittelbar am Deich ein sehr gebündelter Vogelzug 
stattfindet. Nach starken Zugnächten rasten morgens überall Singvögel. Werden diese 
aufgejagt, kommt es vermehrt zu Kollisionen. Die meisten Kollisionen mit Glasfronten 
(selbst kleinen Flächen) entstehen nicht durch aktiv ziehende Vögel, sondern bei der Suche 
nach Rastplätzen oder einem (störungsbedingten) Rastplatzwechsel. Dies hat gerade auch 
wieder eine Studie in Hamburg (bei erheblich geringeren Rastvogelkonzentrationen) erge-
ben (A. Mitschke, biefl.).  
Unabhängig von der Frage, ob künftig Übernachtungen an der Badestelle Nordermeldorf 
erlaubt werden, sollte die Verwendung von Tonübertragungsgeräten aller Art generell un-
tersagt werden – nicht nur für den Fall, dass andere Besucher dadurch belästigt werden. 
Es braucht klare Regelungen. 
Die FFH-VP nennt die wesentlichen Störungen und kommt zutreffend zu dem Zwischen-
ergebnis, dass die Schutzgebiete durch die Vorhaben in ihren Erhaltungszielen erheblich 

Einhaltung der Nutzung dieser ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanver-
fahrens und kann nicht darin festgesetzt werden. Entsprechende Regelungen 
sind ggf. durch Ordnungswidrigkeiten seitens der Gemeinde umzusetzen. 
 
 
Kenntnisnahme.  
Der benannte Absatz in der FFH-Prüfung (S. 103) beschreibt lediglich, dass es 
zu keiner Zunahme von Katzen durch das Bauvorhaben kommt, da diese in 
der Regel nicht mit in den Urlaub genommen werden. Der Parkplatz befindet 
sich außerdem nicht innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und 
auch die Mitnahme von Tieren kann darin nicht geregelt werden. 
Das Konzept der touristischen Weiterentwicklung ist darauf angelegt, ein 
verträgliches Miteinander von Naturschutz und Tourismus zu ermöglichen. 
Ordnungsrechtliche Verfehlungen sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Mit dem Besucherlenkungskonzept, den Maßnahmen zur Aufklärung und An-
sprache der Erholungssuchenden sowie der Anstellung eines vor Ort ansässi-
gen Schutzgebietsbeauftragten wird in erheblichem Maße vermieden, dass es 
zu Verstößen kommt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Eine Festsetzung zur Verwendung von entsprechendem Material wird in den 
Entwurf aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Diese Regelung ist nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens und kann 
nicht darin festgesetzt werden. Entsprechende Regelungen sind ggf. durch 
Ordnungswidrigkeiten seitens der Gemeinde umzusetzen. 
Wie bereits beschrieben, können durch das Besucherlenkungskonzept, die 
Maßnahmen zur Aufklärung und den künftig angestellten 



Gemeinde Nordermeldorf – Bebauungsplan Nr. 13       

Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB  

 Öffentlichkeitsbeteiligung am 12.05.2022 040 – 44 14 19 
 Stand: 18.08.22 Graumannsweg 69 
 Bearbeiter: Karsten Schwormstede, Nathalie Grabbert, Susan Arndt 22087 Hamburg 
 Seite  25 www.archi-stadt.de 
 

Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
beeinträchtigt werden könnten. Die Subsumtion fehlt. Die Schlussfolgerung, mit den pau-
schal genannten Schadensvermeidungsmaßnahmen könnten die Beeinträchtigungen auf 
ein unerhebliches Maß reduziert werden, ist nicht nachvollziehbar.   
Bereits die Ausgestaltung des Angebots für die Nutzung tagsüber ist extrem kritisch zu be-
werten. Jede generelle Beunruhigung des Gebiets führt zu mehr Störungen. Diese Ent-
wicklung führt dazu, dass auch dieses Gebiet in dem ohnehin begrenzten 
Gesamtlebensraum für die geschützten Vogelarten an Attraktivität verliert. Diese Entwick-
lung stellt einen Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot 
dar.  
Die derzeitige Planung ist – zusammenfassend – nicht geeignet, den naturschutzfachlichen 
Wert des Gebietes sicherzustellen. Damit ist die Planung aufgrund der zu erwartenden Be-
einträchtigungen nicht zulässig.   
Der BUND fordert daher, auf die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten an der Ba-
destelle Nordermeldorf zu verzichten.  
 
 
Wir bitten um eine weitere Beteiligung im Verfahren und über einen Beschluss in Kenntnis 
zu setzen. 

Schutzgebietsbeauftragten Verstöße erheblich reduziert oder gar vermieden 
werden. Diese Schadensvermeidungsmaßnahmen wurden hinreichend genau 
formuliert. 
Der derzeitige, durch Bestandserfassungen ermittelte Vogelbestand ist unter 
den gegebenen Bedingungen vorhanden und damit selbstverständlich insge-
samt verträglich mit der aktuellen Nutzung, denn sonst wäre er nicht vorhan-
den. Durch die sehr maßvolle, geringe Veränderung des touristischen 
Betriebes kommt es nicht zu messbaren oder vorhersehbaren Veränderun-
gen. Ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot liegt somit nicht vor. 
Kenntnisnahme. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Aus den oben genannten Gründen in Abwägung der unterschiedlichen Be-
lange zur Förderung des naturverträglichen Tourismus, wird auf die Schaf-
fung von Übernachtungsmöglichkeiten nicht verzichtet. 
Kenntnisnahme. 
Der BUND wird im weiteren Verfahren beteiligt. 

16 LKN.SH Küstenschutz, 12.04.2022 
1. Stellungnahme 
1.1 Unterlagen  
Auf dem Planausschnitt der Begründung ist der Planbereich falsch dargestellt. Hier wurde 
irrtümlich der Bereich Elpersbüttel markiert. Dies ist entsprechend zu ändern.  
1.2 Genehmigungserfordernis  
Anhand der vorliegenden Unterlagen ist erkennbar, dass der Planbereich an den Landes-
schutzdeich grenzt. Daher besteht für Anlagen im Bereich des Landesschutzdeiches ein 
eigenständiges küstenschutzrechtliches Genehmigungserfordernis im Sinne des § 70 LWG.  
Zum Deich gehören gemäß § 66 LWG der Deichkörper und das Deichzubehör ( u.a. 
Schutzstreifen). Hier ist insbesondere Folgendes zu beachten:  
1.2.1 Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern  
Der gekennzeichnete Bereich „Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ liegt z.T. innerhalb des inneren 10 m- Schutz-
streifens des Landesschutzdeiches (gem.  § 66 LWG gehört der Schutzstreifen zum Deich-
zubehör). Gem. § 70 (1) Nr. 6 LWG ist es verboten im Bereich des Deiches Bäume oder 

 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der Übersichtsplan in der Begründung wird entsprechend ergänzt.  
 
Kenntnisnahme.  
Entsprechende Hinweise für die Ausführungsplanung werden in die Begrün-
dung mit aufgenommen. 
 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die gekennzeichneten Bereiche innerhalb des Schutzstreifens werden ent-
sprechend angepasst. 
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Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Sträucher zu pflanzen.  Für diesen Bereich gilt daher, dass jegliche Neupflanzungen verbo-
ten sind und auch ein Ersatz für abgängige Bäume oder Sträucher ist unzulässig. Dieses ist 
in der Planzeichenerklärung und in der Begründung zu ändern.  
1.2.2 Parkplätze:  
Bei der Ausweisung von Parkplätzen für mobilitätseingeschränkte Personen im Schutz-
streifen des Deiches ist eine gesonderte Genehmigung zu beantragen. 
1.2.3 Barrierefreier Zugang zum Deich:  
Auf Seite 5 der Begründung wird angegeben, dass ein barrierefreier Zugang zur Badestelle 
(Masterplan, Abb. 2) geplant ist. Dieser Bereich ist nicht Teil des Bauleitplanverfahrens B-
Plan 13. Trotzdem möchte ich zur weiteren Planung Folgendes anmerken: Sofern ein bar-
rierefreier Zugang über den Deich neu errichtet soll (Barrierefreier Strandzugang lt. Mas-
terplan, Abb 2 ), ist die Planung im Vorwege mit dem LKN.SH bezüglich der möglichen 
Bauweise abzustimmen, da hier der Deichaufbau ggf. gestört wird. Die Anlage darf zu kei-
ner Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Deiches führen. Sollte dieser Zugang zur 
Ausführung kommen, ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten bei der Unterhaltung des 
Deiches. Der gesamte Pachtbereich der Gemeinde Nordermeldorf wäre ganzjährig von der 
Gemeinde zu unterhalten. Die Errichtung eines neuen Deichübergangs bzw. Deichzugangs 
bedarf ebenfalls einer Genehmigung nach § 70 LWG.   
1.2.4 Versorgungsleitungen   
Bei der Neuverlegung von Versorgungskabeln oder Leitungen im Bereich des Deiches ist 
ebenfalls ein gesonderter Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 70 LWG zu stel-
len.  
1.2.5 Zeltplatz, Freizeiteinrichtungen, Spielplatz:  
Die im Masterplan eingetragenen Um- und Neunutzungen des Parkplatzes an der Bade-
stelle sind nicht Bestandteil dieses Bauleitplanverfahrens. 
1.3 Bauverbote  
1.3.1 § 82 Abs. 1 Nr. 1 LWG „Bauliche Anlagen dürfen in einer Entfernung bis zu 50 m 
landwärts vom Fußpunkt der Innenböschung von Landesschutzdeichen und bis zu 25 m 
vom Fußpunkt der Innenböschung von Regionaldeichen nicht errichtet oder wesentlich 
geändert werden“. Das Plangebiet liegt zu einem großen Teil innerhalb des o.g. 50 m Bau-
verbotsbereiches. Dieser Bereich ist in der Planzeichnung bereits berücksichtigt worden. 
Innerhalb des gekennzeichneten Bereiches dürfen bauliche Anlagen nicht errichtet wer-
den. Die geplanten baulichen Anlagen befinden sich außerhalb des Bauverbotsstreifens, so 
dass für diese Anlagen kein Bauverbot  gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 LWG besteht.  

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  
 
Kenntnisnahme.  
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Kenntnisnahme.  
Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 



Gemeinde Nordermeldorf – Bebauungsplan Nr. 13       

Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB  

 Öffentlichkeitsbeteiligung am 12.05.2022 040 – 44 14 19 
 Stand: 18.08.22 Graumannsweg 69 
 Bearbeiter: Karsten Schwormstede, Nathalie Grabbert, Susan Arndt 22087 Hamburg 
 Seite  27 www.archi-stadt.de 
 

Nr. Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
Es ist in der Begründung, Punkt 4.2, jedoch zu korrigieren, dass es sich um § 82 LWG han-
delt (nicht § 80 LWG).  
1.3.2 § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG „Bauliche Anlagen dürfen in den Hochwasserrisikogebieten 
an der Küste (§ 59 Abs.1 Satz 2) nicht errichtet oder wesentlich geändert werden“. Das 
Plangebiet befindet sich in einem Hochwasserrisikogebiet an der Küste.  Daher bestünde 
für das gesamte Plangebiet ein Bauverbot im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG. Da das Ri-
sikogebiet durch einen Landesschutzdeich geschützt ist, gilt gemäß § 82 (2) Nr. 6 das Bau-
verbot nicht.  
1.4 Verkehr  
1.4.1  Unter Punkt 4.3 wird angegeben, dass die Straßen entlang der Deichlinie zu jeder 
Zeit mit schwerem Gerät befahrbar sind. Ich weise darauf hin, dass der Deichverteidi-
gungsweg zum Teil für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist und nicht von anderen Fahr-
zeugen befahren werden dar. Ferner dürfen die Fahrzeuge des Küstenschutzes nicht 
durch etwaige Baufahrzeuge o.ä. behindert werden. 
2. Vorgaben und Ergänzungen 

• Der gekennzeichnete Bereich „Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ im Bereich des inneren 
Schutzstreifens des Landesschutzdeiches (10 m) ist zu streichen, da Neu- oder Er-
satzpflanzungen im Deichbereich unzulässig sind. 

• Die Kennzeichnung des Bereiches in der Begründungsunterlage ist zu korrigieren. 
 

• Die Texte der Begründung und Planzeichnung sind der aktuellen Gesetzgebung 
anzupassen. 

3. Allgemeine Hinweise 
• Das Bauvorhaben befindet sich in einem Gebiet, das durch Sturmfluten gefährdet 

ist. Eine absolute Sicherheit ist auch hinter Landesschutzdeichen nicht gegeben. 
• Eine gesetzliche Verpflichtung des Landes zum Schutz der Küste vor Abbruch und 

Hochwasserschutz besteht nicht und kann aus dieser Stellungnahme nicht abge-
leitet werden. Ich weise darauf hin, dass durch diese Stellungnahme keine An-
sprüche auf Entschädigungen gegenüber dem Land Schleswig-Holstein geltend 
gemacht werden können. 

• Zu möglichen kumulativen Beeinträchtigungen führt die Nationalparkverwaltung 
als zuständige Naturschutzbehörde für den Nationalpark SH Wattenmeer eine 

Der Anregung wird gefolgt.  
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Die Planzeichnung wird entsprechend angepasst. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
Der Anregung wird gefolgt.  
In den Unterlagen wird die Gesetzgebung aktualisiert.  
 
Kenntnisnahme.  
Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.  
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Liste mit entsprechenden Projekten im FFH- und EU-VS-Gebiet, die auf Anfrage 
gerne zur Verfügung gestellt werden kann. 

Es bestehen aus küstenschutzrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Bauleitplanung, sofern die o.a. Änderungen und Hinweise berücksichtigt werden. 

 
 
Kenntnisnahme. 
 

 LKN.SH Nationalparkverwaltung, 20.04.2022 
anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Nationalparkverwaltung (NPV) im LKN zum 
B-Plan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf:  
Da es sich hierbei bislang nur um den Schritt der Frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB handelt, gebe ich Ihnen gerne einige Hinweise für die weitere Planung in die 
Hand, bei denen ich mich freuen würde, wenn Sie diese Punkte. bei der weiteren Planung 
mitberücksichtigen würden: 

• Der Bereich, der von der Aufstellung des B-Plans Nr. 13 betroffen ist, ist leider 
nicht deckungsgleich mit dem Bereich des in den Unterlagen erwähnten Master-
plans (vgl. Abb. 2 auf Seite 5), dem Wirkungsbereich der gültigen 7. FNP-
Änderung und der beiliegenden Unterlage zum Grünordnungsplan. Ich bitte daher 
darum, noch einmal zu überprüfen, ob und inwieweit dies so korrekt ist. 

• In der Begründung zum B-Plan wird von einem geplanten UNESCO- Themen-
spielplatz gesprochen (z.B. Seite 4 der Entwurfsbegründung). Die NPV als Natur-
schutzbehörde für das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer ist gerne bereit, sie 
zum Thema. Weltnaturerbe fachlich zu beraten und zu unterstützen. Das gilt 
ebenfalls hinsichtlich einer entsprechenden nationalpark- und weltnaturerbekon-
formen Gestaltung und Positionierung von BIS-Elementen zur Besucherinforma-
tion. 

• Den Grünordnungsplan bitte ich auch unter Ziffer 3 mit zu erwähnen. Es seid 
denn, der Grünordnungsplan wird ebenfalls im Zuge dieses B-Planverfahrens pa-
rallel mit aufgestellt und/oder geändert. Dann bitte ich darum, dies auch noch ein-
mal entsprechend in der Begründung und dem Umweltbericht mit zu erwähnen. 

• Bei den mir vorliegenden Unterlagen liegt bislang kein Entwurf zum Umweltbe-
richt vor. Ich bitte daher darum, mir diesen Umweltbericht im Zuge des weiteren 
Planungsprozesses nachzureichen und mich erneut zu beteiligen. 

• Im Umweltbericht bitte ich zu klären, ob und inwieweit es durch die Aufstellung 
dieses B-Plans zu erheblichen Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele 
des benachbarten Nationalparks Wattenmeer kommen kann. 

 
Kenntnisnahme.  
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der B-Plan wird nur für den aktuell relevanten Bereich aufgestellt. Eine De-
ckungsgleichheit ist nicht erforderlich und sinnvoll. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Zum Entwurf wird ein Grünordnerischer Fachbeitrag als Anlage zum Bebau-
ungsplan erstellt.  
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Zum Vorentwurf wurde der Untersuchungsrahmen zum Umweltbericht er-
stellt. Im nächsten Schritt wird zum Entwurf der Umweltbericht erstellt.  
Kenntnisnahme. 
Die Auswirkungen sind Gegenstand der bereits vorliegenden FFH-Prüfung 
und werden im Umweltbericht und im GOFB dargestellt und bewertet. 
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• Der Umweltbericht hat sich unter anderem mit der neuen Rechtslage zum Thema 

Insektenschutz/ insektenfreundliche Beleuchtung auseinanderzusetzen, die sich 
aus den neuen Regelungen der§ 23 Abs. 4 BNatSchG i.V.m. § 24 Abs 3 BNatSchG 
und§ 25 Abs.·3 Satz 2 BNatSchG ergeben. Das bedeutet, dass zur Vermeidung 
negativer Auswirkungen auf die im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer vorkommenden Insekten- und Avifauna die eingesetzten Leuchtmittel 
der hier geplanten Beleuchtung natur- und insektenfreundlich zu gestalten ist. 
Dafür ist ausschließlich ein insektenfreundliches Leuchtmittel (bspw. LED- oder 
NAV-Lampen) mit warmweißen Licht mit geringem Ultraviolett- und Blauanteil 
einzusetzen, das über eine Temperatur von unter 2.700 K verfügt. Blendwirkun-
gen sind durch den Einsatz geschlossener Lampengehäuse und die Ausrichtung 
der Lichtkegel der Lampen nach unten in Richtung Erdboden zu vermeiden. An-
sonsten verweise ich dazu auf die Ziffer „2.3.3.3 Hinweise zu Lichtemissionen" 
der bereits beiliegenden „Artenschutzuntersuchung zum Projekt Nordermeldorf", 
wo das Thema bereits betrachtet wird. Ebenso verweise ich dazu auf das BfN 
Skript: 543: ,,Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuch-
tungsanlagen - Anforderungen an eine nachhaltige Außenbeleuchtung von 
Schroer et al., 2019" (BfN-Skripten 543). 

• In der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das ·FFH- und EU-Vogelschutzgebiet 
,,(Ramsar-Gebiet) NTP SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete" sind un-
ter anderem mögliche Auswirkungen auf das FFH- und EU-VSG mit zu betrach-
ten. 

• In der FFH-Verträglichkeitsprüfung ist unter anderem eine kumulative Gesamtbe-
trachtung mit den parallel laufenden touristischen Planungen und B-Plan Aufstel-
lungen der Nachbargemeinden im Speicherkoog (z.B. B-Plan Nr. 66 der Stadt 
Meldorf und B-Plan Nr. 10 der Gemeinde Elpersbüttel) durchzuführen.  

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Der Anregung wird gefolgt. 
Die Thematik wird in den Fachbeitrag aufgenommen und ggf. sinnvolle Maß-
nahmen sowie entsprechende Festsetzungen und Hinweise in den Bebau-
ungsplan aufgenommen, sofern planungsrechtlich möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die genannten Gebiete werden berücksichtigt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Eine kumulative Gesamtbetrachtung der laufenden Verfahren benachbarter 
Gemeinden wird durchgeführt. 
 
Kenntnisnahme. 

 Nachbargemeinden  

12 Stadt Meldorf, 18.03.2022 
Die Gemeinde hat keine Anregungen/Bedenken. 

 
Kenntnisnahme. 

13 Gemeinde Elpersbüttel, 21.03.2022 
Die Gemeinde hat keine Anregungen/Bedenken. 

 
Kenntnisnahme. 

  



Gemeinde Nordermeldorf – Bebauungsplan Nr. 13       

Abwägung der Stellungnahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Ab-
stimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB  

 Öffentlichkeitsbeteiligung am 12.05.2022 040 – 44 14 19 
 Stand: 18.08.22 Graumannsweg 69 
 Bearbeiter: Karsten Schwormstede, Nathalie Grabbert, Susan Arndt 22087 Hamburg 
 Seite  30 www.archi-stadt.de 
 

14 Gemeinde Nordermeldorf, 23.03.2022 
Die Gemeinde hat keine Anregungen/Bedenken. 

 
Kenntnisnahme. 

15 Gemeinde Epenwöhrden, 25.03.2022 
Die Gemeinde hat keine Anregungen/Bedenken. 

 
Kenntnisnahme. 

16 Gemeinden Hemmingstedt und Wöhrden, 05.04.2022 
die Belange der Nachbargemeinden Hemmingstedt und Wöhrden sind nicht berührt und 
es gibt deshalb keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

 
Kenntnisnahme. 

17 Gemeinden Büsum, Friedrichsgabekoog und Warwerort, 06.04.2022 
Seitens der Gemeinden Büsum, Friedrichsgabekoog und Warwerort werden keine Beden-
ken und Hinweise zur Planung vorgebracht. 

 
Kenntnisnahme. 
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1 Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 
In der Verwaltungsratssitzung des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicher-
koog Dithmarschen wurde am 17.08.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 der 
Gemeinde Nordermeldorf beschlossen. 

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde: 

• das Baugesetzbuch (BauGB), 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

• die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) und 

in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassungen. 

Als Plangrundlage für den rechtlichen Nachweis der Grundstücke dient die Katasterunterlage 
(M 1:1.000) bereitgestellt und ergänzt um topographische Einmessungen vom 03.01.2019 
durch das Vermessungsbüro Reinke öbVi, Heide, Holstein. 

1.2 Projektbeteiligte Planer und Fachbüros 
Die Bearbeitung des Bebauungsplans sowie der im Rahmen der Aufstellung erstellten Fach-
gutachten erfolgte durch: 

• Ausarbeitung des Bebauungsplanes: Architektur + Stadtplanung, Hamburg 

• Umweltbericht, grünordnerischer Fachbeitrag, FFH-Verträglichkeitsprüfung:   
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER, Norderstedt 

• Artenschutzuntersuchungen: Dipl. Biol. Karsten Lutz 

1.3 Geltungsbereich, Bestand und Umgebung 
Der Geltungsbereich wird in der Planzeichnung (Teil A) durch eine entsprechende Signatur 
gekennzeichnet und umfasst eine Fläche von rund 0,7 ha. Er befindet sich im westlichen Ge-
meindegebiet von Nordermeldorf, im Bereich des Speicherkoog Dithmarschen, nördlich des 
Meldorfer Hafens und der Gemeindegrenze zur Stadt Meldorf. Die Entfernung zur Ortsmitte 
Nordermeldorf beträgt ca. 7 km. Im Geltungsbereich befindet sich die Liegewiese der tideab-
hängigen Nordsee-Badestelle Nordermeldorf. An der Badestelle befinden sich zwei Backstein-
Gebäude mit rot eingedeckten Krüppelwalmdächern. Das westlich gelegene Gebäude ist das 
sogenannte „Deichhaus“, das einen Kiosk bzw. ein Bistro mit angrenzendem Wintergarten und 
eine Terrasse sowie öffentlichen Sanitäranlagen beherbergt. Nordöstlich davon befindet sich 
das Strandbetriebsgebäude, in dem im Winter die Strandkörbe gelagert werden und eine Be-
triebswohnung für das DLRG-Personal beherbergt. 

Die Gebäude sind in sanierungsbedürftigem Zustand und eine Umgestaltung würde die At-
traktivität des hier angesiedelten Kiosks steigern. In direkter Nachbarschaft zum Kiosk-Ge-
bäude befinden sich ein Kinderspielplatz und eine Spielwiese sowie ein Informationsunter-
stand kurz vor dem Deichübergang. Die Gebäude sind durch gepflasterte Wege mit einander 
sowie mit der Nordsee über den Deichübergang verbunden.  

In den nördlichen und südlichen Randbereichen des Geltungsbereiches befinden sich Gehölz-
bestände, die eine Abschirmung zu den nördlichen und südlichen Stellplätzen bieten. Der 
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übrige Geltungsbereich ist durch Rasenflächen geprägt.  

2 Anlass und Ziele 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 sollen die touristischen und freiraum-
planerischen Planungen und Ziele der 7. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde 
Nordermeldorf im Bereich der Badestelle konkretisiert und planungsrechtlich gesichert wer-
den. Dazu zählen u.a. die bauliche Ergänzung und Sanierung des bestehenden Kiosk- und 
Strandbetriebsgebäudes sowie die Schaffung von einfachen Übernachtungsmöglichkeiten für 
Radtouristen.  

Es besteht ein konkretes Interesse von Betreibenden den Standort zu attraktiveren. Der be-
stehende Kiosk soll um einen Wintergarten erweitert werden. In der unmittelbaren Umgebung 
der beiden Bestandsgebäude ist die Installation von max. drei sogenannten Kajüten (Hütten) 
mit einer einfachen Ausstattung sowie max. fünf Zeltplätze geplant, die in erster Linie von 
Radtouristen genutzt werden sollen. 

Zudem soll die bisher temporär von dem DLRG-Personal genutzte Wohnung im Strandbe-
triebsgebäude saniert und ausgebaut und als Ferienwohnung zur Verfügung gestellt werden.  

Die angestrebte Aufwertung der angrenzenden öffentlichen Grünfläche mit dem geplanten 
UNESCO-Themenspielplatz einschließlich der Neuordnung der Parkplatzanlagen befindet sich 
noch in der Anfangsphase. Insofern umfasst der Geltungsbereich den Bereich der beiden Be-
standsgebäude sowie deren unmittelbare Umgebung. 

3 Übergeordnete Planungen 

3.1 Raumordnung 
Die Stadt Meldorf als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums liegt circa sieben 
Kilometer östlich der Küstenlinie. Die Stadt Heide als Mittelzentrum liegt etwa 15 Kilometer 
nordöstlich des Plangebietes. Das Unterzentrum Büsum liegt in nordwestlicher Richtung in 
etwa acht Kilometern Entfernung. 

Der Landesentwicklungsplan 2010 (LEP 2010) ist auf das Jahr 2025 ausgerichtet und enthält 
allgemeine Zielvorstellungen für das Land. Gemäß LEP 2010 wird der Speicherkoog Dithmar-
schen sowohl als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung als auch als Vorbehaltsraum 
für Natur und Landschaft dargestellt. 

Die Gemeinde Nordermeldorf hat keine zentralörtliche Funktion. 

Die Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes, veröffentlicht 12/2021, enthält keine 
grundlegenden Änderungen hinsichtlich der o.g. raumplanerischen Zielvorstellungen für den 
Speicherkoog und die Gemeinde Nordermeldorf, die weiterhin zutreffen. 

Regionalplanung 
Im Regionalplan Planungsraum IV des Landes Schleswig-Holstein von 2005 wird der Speicher-
koog Dithmarschen sowohl als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft 
(Abbildung 2, grüne Schraffur) als auch als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 
und Erholung dargestellt (vgl. Abbildung 1, gelbe Schraffur). Der südlich des 
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Geltungsbereiches liegende Hafen Meldorf wird als größerer Sportboothafen dargestellt.  

Gemäß Ziff. 6.3.1 Nr. 3 Absatz 4 Regionalplan IV ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für 
den Bereich des Speicherkooges Meldorfer Bucht erforderlich, um einen naturbetonten Tou-
rismus zu sichern und naturverträglich zu entwickeln. Diesen landesplanerischen Vorgaben 
wurde mit der Erarbeitung einer Rahmenplanung und dem daraus abgeleiteten Masterplan für 
die Gemeinden Elpersbüttel und Nordermeldorf sowie für die Stadt Meldorf entsprochen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 entsprechen den Zielen des Landesentwick-
lungsplans und des Regionalplans. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt Regionalplan Planungsraum IV, 2005 

3.2 Städtebauliche Entwicklungskonzeption und Masterplan 
Der Geltungsbereich ist Teil des Speicherkoogs Dithmarschen, an den das Wattenmeer grenzt, 
welches seit 2009 den Titel UNESCO Weltnaturerbe trägt. Vor diesem Hintergrund wurden 
die Anrainer verpflichtet für den Speicherkoog eine umfassende Tourismusstrategie zu entwi-
ckeln. 2011 wurde mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die 
freizeittouristische Infrastruktur eine gemeindeübergreifende Rahmenplanung begonnen. Zur 
Vertiefung innerhalb der Rahmenplanung und Erarbeitung freiraumplanerischer Lösungen für 
die Entwicklung des Speicherkoogs wurde 2013 ein konkurrierendes Planungsverfahren 
durchgeführt. 

Die im Zuge der Rahmenplanung erarbeiteten Pläne wurden auf Grundlage der Aussagen des 
Wettbewerbsergebnisses sowie einer groben Überprüfung auf Realisierbarkeit überarbeitet 
und zu einem integrierten und langfristig angelegten Masterplan für die drei Kommunen Mel-
dorf, Nordermeldorf und Elpersbüttel im Bereich Speicherkoog als Grundlage für einzelne Flä-
chennutzungsplan-Änderungsverfahren sowie für andere freiraumplanerische und touristi-
sche Planungen entwickelt. 

Im Gesamtkonzept des Masterplanes nimmt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 
mit der Funktion der Badestelle eine besondere Bedeutung nördlich des Meldorfer Hafens 
ein. Ziel des Masterplanes ist die Stärkung und Aufwertung der Badestelle, die Schaffung von 
Übernachtungsmöglichkeiten für Fahrradtouristen sowie eines UNSECO-Themenspielplatzes 
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und die Neuordnung bzw. Reduzierung der Stellplatzflächen. 

Gemäß den Ausführungen des Masterplans soll die Badestelle Nordermeldorf im Rahmen der 
Badestellenkonzeption ein eigenes Thema bekommen. Die Neugestaltung des Außenberei-
ches sieht eine Neugliederung und Reduzierung des Parkplatzes sowie eine Aufwertung der 
Liegewiese, der Spielflächen und des Aufenthaltsbereiches rund um das Kiosk-Gebäude vor. 
Auf den gewonnenen Flächen des Parkplatzes soll ein großzügiger UNSECO-
Themenspielplatzes als Naturschaukasten sowie ein Zeltplatz am Nordsee-Radwanderweg 
entstehen. Darüber hinaus ist der Neubau bzw. die Aufwertung des Kiosk-Gebäudes als Fahr-
radherberge für Radtouristen ein wichtiger Schwerpunkt. Es ist ein barrierefreier Zugang über 
den Deich zur Badestellte geplant.  

Der Erhalt der randlichen Gehölze sorgt weiterhin für eine Abschirmung der umliegenden 
Landschaft in den Schutzgebieten.  

 
Abbildung 2: Ausschnitt Masterplan vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13  
(Masterplan – Vertiefungsbereich Nordermeldorf, Stand November 2015, A+S, ohne Maßstab) 

3.3 Flächennutzungsplan 
Der Geltungsbereich ist in der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Norder-
meldorf entsprechend der angestrebten touristischen Nutzung als Sonstiges Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Fahrradherberge“ dargestellt. 

Im Geltungsbereich wird mit der Aufwertung der Badestelle und der Schaffung von einfachen 
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und naturnahen Unterkünften für Fahrradtouristen ein Baustein des Tourismus- und Freizeit-
konzeptes des Speicherkoogs realisiert, um dem UNESCO-Ziel gerecht zur werden, touristi-
sche Aktivitäten am Wattenmeer zu etablieren, mit denen Integrität und ökologische Ansprü-
che berücksichtigt werden können. 

Die vorgesehene Festsetzung des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Fahr-
radherberge“ dient dem Zweck der Tourismusförderung im Speicherkoog und entsprechen 
demnach dem Ziel der Flächennutzungsplandarstellung. Dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB wird entsprochen. 

 
Abbildung 3: Darstellung der wirksamen 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nordermeldorf 
(Lage des Geltungsbereiches in rot markiert, ohne Maßstab) 
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4 Städtebauliche Begründung 

4.1 Vorhaben 
Es besteht ein konkretes Interesse die Badestelle Nordermeldorf mit den bestehenden Ein-
richtungen zu attraktiveren und durch naturnahe und fahrradfreundliche Übernachtungsmög-
lichkeiten zu ergänzen. Es liegt ein Nutzungs- und Betreiberkonzept vor: 

• Das Deichhaus umfasst den vorhandenen Kiosk sowie Sanitäreinrichtungen, die für die 
Radtouristen hergestellt bzw. saniert werden sollen. Das Deichhaus soll um einen be-
heizten Wintergarten ergänzt werden. Im Deichhaus findet auch die Anmeldung und 
Verwaltung für die Übernachtungsgäste in den Hütten und auf den Zeltplateaus statt.  

• Die Deichkajüte soll aus max. drei kleinen, mobilen Hütten ohne technische Infrastruk-
tur (Strom, Wasser, Abwasser) bestehen, die als Unterkunft für Radtouristen dienen und 
sich zwischen Kiosk und Betriebsgebäude ansiedeln. 

• Als sogenannte Deichtorhalle wird das jetzige Betriebsgebäude bezeichnet. Die derzei-
tige einfache Wohnung, in der kurzzeitig Mitglieder des DLRG auf niedrigem Standard 
wohnen) soll als Ferienwohnung ausgebaut und vermietet werden. Abgesehen von die-
ser Ferienwohnung sind keine weiteren Ferienwohnungen im Plangebiet vorgesehen. 
Der Erdgeschossbereich soll saniert werden und weiterhin als temporärer Treffpunkt / 
Mehrzweckraum für lokale Vereine, Gruppen (z.B. Wattführer, Pfadfinder etc.) sowie im 
Winter als Strandkorblager fungieren. 

• Das Deichplateau bezeichnet den kleinen Zeltplatz, auf dem zünftig max. 5 Zelte platz-
finden sollen. Für einen trockenen Untergrund sollen temporäre Holzplateaus installiert 
werden. 

Grundsätzlich wird angestrebt, den Ort für die einheimische Bevölkerung zu beleben und 
nutzbar zu machen sowie als Unterkunft für Radtouristen, die den Nordsee-Radwanderweg 
befahren, auszubauen. Es sind Sanierungen der Bestandsgebäude – insbesondere der Sani-
täreinrichtungen –, der Ausbau und die Vermietung der bestehenden Wohnung an die DRLG 
ebenso wie an Feriengäste sowie einfache aber zeitgemäße und naturnahe Unterkunftsmög-
lichkeiten für die Radler nötig. 

4.2 Städtebauliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend der aktuellen sowie der angestrebten Nutzung wird im Geltungsbereich vorha-
benähnlich ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Fahrradherberge“ festge-
setzt. 

Die Zulässigkeit der beiden Gebäude in den Teilbereichen 1 und 2 zur Unterbringung von 
Gastronomie, Kiosk und öffentlichen Sanitäreinrichtungen sowie der Ferienwohnung wird 
textlich festgesetzt und geregelt. 

Verkaufsstände zur Vermarktung regionaler und touristischer Produkte sind nur untergeord-
net zulässig und auf max. 15 m2 Grundfläche begrenzt, um größere Märkte mit Magnetwirkung 
zu verhindern. 

Die in Teilbereich 2 festgesetzten pädagogischen Angebote werden über eine Nutzungsver-
einbarung zwischen dem Kommunalunternehmen und den Pächtern geregelt. 
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Ebenso wird die Zulässigkeit der zusätzlich geplanten Übernachtungsmöglichkeiten im Teilbe-
reich 3 in Form von mobilen Hütten und Zeltplätzen auf Holzplateaus textlich festgesetzt und 
geregelt. 

Überbaubare Grundstücksflächen 
In dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Fahrradherberge“ werden zwei 
Baufenster (Teilbereich 1 und 2) von ausreichender Größe für die beiden untergeordneten 
und dem Zweck des sonstigen Sondergebietes dienenden Bestandsgebäude festgesetzt. 

Der quadratische Zuschnitt der Baufenster bietet eine gewisse Flexibilität für die bestehende 
Bebauung sowie mögliche kleine Anbauten und wird mit der maximal zulässigen Grundfläche 
entsprechend eingegrenzt.  

Zudem wird für die geplanten Hütten und Zeltplätze ein Baufenster (Teilbereich 3) zwischen 
den beiden Bestandsgebäuden festgesetzt, das eine Flexibilität zulässt, aber nur genug Ver-
sieglung oder Bebauung ermöglicht und die Ansiedlung der neuen Übernachtungsmöglichkei-
ten in dem Bereich zwischen den beiden Bestandsgebäuden konzentriert. 

Die vorhandenen Gehölze bleiben erhalten. 

Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung in den Baufenstern wird über die maximal zulässige Grund-
fläche sowie über maximal zulässige Geschossigkeit bzw. die maximal zulässige Gebäudehöhe 
hinreichend definiert. 

Das Kommunalunternehmen möchte die Versiegelung vor dem Hintergrund des sparsamen 
Umgangs mit Boden sowie der landschaftlichen und naturräumlichen bedeutsamen Lage im 
Speicherkoog möglichst geringhalten. Die der Gesamtfläche untergeordneten (Bestands-) Ge-
bäude in den Teilbereichen 1 und 2 werden jeweils mit einer maximal zulässigen Grundfläche 
von 200 m2 definiert. Die maximal zulässige Grundfläche für die Hütten und Holzplateaus im 
Teilbereich 3 wird auf 140 m2 begrenzt. Diese Festsetzung bietet für eine mögliche bauliche 
Erweiterung der Bestandsgebäude sowie für die geplanten Übernachtungsmöglichkeiten in 
Hütten und auf Holzplateaus ausreichend Platz und lässt dabei aber eine übermäßige Versieg-
lung nicht zu. 

Orientierend an den beiden Bestandsgebäuden wird für die Teilbereiche 1 und 2 eine maximal 
zulässige Geschossigkeit von einem Geschoss festgesetzt. Damit werden die Bestandsge-
bäude planungsrechtlich gesichert und bauliche Ergänzungen oder eine neue Bebauung fügen 
sich in die Umgebung ein. Im Teilbereich 3 wird eine maximal zulässige Gebäudehöhe von 3 
m festgesetzt, die eine ausreichende Höhe für die geplanten Hütten darstellt.  

Als oberer Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebene Gebäudehöhe ist der 
höchste Punkt der Oberkante der Dachhaut der Gebäude bestimmt. Als unterer Bezugspunkt 
(+0,00) ist der in der Planzeichnung festgesetzte Höhenbezugspunkt festgelegt. 

4.3 Verkehr 

ÖPNV und NMIV 
Entlang des südöstlich vom Geltungsbereich verlaufenden Deiches führt der Nordseeküsten-
Radweg, die internationale North Sea Cycle Route, die mit einer Länge von über 6.000 Kilo-
meter acht Länder durchquert. Damit sind die Nutzungen optimal für die Zielgruppe der Rad-
touristen an diesen attraktiven Radweg angebunden. In der näheren Umgebung des 
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Geltungsbereiches gibt es eine Vielzahl von Wegen, über die der Koog erkundbar ist. In Mel-
dorf bestehen erste Angebote zur Entleihung von eBikes, mit denen man die Badestellen im 
Speicherkoog erreichen kann. Allerdings sind dort bislang keine Ladestationen für diese Fahr-
räder vorhanden. 

Die Stadt Meldorf kann mit der NOB (Nord-Ostsee-Bahn) ab Hamburg stündlich erreicht wer-
den. Es gibt ansonsten noch keine Angebote, den Speicherkoog und die Badestellen mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.  

MIV 
Der Geltungsbereich ist über eine öffentliche Zufahrt (GIK 81) an den örtlichen und überört-
lichen Verkehr angebunden. Die Zuwegung (GIK 81) zweigt nach Norden ab und mündet im 
Dritten Querweg, der dann als K30 in östlicher Richtung in ca. 6 km nach Barsfleth. 

In südlicher Richtung zweigt die Zuwegung (GIK 81) von der Badestelle Nordermeldorf auf die 
Deichstraße ab, die dann in rund 3 km auf die Hafenstraße nördlich des Meldorfer Hafens 
trifft. Die Hafenstraße (G 80) führt in östlicher Richtung zur Innenstadt von Meldorf. Von dort 
ist über die Bundesstraße B 431 in ca. 12 km die Anschlussstelle Albersdorf der Bundesau-
tobahn A 23 zu erreichen. 

Zwischen den Badestellen Nordermeldorf und Elpersbüttel besteht eine entlang des Deiches 
verlaufende Wegeverbindung, die zum Teil für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. 

Aufgrund der Ausrichtung auf den Radverkehr ist davon auszugehen, dass sich bei Realisie-
rung der geplanten touristischen Nutzungen die KFZ-Verkehrsmenge nur geringfügig erhöhen 
wird. Da das Straßennetz im Speicherkoog aufgrund der Belange des Katastrophenschutzes 
überdurchschnittlich ausgebaut ist, damit die Straßen entlang der Deichlinie für den Küsten-
schutz zu jeder Zeit auch mit schwerem Gerät befahrbar sind, stehen ausreichend leistungs-
fähige Verkehrswege zur Verfügung. Allerdings dürfen diese Verkehrswege zum größten Teil 
nicht von öffentlichem Verkehr befahren werden und auch eine Behinderung der Fahrzeuge 
des Küstenschutzes durch Baustellenfahrzeuge ist zu vermeiden. 

Die nördlich und südlich des Geltungsbereiches liegenden Parkplatzflächen bieten ausrei-
chend Parkplätze für die Tagesbesucher.  

Im August 2011 wurde auf den Parkplätzen am Speicherkoog eine Zählung durchgeführt. 
Diese Zählung ist insofern noch stichhaltig und hinreichend aktuell, da im Speicherkoog keine 
wesentlichen Veränderungen der Nutzungen eingetreten sind. Für den Parkplatz in Norder-
meldorf wurde selbst in den Spitzenstunden nur eine maximale Ausnutzung von 19 % (128 
Fahrzeuge) festgestellt. Langfristig ist eine Umstrukturierung mit 200-250 Parkplätzen ge-
plant. Damit soll die Parkplatzfläche im Vergleich zum jetzigen Bestand (675 Parkplätze) deut-
lich reduziert und dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. 

4.4 Emissionen und Immissionen 
Die Umgebung des Plangebiets ist bereits durch freizeittouristische Nutzungen sowie Ver-
kehre geprägt. Vom Geltungsbereich gehen bereits durch das bestehende Kiosk-Gebäude so-
wie der Badestelle und dem Parkplatz Geräuschemissionen aus. Durch die Zielgruppe und den 
durch den B-Plan vorbereiteten moderaten Ausbau der Nutzungen ist mit marginalen Verän-
derungen der Immissionssituation zu rechnen. 
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4.5 Belange von Natur und Landschaft 

Gemäß § 18 BNatSchG sowie § 1 Abs. 5 Nr. 7 und § 1a BauGB ist über die Belange von Na-
tur und Landschaft im Bebauungsplan zu entscheiden. Grundlage dafür bildet der Grünord-
nerische Fachbeitrag (GOFB), erarbeitet von Landschaftsplanung Jacob | Fichtner, Nor-
derstedt, der als Anlage (vgl. Anlage 1) der Begründung beigefügt ist. Die Ergebnisse des 
GOFB werden im Folgenden zusammengefasst. 

Der GOFB zeigt zum einen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung 
der Ziele und Grundsätze von Naturschutz und Landschaftspflege (§ 1 BNatSchG) auf. Zum 
anderen benennt er Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild, ermittelt die Intensität der durch die Eingriffe verur-
sachten Beeinträchtigungen und die dafür erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen (Abarbei-
tung der Eingriffsregelung). 

Parallel zum GOFB ist eine artenschutzrechtliche Prüfung, durch Dipl.-Biol. Karsten Lutz, 
Hamburg, erarbeitet worden (vgl. Anlage 2). In einer Relevanzprüfung wurden darin zunächst 
die artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten ermittelt, Realkartierungen durchgeführt, die 
vom Vorhaben betroffenen relevanten Arten abgeprüft und dann für diese eine Konfliktana-
lyse hinsichtlich der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG durchgeführt.  

Ebenfalls planungsbegleitend wurden FFH-Verträglichkeitsprüfungen – unter Betrachtung 
aller derzeit laufenden Bauleitplanungen im Speicherkoog – durch Landschaftsplanung Jacob 
| Fichtner, Norderstedt, durchgeführt (vgl. Anlage 4). 

Die sich aus den naturschutzfachlichen Gutachten ergebenden Maßnahmen werden im Be-
bauungsplan Nr. 13 festgesetzt. 

Biotopstruktur/-schutz 
Da zunächst ein weitaus größerer Geltungsbereich geplant war, wurde der Bestand für den 
Gesamtbereich aufgenommen und ist zum besseren Verständnis auch weiterhin im Bestands-
plan enthalten.  

Das Plangebiet des B-Plans 13 wird von zwei Gebäuden mit befestigten Zuwegungen, umge-
benden Rasenflächen und die Flächen einbindenden randlichen Pflanzungen aus heimischen 
sowie angepflanzten nicht heimischen Gehölzen eingenommen. 

• Der Bereich um die Strandbetriebsgebäude ist durch eine ca. 5-10 m breites, etwa 3-5 m 
hohe Pflanzung eingerahmt. Die Anpflanzungen setzen sich überwiegend aus Ölweide und 
Sanddorn zusammen. Größere und landschaftsprägende Bäume fehlen. 

• Die Pflanzungen sind dicht und bewirken eine Abschirmung des zentralen Bereichs der 
Badestelle zu den nördlich und südlich angrenzenden Parkplätzen. Nach Westen Richtung 
Deich bestehen keine Pflanzungen. 

• Im Umfeld des westlichen Gebäudes wurden kleinere Pflanzungen aus nicht heimischen 
Arten aufgenommen. 

• Innerhalb des südlichen Gebüschsaumes befindet sich ein temporär wasserführender Gra-
ben. Er ist weitgehend verschattet und überwachsen. 

• Der Biotoptyp Rasenfläche, arten- und strukturreich nimmt den größten Anteil im Plan-
gebiet ein. 
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Innerhalb des Plangebietes des B-Plans 13 befinden sich keine gesetzlich geschützten Bio-
tope. 

Eingriffssituation 
Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Der B-Plan 13 
bereitet entsprechende Eingriffe trotz der bereits bestehenden baulichen Nutzungen vor. 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf die Funktionen des Naturhaushaltes und das 
Landschaftsbild stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

Schutzgut Boden 

Durch die Festsetzungen des B-Plans 13 ergeben sich gegenüber dem Bestand weitergehende 
Versiegelungen durch die ermöglichten baulichen Nutzungen, wodurch Beeinträchtigungen 
der Bodenfunktionen hervorgerufen werden: es werden das Bodenleben, die natürliche Bo-
denfruchtbarkeit, der Gasaustausch und der Boden als Vegetationsstandort beeinträchtigt 
bzw. zerstört. Von diesen Beeinträchtigungen sind im Plangebiet überwiegend bewachsene 
Flächen betroffen. Empfindliche oder seltene Böden werden nicht beansprucht, sondern ge-
mäß Runderlass des Innen- und Umweltministeriums (MI/MELUR) nur Flächen mit allgemei-
ner Bedeutung für den Naturschutz.  

► insgesamt erhebliche Beeinträchtigungen 

Schutzgut Wasser 

Eingriffe in den Wasserhaushalt treten grundsätzlich durch eine weitergehende Bebauung und 
Versiegelung ein. Angesichts der Vornutzungen und bestehenden Teilbefestigungen nehmen 
die zusätzlich befestigten Flächen im Gesamtzusammenhang nur einen geringen Umfang ein. 

Das Risiko qualitativer Gefährdungen des Grundwassers infolge von Belastungen des Ober-
flächenabflusses und deren Versickerung ist angesichts der geplanten Nutzungen nicht als er-
höht einzustufen. 

Da der Oberflächenwasserabfluss im Gebiet verbleibt, sind Oberflächengewässer von den 
Vorhaben innerhalb des Plangebietes nicht betroffen. 

► insgesamt geringe Beeinträchtigungen 

Schutzgut Klima/Luft: 

Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Nutzungen und des Fehlens ausgeprägter 
kleinklimatischer Funktionen des eng begrenzten Landschaftsausschnitts führen die ermög-
lichten baulichen Vorhaben nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima. 
Auch geringfügige Gehölzentnahmen verursachen diesbezüglich keine Funktionsverluste. 

Die absehbar geringen verkehrsbedingten Zunahmen von Luftbelastungen haben ebenfalls 
keine Relevanz für das Schutzgut Luft. 

► insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

In Bezug auf den Arten- und Biotopschutz ist infolge von Bebauungen und Versiegelungen 
auf bisher bewachsenen Flächen grundsätzlich mit Lebensraumverlusten und –beeinträchti-
gungen für die Tier- und Pflanzenwelt zu rechnen. Mit den arten- und strukturreichen Rasen-
flächen wird in Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz gemäß Runderlass 
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MI/MELUR eingegriffen. Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen. 

Flächen der Schutzgebiete werden nicht in Anspruch genommen. 

Vorhabensbedingt kann es zu Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften kom-
men. Die beim Anbau eines Wintergartens entstehenden Gebäudefassaden mit absehbar ho-
hem Glasanteil bergen die Gefahr von Vogelschlag. Hingegen lösen die Hütten/Zelte auf Holz-
plateaus angesichts ihrer geringen Höhe in Verbindung mit den Bestandsgebäuden und den 
umgebenden Gehölzbeständen keine Kollisionsgefahren aus.  

Relevante betriebsbedingte Störungen wurden gutachterlich nicht prognostiziert: Die im Nah-
bereich des B-Plan-Gebietes festgestellten Brutvogelarten, die anthropogenen Störungen ge-
genüber relativ tolerant sind, erfahren keine bedeutende Steigerung von Störungen. Auch 
wurden keine relevanten Fernwirkungen von vorhabensbedingten Störungen aus dem Gel-
tungsbereich heraus in die umgebenden Offenlandbereiche und Wasserflächen, d.h. in die 
Schutzgebiete, prognostiziert, da die das gesamte Areal umgebenden Gehölzbestände eine 
ausreichend abschirmende Wirkung haben. Aus den neuen Übernachtungsmöglichkeiten an 
der Badestelle Nordermeldorf und den damit verbundenen saisonal und tageszeitlich vergrö-
ßerten Aufenthaltszeiten lassen sich keine wissenschaftlich belegbaren zusätzlichen Störun-
gen für Brut- und Rastvögel ableiten. Die durch die Attraktivierung der Badestelle eintretende 
stärkere Frequentierung der Verkehrswege durch Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger 
wird aus gutachterlicher Sicht ebenfalls als nicht relevant bewertet (siehe LUTZ, 2021, Kap. 
4). Nutzungsbedingten Störungen durch Lärm und Licht kann durch entsprechende Maßnah-
men entgegengewirkt werden. 

Eine ausführliche Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen ist in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung und – unter Berücksichtigung auch der kumulierenden Vorhaben – in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die mit den Festsetzun-
gen des B-Plans ermöglichten Anzahlen von Übernachtungshütten und Zelteinheiten geringer 
sind als die im Artenschutzbeitrag und der FFH-VP nach damaligem Kenntnisstand zugrunde 
gelegten Mengen, so dass die Aussagen auf der sicheren Seite liegen. 

► insgesamt geringe Beeinträchtigungen 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf streng und besonders geschützte Arten 

Die Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG, d.h. die Tötungsverbote, Störungsverbote, Ver-
bote des Beschädigens und Zerstörens von Lebensstätten sowie die ökologische Funktion von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang, wurden für die relevanten 
Brutvögel und Fledermausarten abgeprüft. Zur Vermeidung des Eintretens von Zugriffsver-
boten sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erforderlich. Die Ergebnisse sind in 
der artenschutzrechtlichen Prüfung zum B-Plan 13 Nordermeldorf (LUTZ 2021) sowie unter 
den Maßnahmen in Kapitel 4.5 aufgeführt.  

► kein Eintreten eines Verbotstatbestandes 

Verträglichkeit mit den Natura-2000-Gebieten 

Auf der Grundlage umfangreicher aktueller Brutvogel- und Rastvogelkartierungen wurde für 
die Vorhaben des B-Plans 13 und weiterer im Speicherkoog entstehende Bauleitplanungen 
die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen und Erhaltungsgegenständen der im Nahbereich 
befindlichen Natura-2000-Gebiete geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Verträg-
lichkeit gegeben ist, sofern Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Bereich des Speicher-
koogs, insbesondere zur Besucherlenkung, ergriffen werden (vgl. Kap. 4.6). 

► Verträglichkeit ist gegeben bzw. kann hergestellt werden 
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Schutzgut Landschaftsbild 

Die das Plangebiet umgebenden Gehölzbestände und damit ihre einbindende Wirkung bleiben 
weitgehend erhalten.  

Die im Umfeld der Bestandsgebäude ermöglichten baulichen Nutzungen (Hütten, Zelte) be-
wirken angesichts ihrer untergeordneten Höhen und des Erhalts der das Areal umgebenden 
und einbindenden Gehölzstrukturen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes und des Landschaftserlebens.  

► insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen 

Die randlichen Gebüsche werden weitgehend erhalten. Diese Festsetzung betrifft allerdings 
nicht die Bereiche innerhalb des Schutzstreifens des Landesschutzdeiches. Gemäß § 70 (1) Nr. 
6 LWG ist es verboten im Bereich des Deichs Bäume und Sträucher zu pflanzen. Für diesen 
Bereich gilt daher, dass jegliche Neupflanzungen verboten sind und auch ein Ersatz für abgän-
gige Bäume oder Sträucher unzulässig ist. Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind ausgleich-
bar. 

Artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht absehbar. 

Maßnahmen und Festsetzungen der Grünordnung 
Entsprechend der Vorschriften des § 1a BauGB in Verbindung mit den Zielen und Grundsätzen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu ver-
meiden bzw. so gering wie möglich zu halten. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszu-
gleichen oder zu ersetzen, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes zurückbleiben. 

Für das Planungsgebiet ergeben sich damit folgende Anforderungen: 

• Prüfung der Erhaltung und nachhaltigen Sicherung der umgebenden Gehölzstrukturen 

• Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes und der FFH-Verträglichkeit 

• Minimierung der Versiegelung  

• Versickerung des Oberflächenabflusses  

• Sicherung kleinklimatischer Funktionen 

• Gestaltung des Landschaftsbildes 

Die Belange von Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes finden im Wesentlichen 
durch folgende grünplanerische Maßnahmen Berücksichtigung: 

• Die Gehölzbestände im Randbereich des Plangebietes werden weitgehend erhalten. 

• Eine Vollversiegelung der Zuwegungen wird ausgeschlossen. 

• Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten werden begrenzt. 

Wegen der Geringfügigkeit der Maßnahmen und deren überwiegend textlichen Charakters 
wurde kein eigenständiger Entwurfsplan der Grünordnung gefertigt. 

Die genannten Maßnahmen werden über entsprechende Festsetzungen in die Planzeichnung 
des B-Plans übernommen sowie in den Grünfestsetzungsvorschlägen des GOFB konkretisiert. 
Soweit die nachfolgend erläuterten Maßnahmen keinen Eingang in die Planzeichnung und die 
textlichen Festsetzungen des B-Plans gefunden haben, sind alle weiteren Regelungen des 
GOFB in weitere Verträge und Vereinbarungen zu übernehmen, um auf diese Weise Berück-
sichtigung und Verbindlichkeit zu finden. 
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Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung / Kompensation 
Nachfolgend wird eine qualitative und quantitative Gegenüberstellung von Eingriff und Aus-
gleich vorgenommen. Grundlage dafür bildet der gemeinsame Runderlass des Innenministeri-
ums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht (im Folgenden: 
Runderlass MI/MELUR).  

Eine quantifizierbare Relevanz wurde in der Eingriffsbeurteilung für die Schutzgüter Boden 
sowie Arten und Lebensgemeinschaften festgestellt. 

Insgesamt ergeben sich folgende Ausgleichsbedarfe: 
Schutzgut Boden     603 qm 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften       8.756 qm 

Summe                9.359 qm 
Für die Eingriffe des Bebauungsplans Nr. 13 werden folgende planexterne Ausgleichs- und 
Ersatzflächen und -maßnahmen festgesetzt:  

Den Eingriffen werden Kompensationsmaßnahmen mit 1.696 Ökopunkten auf dem Ökokonto 
Pellworm / Kreis Nordfriesland der ecodots GmbH zugeordnet. Die Maßnahmen liegen im 
Naturraum Marsch und damit im selben Naturraum wie der Eingriff. Das Ökokonto ist bei der 
Unteren Naturschutzbehörde anerkannt und trägt das Aktenzeichen 67.30.3-44/21. 

Die Sicherung der Maßnahme erfolgt durch einen Vertrag zwischen der Tourismusförderung 
Speicherkoog und der ecodots GmbH. 

Artenschutz 
Die Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG, d.h. die Tötungsverbote, Störungsverbote, Ver-
bote des Beschädigens und Zerstörens von Lebensstätten sowie die ökologische Funktion von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang, wurden für die relevanten 
Brutvögel und Fledermausarten abgeprüft. Zur Vermeidung des Eintretens von Zugriffsver-
boten sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Die Ergebnisse sind in der artenschutz-
rechtlichen Prüfung (vgl. Anlage) aufgeführt. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht werden folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erforderlich, die sich auf den Geltungsbereich des B-Plans 13 beziehen: 

• Für die Beleuchtung der Freiflächen sind ausschließlich insektenschonende, vollstän-
dig eingekofferte LED-Leuchten mit warmweißem Licht (<2.700 Kelvin) zu verwenden. 
Der Lichtstrom ist nach unten auszurichten, die Beleuchtung der Gehölzbestände ist 
zu vermeiden. Der Einsatz von Strahlern und Lasern ist nicht zulässig. 

• Bei Glasscheiben ab 6 qm Größe sind Maßnahmen zur Verhinderung von Vogelschlag 
durch den Einsatz von Vogelschutzglas, Markierungen o.ä. vorzusehen. 

• Bei der Sammlung von Abfällen ist auf eine Verwahrung in tierunzugänglichen Behäl-
tern zu achten. 

• Aus Artenschutzgründen sind folgende Fristen zu berücksichtigen: 
o unvermeidbare Gehölzentnahmen nur im Zeitraum vom 1.10. bis zum 

28./29.2. 
o Durchführung von An-/Umbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden nur in-

nerhalb der Fledermauswinterquartierzeit vom 1.12. bis zum 31.01. oder au-
ßerhalb dieses Zeitraums nur nach Kontrolle auf Besatz von Fledermäusen und 
Gebäudebrütern durch einen Sachverständigen vor dem Abbruch 
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o bei festgestelltem Besatz von Gebäudebrütern oder gebäudebewohnenden 
Fledermäusen Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen bzw. Fledermausquar-
tieren, letztere als vorgezogene Maßnahme 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen treten keine artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände ein. Artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen werden somit nicht erfor-
derlich.  

FFH-Verträglichkeitsprüfung 
Auf der Grundlage umfangreicher aktueller Brutvogel- und Rastvogelkartierungen (vgl. An-
lage) wurde für die Vorhaben des Bebauungsplanes Nr. 13 und weiterer im Speicherkoog ent-
stehende Bauleitplanungen die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen und Erhaltungsgegen-
ständen der beiden relevanten, im Nahbereich befindlichen Natura-2000-Gebiete geprüft. 

Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde festgestellt, dass eine Verträglichkeit ge-
geben ist, sofern plangebietsübergreifende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Bereich 
des Speicherkoogs, insbesondere zur Besucherlenkung, ergriffen werden. Diese betreffen ins-
besondere Maßnahmen zur Minimierung bau-, anlage- und betriebsbedingter Konflikte: Be-
schränkung der Gebäudehöhen, Tempolimits auf den Zufahrtsstraßen in den Speicherkoog, 
Sperrungen von Teilstrecken für den öffentlichen Verkehr, Besucherlenkung und Öffentlich-
keitsarbeit, Leinenzwang für Hunde etc. (vgl. Darstellung in der FFH-VP). 

Die in der FFH-Verträglichkeitsprüfung beschriebenen Maßnahmen können nur zu einem ge-
ringen Teil über die Bauleitplanung verankert werden. Geeignete Instrumente stellen städte-
bauliche Verträge, Pachtverträge, Baugenehmigungsverfahren und insbesondere ein koordi-
nierendes Besucherlenkungskonzept dar. 

Bei einer wirksamen Umsetzung der genannten Maßnahmen ist eine Verträglichkeit der Vor-
haben mit den Erhaltungszielen und -gegenständen der Natura-2000-Gebiete gegeben. 

4.6 Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung erfolgt über das Wasserversorgungsnetz des Wasserverbandes Sü-
derdithmarschen. Die Versorgung mit Trinkwasser kann aus dem bestehenden Trinkwasser-
netz erfolgen.  

Schmutz- und Oberflächenentwässerung 
Im Bereich der Badestelle Nordermeldorf besteht eine Kleinkläranlage, die die Abwasserbe-
handlung für das Kiosk- und Sanitärgebäude übernimmt. Bei Umsetzung der geplanten Fahr-
radherberge ist eine Planung zur Abwasserentsorgung zu erstellen. Grundsätzlich ist nach 
Aussage der unteren Wasserbehörde eine Sammlung in Tanks (abflusslose Sammelgruben) mit 
geordnete Entsorgung entsprechend der Satzung des Abwasserverbandes Dithmarschen 
möglich; eine Ertüchtigung der vorhandenen Kleinkläranlage stellt jedoch gegebenenfalls eine 
wirtschaftlich günstigere Lösung dar.   

Das unverschmutzte Oberflächenwasser soll nach Möglichkeit vor Ort versickert oder gedros-
selt in die zahlreichen angrenzenden Gewässer eingeleitet werden, um so möglichst viel Ober-
flächenwasser vor Ort dem natürlichen Wassershaushalt zuzuführen. 

Energieversorgung 

Die Versorgung mit Energie erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. Im 
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Geltungsbereich sind Versorgungsanlagen der Schleswig-Holstein Netz AG vorhanden.  

Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. 

Telekommunikation 

Die Telekommunikationsversorgung erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. 

Die bauausführenden Tiefbaufirmen/Personen haben vor Beginn der Baumaßnahme bei der 
offiziellen Planauskunft der Telekom die aktuellen Bestandpläne anzufordern und sich bei Ar-
beiten in der Nähe von Kommunikationsanlagen an die einschlägigen Bestimmungen zu hal-
ten. Nur so kann vermieden werden, dass Tiefbaufirmen oder (Privat-) Personen bei einer Be-
schädigung unserer Anlagen zum Schadensersatz herangezogen werden. Die Telekom weist 
darauf hin, wenn neue Gebäude an das Telekommunikationsnetz der Telekom angeschlossen 
werden sollen, muss sich der Bauherr frühzeitig (mind. 6 Monate vor Baubeginn) mit der Te-
lekom in Verbindung setzen. 

Belange des Brandschutzes 
Die Bereitstellung von Löschwasser erfolgt in erster Linie durch das vorhandene Trinkwasser-
versorgungsnetz des Wasserverbands. 

Die nächste Löschwasserentnahmestelle (Hydrant) befindet sich westlich etwa 100 Meter 
Entfernung zum Strandbetriebsgebäude und besitzt einen Volumenstrom von 48m3/h. Es 
kann mit einer Druckschlauchleitung ergänzt werden. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist 
ggf. zu prüfen ob weitere Löschwasserentnahmestellen (z.B. über einen weiteren Anschluss 
an die Wasserleitung, über einen Löschwasserbrunnen, Löschteich oder Löschwasserbehälter) 
in nächster Nähe bzw. im Plangebiet zu schaffen sind. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Löschwasserentnahmestellen zur Sicherstellung wirksa-
mer Löscharbeiten nicht weiter als 75 m Luftlinie (maximal 80-120 m verlegte Druckschlauch-
leitung über eine gesicherte Wegführung) vom Objekt entfernt liegen dürfen. Die Löschwas-
serentnahmestellen müssen sich über Flächen der Feuerwehr gemäß DIN 14090 erschließen 
lassen. Sie sind dauerhaft (im Winter zusätzlich von Schnee und Eis) frei zu halten. Die Flächen 
für die Feuerwehr dürfen sich nicht mit Abstellanlagen und Stellplätzen überschneiden. Sie 
sind zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten. Sie sind auch im Nahbereich zu dem Lösch-
wasserentnahmestellen herzustellen. 

Die Lage und Anordnung der Löschwasserentnahmestelle ist mindestens 4 Wochen vor Be-
ginn der Bauarbeiten mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Dithmarschen abzustimmen. 

Die Durchführung wirksamer Löscharbeiten gemäß §15 der Landesbauordnung sowie Eins-
ätze des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfristen sind nur möglich, wenn die öffentlichen 
Verkehrsflächen so gestaltet sind, dass die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen jederzeit unge-
hindert möglich ist. Es ist eine Zufahrt bis zur Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zu 
gewährleisten.  

Diese Zufahrten müssen mindestens die Anforderungen an die DIN 14090 erfüllen und jeder-
zeit mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Polizei befahrbar sein. 

Bei der Verwendung von Sperrvorrichtungen im Verlauf der Flächen für die Feuerwehr bzw. 
der Zufahrten ist die bei der Feuerwehr eingeführte Schließung für Feuerwehrverschlüsse ge-
mäß DIN 3223 (Feuerwehrdreikant) zu verwenden. Bei Verwendung anderer Schließtechni-
ken ist diese vor Beginn der Bauarbeiten mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle 
beim Kreis Dithmarschen abzustimmen. 
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4.7 Nachrichtliche Übernahme 
Hinweise zum Brandschutz 
Die Durchführung wirksamer Löscharbeiten gemäß §15 der Landesbauordnung sowie Eins-
ätze des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfristen sind nur möglich, wenn die öffentlichen 
Verkehrsflächen so gestaltet sind, dass die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen jederzeit unge-
hindert möglich ist. Es ist eine Zufahrt bis zur Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zu 
gewährleisten. Diese Zufahrten müssen mindestens die Anforderungen an die DIN 14090 er-
füllen und jederzeit mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Poli-
zei befahrbar sein. Bei der Verwendung von Sperrvorrichtungen im Verlauf der Flächen für 
die Feuerwehr bzw. der Zufahrten ist die bei der Feuerwehr eingeführte Schließung für Feu-
erwehrverschlüsse gemäß DIN 3223 (Feuerwehrdreikant) zu verwenden. Bei Verwendung an-
derer Schließtechniken ist diese vor Beginn der Bauarbeiten mit der für den Brandschutz zu-
ständigen Dienststelle beim Kreis Dithmarschen abzustimmen. 

Hinweise zum Deich- und Küstenschutz 
Das Plangebiet grenzt an den Landesschutzdeich, daher besteht für Anlagen im Bereich des 
Landesschutzdeiches ein eigenständiges küstenschutzrechtliches Genehmigungserfordernis 
im Sinne des § 70 LWG. Zum Deich gehören gemäß § 66 LWG der Deichkörper und das Deich-
zubehör (u.a. Schutzstreifen). Hier ist insbesondere Folgendes zu beachten: 

Gem. § 82 Abs. 1 Nr. 1 LWG dürfen „Bauliche Anlagen in einer Entfernung bis zu 50 m land-
wärts vom Fußpunkt der Innenböschung von Landesschutzdeichen und bis zu 25 m vom Fuß-
punkt der Innenböschung von Regionaldeichen nicht errichtet oder wesentlich geändert wer-
den“. Das Plangebiet liegt zu einem großen Teil innerhalb des o.g. 50 m Bauverbotsbereiches. 
Dieser Bereich ist in der Planzeichnung bereits berücksichtigt worden. Innerhalb des gekenn-
zeichneten Bereiches dürfen bauliche Anlagen nicht errichtet werden. Die geplanten bauli-
chen Anlagen befinden sich außerhalb des Bauverbotsstreifens, so dass für diese Anlagen kein 
Bauverbot gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 LWG besteht. 

Gem. § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG dürfen „Bauliche Anlagen in den Hochwasserrisikogebieten an 
der Küste (§ 59 Abs.1 Satz 2) nicht errichtet oder wesentlich geändert werden“. Das Plange-
biet befindet sich in einem Hochwasserrisikogebiet an der Küste. Daher bestünde für das ge-
samte Plangebiet ein Bauverbot im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG. Da das Risikogebiet 
durch einen Landesschutzdeich geschützt ist, gilt gemäß § 82 (2) Nr. 6 das Bauverbot nicht. 

Gem. § 70 (1) Nr. 6 LWG ist es verboten im Bereich des Deiches Bäume oder Sträucher zu 
pflanzen.  Es gilt daher, dass jegliche Neupflanzungen verboten sind und auch ein Ersatz für 
abgängige Bäume oder Sträucher ist unzulässig ist. 

Bei der Ausweisung von Parkplätzen für mobilitätseingeschränkte Personen im Schutzstreifen 
des Deiches ist eine gesonderte Genehmigung zu beantragen. 

Sofern ein barrierefreier Zugang über den Deich neu errichtet soll (Barrierefreier Strandzu-
gang lt. Masterplan, Abb. 2), ist die Planung im Vorwege mit dem LKN.SH bezüglich der mög-
lichen Bauweise abzustimmen, da hier der Deichaufbau ggf. gestört wird. Die Anlage darf zu 
keiner Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Deiches führen. Sollte dieser Zugang zur 
Ausführung kommen, ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten bei der Unterhaltung des Dei-
ches. Der gesamte Pachtbereich der Gemeinde Nordermeldorf wäre ganzjährig von der Ge-
meinde zu unterhalten. Die Errichtung eines neuen Deichübergangs bzw. Deichzugangs be-
darf ebenfalls einer Genehmigung nach § 70 LWG.   

Bei der Neuverlegung von Versorgungskabeln oder Leitungen im Bereich des Deiches ist 



 Begründung Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 

 ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg • 31.08.2022 (Verwaltungsrat) – Entwurf – - 18 - 

 Stand 18.08.22 10:52 

 

ebenfalls ein gesonderter Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 70 LWG zu stellen. 

Parallel zum Landesschutzdeich wurde bezogen auf die Innenböschung ein 50 m breiter 
Schutzstreifen (Bauverbotszone) gemäß § 82 LWG (Landeswassergesetz) nachrichtlich über-
nommen. 

Das Bauvorhaben befindet sich in einem Gebiet, das durch Sturmfluten gefährdet ist. Eine 
absolute Sicherheit ist auch hinter Landesschutzdeichen nicht gegeben. Eine gesetzliche Ver-
pflichtung des Landes zum Schutz der Küste vor Abbruch und Hochwasserschutz besteht 
nicht. 

Sonde zur Messung der Umweltradioaktivität 
Im Plangebiet befindet sich eine Sonde zur Messung der Umweltradioaktivität des Bundesam-
tes für Strahlenschutz (BfS). Nach Absprache mit dem BfS am 10.08.2022 kann eine Umset-
zung/Entfernung der Sonde in Zusammenarbeit mit dem BfS erfolgen. Für die Umset-
zung/Entfernung der Sonde ist eine Kündigung/Änderung des bestehenden Vertrages zwi-
schen dem Grundstücksbesitzer und dem BfS notwendig. Die Vertragspartner werden hierzu 
rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten entsprechende Maßnahmen einleiten. 

Schutzstreifen an Gewässern gemäß § 35 Abs. 2 des LNatSchG 
Der Schutzstreifen an Gewässern ist nach § 35 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes in 150 
Metern Entfernung zur Küstenlinie bzw. mittleren Hochwasserlinie an der Nordsee angesie-
delt. Innerhalb des Schutzstreifens ist die Errichtung oder Veränderung baulicher Anlagen 
nicht gestattet. Hintergrund ist der Schutz und Erhalt der Ufervegetation, als Lebensraum für 
Flora und Fauna sowie des Wasserkörper vor dem Einfluss des Menschen.  

Da durch den vorliegenden Bebauungsplan nur ein minimaler Eingriff in den Bestand erfolgt, 
können die übergeordneten Ziele des § 35 Abs. 2 LNatSchG weiterhin eingehalten werden. 

4.8 Hinweis zu Denkmalschutz und Altlasten / Kampfmittel 

Denkmalschutz 
Zurzeit liegen keine Kenntnisse über Bodendenkmale im Einflussbereich des Geltungsberei-
ches vor.1 

Altlasten / Kampfmittel 
Altlasten und Kampfmittel sind im Geltungsbereich nicht auszuschließen. Vor Beginn von Tief-
baumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die 
o. a. Fläche/Trasse gern. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampf-
mittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminal-
amt Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 24116 Kiel durchgeführt. Eine Kontakt-
aufnahme mit dem Kampfmittelräumdienst ist frühzeitig durchzuführen, damit Sondier- und 
Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen werden können. 

 
1 Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. 
§ 15 DSchG (in der Neufassung vom 30. Dezember 2014) der/die Grundstückseigentümer/-in und der/die Leiter/-in der Arbeiten. 
Das Kulturdenkmal die Fundstätte ist in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwen-
dungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen 
in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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4.9 Bodenordnung 
Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden sind voraussichtlich nicht nötig. 

4.10 Flächenangaben 
 Fläche in ha 

Sonstiges Sondergebiet „Fahrradherberge“  0,68 

Geltungsbereich gesamt  0,68 

5 Umweltbericht 

5.1 Einleitung 
Für den Bebauungsplan 13 wird entsprechend § 2 a Absatz 1 BauGB ein Umweltbericht er-
stellt. Der Umweltbericht dient der Bündelung, sachgerechten Aufbereitung und Bewertung 
des gesamten umweltrelevanten Abwägungsmaterials auf der Grundlage geeigneter Daten 
und Untersuchungen. 

Im Bebauungsplanverfahren ist zu prüfen, welche Umweltauswirkungen durch die Planung zu 
erwarten sind (Umweltprüfung). Als Untersuchungsraum für die Umweltprüfung ist das Plan-
gebiet mit seinen angrenzenden Strukturen anzusehen, da umweltrelevante Auswirkungen 
über den Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht ausgeschlossen werden können. Zu be-
trachten sind gemäß Anlage 1 zum BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen des Bebauungsplans. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass die Belange des Um-
weltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Arten-
schutzes ausreichend berücksichtigt werden. 

5.1.1 Kurdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 

Die Stadt Meldorf möchte mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr 66 die touristischen 
und freiraumplanerischen Ziele der 9. Änderung des FNP in einem Teilbereich östlich des Mel-
dorfer Hafens konkretisieren und planungsrechtlich sichern. Dazu zählen die bauliche Ergän-
zung des bestehenden Info-Pavillons Wattwurm durch einen Neubau eines National-parkhau-
ses, die teilweise Neuordnung der bestehenden öffentlichen Parkplätze und die Gestaltung 
der Grünflächen und Außenbereiche. 

5.1.2 Beschreibung der Festsetzungen mit Angaben über den Standort sowie Art und Umfang 
der geplanten Vorhaben 
Der Geltungsbereich des B-Plans 13 befindet sich im westlichsten Teil der Gemarkung von 
Nordermeldorf im Bereich des Speicherkoogs, nördlich des Meldorfer Hafens und der Ge-
meindegrenze zur Stadt Meldorf.  

Das Plangebiet umfasst nur den zentralen Bereich der Infrastruktureinrichtungen der Bade-
stelle, nicht aber die nördlich und südlich gelegenen, ausgedehnten Parkplatzflächen. 

Im Bebauungsplan wird für das Plangebiet vollständig als Sondergebiet „Fahrradherberge“ 
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festgesetzt.  

In 3 überbaubaren Flächen sind spezifische maximal zulässige Grundflächen festgesetzt: im 
Bereich der Bestandsgebäude jeweils 200 qm, für die Übernachtungsmöglichkeiten 140 qm. 
Im letztgenannten Bereich sind maximal 3 Übernachtungshütten mit insgesamt höchstens 6 
Betten sowie maximal 5 Holzplateaus für Camping-Zelte zulässig. Hier sind maximale Gebäu-
dehöhen von 3 m zugelassen.  

Die Art der Einrichtungen, die im Zusammenhang mit einem naturnahen Übernachten und 
dem Erleben von Natur stehen, ist textlich definiert und inhaltlich und bzgl. der Flächengrößen 
eng begrenzt, um keine zusätzlichen Kfz-Verkehre anzuziehen. 

Die randlichen Gehölzbestände werden zum Erhalt festgesetzt. 

Die äußere Erschließung des Geländes erfolgt unverändert von Osten über die Zufahrt für 
Pkw und von Westen vom Deichverteidigungsweg für Radfahrer und Fußgänger (beides au-
ßerhalb des Plangebietes). 

5.1.3 Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Das ca. 0,7 ha große Plangebiet wird bereits jetzt für Infrastruktureinrichtungen im Zusam-
menhang mit der Badestelle Nordermeldorf genutzt. Die Größe des Sondergebietes beträgt 
ebenfalls 0,7 ha, die der maximal zulässigen Grundflächen in der Summe der 3 Teilbereiche 
540 qm. 

Weiterer Flächenbedarf entsteht für planexterne Ausgleichsflächen. 

5.1.4 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 
 

Schutzgut  Umweltschutzziele aus einschlägigen 
Fachgesetzen und Fachplanungen  

…und deren Berücksichtigung 

Mensch § 1 Abs. 4 Nr. 2 BNatSchG 
Zum Zweck der Erholung in der freien 
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und 
Lage geeignete Flächen sind vor allem im 
besiedelten und siedlungsnahen Bereich 
zu schützen und zugänglich zu machen. 

 
Erweiterung der Angebote für die natur-
nahe Erholung 

Fläche § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB 
Mit Grund und Boden ist sparsam und 
schonend umzugehen. 

Beschränkung der Einrichtungen auf den 
vorgenutzten Bereich 
Begrenzung der GR 

Boden § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes sind insbesondere (…) Böden so zu er-
halten, dass sie ihre Funktion im Natur-
haushalt erfüllen können; nicht mehr ge-
nutzte versiegelte Flächen sind zu renatu-
rieren oder, soweit ihre Entsiegelung nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, der natür-
lichen Entwicklung zu überlassen (…). 
 
§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB 
Mit Grund und Boden ist sparsam und 
schonend umzugehen. 
 

 
Inanspruchnahme vorgenutzter Bereiche 
Begrenzung der GR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inanspruchnahme vorgenutzter Bereiche 
Begrenzung der GR 



 Begründung Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 

 ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg • 31.08.2022 (Verwaltungsrat) – Entwurf – - 21 - 

 Stand 18.08.22 10:52 

 

Schutzgut  Umweltschutzziele aus einschlägigen 
Fachgesetzen und Fachplanungen  

…und deren Berücksichtigung 

§ 1 BBodSchG 
nachhaltige Sicherung der Bodenfunktio-
nen, Abwehr schädlicher Bodenverände-
rungen 

 
 
 
 

Wasser § 1 WHG 
Gewässer sind als Bestandteil des Natur-
haushaltes und als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen zu sichern. Vermeidbare Be-
einträchtigungen der ökologischen Funkti-
onen sollten unterbleiben. 
 
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts sind insbesondere (…) Meeres- und 
Binnengewässer vor Beeinträchtigungen 
zu bewahren und ihre natürliche Selbstrei-
nigungsfähigkeit und Dynamik zu erhalten; 
… für den vorsorgenden Grundwasser-
schutz sowie für einen ausgeglichen Nie-
derschlags-Abflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege Sorge zu tragen (…). 
 
§ 80 Abs. 1 Nr. 4 LWG 
Bauliche Anlagen dürfen in den Risikoge-
bieten gemäß § 73 Abs. 1 WHG nicht er-
richtet oder wesentlich geändert werden. 

 
Überprüfung im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsprüfung 
 
 
 
 
 
Überprüfung im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsprüfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einhaltung von Schutzabständen 
 

Klima § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts sind insbesondere (…) Luft und Klima 
auch durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu schüt-
zen; dies gilt insbesondere für Flächen mit 
günstiger lufthygienischer oder klimati-
scher Wirkung wie Frisch- und Kaltluftent-
stehungsgebiete oder Luftaustauschbah-
nen; dem Aufbau einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung insbesondere durch zuneh-
mende Nutzung erneuerbarer Energien 
kommt eine besondere Bedeutung zu (…). 
 
§ 1 Abs. 5 BauGB 
Bauleitpläne sollen auch in Verantwortung 
für den allgemeinen Klimaschutz dazu bei-
tragen, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen und zu entwickeln. 

 
Erhaltung von Gehölzbeständen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luft siehe Schutzgut Mensch  

Tiere und  
Pflanzen 

§1 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
Zur dauerhaften Sicherung der biologi-
schen Vielfalt sind entsprechend dem je-
weiligen Gefährdungsgrad insbesondere 
lebensfähige Populationen wildlebender 
Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 

 
artenschutzrechtliche Prüfung  
Prüfung der FFH-Verträglichkeit 
Erhaltung und nachhaltige Sicherung der 
randlichen Gehölzbestände  
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Schutzgut  Umweltschutzziele aus einschlägigen 
Fachgesetzen und Fachplanungen  

…und deren Berücksichtigung 

Lebensstätten zu erhalten und der Aus-
tausch zwischen den Populationen sowie 
Wanderungen und Wiederbesiedlungen 
zu ermöglichen (…). 
 
§ 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes sind insbesondere (…) wildlebende 
Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemein-
schaften sowie ihre Biotope und Lebens-
stätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen 
Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. 
 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) BauGB 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
u.a. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt zu berücksich-
tigen. 
 

 
 
 
 
 
 
artenschutzrechtliche Prüfung  
Prüfung der FFH-Verträglichkeit 
 
 
 
 
 
 
Festlegung von Maßnahmen zur Vermei-
dung und Minimierung und zum Ausgleich 
und Ersatz von unvermeidbaren Beein-
trächtigungen 
artenschutzrechtliche Prüfung  
Prüfung der FFH-Verträglichkeit 

Landschaft und 
Ortsbild 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
Natur und Landschaft sind aufgrund ihres 
eigenen Wertes und als Grundlage für Le-
ben und Gesundheit des Menschen auch 
in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze so zu schützen, dass (…) die Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie der Er-
holungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind. 
 
§ 1 Abs. 6 BNatSchG 
Freiräume im besiedelten und siedlungs-
nahen Bereich einschließlich ihrer Be-
standteile, wie Parkanlagen, großflächige 
Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und 
Waldränder, Bäume und Gehölzstruktu-
ren, Fluss- und Bachläufe mit ihren Ufer-
zonen und Auenbereichen, stehende Ge-
wässer, Naturerfahrungsräume sowie gar-
tenbau- und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie 
nicht in ausreichendem Maße vorhanden 
sind, neu zu schaffen. 

 
Sicherung der randlichen Eingrünung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaffung von naturnahen Übernach-
tungsmöglichkeiten im Speicherkoog 
 
 
 
 
 

Kultur- und 
sonstige Sach-
güter 

§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB 
Die Belange der Baukultur, des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege, die er-
haltenswerten Ortsteile, Straßen, Plätze 
von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung und die Ge-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes 

 

5.1.5 Fachgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen 
Als Grundlage für die Umweltprüfung im Bebauungsplanverfahren liegen folgende 
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umweltrelevante Untersuchungen und umweltrelevante Stellungnahmen vor: 

Untersuchungen 
• Verkehrserhebung am Speicherkoog in Meldorf. August 2011, Zusammenfassung der Ergeb-

nisse. In Zusammenarbeit mit Gertz Gutsche Rümenapp Planung, ARCHITEKTUR + 
STADTPLANUNG, 2011 

• Verkehrsprognose für FFH-Prüfung. Stand 24.03.2020, interne Unterlage, ARCHITEKTUR + 
STADTPLANUNG, 2020 

• Brut- und Rastvogeluntersuchungen im Meldorfer Speicherkoog, ARGE BRUT- UND 
RASTVOGELERFASSUNG 2021 

• Artenschutzprüfung für den B-Plan 13 Nordermeldorf, LUTZ, 2021 

• FFH-Verträglichkeitsprüfungen für das FFH-Gebiet DE-0916-391 „Nationalpark Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ und das Vogelschutzgebiet DE 
0916-491 „Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“, 
LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB│FICHTNER, 2022 

• Grünordnerischer Fachbeitrag zum B-Plan 13, LANDSCHAFTSPLANUNG 
JACOB│FICHTNER, 2022 

Umweltrelevante Stellungnahmen 
aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB und der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB 

• Kreis Dithmarschen (Schreiben vom 06.04.2022) mit Hinweisen zu den Schutzgütern Was-
ser, Pflanzen und Tiere sowie Kulturgüter 

• Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (Schreiben vom 18.03.2022) mit Hinweisen 
zum Schutzgut Kulturgüter 

• Landeskriminalamt/ Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein (Schreiben vom 
21.03.2022) mit Hinweisen zum Schutzgut Boden 

• Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (Schreiben vom 
12.04.2022) mit Hinweisen zu den Schutzgütern Wasser und Pflanzen 

• Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz – Nationalparkverwaltung 
(Schreiben vom 20.04.2022) mit Hinweisen zum Schutzgut Pflanzen und Tiere 

• Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in SH (Schreiben vom 
07.04.2022) mit Hinweisen zum Schutzgut Pflanzen und Tiere 

• BUND Landesverband SH e.V. (Schreiben vom 11.04.2022) mit Hinweisen zum Schutzgut 
Pflanzen und Tiere 

aus der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB am 12.05.2022 

• Einwohner*innen mit Hinweisen zum Schutzgut Pflanzen und Tiere 

5.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen je Schutzgut 
einschließlich etwaiger Wechselwirkungen 

5.2.1 Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
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Wohn- und Erholungsfunktion 

Angesichts der Lage im Speicherkoog bestehen weder im Plangebiet noch in der Umgebung 
schutzbedürftige Nutzungen, d.h. Flächen mit Wohnfunktion. 

Die Betriebswohnung für das DLRG-Personal ist nicht als Wohnort im eigentlichen Sinne zu 
sehen, sondern im engen Zusammenhang mit den Erholungseinrichtungen. 

Für die Erholungsfunktion sind umfangreiche Nutzungen und Einrichtungen im Plangebiet so-
wie in der näheren und weiteren Umgebung von Bedeutung: im Plangebiet das sog. Deichhaus 
mit Kiosk, Bistro und Terrasse sowie das Strandbetriebsgebäude mit öffentlichen Sanitäranla-
gen, Winterlager für Strandkörbe und einer Betriebswohnung für das DLRG-Personal als Inf-
rastruktur zur Badestelle Nordermeldorf, angrenzend die Parkplätze für PKW der touristi-
schen Besucher, der Deichverteidigungsweg mit Funktion als Radweg von überörtlicher Be-
deutung usw. 

Vorbelastungen sind für das Schutzgut Mensch nicht auszumachen. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
In Ermangelung vorhandener Wohnfunktionen ergeben sich diesbezüglich keine Auswirkun-
gen. Für die Erholungsfunktion kommt es zu einer (gewünschten) Entwicklung und Stärkung 
des touristischen Nebenschwerpunktes Nordermeldorf, was als positive Auswirkung zu wer-
ten ist. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Die Beschränkung des Ausmaßes und der Art der touristischen Nutzungen sowie der Erhalt 
der einbindenden Gehölzbestände tragen dem besonderen Standort im Naturraum und des-
sen Erholungsfunktion Rechnung. 

5.2.2 Schutzgut Fläche 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Das Plangebiet liegt im planungsrechtlichen Außenbereich, es liegt kein qualifiziertes Plan-
recht vor. Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als Sonderbaufläche ausgewiesen. 

In der tatsächlichen Ausgangssituation unterliegen die Flächen bereits Nutzungen: Die vor-
handenen Gebäude dienen der Infrastruktur der Badestelle Nordermeldorf. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Infolge der Planung kommt es zu keiner erheblichen Veränderung der Situation für das Schutz-
gut Fläche, da keine Flächen im Außenbereich erstmalig in Anspruch genommen werden. Le-
diglich für externe Kompensationsmaßnahmen werden Flächen beansprucht. Bei Zuordnung 
des erforderlichen Ausgleichs zu anerkannten Ökokonten sind die Flächen jedoch bereits Na-
turschutzzwecken gewidmet und verbrauchen keine zusätzlichen Flächen. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Mit der Beschränkung des Sondergebietes auf den bereits baulich vorgenutzten Bereich wird 
die Flächeninanspruchnahme gemindert und gesteuert. 

5.2.3 Schutzgut Boden 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Nach den vorliegenden Bodenkenntnissen handelt es sich bei den Flächen im 
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Plangeltungsbereich um von Natur aus nicht bedeutsame oder empfindliche Böden. Die Bo-
denfunktionen sind auf Teilen durch Überbauungen und Versiegelungen sowie Nutzungsein-
flüsse überformt. Lediglich auf den bewachsenen Flächen im Randbereich sind die Bodenver-
hältnisse ungestörter. 

Altlasten sind im Geltungsbereich nicht bekannt. 

Über eine Kampfmittelbelastung liegen keine Informationen vor, diese können nach Auskunft 
der zuständigen Behörde aber nicht ausgeschlossen werden. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Durch die Festsetzungen des B-Plans 13 ergeben sich gegenüber dem Bestand weitergehende 
Versiegelungen durch die ermöglichten baulichen Nutzungen, wodurch Beeinträchtigungen 
der Bodenfunktionen hervorgerufen werden. Von diesen Bodeneingriffen betroffen sind 
keine empfindlichen oder seltenen Böden. 

Angesichts der lediglich ermöglichten Anbauten an die Bestandsgebäude und die „leichte“ 
Bauweise der Übernachtungshütten und Holzplateaus für Camping-Zelte treten keine Abgra-
bungen für Untergeschosse ein. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Mit der Beschränkung der überbaubaren Flächen auf 3 Teilbereiche und die Begrenzung der 
jeweils zulässigen Grundfläche werden die Bodeneingriffe minimiert. 

Für die Zuwegungen werden vollversiegelnde Materialien ausgeschlossen, d.h. hier sind was-
ser- und luftdurchlässige Aufbauten vorgegeben, so dass auf diesen Flächen ein Teilerhalt der 
Bodenfunktionen stattfindet. 

Für die Versiegelung von zusätzlichen Flächen werden planexterne Kompensationsmaßnah-
men im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung festgesetzt. 

5.2.4 Schutzgut Wasser 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Im Plangebiet bestehen mit Ausnahme eines zugewachsenen Grabens innerhalb der Gebüsche 
am Südrand keine Oberflächengewässer. 

Im Westen grenzt der Deich das Plangebiet von der Nordsee ab. 

Gemäß § 35 LNatSchG (2) dürfen an der Küste in einem Abstand von 150 m landwärts von 
der mittleren Hochwasserlinie an der Nordsee bauliche Anlagen nicht errichtet oder wesent-
lich verändert werden. 

Nach den Bestimmungen des § 70 (1) Nr. 6 ist es verboten, innerhalb des nach § 66 LWG 
geltenden inneren 10 m-Schutzstreifens des Landesschutzdeichs (zu dem auch der Unterhal-
tungsweg zählt) Bäume oder Sträucher zu pflanzen oder vorhandene Gehölze bei Angang zu 
ersetzen. 

Entlang des Landesschutzdeichs besteht in einem Abstand von 50 m zudem eine Bauverbots-
zone gemäß § 80 LWG. 

Genaue Kenntnisse über den Grundwasserstand liegen nicht vor. Es ist jedoch von geringen 
Flurabständen auszugehen (0,5 bis 1,0 m unter Gelände).  

Über das Versickerungspotenzial der anstehenden Böden liegen keine genauen Kenntnisse 
vor.  
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Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten sowie gesetzlich festge-
setzten Überschwemmungsgebieten. Der Landesschutzdeich stellt den Hochwasserschutz si-
cher. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt allerdings in einem Hochwasser-Risikogebiet 
gemäß § 73 Abs. 1 WHG, aus dem ein Bauverbot resultiert. Da das Risikogebiet durch einen 
Landesschutzdeich geschützt ist, gilt gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 6 das Bauverbot nicht. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Angesichts der Vornutzungen und bestehenden Teilbefestigungen nehmen die versiegelungs-
bedingten Folgen der zusätzlich befestigten Flächen für den Wasserhaushalt im Gesamtzu-
sammenhang nur einen geringen Umfang ein. 

Es kommt zwar zu größeren Abflussspenden, deren Verbleib aber im Plangebiet angestrebt 
wird. 

Das Risiko qualitativer Gefährdungen des Wasserhaushaltes infolge von Belastungen des 
Oberflächenabflusses und deren Versickerung bzw. Einleitung in den Graben ist angesichts 
der geplanten Nutzungen nicht als erhöht einzustufen. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Das im Gebiet anfallende Oberflächenwasser soll vor Ort versickert werden. Mit der Vorgabe 
wasser- und luftdurchlässiger Aufbauten auf Wegeflächen sind die Voraussetzungen dazu ge-
geben. 

5.2.5 Schutzgut Klima 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Die klimatische Situation ist durch die Lage am Meer und die vorherrschenden Windverhält-
nisse geprägt. Windgeschützte Lagen entstehen durch die randlichen Gehölzstreifen. 

Die Flächen haben weder eine klimaökologische Ausgleichsfunktion noch wirken sie als Be-
lastungsraum. Zudem ist das Plangebiet eingebettet in die ausgedehnten Wasser-, Röhricht-, 
Gebüsch- und Grünlandflächen des Speicherkoogs mit ausgeglichenen klimatischen Verhält-
nissen. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Die mit den überbaubaren Flächen eintretenden zusätzlichen Versiegelungen und die sehr ge-
ringen Gehölzverluste werden sich nicht in relevantem Maße auf das Kleinklima auswirken. 
Erhebliche Auswirkungen auf übergeordnete klimatische Funktionen sind ebenfalls nicht zu 
erwarten. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Mit dem Erhalt und der Ergänzung der den Parkplatz gliedernden und umgebenden Gehölz-
streifen und der Festsetzung der Freiflächen am Hafenrand als Grünflächen werden nutzungs-
bedingte kleinklimatische Veränderungen vermieden. 

5.2.6 Schutzgut Luft 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Angesichts der Außenbereichslage am Meer und im naturschutzgeprägten Speicherkoog lie-
gen keine luftbelastenden Nutzungen vor. 
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Auch von der Zufahrtsstraße und den nördlich und südlich angrenzenden Parkplätzen gehen 
keine verkehrsbedingten Luftbelastungen aus. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Infolge der Planung kommt es absehbar zu keiner Veränderung für das Schutzgut Luft, da der 
B-Plan-induzierte Verkehr im Vergleich zur Bestandssituation als nicht relevant eingeschätzt 
wird, zumal mit den Übernachtungsangeboten hauptsächlich Fahrradtouristen auf der Durch-
reise angesprochen werden sollen. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Mit dem Erhalt der randlichen Gehölzbestände und der Beschränkung der baulichen Nutzun-
gen, d.h. einem Verbleib umfangreicher Freiflächen, wird eine Verschlechterung der lufthygi-
enischen Situation vermieden. 

5.2.7 Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt und der artenschutz-
rechtlichen Belange 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Biotoptypen 

Das Plangebiet wird von 2 Gebäuden mit befestigten Zuwegungen, umgebenden Rasenflä-
chen und die Flächen einbindenden randlichen Gebüschen aus heimischen sowie angepflanz-
ten nicht heimischen Gehölzen eingenommen. Die kartierten Biotoptypen haben aus natur-
schutzfachlicher Sicht nur eine mittlere bis geringe Bedeutung. 

Gesetzlich geschützte Biotope und durch Anhang I der FFH-Richtlinie der EU geschützte Bio-
toptypen (Lebensraumtypen) kommen im Plangebiet nicht vor. 

Fauna 

Vor dem Hintergrund mehrerer Bauleitplanungen im Speicherkoog und der hohen natur-
schutzfachlichen Sensibilität im Umfeld der Plangebiete wurden von 2018 bis 2020 umfang-
reiche und übergreifende Realkartierungen der Brut- und Rastvogelvorkommen durchgeführt. 
Diese bilden auch die Grundlage für die artenschutzrechtlichen Fragestellungen und die FFH-
Verträglichkeit. 

Im betrachteten Ausschnitt wurden lediglich in den randlichen Gebüschen einige Arten der 
Gehölzbrüter und Saumbiotope (Klappergrasmücke, Zilpzalp, Bachstelze) angetroffen. Auf den 
Freiflächen fanden sich keine Brutreviere, begründet durch die nutzungsbedingten Störungen 
im Umfeld der Gebäude. Es handelt sich um ungefährdete, weit verbreitete Brutvogelarten. 
Einen weitaus größeren Besatz an Brutvögeln weisen die das gesamte weitere Areal umfas-
senden Windschutzpflanzungen auf.  

Für Rastvogelarten hat der durch Gehölze eng gekammerte Bereich keine Bedeutung. 

Für weitere, vor allem artenschutzrechtlich relevante Tierarten liegt eine Potenzialabschät-
zung vor: 

In den Dachstühlen der beiden Bestandsgebäude besteht demnach ein Potenzial für Fleder-
maus-Sommerquartiere. Entsprechende Nahrungsräume (Jagdgebiete) befinden sich im wei-
teren Umfeld, nicht jedoch im Plangebiet. 

Für Amphibien finden sich im Plangebiet keine geeigneten Laichgewässer, zumal der Graben 
im Gebüsch am Südrand nur temporär wasserführend ist.  

Auch alle weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Plangebiet nicht zu 
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erwarten. 

Artenschutz 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz besteht im Ergebnis der Relevanzprüfung für Brutvögel 
sowie Fledermausarten (vgl. LUTZ, 2021).  

Schutzgebiete 

Nahezu der gesamte Speicherkoog mit Ausnahme der Deiche, des Hafenkomplexes sowie der 
bestehenden Parkplatzflächen ist im Zusammenhang mit den Wattenmeerflächen zugleich 
EU-Vogelschutzgebiet „Ramsar-Gebiet Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angren-
zende Küstengebiete“ (EGV DE 0916-491).  

Auch das FFH-Gebiet „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende 
Küstengebiete“ (FFH DE 0916-391) umfasst neben den Außendeichsflächen Teilflächen des 
Speicherkoogs, nämlich das nördlich des Dritten Querwegs liegende Naturschutzgebiet 
„Wöhrdener Loch“.  

Hingegen umfasst der Nationalpark Wattenmeer (als Gegenstand des Weltnaturerbes) nur 
die außendeichs gelegenen Flächen. 

Die europäischen Schutzgebiete liegen somit im nahen Umfeld des B-Plans und erfordern eine 
besondere planerische Rücksichtnahme. Die Abgrenzungen, spezifischen Erhaltungsziele, Le-
bensraumtypen und Tierarten der Schutzgebiete sind in der planungsbegleitend erstellten 
FFH-Verträglichkeitsprüfung enthalten. 

Das Landschaftsschutzgebiet „Speicherkoog Dithmarschen (Nordkoog)“ vom 1.11.2006 
mit Änderung vom 30.7.2017 umfasst die Koogflächen zwischen Hafenstraße im Süden und 
Dritter Querweg im Norden und grenzt die Flächen der Badestelle Nordermeldorf aus. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für den Geltungsbereich des B-Plans keine flächigen 
Schutzansprüche bestehen. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
In Bezug auf den Arten- und Biotopschutz ist grundsätzlich mit Lebensraumverlusten und –
beeinträchtigungen für die Tier- und Pflanzenwelt infolge von Bebauungen und Versiegelun-
gen zu rechnen. Mit den Rasenflächen wird ausschließlich in Flächen mit allgemeiner Bedeu-
tung für den Naturschutz. Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen. Auch werden 
keine Flächen der Schutzgebiete in Anspruch genommen. 

Vorhabensbedingt kann es zu Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften kom-
men. Die beim Anbau eines Wintergartens entstehenden Gebäudefassaden mit absehbar ho-
hem Glasanteil bergen die Gefahr von Vogelschlag. Hingegen lösen die Übernachtungshütten 
und Camping-Zelte auf Holzplateaus angesichts ihrer geringen Höhe in Verbindung mit den 
Bestandsgebäuden und den umgebenden Gehölzbeständen keine Kollisionsgefahren aus.  

Relevante betriebsbedingte Störungen wurden gutachterlich nicht prognostiziert: Die im Nah-
bereich des B-Plan-Gebietes festgestellten Brutvogelarten, die anthropogenen Störungen ge-
genüber relativ tolerant sind, erfahren keine bedeutende Steigerung von Störungen. Auch 
wurden keine relevanten Fernwirkungen von vorhabensbedingten Störungen aus dem Gel-
tungsbereich heraus in die umgebenden Offenlandbereiche und Wasserflächen, d.h. in die 
Schutzgebiete, prognostiziert, da die das gesamte Areal umgebenden Gehölzbestände eine 
ausreichend abschirmende Wirkung haben. Aus den neuen Übernachtungsmöglichkeiten an 
der Badestelle Nordermeldorf und den damit verbundenen saisonal und tageszeitlich vergrö-
ßerten Aufenthaltszeiten lassen sich keine wissenschaftlich belegbaren zusätzlichen 
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Störungen für Brut- und Rastvögel ableiten. Die durch die Attraktivierung der Badestelle ein-
tretende stärkere Frequentierung der Verkehrswege durch Kraftfahrzeuge, Radfahrer und 
Fußgänger wird aus gutachterlicher Sicht ebenfalls als nicht relevant bewertet (siehe LUTZ, 
2021, Kap. 4). Nutzungsbedingten Störungen durch Lärm und Licht kann durch entsprechende 
Maßnahmen entgegengewirkt werden. 

Eine ausführliche Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen ist in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung und – unter Berücksichtigung auch der kumulierenden Vorhaben – in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die mit den Festsetzun-
gen des B-Plans ermöglichten Anzahlen von Übernachtungshütten und Zelteinheiten geringer 
sind als die im Artenschutzbeitrag und der FFH-VP nach damaligem Kenntnisstand zugrunde 
gelegten Mengen, so dass die Aussagen auf der sicheren Seite liegen. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht kommt es als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung 
nicht zu Verstößen gegen die Bestimmungen des § 44 BNatSchG. 

Auf der Grundlage umfangreicher aktueller Brutvogel- und Rastvogelkartierungen wurde für 
die Vorhaben des B-Plans 13 und weiterer im Speicherkoog entstehende Bauleitplanungen 
die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen und Erhaltungsgegenständen der beiden relevan-
ten, im Nahbereich befindlichen Natura-2000-Gebiete geprüft. Im Ergebnis wurde festge-
stellt, dass eine Verträglichkeit gegeben ist, sofern Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im 
Bereich des Speicherkoogs, insbesondere zur Besucherlenkung, ergriffen werden (siehe un-
ten). 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Die das Sondergebiet umgebenden Gehölzbestände werden fast vollständig zum Erhalt fest-
gesetzt. Damit werden die Lebensraumfunktionen, die naturnahen Strukturen und der beson-
dere Charakter erhalten. Lediglich im Bereich des inneren 10 m-Schutzstreifens des Landes-
schutzdeichs ist ein geringfügiger Abschnitt der südlichen Gehölzbestände vom Erhaltungsge-
bot ausgenommen, da gemäß § 70 (1) Nr. 6 LWG Neuanpflanzungen und der Ersatz für ab-
gängige Bäume und Sträucher unzulässig sind. 

Zum Schutz vor Beeinträchtigungen bei Bauarbeiten sind die zum Erhalt festgesetzten Ge-
hölzbestände entsprechend der einschlägigen Verordnung und Vorschriften zu sichern und 
von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizuhalten. 

Bei Abgang der mit Erhaltungsbindung festgesetzten Gehölzbestände sind Ersatzpflanzungen 
so vorzunehmen, dass der Umfang und der Charakter des Bestandes erhalten bleiben. 

Sofern Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, ist darauf zu achten, dass Rückschnitte nur 
abschnittsweise erfolgen, um die grüne Einbindung des Areals zu bewahren und Rückzugs-
räume für die heimische Tierwelt, insbesondere Vögel, zu erhalten. Auch sollte der spezifische 
Habitus (freiwachsende Hecke) bei Schnittmaßnahmen beachtet werden. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht werden Vorgaben zur Gestaltung von Glasfassaden und zur 
Außenbeleuchtung, spezifische Fristen für die unvermeidbaren Gehölzentnahmen und für 
evtl. Umbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden sowie zur Bereitstellung von künstlichen 
Nisthilfen und Fledermausquartieren bei festgestelltem Besatz berücksichtigt. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen treten keine artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände ein. Artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen werden nicht erforderlich. 

Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde festgestellt, dass eine Verträglichkeit ge-
geben ist, sofern plangebietsübergreifende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Bereich 
des Speicherkoogs, insbesondere zur Besucherlenkung, ergriffen werden. Diese betreffen 
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insbesondere Maßnahmen zur Minimierung bau-, anlage- und betriebsbedingter Konflikte: 
Tempolimits auf den Zufahrtsstraßen in den Speicherkoog, Sperrungen von Teilstrecken für 
den öffentlichen Verkehr, Besucherlenkung und Öffentlichkeitsarbeit, Leinenzwang für 
Hunde etc.  

Die in der FFH-VP beschriebenen Maßnahmen können nur zu einem geringen Teil über die 
Bauleitplanung verankert werden. Geeignete Instrumente stellen städtebauliche Verträge, 
Pachtverträge, Baugenehmigungsverfahren und insbesondere ein koordinierendes Besucher-
lenkungskonzept dar. 

Bei einer wirksamen Umsetzung der genannten Maßnahmen ist eine Verträglichkeit der Vor-
haben mit den Erhaltungszielen und -gegenständen der Natura-2000-Gebiete gegeben. 

5.2.8 Schutzgut Landschaft 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Die landschaftliche Einbindung der Infrastrukturflächen im Bereich der Badestelle Nordermel-
dorf stellt sich angesichts der umgebenden Gebüschbestände derzeit zufriedenstellend dar. 
Die Flächen sind im Nahbereich nur von der von Osten kommen-den Zufahrt, vom Deichver-
teidigungsweg sowie vom Deich selbst einsehbar. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Durch die baulichen Ergänzungen wird sich das Landschaftsbild nur geringfügig und nur im 
Nahbereich verändern. Eine weiträumige Sichtbarkeit und Beeinträchtigung des Landschafts-
erlebens ist angesichts der umgebenden Gehölzbestände und der den Bestandsgebäuden un-
tergeordneten Bebauung für die Übernachtungsangebote nicht zu erwarten. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Auch für das Schutzgut Landschaft stellen die Erhaltungsfestsetzungen der Gehölzbestände 
sicher, dass das Areal nicht als baulich geprägt wahrgenommen wird. Die Beschränkung der 
baulichen Entwicklung (Grundfläche und Gebäudehöhe) dient ebenfalls dem Schutz des Land-
schaftsbildes. 

5.2.9 Schutzgut Kultur-und sonstige Sachgüter 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 
Die betroffenen Gebäude stehen nicht unter Denkmalschutz. Auch in der Umgebung gibt es 
keine denkmalgeschützten Objekte. 

Das betroffene Flurstück befindet sich weder in einem archäologischen Denkmalgebiet noch 
in einem archäologischen Interessengebiet. 

Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Es ergeben sich keine Betroffenheiten. 

Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich  
Schutzgutbezogene Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

5.2.10 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungskomplexe mit schutzgutübergreifenden Wirkungsnetzen, die aufgrund be-
sonderer ökosystemarer Beziehungen zwischen den Schutzgütern eine hohe 
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Eingriffsempfindlichkeit aufweisen und i.d.R. nicht wiederherstellbar sind, sind zwar nicht im 
Plangebiet des B-Plans 13 Nordermeldorf vorhanden, jedoch im erweiterten Betrachtungs-
raum des Speicherkoogs. Dies resultiert aus der Benachbarung zu den europäischen Schutz-
gebieten. Die sich daraus ergebenden Wechselwirkungen insbesondere zwischen den Schutz-
gütern Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere sind Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
und der artenschutzrechtlichen Prüfung, deren Ergebnisse in die Maßnahmen, Festsetzungen 
und Hinweise des B-Plans Eingang gefunden haben, soweit sie in die Regelungsmöglichkeiten 
des B-Plans fallen. 

5.3 Auswirkungen durch Bauphase, Abfälle, Techniken und schwere Unfälle 

5.3.1 Bau der geplanten Vorhaben einschließlich Abrissarbeiten 

Für die Bauphase können zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierteren Angaben gemacht wer-
den. Hierzu greifen die Regelungen der nachgelagerten Genehmigungsverfahren, so dass 
eventuelle Umweltauswirkungen aufgrund der Umsetzung der Planung vermieden werden 
können. 

Die Baumaßnahmen beschränken sich auf ermöglichte Anbauten an die Bestandgebäude und 
die Übernachtungshütten sowie Holzplateaus für Camping-Zelte. Besondere hochbauliche 
Anforderungen lassen sich dadurch nicht ableiten. Die Erschließung auch für den Baubetrieb 
ist über die öffentlichen Straßen gesichert. 

5.3.2 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Bewertung 
Zur Art und Menge der Abfälle, die aufgrund der Umsetzung der Planung anfallen, können 
keine detaillierten Angaben gemacht werden. Ihre umweltschonende Beseitigung und Ver-
wertung wird durch entsprechende fachgesetzliche Regelungen sichergestellt.  

Anhand des o.g. Umfangs der Maßnahmen ist von üblichen Bauabfällen auszugehen. Hinweise 
auf problematische Böden liegen nicht vor. Nutzungsbedingt sind keine problematischen Ab-
fälle absehbar. 

5.3.3 Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Zu den eingesetzten Techniken und Stoffen, die in den durch die Planung ermöglichten Vor-
haben verwendet werden, können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Auf der 
Planebene nicht absehbare Umweltauswirkungen sind auf der Zulassungsebene zu prüfen. 

5.3.4 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 

Die Planung ermöglicht keine Vorhaben, von denen die Gefahr schwerer Unfälle oder Kata-
strophen ausgeht. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich auch keine Gebiete oder Anlagen, 
von denen eine derartige Gefahr für die zukünftigen Nutzungen im Plangebiet ausgeht. 

Das Plangebiet befindet sich in einem Hochwasser-Risikogebiet an der Küste. Es besteht zwar 
ein Schutz durch den Landesschutzdeich, eine absolute Sicherheit bei Sturmfluten ist jedoch 
auch hinter dem Landesschutzdeich nicht gegeben. 
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5.4 Beschreibung und Bewertung von Planungsalternativen 

5.4.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standortalternativen ergeben sich nicht, da die wesentlichen Infrastruktureinrichtungen schon 
vorhanden sind und ergänzt werden sollen. 

Für die Anordnung der überbaubaren Flächen der 3 Teilbereiche sind die Alternativen be-
grenzt: Die Baufelder der Teilbereiche 1 und 2 orientieren sich an den Bestandsgebäuden und 
sind mit jeweils 400 qm Größe so gefasst, dass es für die Ausnutzung von je 200 qm Grund-
fläche noch Spielraum gibt. Beim westlichen Baufeld ist die meerseitige Abgrenzung durch 
den Verlauf der 50 m breiten Bauverbotszone zum Deich vorgegeben. Die Lage und der Zu-
schnitt des ca. 500 qm großen Baufeldes (mit 140 qm zulässiger Grundfläche) des Teilbereichs 
3 für die Übernachtungsmöglichkeiten ist vor dem Hintergrund der nördlich angrenzenden 
Gehölzbestände und um eine möglichst große, zusammenhängende Freifläche zu erhalten al-
ternativlos. 

5.4.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung  
(Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die derzeitigen Nutzungen im Plangebiet weiter-
hin bestehen bleiben. Ohne einen Bebauungsplan wäre auf der Grundlage des § 35 BauGB 
keine Anbauten und keine zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten möglich. Eine Entwick-
lung des touristischen Nebenpunkts im Speicherkoog über die genehmigten Nutzungen hin-
aus wäre ausgeschlossen. 

Für die Entwicklung der Umwelt-Schutzgüter ergäben sich keine Unterschiede zur Bestands-
situation. 

5.5 Zusätzliche Angaben 

5.5.1 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
Die wichtigsten Merkmale der im Rahmen der Umweltprüfung verwendeten technischen Ver-
fahren werden in den jeweiligen Fachgutachten bzw. bei den einzelnen Schutzgütern be-
schrieben. Sie entsprechen dem jeweiligen Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfme-
thoden. Die für die Umweltprüfung auf der Ebene des Bebauungsplans erforderlichen Er-
kenntnisse liegen vor, soweit sie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bebauungsplans in 
angemessener Weise verlangt werden können. 

Insbesondere für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere wurden umfassende Realkartierungen 
durchgeführt, die den Artenschutzprüfungen und der FFH-Verträglichkeitsprüfung zugrunde 
gelegt wurden. Die FFH-Prüfung umfasst nicht nur den B-Plan 13, sondern alle weiteren Bau-
leitplanungen im Speicherkoog und berücksichtigt damit kumulative Beziehungen und Wir-
kungen. 

Für die Abschätzung der verkehrsbedingten Wirkungen lag eine Verkehrszählung für den flie-
ßenden und ruhenden Verkehr mit Anteilen der Verkehrsarten (Pkw, Lkw/Wohnmobile, Fahr-
räder) aus dem Jahr 2011 vor. Diese stellt die Basis für die Prognosen der Verkehrszunahmen 
im Hinblick auf die in den einzelnen B-Plänen geprüften Vorhaben zur touristischen Weiter-
entwicklung dar. 



 Begründung Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 

 ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg • 31.08.2022 (Verwaltungsrat) – Entwurf – - 33 - 

 Stand 18.08.22 10:52 

 

Für die Prognose der Umweltauswirkungen durch den B-Plan 13 Nordermeldorf sind keine 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten, es liegen keine relevan-
ten Kenntnislücken vor. 

Das Fehlen genauer Bodenkenntnisse ist vor dem Hintergrund der anthropogenen Entstehung 
des Speicherkoogs und der bereits bestehenden Nutzungen nicht bedeutsam. 

5.5.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Die Überwachung erfolgt im Rahmen von fachgesetzlichen Verpflichtungen zur Umweltüber-
wachung nach Wasserhaushalts- (Gewässer), Bundesimmissionsschutz- (Luftqualität, Lärm), 
Bundesbodenschutz- (Altlasten), Bundesnaturschutzgesetz (Umweltbeobachtung) sowie ggf. 
weiterer Regelungen. Damit sollen unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen, die infolge der Planrealisierung auftreten, erkannt werden. 

Die Überwachung von Minderungsmaßnahmen innerhalb des Plangeltungsbereichs erfolgt im 
Rahmen der Baugenehmigungsverfahren. Die Maßnahmen im zugeordneten Ökokonto unter-
liegen dem Betreiber des Ökokontos. 

Zur Sicherstellung der Verträglichkeit mit den Natura 2000-Gebieten sind über die Bauleitpla-
nung hinausgehende Konzepte und Überwachungen erforderlich. Maßgebliche Instrumente 
stellen ein koordinierendes Besucherlenkungskonzept und verkehrliche Überwachungsmaß-
nahmen dar, welche in der FFH-Prüfung genauer dargestellt sind. (Hinweis: eine Reduzierung 
der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h wurde beim Kreis zwischenzeitlich bean-
tragt.) 

5.5.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan 13 ermöglicht die behutsame Entwicklung des touristischen Nebenpunk-
tes im Bereich der Badestelle Nordermeldorf. Das Plangebiet wird vollständig als Sondergebiet 
„Fahrradherberge“ festgesetzt. In 2 Teilbereichen werden Anbauten an die Bestandsgebäude 
ermöglicht. in einem weiteren Teilbereich sollen naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten für 
Fahrradtouristen entstehen. Die randlichen Gehölzbestände werden erhalten. 

Auf der Grundlage vertiefender Untersuchungen zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, der 
artenschutzrechtlichen Prüfung und der Prüfung der Verträglichkeit mit den angrenzenden 
Natura 2000-Gebieten wurde eine schutzgutbezogene Bestandsaufnahme und –bewertung 
aller Schutzgüter vorgenommen und es wurden die vorhabenspezifischen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter ermittelt und bewertet. 

Aufgrund des nur geringen baulichen Umfangs und der bestehenden Nutzungen sind die Aus-
wirkungen in die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere vergleichsweise gering. Bei 
den anderen Schutzgütern entsteht keine Eingriffsrelevanz. 

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswir-
kungen umfassen den Erhalt der Gehölzreihen am Rand des Sondergebietes sowie die strikte 
Begrenzung von Art und Maß der baulichen Entwicklung. Weitere Kompensationen der Ein-
griffe in das Schutzgut Boden werden dem Bebauungsplan auf planexternen Flächen in einem 
Ökokonto zugeordnet. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht können mithilfe von spezifischen Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen Verstöße gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
BNatSchG ausgeschlossen werden. Im Hinblick auf die benachbarten FFH-Gebiete wurde eine 
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Verträglichkeit festgestellt. Voraussetzung dazu ist im Zusammenwirken mit den weiteren B-
Plänen im Speicherkoog, dass die in der FFH-Prüfung aufgezeigten Schadensbegrenzungs-
maßnahmen sicher umgesetzt werden. Diese gehen über den Regelungsbereich des Plan-
rechts hinaus und müssen Gegenstand eines koordinierenden Besucherlenkungskonzepts und 
weiterer Nutzungsvereinbarungen werden. 

 

6 Kosten 

Dem Kommunalunternehmen entstehen für die Sanierung und den Ausbau des Kiosk-Gebäu-
des sowie des Strandbetriebsgebäudes Kosten durch die im vorliegenden Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen. 
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Abkürzungen und Begriffsbestimmungen 

Art. Artikel 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
B-Plan Bebauungsplan 
CL- Wert Critical Load: Wert für Depositionsrate von Luftschadstoffen (hier 

Stickstoff). Wird der Critical Load eingehalten, wird nach derzeitigem 
Kenntnisstand ein schädlicher Effekt in Lebensraumtypen eines FFH-
Gebietes  

DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr 
EGV Europäisches Vogelschutzgebiet, Besonderes Schutzgebiet, Special 

Protected Area (SPA) nach Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG 
EHZ Erhaltungszustand 
EU Europäische Union 
Eulitoral Gezeitenzone, die von Ebbe und Flut bestimmt ist 
EZ Erhaltungsziel 
FFH-Gebiet Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie, FFH-Richtlinie, 92/43 EWG  
FFH-RL Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
FFH-VP Verträglichkeitsuntersuchung für ein gemäß Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie geschütztes Gebiet 
LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 
LLUR Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
LP Landschaftsplan 
LNatSchG Landesnaturschutzgesetz 
LRT Lebensraumtyp 
LSG Landschaftsschutzgebiet 
MELUR Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume 
Natura 2000 Europäisches Schutzgebietssystem, ausgewiesen durch die FFH-

Richtlinie 92/43 EWG, besteht aus FFH-Gebieten und EGV. 
NSG Naturschutzgebiet 
NTP Nationalpark 
RL Rote Liste 
SDB  Standard-Datenbogen 
S-H Schleswig-Holstein 
SPA Special Protected Area (EU-Vogelschutzgebiet) 
TMAP Trilateral Monitoring and Assessment Programme, Monitoring- und 

Bewertungsprogramm der Anrainerstaaten Deutschland, Niederlande 
und Dänemark. 

UG Untersuchungsgebiet 
UVS Umweltverträglichkeitsstudie 
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VRL Vogelschutzrichtlinie der EU 
VSG Vogelschutzgebiet 
Zoobenthos Auf dem Boden eines Gewässers lebende Organismen 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinden Elpersbüttel, Nordermeldorf sowie die Stadt Meldorf planen im 
Speicherkoog an drei Standorten touristische Einrichtungen. 

Bereits seit 2011 wurde ein städtebauliches Entwicklungskonzept für die 
freizeittouristische Infrastruktur im Speicherkoog erstellt. Alle relevanten Akteure 
wurden dabei umfassend beteiligt. Auf der Grundlage des erarbeiteten Rahmenplans 
wurde 2013 ein Wettbewerbsverfahren für freiraumplanerische Lösungen und 
Hochbaukonzepte durchgeführt. Der daraus resultierende Masterplan für die 3 
Kommunen sieht den touristischen Entwicklungsschwerpunkt in Meldorf und einen 
Nebenpunkt in Nordermeldorf vor. Alle Planungsschritte wurden landschaftsplanerisch 
begleitet. Insbesondere wurde frühzeitig sichergestellt, dass keinerlei 
Inanspruchnahme von Schutzgebietsflächen erfolgt. 

Parallel zu den Änderungen der Flächennutzungspläne wurden die Landschaftspläne 
der Gemeinden bzw. der Stadt im Zeitraum 2014-2016 geändert. Im Zuge dessen 
erstellte das Büro Landschaftsplanung Jacob der Planungsebene entsprechend FFH-
Verträglichkeitsvorprüfungen (LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB 2016 a, b, c).  

Diese kamen zu dem Ergebnis, dass für das FFH-Gebiet DE 0916-391 keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu prognostizieren seien. Für das Vogelschutzgebiet 
DE-0916-491 wurde im Ergebnis festgestellt, dass eine mögliche Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele und -gegenstände im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nach 
einer vorherigen Brutvogelkartierung auf der Ebene einer detaillierten FFH-Prüfung 
abzuarbeiten sind, da Störungen auf die Brutvögel des angrenzenden Schutzgebietes 
im Rahmen der damaligen Datenlage nicht auszuschließen waren. 

Die Erstellung der FFH-Verträglichkeitsprüfung erfolgt anlässlich und 
planungsbegleitend zur Aufstellung von Bebauungsplänen der Stadt Meldorf (B-Plan 
Nr. 66 und B-Plan Nr. 71) und der Gemeinde Elpersbüttel (B-Plan Nr. 10). Für die 
Vorhaben in Nordermeldorf wurde bislang lediglich für einen Kernbereich ein 
Aufstellungsbeschluss für B-Plan 13 gefasst, alle weiteren Vorhaben sind noch nicht 
hinreichend konkretisiert für eine verbindliche Bauleitplanung. Parallel zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung werden vom Büro Landschaftsplanung Jacob / Fichtner die 
Grünordnerischen Fachbeiträge erstellt. Bestandteil sind hierzu auch 
Artenschutzfachbeiträge (LUTZ 2021 a, b, c). Die Ergebnisse fließen in die FFH-VP mit 
ein.  
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Abb. 1: Übersichtskarte   
 

Die Vorhaben liegen in der Nähe, jedoch vollständig außerhalb folgender Natura 2000-
Gebiete (vgl. Abb. 1): 

 FFH-Gebiet „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und 
angrenzende Küstengebiete“ (DE-0916-391)  

 Vogelschutzgebiet „Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende 
Küstengebiete“ (DE-0916-491) 

Aufgrund der Merkmale der geplanten Vorhaben zu den beiden Gebieten besteht die 
Möglichkeit von negativen Auswirkungen auf deren Schutzzwecke und Erhaltungsziele.  

Pläne und Projekte, die sich einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen 
Projekten auf die für ein FFH- oder Vogelschutzgebiet formulierten Erhaltungsziele 
auswirken können, sind gemäß § 34 (1) BNatSchG im Zusammenhang mit § 25 
LNatSchG einer angemessenen Prüfung zu unterziehen (Verträglichkeitsprüfung). 

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG resp. Art. 6 FFH-RL 
ist zu beurteilen, ob ein Projekt oder Plan zu erheblichen Beeinträchtigungen eines 



FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG TOURISTISCHE ENTWICKLUNG IM SPEICHERKOOG 3 

 
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER 

Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen kann bzw. ein Natura 2000-Gebiet als solches 
beeinträchtigt und insofern mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Gebietes unver-
träglich ist. Hierbei kommt der Bestimmung der Erheblichkeit bzw. der Erheblichkeits-
schwelle von Beeinträchtigungen eine zentrale Bedeutung zu. 

Für die Beurteilung, ob eine erhebliche Beeinträchtigung vorhanden ist, werden die 
vorhabenspezifisch möglichen Wirkfaktoren mit den Erhaltungszielen der 
Schutzgebiete abgeglichen. 

Eine Beeinträchtigung weiterer Natura-2000 Gebiete ist durch die räumliche 
Entfernung der Vorhaben sowie der zu erwartenden Wirkfaktoren ausgeschlossen. 

Der Aufbau der Verträglichkeitsstudie basiert auf dem „Leitfaden zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP) (BUNDES-
MINISTERIUM FÜR VERKEHR-, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2004). 

Aufgrund der kumulierenden Wirkungen der Vorhaben sowie der übergreifenden 
möglichen Betroffenheit gleicher Erhaltungsziele mit ähnlichen Wirkfaktoren werden 
alle vier geplanten Vorhaben in einer Verträglichkeitsprüfung abgearbeitet. Weiterhin 
werden auch beide Schutzgebiete in einem Dokument abgehandelt, da hierdurch die 
Vorhabensbeschreibungen sowie Wirkfaktoren des Vorhabens und auch zum Teil 
gleiche Grundlagen zu dem Gebiet gebündelt werden können. 
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2. Übersicht über die Schutzgebiete und ihre Erhaltungsziele 

2.1 Verwendete Quellen 

Folgende Quellen wurden als Basisinformation für die Schutzgebiete verwendet: 

- Standard-Datenbogen, Gebietsspezifische Erhaltungsziele, Gebietssteckbriefe und 
Kartendarstellung zum Gebiet DE 0916-491 „Europäische Vogelschutzgebiet DE-
0916-491 „Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ 
(MELUR 2016, MELUR o.A – Datenserver, Internetabruf im Januar 2020 unter 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/ffh/FFHSchutzgebiete.html?g_nr=391
&g_name=&lk=&art=&lr=&what=ffh&submit=true&suchen=Suchen 

- Standard-Datenbogen, Gebietsspezifische Erhaltungsziele, Gebietssteckbriefe und 
Kartendarstellung zum Gebiet DE 0916-391 „Nationalpark S-H Wattenmeer und 
angrenzende Küstengebiete (MELUR 2016, MELUR o.A – Datenserver, 
Internetabruf im Januar 2020 unter https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/vogelschutz/Vogelschutzgebiete.html 

- Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE-0916-391 „NTP S-H 
Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ Teilgebiete: Wöhrdener und 
Kronenloch“ und das Europäische Vogelschutzgebiet DE-0916-491 „Ramsar-
Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ Teilgebiet VSG nördlich 
und südlich der Hafenstraße (MELUR 2015) 

Rechtliche Grundlagen, Vorgehen: 

- Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU- UND WOHNUNGSWESEN 2004) 

- Gutachten zum Leitfaden für Bundesfernstraßen zum Ablauf der Verträglichkeits- 
und Ausnahmeprüfung nach §§ 34, 35 BNatSchG (ARBEITSGEMEINSCHAFT KIELER 

INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE, PLANUNGSGEMEINSCHAFT UMWELT, STADT 

UND VERKEHR & TRÜPER GONDESEN, PARTNER 2004) 

- Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit 
im Rahmen der FFH-VP (LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) 

- Anforderungen an die Prüfung der Erheblichkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
(LANA 2004) 

- Fachinformationssystem des BfN (FFH-VP-Info, BfN 2020) 

- LLUR 2011: Kleiner Leitfaden für die FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Datengrundlagen für die Gebiete 

- WinArt Daten des LLUR (LLUR 2020) 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/ffh/FFHSchutzgebiete.html?g_nr=391&g_name=&lk=&art=&lr=&what=ffh&submit=true&suchen=Suchen
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/ffh/FFHSchutzgebiete.html?g_nr=391&g_name=&lk=&art=&lr=&what=ffh&submit=true&suchen=Suchen
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/ffh/FFHSchutzgebiete.html?g_nr=391&g_name=&lk=&art=&lr=&what=ffh&submit=true&suchen=Suchen
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/vogelschutz/Vogelschutzgebiete.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/vogelschutz/Vogelschutzgebiete.html
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- Für die Vorhaben durchgeführte aktuelle Brut- und Rastvogelkartierungen (ARGE 

BRUT- UND RASTVOGELKARTIERUNG 2021) 

- Artenschutzgutachten für die B-Pläne Elpersbüttel 10, Meldorf 66 und 71 und 
Projekt Nordermeldorf (LUTZ 2021 a, b, c) 

- Datenbank Nationalpark Wattenmeer (http://mdi-sh.org) 

Weitere, das Vorhaben betreffende Datengrundlagen 

- Zusammenstellung der bekannten Vorhaben im Wirkbereich der Vorhaben (UNB 
Dithmarschen, November 2019) 

- Zusammenstellung der bereits vorhandenen und absehbar geplanten Maßnahmen 
im Speicherkoog (von INSPEKTOUR GmbH/ Kommunalunternehmen, interne 
Unterlage vom November 2019, mdl. Aktualisierung Dezember 2020) 

- Verkehrsprognose für die FFH-Prüfung für die touristische Entwicklung im 
Speicherkoog (A+S 2020) 

2.2 Übersicht über die Landschaft 

Der Speicherkoog entstand 1973 durch die Eindeichung der Meldorfer Bucht und 
unterteilt sich in das Teilgebiet Nord mit den Naturschutzgebieten Kronenloch und 
Wöhrdener Loch und den Speicherkoog Süd (nicht Bestandteil des Schutzgebietes 
Nationalpark Wattenmeer 0916-391, hier Nutzung der Bundeswehr als Testgebiet). 
Insgesamt umfasst der Speicherkoog ca. 4.800 ha. Nach der Eindeichung wurden 
insgesamt 750 ha Sandwatt mit einer salzverträglichen Grasmischung aus 
Rotschwingelsorten und Weißem Straußgras eingesät. Im Randbereich der Parkplätze 
und als Abgrenzung zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden 
Gehölzpflanzungen aus Sanddorn, Bocksdorn, Wildrosen und Ölweiden 
vorgenommen. Als Ausgleich für die gravierenden Eingriffe in den Naturhaushalt 
wurden die Naturschutzgebiete Wöhrdener Loch im Norden mit 490 ha und das 
Kronenloch mit 532 ha ausgewiesen.  

Das Wöhrdener Loch soll sich als vom Süßwasser beeinflusstes Feuchtgebiet 
entwickeln. Die Wasserflächen gehen z.T. auf alte Prielsysteme zurück, sind aber z.T. 
neu geschaffen und modelliert worden. Die Grünlandflächen werden extensiv 
beweidet. Entwicklungsziel ist eine offene Feuchtwiesenlandschaft. 

Das südlich gelegene Kronenloch ist als Salzwasserbiotop mit simuliertem Tidenhub 
eingerichtet. Man schuf unter Ausnutzung ehemaliger Prielläufe ein Umlaufgerinne, 
das über ein Einlaufbauwerk im Hafen mit Salzwasser aus der Nordsee versorgt wird. 
Ein Auslauf führt das Wasser unter der Hafenstraße wieder in den Mielespeicher, von 
wo aus es wieder in die Nordsee gelangt. Der eingeschränkte Salzwasserstrom hat 
jedoch zu einer Aussüßung des Gebietes geführt; Salzwiesen sind nur noch in den 
niedrig gelegenen Bereichen vorhanden. Nachdem schon 1984 die Beweidung mit 
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Schafen eingestellt wurde, haben sich hier Röhrichte, Hochstauden und 
Weidengebüsche ausgebreitet. 

Das Vogelschutzgebiet 0916-419 erstreckt sich über das Wöhrdener Loch und 
Kronenloch hinaus auch auf die Flächen zwischen den beiden Naturschutzgebieten mit 
Grünland, Salzwasserbiotopen und dem Mielespeicher. Für die Entwicklung des 
Gebietes für Wiesenvögel, insbesondere die Leitart Uferschnepfe, wurden europäische 
Fördermittel (Projekt Life limosa) investiert. Hier befindet sich auch der Mielespeicher, 
ein 190 ha großes Rückhaltebecken, das über ein Siel in die Nordsee entwässert. Die 
Zuläufe sind die Miele von Osten und der Wöhrdener Hafenstrom von Norden.  

Außendeichs grenzt das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer an. 

2.3 Schutzgebiet DE 0916-391 „Nationalpark SH Wattenmeer und 
angrenzende Küstengebiete“ 

2.3.1 Übersicht 

Das FFH-Gebiet „Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer und angrenzende 
Küstengebiete“ ist 452.455 ha groß und damit das größte in Schleswig-Holstein. Es 
umfasst die Meeresbereiche, Watten und Küstensäume der Nordsee zwischen der 
dänischen Staatsgrenze im Norden und der Elbmündung im Süden. Mit einbezogen 
sind auch mehrere Halligen, der an den Nationalpark angrenzende Küstenstreifen und 
einige Köge. Die Lage des Gebietes kann Abb. 1 entnommen werden.  

Es gliedert sich in drei Teilgebiete: 

- Teilgebiet 1: Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzen-
der Küstenstreifen (Salzwiesen und Watten zwischen NP-Grenze und Deich/ 
Deckwerk/ Dünenfuß/ Abbruchkante/ MThw-Linie)  

Das Teilgebiet Nationalpark und angrenzender Küstenstreifen beinhaltet den überwie-
genden Teil der Watten, Außensände und Flachwasserzonen sowie einen Großteil der 
Salzwiesen des Gesamtgebietes einschließlich der Insel Trischen. Die in dieses 
Teilgebiet ebenfalls einbezogenen fünf kleinen Halligen bestehen aus von Prielen 
durchzogenen Salzwiesen und werden bei Sturmflut überflutet. Einen möglichst 
ungestörten Ablauf der Naturvorgänge zu gewährleisten, hat in wesentlichen Teilen 
des Gebietes Vorrang vor allen anderen Naturschutzzielen.  

- Teilgebiet 2: Nordfriesische Halligen Langeneß, Gröde und Nordstrandischmoor 

Dieses Teilgebiet besteht aus den drei größeren Halligen mit ausgedehnten 
Salzwiesen unterschiedlicher Nutzungsintensität und typischen Kleinstrukturen wie 
Prielen, Lagunen, Flutmulden, Kolken, Grüppen und den Kuppelnestern der Gelben 
Wiesenameise als faunistische Besonderheit. Sie sind geprägt durch eine traditionell 
extensive Weidewirtschaft und Mähwiesennutzung. Sie werden bei Sturmflut überflutet. 
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Die Halligen haben eine besondere Bedeutung für Brut- und Rastvögel. Dieses 
Teilgebiet ist vom Vorhaben nicht betroffen. 

- Teilgebiet 3: Köge an der Westküste Schleswig-Holsteins 

Zu diesem Teilgebiet gehören die durch Eindeichung von Wattenmeerbuchten 
entstandenen Naturschutzköge Rickelsbüller Koog, Beltringharder Koog, Wester-
Spätinge, Kronenloch, Wöhrdener Loch, Fahretofter Westerkoog sowie Vordeichung 
Ockholm.  

Die Vorhabensbereiche liegen im Randbereich der Teilgebiete 3 und 1. Das Teilgebiet 
2 ist nicht betroffen. 

2.3.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Die Erhaltungsziele wurden am 11. Juli 2016 im Amtsblatt Schleswig-Holstein 
veröffentlicht (MELUR 2016). Aktuelle Daten und die Erhaltungszustände liegen mit 
dem Standarddatenbogen (SDB) mit der letzten Aktualisierung von Mai 2019 vor. 

2.3.3 Überblick über die Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL 

Gemäß dem SDB sind folgende Lebensraumtypen im gesamten FFH-Gebiet verbreitet: 

Tabelle 1: LRT von besonderer Bedeutung im FFH-Gebiet 0916-391 mit Angaben zur Fläche und zum 
Erhaltungszustand 
Angaben nach dem Standard-Datenbogen (Stand: 05/2019) 
FFH-LRT: Lebensraumtyp-Code 
Fläche /ha gerundet 
EHZ: Erhaltungszustand: A: hervorragend, B: gut, C: durchschnittlich bis schlecht 

FFH-LRT Name Fläche 
(ha) 

EHZ 

1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch 
Meerwasser 

4.730 A 

1130 Ästuarien 15.680 A 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt 135.430 A 

1150 Lagunen des Küstenraumes (Strandseen) 15 B 

1160 Flache große Meeressarme und -buchten 

(Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

291.270 A 

1170 Riffe 450 B 

1210 Einjährige Spülsäume 20 B 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 50 B 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten 
auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) 

860 B 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia und anderen einjährigen Arten 
auf Schlamm und Sand (Quellerwatt) 

500 A 

1320 Schlickgrasbestände (Spartinion maritimae) 600 A 

1320 Schlickgrasbestände (Spartinion maritimae) 1.320 B 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 640 A 
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FFH-LRT Name Fläche 
(ha) 

EHZ 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 7.020 B 

2110 Primärdünen 0,2 C 

2110 Primärdünen 19 A 

2110 Primärdünen 35 B 

2120 Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 47 B 

2120 Weißdünen mit Strandhafer Ammophila arenaria 1 A 

2130 Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 
(Graudünen) 

48 B 

2130 Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation 
(Graudünen) 

1 A 

2140 Entkalkte Dünen mit Empetrum nigrum 5 B 

2170 Dünen mit Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 2 B 

2180 Bewaldete Dünen der atlantischen, kontinentalen und borealen 
Region 

1 B 

2190 Feuchte Dünentäler 35 B 

 

Die Karten des Managementplans (MELUR 2015) zeigen für die Umgebung der 
Vorhabensgebiete folgende LRT, die Darstellung beschränkt sich auf das Teilgebiet 
„Köge an der Westküste“. 



FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG TOURISTISCHE ENTWICKLUNG IM SPEICHERKOOG 9 

 
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER 

 
Abb. 2: Managementplan, Karte 2b, Ausschnitt Nord / Nordermeldorf: Lebensraumtypen  
(MELUR 2015), rote Ellipse: Vorhabensgebiet Nordermeldorf 

 

Nördlich der Vorhabenfläche Nordermeldorf befinden sich Salzwiesen (1330) und 
Quellerwatt (1310). Diese Lebensraumtypen besitzen einen Abstand von mind. 380 m 
zur Vorhabenfläche in Nordermeldorf. 
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Abb. 3: Managementplan, Karte 2b, Ausschnitt Süd / Elpersbüttel und Hafen Meldorf: 
Lebensraumtypen 
(MELUR 2015) (Legende s. Abb. 2), orange Ellipsen: Vorhabensgebiete Meldorf und Elpersbüttel 
(schematisch) 

Südlich des Vorhabensgebietes Elpersbüttel befinden sich Salzwiesen (1330). Die 
Abstände betragen weniger als 50 m. Weiter ab von den Vorhabensgebieten befinden 
sich auch im Kronenloch weitere Bereiche mit Salzwiesen (1330) und 
vegetationsfreiem Watt (1140). Auch außendeichs sind im Teilgebiet 1 „Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzender Küstenstreifen“ bei Ebbe 
vegetationsfreie Wattflächen (1140) vorhanden. 

2.3.4 Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Gemäß dem SDB sind folgende Tierarten des Anhang II FFH-RL im gesamten FFH-
Gebiet verbreitet. 

Tabelle 2: Tierarten von besonderer Bedeutung im FFH-Gebiet 0916-391 
Typ: p – Sesshaft, c – Sammlung (Rast- oder Schlafplatz) 
Kat: Abundanzkategorie: C – verbreitet, P – vorhanden, R - Selten 
Pop. größe – Populationsgröße: c – häufig, große Populationen, r – selten 
V/Ö: Verbreitung, Ökologie 
EHZ: Erhaltungszustand: A –hervorragend, B: gut, C: durchschnittlich bis schlecht 

Code 
FFH 

Name 

 

Typ Kat. EHZ V/Ö 

1103  Finte (Alosa fallax) p C B Gem. NEUMANN (2002) in Schleswig-Holstein 
nicht gefährdet, die Fischart kommt 
natürlicherweise nur im Elbe- und Eiderästuar 
und in den Unterläufen der Elbezuflüsse vor. In 
der Elbe gehört sie zu den häufigsten 
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Code 
FFH 

Name 

 

Typ Kat. EHZ V/Ö 

Fischarten, anadrome Lebensweise. 

1113 Nordseeschnäpel 
(Coregonus oxyrinchus) 

p P - Ursprünglich im Eider- und Elbegebiet 
heimisch, galt als ausgestorben und wird seit 
mehreren Jahren wieder in die Flüsse Stör und 
Treene ausgesetzt. Die Aufwuchs- und 
Fressgebiete der Art sind in S-H in den 
Mündungsbereichen der Treene, Eider, Stör, 
der Elbe und im Wattenmeer.  Reproduzie-
rende Populationen sind nicht bekannt. 

1364 Kegelrobbe (Halichoerus 
grypus) 

p  B Die Kegelrobben nutzen die gesamte Nordsee. 
Die wichtigsten Liegeplätze befinden sich bei 
Helgoland, Amrum und westlich von Trischen. 
Die Liege- bzw. Ruheplätze befinden sich 
außerhalb des Wirkraumes der Vorhaben. 

1099 Flussneunauge (Lampetra 
fluviatilis) 

c C B Nachweise vom Flussneunauge existieren im 
FFH-Gebiet im Bereich der Untereider (LLUR 
2008). 

1355 Fischotter (Lutra lutra) p P B Gemäß WASSER OTTER MENSCH (2016) gibt es 
erstmalige Nachweise im Bereich der Miele bei 
Meldorf. Eine Untersuchungsstelle der Miele 
im Speicherkoog war negativ (s. Abb. 4). 

1095 Meerneunauge 
(Petromyzon marinus) 

c R C Nachweise vom Meerneunauge existieren im 
FFH-Gebiet im Bereich der Untereider sowie 
der Unterelbe (LLUR 2008). 

1351 Schweinswal (Phocoena 
phocoena) 

p  B Schweinswale kommen in küstennahen 
Bereichen der Nordsee bis 20 m Wassertiefe 
vor, Einzelfunde auch in Flüssen wie Elbe, 
Eider und Stör. 

1365 Seehund (Phoca vitulina) p  B:  Seehundliegeplätze befinden sich u.a. in der 
Meldorfer Bucht, wobei die Entfernung im 
Minimum 3 km beträgt und somit außerhalb 
des Wirkraumes der Vorhaben liegt 

 

Die Verbreitung des Fischotters erstreckt sich über ganz Schleswig-Holstein, gem. 
WASSER OTTER MENSCH (2016) wurde im Rahmen des Fischottermonitorings ein 
Nachweis in der Nähe von Meldorf an der Miele getätigt. Im Speicherkoog führte die 
Untersuchung damals zu keinen positiven Ergebnissen.  
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Abb. 4: Otterkartierung 2016  
 WASSER OTTER MENSCH 2016   

 

2.3.5 Weitere im Standarddatenbogen genannte Arten 

Weitere im Standarddatenbogen genannte Amphibien sind die Amphibienarten 
Moorfrosch (Rana arvalis) und Kreuzkröte (Bufo calamita). Gemäß der aktuellen 
Winart-Daten (LLUR 2020) befinden sich deren Vorkommen außerhalb des 
Speicherkoogs. Aufgrund der weiten Verbreitung des Moorfrosches in der Marsch und 
der potenziell geeigneten Habitate kann ein Vorkommen dieser Art im Speicherkoog 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Habitatanforderungen für die Kreuzkröte 
werden im Untersuchungsgebiet jedoch nicht erfüllt. 

Tabelle 3: Weitere im Standarddatenbogen genannte Arten  
RL SH: Rote Liste Schleswig-Holstein (Klinge 2003, V – Vorwarnliste, 3 – gefährdet 
FFH Anh. IV: gelistet in Anhang IV der FFH--Richtlinie 
EHZ: Erhaltungszustand (atlantische Region) (FÖAG 2018): U1 – ungünstig – unzureichend  
       FV - günstig 

Name 

 

RL  
SH 

FFH 
Anh. 

IV 

EHZ Bemerkungen 

Moorfrosch (Rana arvalis) V x FV keine Nachweise im Speicherkoog (LLUR 
2020), Potenzial ist vorhanden 

Kreuzkröte (Bufo calamita)  3 x U1 keine Nachweise im Speicherkoog (LLUR 
2020) 
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2.3.6 Übergreifende und spezielle Erhaltungsziele 

Die gebietsspezifischen Erhaltungsziele sind mit letztem Stand vom 11. Juli 2016 im 
Amtsblatt veröffentlicht worden (MELUR 2016). 

Die folgenden Auszüge aus den Erhaltungszielen werden nur für die vom Vorhaben 
betroffenen Teilgebiete 1 und 3 nachfolgend aufgeführt. Das Teilgebiet 2 (Halligen 
Langeneß, Gröde und Nordstrandischmoor) befinden sich nicht im Wirkbereich der 
Vorhaben.  

Übergreifende Ziele für das Gesamtgebiet  

Das Wattenmeer einschließlich bestimmter angrenzender Offshore-Bereiche ist als ein 
durch den ständigen Wechsel zwischen Ebbe und Flut geprägter Übergangsbereich 
vom Land zum Meer in den überwiegenden Teilen vorrangig durch Gewährleistung 
ungestörter Abläufe der Naturvorgänge, insbesondere auch als Lebensraum für 
Seehunde, Kegelrobben und Schweinswale sowie Rundmäuler und mehrere 
Fischarten zu erhalten.  

Ziel ist dabei auch die Erhaltung der Beziehungen zwischen den Teilbereichen des 
Gesamtgebietes und den angrenzenden Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung, 
die auf den Inseln und an der Festlandsküste liegen, insbesondere der biotische und 
abiotische Stoffaustausch und -transport, der Austausch von Sand und Schwebstoffen 
z.B. für die Erhaltung von Lebensraumtypen wie Dünen und Salzwiesen sowie der 
biogene Austauschprozess zwischen den Teilgebieten von u.a. Plankton, Wirbellosen, 
Fischen und Vögeln.  

Ziele für das Teilgebiet 1: Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und angrenzender Küstenstreifen  

Ein möglichst ungestörter Ablauf der Naturvorgänge ist zu gewährleisten. Dies hat in 
wesentlichen Teilen des Gebietes Vorrang vor allen anderen Naturschutzzielen.  
Folgende Ziele tragen diesem Ziel Rechnung:  
Erhaltung  

- der weitgehend natürlichen geomorphologischen Dynamik,  

- der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse 
und Prozesse,  

- der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich,  

- der Biotopkomplexe sowie der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
insbesondere von Flachwasserbereichen, Wattströmen, Prielen, Watten, Außensänden, 
Sandstränden, Strandwällen, Nehrungen, Spülsäumen, Muschelschillflächen, 
Salzwiesen, Dünen, Heiden, Seegraswiesen, Riffen, Sandbänken, Lagunen und Ästuar- 
Lebensräumen in natürlicher Ausprägung und Halligen,  

- einer möglichst hohen Wasserqualität,  

- von weitgehend unbeeinträchtigten Bereichen.  

Für die im Teilgebiet vorkommenden Lebensraumtypen und Arten gilt die Erhaltung 
und ggfs. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Hierzu werden 
neben den für alle vorkommenden Lebensraumtypen und Arten gültigen 
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übergreifenden Zielen weitere Aspekte zu einzelnen Lebensraumtypen und Arten 
genannt, die im Folgenden nicht aufgeführt werden. Sofern sich eine Betroffenheit 
eines Lebensraumtyps bzw. einer prioritären Art bei der Beurteilung der 
vorhabenbedingten Beeinträchtigung der für das Schutzgebiet aufgestellten 
Erhaltungsziele ergeben sollte, werden die detaillierten speziellen Ziele hier weiter 
erörtert. 

Ziele für das Teilgebiet 3: Köge an der Westküste Schleswig-Holsteins 

In allen Naturschutzkögen sind die weitgehende Ungestörtheit der Flächen und der 
größeren Gewässer sowie eine gute Wasserqualität und eine möglichst naturnahe 
Gewässerdynamik zu erhalten.  

In den Naturschutzkögen gibt es auf Einzelflächen unterschiedliche übergreifende 
Ziele:  

In den Sukzessionsflächen, die nach der Eindeichung aussüßten, ist eine möglichst 
natürliche vom Menschen unbeeinflusste Entwicklung mit einer ganz charakteristischen 
Dynamik von zunächst offenen Watt- und Vorlandflächen zu Röhrichten, Hochstauden 
und Gebüsch- und Waldformationen zu bis ggf. hin zum Auwald zu erhalten.  

Die vorhandenen Wasserflächen werden sich als eutrophe Seen und überwiegend als 
eutrophe Flachseen entwickeln. Die angrenzenden Landflächen haben sich z. T. schon 
oder werden sich zu feuchten Hochstaudenfluren (Code: 6430, Subtyp 6431) 
entwickeln.  

Im Feuchtgrünland ist das Ziel die Erhaltung einer von ehemaligen Prielen und 
Grüppen oder anderen Wasserläufen durchzogenen offenen bis halboffenen und von 
Gewässern geprägten Landschaft, die einzelne Schilfröhrichte und Weidengebüsche 
aufweist, als Bruthabitat für Wiesenvögel und Nahrungshabitat für Schwäne, Enten und 
Gänse, namentlich Nonnengänse. Typischerweise ist für die Feuchtgrünlandflächen 
ein gezieltes Management mit einer extensiven Mäh- oder Weidenutzung sowie sehr 
hohen Grundwasserständen durchzuführen.  

Ziel in den durch Eindeichung künstlich entstandenen Wasserflächen ist, einen 
weitgehend gebietsspezifischen, den natürlichen Verhältnissen entsprechenden 
Tidenhub und Tidenrhythmus zu erhalten, so dass sich typische 
Lebensgemeinschaften einschließlich der Salzwiesenbereiche entwickeln können.  

Oberhalb der Dauerwasserfläche (dem Lebensraumtyp 1160 zuzuordnen) entwickeln 
sich je nach dem Salzwassereinfluss bzw. je nach den Wasserstandsschwankungen 
die für die Küste typischen Lebensraumtypen Queller-Watt (1310), Salzgrünland (1330) 
oder Kriechweidengebüsch.  
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2.4 Schutzgebiet DE 0916-491 „Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und 
angrenzende Küstengebiete“ 

2.4.1 Übersicht 

Das EG-Vogelschutzgebiet mit dem Namen „Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und 
angrenzende Küstengebiete“ trägt die Nummer DE 0916-491. Es ist 463.907 ha groß 
und umfasst den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer einschließlich der 
Halligen, die Dünen- und Heidegebiete der Nordfriesischen Inseln sowie die Mündung 
der Untereider bei Tönning und der Godel auf Föhr. Einbezogen in das Gebiet sind 
auch verschiedene an den Nationalpark angrenzende Küstenstreifen und Köge. u.a. 
der Dithmarscher Speicherkoog. Die Lage des Gebietes kann Abb. 1 entnommen 
werden. 

Das schleswig-holsteinische Wattenmeer ist geprägt durch den ständigen Wechsel 
zwischen Ebbe und Flut. Wichtige Elemente des Ökosystems sind Flachwasser-
bereiche der Nordsee, Wattströme, Priele, Watten, Außensände, Sandstrände, 
Primärdünen, Strandwälle, Nehrungen, Spülsäume, Muschelschillflächen, Salzwiesen, 
Halligen, Dünen, Heiden, Lagunen und Ästuar-Lebensräume.  

Das Wattenmeer ist für eine Vielzahl von Wasservogelarten das wichtigste Rast- und 
Überwinterungsgebiet Europas auf dem Frühlings- und Herbstzug zwischen ihren 
Brutgebieten in Skandinavien bzw. der Arktis und den Winterquartieren in Westeuropa, 
am Mittelmeer und in Afrika. Das Gebiet erfüllt für mindestens 35 Wat- und Wasser-
vogelarten die Kriterien für ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung nach der 
Ramsar-Konvention (Ramsar-Gebiet). Es ist zugleich ein bedeutendes Brutgebiet für 
Wat- und Wasservögel.  

Im Speicherkoog Dithmarschen sind ausgedehnte Feuchtgrünländer und Röhrichte mit 
einzelnen Weidengebüschen sowie Süß- und Salzwasserflächen ausgeprägt. Sie sind 
Brut- und Rastplatz für Wiesen- und Küstenvögel sowie für Röhrichtbrüter. In 
international bedeutsamen Zahlen rasten hier Nonnengans, Alpenstrandläufer, Dunkler 
Wasserläufer und Grünschenkel. 

2.4.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Die Erhaltungsziele wurden am 23.04.2007 im Amtsblatt Schleswig-Holstein veröffent-
licht (MLUR 2007). Aktuelle Daten und die Erhaltungszustände liegen mit dem 
Standarddatenbogen (SDB) mit der letzten Aktualisierung von Mai 2017 vor: 

Sie werden im Folgenden (gekürzt) wiedergegeben.  

Auf Grund der Größe des Gebietes mit unterschiedlichen geomorphologischen Eigen-
schaften, der Besonderheiten der geographisch abgrenzbaren Teillebensräume sowie 
auf Grund der anthropogenen Historie erfolgt eine Unterteilung der Erhaltungsziele des 
Gesamtgebietes in folgende Teilgebiete:  
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1. Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzender Küsten-
streifen (Salzwiesen und Watten zwischen NP-Grenze und Deich/ Deckwerk/ Dünen-
fuß/ Abbruchkante/ MThw-Linie)  

2. Nordfriesische Halligen (Langeneß, Oland, Hooge, Gröde, Nordstrandischmoor)  

3. Nordfriesische Inseln  

4. Köge an der Westküste Schleswig-Holsteins  

5. Ästuare / Flussmündungen 

Die Vorhabensgebiete liegen außerhalb der Schutzgebiete, werden jedoch von ihnen 
umgeben. Die hier angrenzenden Teilgebiete sind Teilgebiet 4 (Köge) und Teilgebiet 1 
(Wattenmeer). Auswirkungen auf die anderen Teilgebiete können ausgeschlossen 
werden, da sie sich in hinreichender Entfernung befinden. Im Folgenden werden daher 
die Erhaltungsziele und –gegenstände bezogen lediglich auf die Teilgebiete 1 und 4 
näher erläutert. 

2.4.2.1 Erhaltungsgegenstand des Vogelschutzgebietes 

In der folgenden Tabelle werden die für die beiden betroffenen Teilgebiete relevanten 
Vogelarten mit besonderer Bedeutung und Bedeutung aufgeführt. 

Tabelle 4: Erhaltungsgegenstand Vogelarten  
TG 1 - Teilgebiet 1: Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzender Küstenstreifen 
TG 4 - Teilgebiet 4: Köge an der Westküste Schleswig-Holsteins 
fett: Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie;  
Br: Brutvogel; Ra: Rastvogel 

EHZ: Erhaltungszustand der Population gem. Standard-Datenbogen (SDB): A –hervorragend, B: gut, C: 
durchschnittlich bis schlecht. *: nicht vorkommend als Rast- bzw. Brutvogel, -: keine Angabe gem. SDB 

Überwinternde Arten werden zu den Rastvögeln gestellt 

Vogelarten von besonderer Bedeutung: TG1 TG4 EHZ als 
Brutvogel 

EHZ als 
Rastvogel 

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)  Br Br B * 
Feldlerche (Alauda arvensis)  Br Br A * 
Tordalk (Alca torda)  Ra  * A 
Spießente (Anas acuta )  Ra Ra/Br A A/B 
Löffelente (Anas clypeata )  Ra/Br Ra/Br B A 
Krickente (Anas crecca)  Ra Ra/Br - A 
Pfeifente (Anas penelope)  Ra Ra/Br B A 
Stockente (Anas platyrhynchos)  Ra/Br Ra/Br - A 
Knäkente (Anas quercedula)  Br * B 
Wiesenpieper (Anthus pratensis)  Br Br A * 
Graureiher (Ardea cinerea)  Ra Ra * A 
Steinwälzer (Arenaria interpres)  Ra/Br Ra A A 
Sumpfohreule (Asio flammeus )  Ra/Br Ra/Br A - 
Rohrdommel (Botaurus stellaris)  Br Br A * 
Ringelgans (Branta bernicla)  Ra Ra * A 
Nonnengans (Branta leucopsis)  Ra/Br Ra/Br A A 
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Vogelarten von besonderer Bedeutung: TG1 TG4 EHZ als 
Brutvogel 

EHZ als 
Rastvogel 

Rauhfußbussard (Buteo lagopus)  Ra Ra - A 
Sanderling (Calidris alba)  Ra  - A 
Alpenstrandläufer (Calidris alpina)  Br/Ra Br/Ra C A 
Knutt (Calidris canutus)  Ra Ra * A 
Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)  Ra Ra * A 
Berghänfling (Carduelis flavirostris)  Ra Ra * A 
Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus)  Ra/Br Ra/Br C A 
Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)  Ra/Br Ra/Br C A 
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)  Ra/Br C - 
Kornweihe (Circus cyanus  Ra A A 
Zwergschwan (Cygnus columbianus bewickii)  Ra * A 
Singschwan (Cygnus cygnus)  Ra * A 
Ohrenlerche (Eremophila alpestis)  Ra Ra * A 
Merlin (Falco columbarius)  Ra Ra * A 
Wanderfalke (Falco peregrinus) Ra/Br Ra A A 
Eissturmvogel (Fulmarus glacialis)  Ra  * A 
Bekassine (Gallinago gallinago)  Ra Ra/Br B A 
Prachttaucher (Gavia arctica)  Ra  * A 
Sterntaucher (Gavia stellata)  Ra  * A 
Lachseeschwalbe (Gelochelidon nilotica)  Br Br A * 
Austernfischer (Haematopus ostralegus)  Ra/Br Ra/Br C A 
Seeadler (Haliaeetus albicilla)  Ra Ra/Br B A 
Stelzenläufer (Himantopus himantopus)  Br - * 
Silbermöwe (Larus argentatus)  Ra/Br Ra/Br C A 
Sturmmöwe (Larus canus)  Ra/Br Ra/Br A A 
Heringsmöwe (Larus fuscus)  Ra/Br Ra/Br B A 
Mantelmöwe (Larus marinus)  Ra/Br Ra/Br B A 
Zwergmöwe (Larus minutus)  Ra Ra A A 
Lachmöwe (Larus ridibundus)  Ra/Br Ra/Br A A 
Dreizehenmöwe (Larus tridactylus Rissa tridactyla )  Ra  * A 
Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica)  Ra Ra * A 
Uferschnepfe (Limosa limosa)  Ra/Br Ra/Br A - 
Blaukehlchen (Luscinia svecica)  Br Br A * 
Trauerente (Melanitta nigra)  Ra  * A 
Mittelsäger (Mergus serrator)  Ra/Br Ra/Br B - 
Schafstelze (Motacilla flava)  Br Br - - 
Großer Brachvogel (Numenius arquata)  Ra Ra A A 
Regenbrachvogel (Numenius phaeopus)  Ra Ra * A 
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)  Br A * 
Kormoran (Phalacrocorax carbo)  Ra Ra * A 
Kampfläufer (Philomachus pugnax)  Ra/Br Ra/Br C A 
Löffler (Platalea leucorodia)  Br Ra A - 
Schneeammer (Plectrophenax nivalis)  Ra Ra * A 
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)  Ra Ra * A 
Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola)  Ra Ra * A 
Rothalstaucher (Podiceps grisegena)  Ra  - A 
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Vogelarten von besonderer Bedeutung: TG1 TG4 EHZ als 
Brutvogel 

EHZ als 
Rastvogel 

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)   Br A * 
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) ) Ra/Br Ra/Br A A 
Eiderente (Somateria mollissima)  Ra/Br Ra/Br C A 
Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons)  Br Br A * 
Flussseeschwalbe (Sterna hirundo)  Br Br A * 
Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea)  Ra/Br Ra/Br A A 
Brandseeschwalbe (Sterna sandvicensis)  Ra/Br  A - 
Brandgans (Tadorna tadorna)  Ra/Br Ra/Br B A 
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)  Ra Ra * A 
Grünschenkel (Tringa nebularia)  Ra Ra * A 
Rotschenkel (Tringa totanus)  Ra/Br Ra/Br A A 
Trottellumme (Uria aalge)  Ra  * A 
Kiebitz (Vanellus vanellus)  Ra/Br Ra/Br A A 
b) Vogelarten von Bedeutung  
 

    

Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B) Br Br A * 
Kornweihe (Circus cyaneus) (R) Ra Ra A A 
Wiesenweihe (Circus pygargus)  Br A * 
Wachtelkönig (Crex crex)  Br A * 
Bekassine (Gallinago gallinago) (B) Br Br B A 
Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus) (B) Br  A * 
Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)  Br A * 
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)  Br A * 

 

2.4.2.2 Übergreifendes Schutzziel für das Gesamtgebiet 

Der größte Teil des schleswig-holsteinischen Wattenmeeres ist seit 1985 als National-
park geschützt. Oberstes Ziel ist hier die Erhaltung einer natürlichen Dynamik.  

Der Nationalpark und die angrenzenden Küstengebiete bilden eine Einheit, die die 
wesentlichen Bestandteile des Ökosystems Wattenmeer umfasst. Das Gesamtgebiet 
und die engen Beziehungen zwischen den Teilbereichen des Gesamtgebietes sind zu 
erhalten. Brut- und Rastvögel der Halligen, Inseln und Köge nutzen die Watten und 
Wasserflächen des Nationalparks als Nahrungsgebiet. Halligen, Inseln und Köge sowie 
der Eiderbereich dienen als Brutgebiete und Hochwasser-Rastgebiete. Brutvögel der 
angrenzenden Gebiete wandern nach dem Schlupf der Jungvögel ins Wattenmeer und 
nutzen es als Aufzuchtgebiet. In dem überwiegenden Teil des Gebietes (Nationalpark, 
Teile der Köge und Flussmündungen) hat der Prozessschutz Vorrang. In Bereichen, 
die stark durch traditionelle menschliche Nutzung geprägt sind, wie Teile der Halligen 
und der eingedeichten Köge, soll gezieltes Management zu einem günstigen 
Erhaltungszustand der Vogelbestände führen. Beispiele hierfür sind die Erhaltung von 
Feuchtgrünland in den Kögen als Brut- und Rastgebiet für Vögel durch extensive 
Beweidung und die Gewährleistung hoher Wasserstände. 
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2.4.2.3 Ziele für das Teilgebiet 1 „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer und angrenzender Küstenstreifen“  

Im Nationalpark hat der Prozessschutz Vorrang vor allen anderen Naturschutzzielen 
und ist damit oberstes Erhaltungsziel (§ 2 Abs. 1 NPG). Diese Zielsetzung schließt die 
Erhaltung der standorttypischen Vogelwelt in ihrer natürlichen Dynamik ein.  

Folgende übergreifende Ziele tragen dem Grundgedanken des Prozessschutzes 
Rechnung:  

Erhaltung  

- der weitgehend natürlichen geomorphologischen Dynamik,  

- der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, insbesondere von Flachwasser-
bereichen, Wattströmen, Prielen, Watten, Außensänden, Sandstränden, Primärdünen, 
Strandwällen, Nehrungen, Spülsäumen, Muschelschillflächen, Salzwiesen, Dünen, 
Heiden, Lagunen und Flussmündungs-Lebensräumen in natürlicher Ausprägung und 
Halligen,  

- der ökologischen Wechselbeziehungen mit dem terrestrischen, limnischen und marinen 
Umfeld,  

- der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse,  

- einer möglichst hohen Wasserqualität,  

- von weitgehend unbeeinträchtigten Bereichen,  

- des Tideeinflusses mit der charakteristischen Salz-, Brack- und Süßwasserzonierung 
der Lebensgemeinschaften im Eider- und Elbmündungsbereich.  

 
Ziele für Vogelarten  

Aufgrund des übergreifenden Ziels des Prozessschutzes werden im Nationalpark 
Artenschutzziele nur indirekt verfolgt. Die Ziele für Vogelarten sind Ziele, die dem 
Prozessschutzgedanken Rechnung tragen, und gelten grundsätzlich für alle in dem 
Teilgebiet vorkommenden Vogelarten. Sie entsprechen den grundsätzlich bereits im 
Trilateralen Wattenmeerplan von Stade 1997 formulierten Zielen:  

Erhaltung  

- von geeigneten Brut-, Aufzucht-, Mauser-, Durchzugs-, Rast-, Überwinterungs- und 
Nahrungsgebieten von ausreichender Größe bei Gewährleistung natürlicher Flucht-
distanzen,  

- von weitgehend unzerschnittenen Räumen zwischen Brut-, Nahrungs-, Mauser- und 
Rastplätzen, insbesondere Freihaltung von hohen vertikalen Fremdstrukturen,  

- von störungsfreien Hochwasserrastplätzen für Wat- und Wasservögel sowie Mauser-
gebieten, insbesondere für Brandgans, Eiderente und Trauerente,  

- natürlichen Bruterfolgs,  

- natürlicher Nahrungsverfügbarkeit:  

Erhaltung  

- der natürlichen Vorkommen von Benthosorganismen als Nahrung für Wat- und 
Wasservögel,  

- der natürlichen Vorkommen der Seegraswiesen und ihrer Dynamik als 
Nahrungsgebiete für Ringelgänse und Pfeifenten,  
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- der natürlichen Vorkommen der Quellerbestände als Nahrung für Gänse, Enten 
und Singvögel,  

- der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer 
ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession) als Nahrungsgebiet für Gänse und 
Enten,  

- von natürlich vorkommenden Muschelbeständen mit standortgerechter Begleit-
fauna, u. a. als Nahrungsgrundlage für Trauer- und Eiderente,  

- einer natürlichen Fischfauna als Nahrungsgrundlage für Seetaucher und andere 
fischfressende Arten,  

- der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und ihrer ungestörten 
Vegetationsfolge (Sukzession) als Brut- und Rastgebiet von Küstenvögeln,  

- von störungsfreien vegetationsarmen Sand-, Kies- und Muschelschillflächen durch 
Gewährleistung der natürlichen geomorphologischen Küstendynamik, insbesondere als 
Brutplatz für Seeregenpfeifer, Sandregenpfeifer, Zwergseeschwalbe, Fluss- und 
Küstenseeschwalbe,  

- der marinen und limnischen Durchzugs- und Rastlebensräume für die Zwergmöwe in 
der Elbmündung,  

- der Brutlebensräume der Lachseeschwalbe in den Vorländern der Unterelbe,  

- der Brutlebensräume für den Alpenstrandläufer (Calidris alpina schinzii) in den 
Sandsalzwiesen bei St. Peter-Ording,  

- des Offshore-Bereiches als wichtiges Nahrungs-, Mauser- und Rastgebiet für Seevogel-
arten wie Seetaucher und Meeresenten,  

- der Möglichkeit, dass sich die Seevogel- und Entenbestände entsprechend der 
hydrografischen Bedingungen, der Dynamik des Wasserkörpers und der Benthos-
bestände sowie des wechselnden Nahrungsangebotes verlagern können,  

- Vermeidung von zusätzlicher Vogelmortalität durch Beifang in der Fischerei,  

- von störungsarmen Bereichen ohne Unterwasserlärm und ohne thermische oder 
elektrische/ magnetische Emissionen, die zu Schädigungen der Fauna führen können. 

2.4.2.4 Ziele für das Teilgebiet 4: „Köge an der Westküste Schleswig-
Holsteins“ 

Die Erhaltung der Brut-, Rast- und Mauserbestände und die Erhaltung der Funktion der 
Köge als Nahrungsgebiet sind wesentliche Ziele in diesem Teilbereich. In allen Natur-
schutzkögen ist die weitgehende Ungestörtheit der Flächen und der größeren 
Gewässer zu erhalten.  

Insbesondere sind die weitgehend ungestörten Flugbeziehungen zwischen den in das 
Gebiet einbezogenen Naturschutzkögen und den angrenzenden Teilbereichen des 
Vogelschutzgebietes, insbesondere des Wattenmeers zu erhalten. Zum Schutz der 
vorkommenden (Groß-)Vögel sind alle Naturschutzköge von vertikalen Strukturen, wie 
Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen freizuhalten; ihr unverbauter Zustand 
und die ungestörten Ruhezonen sind zu erhalten. 

Grundsätzlich sind in den Gebieten und in angrenzenden Gebieten eine gute Wasser-
qualität und eine möglichst naturnahe Gewässerdynamik zu erhalten. 

Für die charakteristischen Lebensgemeinschaften in den Naturschutzkögen gelten 
folgende übergreifenden Erhaltungsziele.  
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In den Sukzessionsflächen, die nach der Eindeichung aussüßten, ist eine möglichst 
natürliche vom Menschen unbeeinflusste Entwicklung mit einer ganz charakteristischen 
Dynamik von zunächst offenen Watt- und Vorlandflächen zu Röhrichten, Hochstauden 
und Gebüsch- und Waldformationen zu erhalten.  

Ziele für die Arten der Sukzessionsflächen 

(Tüpfelralle, Rohrweihe, Blaukehlchen, Schilfrohrsänger, Bartmeise) 

Erhaltung  
- der Sukzession der Vegetation 

- der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche 

- der möglichst natürlichen geomorphologischen Dynamik 

- der möglichst natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und 
Prozesse 

Im Feuchtgrünland ist das Ziel die Erhaltung einer von ehemaligen Prielen und 
Grüppen oder anderen Wasserläufen durchzogenen offenen bis halboffenen und von 
Süßwasser geprägten Landschaft, die einzelne Schilfröhrichte und Weidengebüsche 
aufweist, als Bruthabitat für Wiesenvögel und Nahrungshabitat für Schwäne, Enten und 
Gänse, namentlich Nonnengänse. 

Ziele für die Arten des Feuchtgrünlandes 

(Zwergschwan, Nonnengans, Pfeifente, Spießente, Krickente, Knäkente, Goldregenpfeifer, 
Kiebitz, Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Bekassine, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, 
Rotschenkel, Trauerseeschwalbe, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze, Braunkehlchen) 

Ziel ist, die offene Feuchtwiesenlandschaft mit Management als Bruthabitat für Wiesen- 
und Küstenvögel und als Nahrungsflächen sowie Rastflächen für Gänse, Schwäne und 
Enten zu erhalten, im Einzelnen:  

Erhaltung  
- von großen, zusammenhängenden, offenen Grünlandflächen mit ausreichend Wasser 

gesättigtem Boden (feuchtes Grünland) in extensiver landwirtschaftlicher Nutzung 
sowie kleinflächigen Bereichen mit Schilf und Hochstaudenfluren als Brut- und 
Nahrungshabitat  

- kleiner offener Wasserflächen wie Blänken und Mulden in Verbindung mit dem 
Grünland. eines ganzjährigen hohen Wasserstandes in den Gräben und alten Prielen 
sowie eines hohen Grundwasserstandes, mit im Winter zum Teil überstauten 
Teilflächen  

- von störungsfreien Brutbereichen während der Ansiedlung und Brut.  

 

In den Lagunen ist das Ziel, die jeweils typischen Meeresbuchten mit einem gebiets-
spezifischen eingeschränkten Salzwasser- und Tier- und Pflanzenaustausch mit dem 
Wattenmeer zu erhalten. Das gesamte Management der künstlichen Lagunen ist 
möglichst den natürlichen Vorgängen anzupassen und mit einem weitgehend gebiets-
spezifischen Tidenhub und Tidenrhythmus und einer möglichst natürlichen Dynamik zu 
erhalten, so dass sich typische Lebensgemeinschaften der Lagunen entwickeln 
können.  
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Ziele für die Arten der Lagunen 

(Eiderente, Wanderfalke, Säbelschnäbler, Seeregenpfeifer, Kiebitzregenpfeifer, 
Alpenstrandläufer, Knutt, Pfuhlschnepfe, Großer Brachvogel, Rotschenkel, Steinwälzer, 
Zwergmöwe) 

Erhaltung  
- vom Meer beeinflusster Gewässer und deren Verbindungen zur Nordsee  

- der möglichst natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässer-
verhältnisse und Prozesse und der hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der 
Gewässer  

- der prägenden Sediment- und Strömungsverhältnisse sowie der durch diese bewirkten 
Morphodynamik  

- der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen v.a. der ökologischen Wechsel-
wirkungen mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Salzwiesen, Stränden, Hoch-
staudenfluren, Röhrichten und Pioniergesellschaften.  

- von vegetationsarmen Muschelschill-, Kies- und Sandflächen (Seeschwalben)  

- störungsarmer Hochwasserrastplätze, Mausergebieten und Nahrungsflächen mit 
günstiger Nahrungsverfügbarkeit  

- von möglichst ungestörten Beziehungen zwischen einzelnen Teilhabitaten wie 
Nahrungsgebieten und Schlafplätzen, insbesondere keine vertikalen Fremdstrukturen 

 

Ziele für Arten der Röhrichte 

(Blaukehlchen, Schilfrohrsänger, Rohrschwirl, Rohrdommel, Rohrweihe, Tüpfelsumpfhuhn, 
Bartmeise) 

Erhaltung  
- von naturnahen Bruthabitaten wie Röhrichten, Weidengebüschen und Verlandungs-

zonen sowie vielfältigen und großen Übergangsbereichen.  

- ungestörter Brutbereiche während der Ansiedlung und Brut.  

- von Verlandungszonen, Gewässerflächen und extensiv genutztem Feuchtgrünland als 
Nahrungsgebiete, insbesondere in der Umgebung der Brutplätze  

- eines ausreichend hohen Wasserstands  

- lückiger Schilfbestände mit langen Grenzlinien und mit z.T. geringer Halmdichte 
(Schilfrohrsänger)  

- von großflächigen und wasserständigen Altschilfbeständen ohne oder mit nur 
gelegentlicher Schilfmahd (Rohrdommel, Bartmeise, Rohrschwirl)  

- eines möglichst störungsfreien Umfeldes der Brutplätze während der Ansiedlung und 
Brut (Rohrdommel)  

- von Brackwasser-Röhrichten und Gewässerverlandungszonen früher Sukzes-
sionsstadien mit einem Mosaik aus feuchtem Schilfröhricht, Hochstauden, einzelnen 
Weidenbüschen sowie vegetationsarmen Flächen (Blaukehlchen)  
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Rast-, Mauser- und Nahrungsgebiet für Wat -und Wasservögel 

Erhaltung  
- der Köge als störungsarme Rast-, Mauser- und Nahrungsgebiete für Wasser- und 

Watvögel an der Nordseeküste, u. a. mit störungsarmen Flachwasserbereichen, 
kurzrasiger Randvegetation sowie Misch- und Schlickwattflächen  

- von störungsarmen Schlafplätzen, insbesondere Sandbänke, Überschwemmungs-
flächen und Flachwasserbereiche.  

- kurzrasiger Flächen als Nahrungsgebiet mit günstiger Nahrungsverfügbarkeit für 
Gänse, Schwäne, Enten und andere Wasservögel sowie als Rastplatz, insbesondere 
Hochwasserrastplatz für Watvögel  

- einer möglichst natürlichen Gewässerdynamik und geomorphologischen 
Küstendynamik  

2.5 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Ein nationaler Managementplan liegt im Wirkbereich der Vorhaben für die Teilgebiete 
Wöhrdener Loch und Kronenloch für beide Schutzgebiete vor (MELUR 2015). 

Der Maßnahmenplan gliedert das Gebiet in Teilgebiet 1 (FFH-Gebiet Wöhrdener Loch 
und das umgebende Vogelschutzgebiet einschließlich des Mielespeichers nördlich der 
Straße zum Meldorfer Hafen) und Teilgebiet 2 mit dem Kronenloch und das 
umliegende Vogelschutzgebiet südlich der Hafenstraße. 

Bereits in Abb. 2 und Abb. 3 wurden die Lebensraumtypen im Umfeld der Vorhaben 
aus dem Managementplan dargestellt.  

Neben Maßnahmen zum Flächenmanagement (Beweidung durch Koniks, 
Entbuschung / Gehölzentnahmen, Pflegemahd) und zur Wasserwirtschaft (Wasser-
stau, Wasserregulierung, Schaffung von Blänken, simulierter Tidenhub im Kronenloch) 
sind auch besucherlenkende Maßnahmen von Bedeutung (Konzentrierung von 
Vogelbeobachtungen in speziellen Hütten). Im Kronenloch wurden gem. 
Managementplan regelmäßig Sichtschneisen zu den Kleingewässern für eine bessere 
Vogelbeobachtung in das Weiden- / Sanddorngebüsch eingeschnitten. Weiterhin 
wurden Bänke und Tische aufgestellt. 

Die weiteren Maßnahmen im Teilgebiet 1 Wöhrdener Loch mit Mielespeicher und 
Grünlandflächen sehen im Managementplan eine weitere extensive 
Grünlandbewirtschaftung mit Beweidung und Mahd vor, Maßnahmen zum 
Wassermanagement (Verbesserung der hydrologischen Verhältnisse, Erreichen 
höherer Wasserstände bis zum Ende der Brutzeit und Schaffung von 
Wechselwasserzonen), Gehölzentnahmen zur Minimierung von Ansitzwarten und 
Deckung von Prädatoren und Neuanlage von Grünland am Mielespeicher. 

Im Teilgebiet 2 am Kronenloch ist als Ziel der Salzwasserzulauf aufrechtzuerhalten. 
Die Röhrichte und Gehölze im Kronenloch sind zu erhalten. 
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Weitere Entwicklungsmaßnahmen wie z.B. Prädationsmanagement, Zaunab- oder 
umbau, Schaffung von Mähwiesen innerhalb beweideter Flächen und sonstige Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen sind ohne Belang für die Vorhaben. 

Im Managementplan ist unter Punkt 6.4.1 eine funktionelle Aufwertung des 
Nationalparkhauses Wattwurm (Sanierung, Erweiterung) genannt. Weiterhin sind auch 
weitere Maßnahmen zur Besucherlenkung (Erhaltung und Pflege von 
Informationstafeln, Beobachtungshütten, Tischen, Bänke, regelmäßige 
Müllbeseitigung) aufgeführt. 

Im Folgenden werden Ausschnitte aus dem Maßnahmen- und Zielplan des 
Managementberichtes für die einzelnen Vorhabensbereiche dargestellt.  

Vorhabensgebiet Nordermeldorf 

Der Zielplan zeigt für das Grünland im Bereich des Parkplatzes Nordermeldorf 
gehölzfreies, kurzrasiges Grünland für Wiesenvögel mit hohen Wasserständen. 
Punktuell ist der Erhalt wertvoller Pflanzenbestände festgelegt. 
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Abb. 5: Managementplan Karte 3a: Ziele, Ausschnitt Nord / Nordermeldorf 
(MELUR 2015), orange Ellipse: Vorhabensgebiet Nordermeldorf (schematisch) 

Die Maßnahmen im Umfeld des Vorhabens in Nordermeldorf (Abb. 5, Abb. 6) betreffen 
das Grünlandmanagement der angrenzenden Grünländereien. Diese sind extensiv zu 
beweiden, Gehölzflächen sind zu entfernen, Wegränder spät zu mähen, der Zaun auf 
der Nordseite vom Dritten Querweg ist weiter nach Süden zu versetzen. 
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Abb. 6: Managementplan Karte 3c: Maßnahmen, Ausschnitt Nord / Nordermeldorf  
(MELUR 2015), orange Ellipse: Vorhabensgebiet Nordermeldorf (schematisch) 
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Vorhabensgebiete Elpersbüttel und Meldorf 

Ziele (s. Abb. 7) im Umfeld der Vorhaben in Elpersbüttel und Meldorf sind die 
Sukzession sowie der Erhalt der Salzwiese und wertvoller Pflanzenbestände südlich 
vom Vorhabensgebiet Elpersbüttel.  

 
Abb. 7: Managementplan Karte 3b: Ziele, Ausschnitt Elpersbüttel und Hafen Meldorf 
(MELUR 2015), orange Ellipsen: Vorhabensgebiete Meldorf und Elpersbüttel (schematisch) 

Konkrete Maßnahmen (Abb. 8) sind überwiegend thematisch der Besucherlenkung 
zuzuordnen. Weiterhin ist eine Verbesserung des Wasseraustausches zwischen dem 
Kronenloch und der Nordsee herzustellen, um den Salzgehalt und die 
Wasserstandsschwankungen im Kronenloch zu erhöhen. Hierfür liegt ein separates 
Gutachten (GFN 2018) vor. Um das Ziel der Entwicklung und Erhaltung des 
Salzwasserbiotops Kronenloch zu erreichen, wird eine Vergrößerung des 
Durchlassbauwerkes vorgeschlagen. Hierdurch wird ein anzustrebender Tidenhub von 
1m innerhalb kürzerer Zeit als bisher erreicht. 

Die Erneuerung des Salzwasserzulaufs zum NSG Kronenloch wird aus Kostengründen 
mittel- bis langfristig nicht umgesetzt (mdl. Mitteilung Kommunalunternehmen 
Dithmarschen Januar 2020).  
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Abb. 8: Managementplan Karte 3d: Ziele, Ausschnitt Elpersbüttel und Hafen Meldorf 
(MELUR 2015), orange Ellipsen: Vorhabensgebiete Meldorf und Elpersbüttel (schematisch) 

Darüber hinaus werden Monitoring sowie auch das Gebietsmanagement durch das 
Abkommen der Anrainerländer Deutschland, Niederlande und Dänemark im Rahmen 
des Trilateralen Wattenmeerprogramms (Trilateral Monitoring and Assessment 
Programme – TMAP) festgelegt. 

Dieser Trilaterale Wattenmeerplan steht unter dem Leitgedanken, so weit wie möglich 
ein natürliches und sich selbst erhaltendes Ökosystem zu erreichen, in dem natürliche 
Prozesse ungestört ablaufen können. Damit soll der Schutz von Watten, Salzwiesen, 
Stränden und Dünen erreicht werden. Er steckt den Rahmen für ein integriertes 
Management, das als Grundlage für weitere Projekte und Maßnahmen auf lokaler 
Ebene dient. Zuletzt wurde der überarbeitete Wattenmeerplan 2010 auf der 11. 
Regierungskonferenz in Sylt verabschiedet (CWSS 2010).  

2.6 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes zu anderen 
Natura 2000-Gebieten 

Die beiden hier zur Prüfung behandelten Schutzgebiete stehen in einem engen 
funktionalen Zusammenhang und sind in großen Bereichen deckungsgleich. 

Eine enge funktionale Beziehung besteht weiterhin insbesondere für Tierarten 
(Wasservögel, Meeressäuger und Fische) sowie auch Lebensräume des 
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Wattenmeeres in Beziehung zu anderen Natura-2000-Gebieten im Wattenmeer, die in 
den Bundesländern Hamburg und Niedersachsen liegen. Zudem stehen auch Flüsse 
und Ästuare in enger funktionaler Beziehung zum Wattenmeer. Hier sind folgende 
weitere Natura-2000-Gebiete zu nennen: 

Tabelle 5: Funktionale Beziehungen zu anderen Natura 2000 Gebieten 

FFH: Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung, FFH-Gebiet 
EGV: Besonderes Schutzgebiet, Vogelschutzgebiet 
HH: Hamburg, NI:Niedersachsen, SH: Schleswig-Holstein 
 
Natura 
2000 

Nummer Name 

 

Bundes-
land 

FFH DE 2016-301 Hamburgisches Wattenmeer HH 

EGV DE 2016-401 Hamburgisches Wattenmeer HH 

FFH DE 2018-331 Unterelbe NI 

EGV DE 2121-401 Unterelbe NI 

EGV DE 2210-401 Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes 
Küstenmeer 

NI 

FFH DE 2306-301 Niedersächsisches Wattenmeer NI 

FFH DE 2323-392 Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende 
Flächen 

SH 

EGV DE 2323-401 Unterelbe bis Wedel SH 

FFH DE 2526-305 Hamburger Unterelbe HH 



30 FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG TOURISTISCHE ENTWICKLUNG IM SPEICHERKOOG 

 
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER 

3. Brut- und Rastvogeluntersuchungen 

Das Ergebnis der FFH-Vorprüfungen (LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB 2016 a, b, c) im 
Rahmen der Änderungen der Flächennutzungspläne und Landschaftspläne für die 
Gemeinden hatte zum Ergebnis, dass nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorhaben 
mit den Natura-2000-Gebieten voraussichtlich verträglich sind, die Datenlage jedoch 
für eine genauere Beurteilung nicht ausreichend und detailliert war. 

Im Rahmen der Konkretisierung auf B-Plan-Ebene wurden daher ausführliche Rast- 
und Brutvogeluntersuchungen im Wirkbereich der Vorhaben durchgeführt (ARGE 

BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021), um die Auswirkungen der Vorhaben in Bezug 
auf den tatsächlich vorkommenden Vogelbestand zu konkretisieren und spezifische 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ermitteln. 

Diese Bestandserfassung ist der FFH-Prüfung in der Anlage beigefügt. Im Folgenden 
werden die Methodik sowie die Ergebnisse kurz zusammengefasst. Für die detaillierten 
Ergebnisse wird auf den Bericht verwiesen. 

3.1 Brutvögel 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes betrifft die einzelnen vier Vorhabens-
gebiete sowie auch den umgebenden prognostizierten Wirkbereich. Um die Wirkungen 
eines möglicherweise zunehmenden Verkehrs zu berücksichtigen, wurden auch die 
Randbereiche der Hafenstraße, der Deichstraße sowie des Dritten Querwegs im 
Norden in einer Entfernung von mindestens 200 m im Offenland (Ausnahme: im 
Offenland brütende Singvögel wie Feldlerche und Wiesenpieper – bis 150 m) und 
100 m in von Gehölzen bestandenen Bereichen kartiert.  

Die Erfassung wurde an 8 Terminen im Zeitraum von April bis Juni 2019 inklusive drei 
nächtlicher Begehungen durchgeführt und erfolgte in der Methodik nach SÜDBECK ET 

AL. 2005. 

Im Folgenden wird eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse für die sechs 
einzelne Teilgebiete (s. Abb. 9) des Gesamterfassungsraumes vorgenommen (ARGE 

BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021).  

Teilfläche A: Diese Teilfläche des Untersuchungsgebiets wird von der unversiegelten, 
weitgehend von einer intensiv gepflegten Wiese bedeckten Parkplatzfläche der 
Badestelle Nordermeldorf eingenommen und entspricht dem ursprünglichen 
Vorhabensgebiet in Nordermeldorf. Randlich und auch zur Gliederung des Parkplatzes 
stehen ca. 3 bis 4 m hohe und ca. bis zu 10 m breite Windschutzgehölze. Im Zentrum 
der Fläche befinden sich zwei Gebäude mit einem Kiosk und öffentlichen Toiletten. Der 
gesamte Bereich ist für Touristen und Besucher zugänglich und gehört demnach zu 
den relativ intensiv touristisch genutzten Bereichen des Gebiets. 
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Teilfläche B: Die Teilfläche B beschreibt das Hafengelände, welches überwiegend von 
dem Betriebshof des LKN und Gewerbeflächen sowie einem Parkplatz im Norden und 
dem NABU-Informationshaus „Wattwurm“ eingenommen wird. Hier befinden sich die 
Geltungsbereiche der B-Pläne 66 und 71 der Stadt Meldorf. Größere Bereiche sind 
versiegelt bzw. teilversiegelt, östlich der Gewerbeflächen kommt auch eine zum Teil 
feuchte bis nasse Gras- und Staudenflur vor. Im Meldorfer Hafen gibt es Liegeplätze 
für Sportboote mit mehreren Bootsstegen. 

Teilfläche C: Die Teilfläche C beschreibt die Fläche des Parkplatzes der Badestelle 
Elpersbüttel mit dem Geltungsbereich des B-Plan 10 mit der südlich angrenzenden 
brachliegenden Staudenflur und dem östlich angrenzenden Sumpfwald (bis zu 10 
Meter hohes Weidenfeuchtgebüsch), welcher bis an das Ufer des Kronenlochs 
heranreicht. Die Parkplatzfläche ist weitgehend unversiegelt (Wiese und Schotter), die 
Parkplatzreihen sind teilweise durch dichtes Gebüsch voneinander abgegrenzt. Zentral 
auf der Fläche befinden sich ein Gebäude mit Kiosk und öffentlichen Toiletten. Die 
gesamte Parkplatzfläche und der Bereich des Kiosks gehören zu den intensiv 
touristisch genutzten Bereichen des Untersuchungsgebiets.  

Teilfläche D: Die Teilfläche D wird zu etwa zwei Dritteln von einem größeren (gut 
2 ha), dichten Weidengebüsch-Komplex eingenommen. Die restliche Fläche ist von 
Landröhricht bestanden. Durch das Weidengebüsch und an dem Röhricht entlang führt 
der Lehrpfad der NABU-Station „Wattwurm“ in Form eines Bohlenwegs. 

Teilfläche E: Die Teilfläche E beschreibt den Verlauf der Hafenstraße (Zufahrtsstraße 
von Meldorf aus zum Hafen) und der angrenzenden Biotopstrukturen. Die Hafenstraße 
verläuft teilweise in geringer Distanz entlang der Ufer des Kronenlochs und des 
Meldorfer Hafenstroms, welcher in das Miele Speicherbecken übergeht. Teils besteht 
eine Sichtbeziehung zwischen Straße und Gewässern, teils sind beide Bereiche durch 
dichtes Sanddorn- und Weidengebüsch gegeneinander abgeschirmt.  

Teilfläche F: Diese Teilfläche des Untersuchungsgebiets wird von großflächigen, 
beweideten Offenlandbereichen eingenommen. Die Fläche ist nahezu frei von 
Vertikalstrukturen. Durchschnitten wird diese Teilfläche von der Deichstraße, welche 
auch den Meldorfer Hafen mit der Badestelle Nordermeldorf verbindet. Außerdem ist 
die Fläche von einem Prielsystem durchzogen, welches primär aus einem großen 
Hauptpriel und weiteren relativ kleinen Prielen besteht. Weiterhin gibt es mehrere 
Blänken, welche teils stetig und teils temporär Wasser führen. Eine davon wird 
„Odinsloch“ genannt und befindet sich am südlichen Ende des Offenlands. Im 
südlichsten Teil der Fläche F ist die Uferzone des Miele Speicherbeckens von einem 
breiten Röhrichtsaum bestanden. 
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Abb. 9: Einteilung des Brutvogelerfassungsgebietes in Teilgebiete 
(ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar 
Technologies) 

Insgesamt wurden 56 Brutvogelarten verschiedener ökologischer Gilden festgestellt. 
Die Einteilung in die Gilden orientiert sich am Lebensraumtyp der jeweiligen Arten. Für 
die Arten, die in den Erhaltungszielen des VSG genannt werden, sind die Abbildungen 
der Brutvorkommen aus dem Bestandstext der ARGE BRUT- UND RASTVOGEL-
ERFASSUNG übernommen worden. 

 

Wiesenvögel 

Festgestellt wurden die Arten Austernfischer, Rotschenkel (RL SH V), Uferschnepfe 
(RL SH 2), Kiebitz (RL SH 3), Feldlerche (RL SH 3), und Wiesenpieper (RL SH V). Die 
Anzahl der Brutpaare beträgt 21,3% des Gesamtbestandes der festgestellten 
Brutpaare. Besonders hoch war die Anzahl der Brutpaare der Feldlerche (65 BP), auch 
Kiebitze (23 BP), Austernfischer (14 BP im Offenland) und Wiesenpieper (15 BP) sind 
zahlreich präsent. Die Arten wurden erwartungsgemäß überwiegend in Teilgebiet F 
erfasst (alle sechs Arten vorhanden). Einzelne Austernfischer brüten auch im 
Zusammenhang mit baulichen Anlagen in Teilgebiet B und C, ein Feldlerchenrevier 
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wurde im Gebiet E festgestellt. Uferschnepfe und Rotschenkel kommen jeweils mit 5 
Brutpaaren im Offenland vor und nutzen bevorzugt die feuchteren Bereiche des 
Offenlandes wie Blänken, in denen teils durchgehend Wasser steht, und Priele. Diese 
Stellen sind auch besonderer Anziehungspunkt für Nahrung suchende 
Wiesenlimikolen. Einige dieser Stellen liegen im näheren Umfeld der Straßen. Ein 
Großteil dieser Arten ist in Schleswig-Holstein gefährdet. Von den in den 
Erhaltungszielen genannten Arten (vgl. Kapitel 2.4.2.1 und 5.3.2.2) sind hier 
Austernfischer, Feldlerche, Kiebitz, Rotschenkel, Uferschnepfe und Wiesenpieper zu 
nennen.  

 
Abb. 10: Brutreviere von Wiesenvögeln im Untersuchungsgebiet 
(ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar 
Technologies) 

Wasservögel 

Diese Arten machen nur einen kleinen Teil von 3,6% am Gesamtbestand der 
Brutpaare aus. Sie kommen insbesondere im Bereich der Gewässerufer und Blänken 
vor, diese befinden sich im Untersuchungsgebiet überwiegend in Teilbereich F im 
Bereich von Offenland. Insgesamt wurden mit Blässralle, Brandgans, Graugans, 
Höckerschwan, Löffelente, Reiherente, Schnatterente und Stockente 8 Arten dieser 
Gilde kartiert. Alle festgestellten Arten sind in Schleswig-Holstein nach der gültigen 
Roten Liste ungefährdet. 

Es wird vermutet, dass ein größerer Teil der Wasservögel außerhalb des 
Untersuchungsgebietes an den ungestörteren Ufern des Kronenlochs oder im Miele-
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Speicherbecken vorkommt. Einzelne Reviere kommen auch an der Deichstraße 
(Teilgebiet E) und im Bereich des Hafens (Teilgebiet B) vor. Eine besondere 
Verantwortung trägt Schleswig-Holstein für die Brandgans, die Löffelente und die 
Schnatterente. Die Brutpaarzahlen aller drei Arten sind im Untersuchungsgebiet 
verhältnismäßig gering, eine besondere Bedeutung ist hier nicht abzuleiten. 

Aus den in den Erhaltungszielen genannten Arten (vgl. Kapitel 2.4.2.1 und 5.3.2.2) sind 
hier Brandgans und Löffelente zu nennen.  

 
Abb. 11: Brutreviere von Wasservögeln im Untersuchungsgebiet 
(ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar 
Technologies) 

 

Röhrichtarten 

Mit Bartmeise, Blaukehlchen, Kuckuck (RL SH: V), Rohrammer, Schilfrohrsänger und 
Teichrohrsänger wurden 6 Röhrichtarten festgestellt, die insgesamt 8,3 % des 
Gesamtbestandes ausmachen. Schwerpunkte von Röhrichtbrütern liegen in 
zusammenhängenden Röhrichten zwischen Miele und Hafenstraße (Teilgebiet E), 
weitere Brutvorkommen wurden auch in Röhrichten in den Gebieten A (Brachestadium 
auf dem Parkplatz Nordermeldorf im Nordosten), D (Bereich NABU Lehrpfad) und F 
(Ufer Mielebecken) festgestellt. Das in Anhang I der VRL geführte Blaukehlchen kommt 
in allen Bereichen vor und nutzt damit auch Bereiche, die relativ nah an der Straße 
(unter 50 m Entfernung) liegen. Alle festgestellten Arten sind in Schleswig-Holstein 
nach der gültigen Roten Liste ungefährdet. 
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Aus den in den Erhaltungszielen genannten Arten (vgl. Kapitel 2.4.2.1 und 5.3.2.2) sind 
hier Blaukehlchen und Schilfrohrsänger zu nennen.  

 
Abb. 12: Brutreviere von Röhrichtbrütern im Untersuchungsgebiet 
(ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar 
Technologies) 

 

Gehölzbrüter 

Diese Arten sind im Untersuchungsgebiet mit ca. 31% am Gesamtbrutbestand und 19 
von 57 festgestellten Arten breit vertreten. Habitate befinden sich in den Gehölzen in 
Bereichen A, C, D und E. Lediglich ein Fitisrevier liegt in Teilgebiet F. Festgestellte 
Arten sind Amsel, Birkenzeisig, Blaumeise, Buchfink, Gartengrasmücke, 
Klappergrasmücke, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Singdrossel, 
Bluthänfling, Fitis, Gelbspötter, Heckenbraunelle, Neuntöter (RL SH V), Rotkehlchen, 
Stieglitz, Zaunkönig und Zilpzalp. Bis auf den Neuntöter (RL SH: Vorwarnliste, ein 
Brutrevier in der Windschutzpflanzung Parkplatz Nordermeldorf) sind alle Arten auch 
regelmäßig im Siedlungsbereich anzutreffen und gegenüber anthropogenen Störungen 
eher unempfindlich. Aus dieser Gilde sind keine Arten in den Erhaltungszielen des 
VSG genannt. 

 

Vögel der Saumbiotope und der Gras- und Staudenflur  

Diese Arten finden sich vorrangig in Übergangsbiotopen (Säume) oder gehölzfreien, 
aber höherwüchsigen Gras- und Staudenfluren. Diese Habitate befinden sich im 
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Untersuchungsgebiet häufig eng verzahnt mit Gebüschen bzw. Gehölzen. Die Arten 
dieser Gilde kommen daher - bis auf kleinflächige Säume im Teilgebiet F - nahezu im 
ganzen Untersuchungsgebiet vor. Sie machen 9% des Gesamtbrutbestandes aus. Es 
sind mit Bachstelze, Beutelmeise, Braunkehlchen (RL SH 3), Dorngrasmücke, Fasan, 
Feldschwirl, Nachtigall, Schwarzkehlchen, Sumpfrohrsänger und Wiesenschafstelze 
insgesamt 10 Arten festgestellt worden. In Teilgebiet E ist mit 9 Arten ein Großteil 
vertreten. In den anderen Teilgebieten sind „lediglich“ zwei bis vier Arten festgestellt 
worden. Aus den in den Erhaltungszielen genannten Arten (vgl. Kapitel 2.4.2.1 und 
5.3.2.2) sind hier Schafstelze und Braunkehlchen zu nennen.  

 
Abb. 13: Brutreviere von Arten der Saumbiotope sowie Gras- und Staudenfluren im 
Untersuchungsgebiet 
(ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar 
Technologies) 

 

Gebäudebrüter 

Hierzu gehören im Untersuchungsgebiet Dohle (RL SH V), Hausrotschwanz und 
Rauchschwalbe. Die Arten verteilen sich mit nur wenigen Brutpaaren auf die 
Teilgebiete B und C. In Bezug auf die Dohle und Rauchschwalbe handelt es sich um 
Einzelvorkommen, nicht um Kolonien. Aus dieser Gilde sind keine Arten in den 
Erhaltungszielen des VSG genannt. 
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Koloniebrüter 

Mit Flussseeschwalbe, Lachmöwe, Säbelschnäbler, Sturmmöwe und Uferschwalbe 
kommen vorrangig im Teilgebiet F Koloniebrüter vor, die 25 % des 
Gesamtbrutbestandes ausmachen. Maßgebliche Anziehungspunkte sind ein Steilufer 
am Wöhrdener Hafenstrom im Nordosten mit einer Uferschwalbenkolonie und zwei 
Brutinseln in Blänken in Teilgebiet F mit Vorkommen von Flussseeschwalben und 
Säbelschnäblern. Am Odinsloch brüten auch 29 Lachmöwenpaare am Gewässerufer. 
Sturmmöwen treten nur in Einzelpaaren auf. Aus den in den Erhaltungszielen 
genannten Arten (vgl. Kapitel 2.4.2.1 und 5.3.2.2) sind hier Flussseeschwalbe, 
Lachmöwe und Säbelschnäbler zu nennen. 

 
Abb. 14: Brutreviere von Arten der Koloniebrüter im Untersuchungsgebiet 
(ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar 
Technologies) 

Weitere Arten 

Weitere Arten kommen außerhalb des Untersuchungsgebietes vor. Zu nennen ist z.B. 
der Kampfläufer mit Brutstandorten u.a. östlich des Mielebeckens. Er nutzt stets die 
feuchtesten Bereiche und kommt daher in der Nähe der zu betrachtenden 
Vorhabensbereiche und Straßen nicht vor.  

3.2 Rastvögel 

Das Rastvogeluntersuchungsgebiet umfasst neben den Vorhabensbereichen auch die 
Zufahrtsstraßen mit den umgebenden Wasserflächen und Offenlandbereichen. Die 
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Kartierung wurde von den öffentlich zugänglichen Stellen (Dritter Querweg, 
Deichstraße, Hafenstraße, Deich bzw. Deichverteidigungsweg zwischen Dritter 
Querweg im Norden und Elpersbüttel im Süden, Zufahrtsstraße zum Parkplatz 
Nordermeldorf) durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet beinhaltet einen Abstand von 
500 m um die Vorhabensbereiche sowie die Straßen. Die Rastvögel wurden zwischen 
Oktober und Dezember 2018 (10 Termine), von Februar bis März 2019 (4 Termine), 
August bis Oktober 2019 (6 Termine) und April bis Juli 2020 (9 Termine) durchgeführt. 
Es wurden vollständige Wat- und Wasservogelzählungen durchgeführt, Singvögel 
wurden jedoch überwiegend nicht konsequent erfasst, da spezielle Rastflächen für 
Singvögel hier ausgeschlossen werden können. 

Im Ergebnis wurden während der 29 Termine 76 Rastvogelarten festgestellt.  

Verschiedene Enten, Gänse und eine Vielzahl an Limikolen kamen dabei teilweise in 
besonders großen Zahlen vor. Unter den Gänsen war die Weißwangengans mit 
großem Abstand am häufigsten vertreten und wurde, gefolgt vom Goldregenpfeifer, 
auch insgesamt am häufigsten gezählt. Die größten zusammenhängenden 
Rastvogeltrupps wurden ebenfalls von Weißwangengänsen gebildet, auch 
Goldregenpfeifer wurden in sehr großen Truppstärken angetroffen. Neben den 
genannten Arten und Artgruppen zählen Haubentaucher, Blässrallen und Möwen 
ebenfalls zu den zahlenmäßig besonders präsenten Rastvogelarten im 
Untersuchungsgebiet. 

Die für Rastvögel bedeutenden offenen Wasserflächen und Grünländer sind im 
Untersuchungsgebiet in großem Umfang vorhanden und vielgestaltig. Alle Bereiche der 
Gewässer und offenen Landflächen wurden von Rastvögeln genutzt, jedoch besitzen 
bestimmte Bereiche im Untersuchungsgebiet offensichtlich eine besondere 
Anziehungskraft für Rastvögel (Abb. 15). Folgende Teilflächen sind in diesem 
Zusammenhang zu nennen: 

- Die großen und offenen Wasserflächen des Kronenlochs und dabei 
insbesondere der westliche Teil werden besonders von Enten, Tauchern, 
Rallen, Schwänen und Möwen aufgesucht. Sie rasten in großen Zahlen auf 
dem offenen Wasser und in den Uferzonen bzw. tauchen oder gründeln dort 
nach Nahrung. Entlang des Schilfgürtels waren häufig Silberreiher zu 
beobachten. 

- Das Miele Speicherbecken wird deutlich weniger von Rastvögeln genutzt als 
das Kronenloch. Im Bereich des Surfsees (westlicher Teil des Miele 
Speicherbeckens) sind, auch dann wenn keine Surfer auf dem Wasser sind, 
kaum Vögel anzutreffen. Sobald ein Surfer auf dem Wasser ist, sind quasi 
keine Vögel mehr in diesem Bereich. Gut von Rastvögeln besucht ist allerdings 
die ca. 500 Meter weit vom Surfbereich entfernte, östliche Uferzone und der 
durch die Mieleinsel abgeschirmte Bereich im Norden des Miele 
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Speicherbeckens. Hier wurden vor allem Enten, Taucher, Schwäne und auch 
einige Limikolen festgestellt. 

- Große Zahlen an Rastvögeln wurden auch randlich der Brücke über den 
Wöhrdener Hafenstrom im Nordosten des Untersuchungsgebiets aus gezählt. 
Hier nutzen Enten die freie Wasserfläche und ruhen auch in großen Zahlen am 
Ufer unterhalb der steilen Böschung. In diesen Bereichen waren auch, zwar 
weniger häufig, aber in teils bedeutender Anzahl Kampfläufer zu beobachten.  

- An verschiedenen Stellen im Kronenloch und auch im Meldorfer Hafenstrom 
gibt es Uferbereiche mit Flachwasserzonen (lagunenähnliche Buchten) oder 
auch freifallende Wattböden. Dort halten sich mitunter große Zahlen diverser 
Limikolen auf. 

- Kleinere Gewässer befinden sich im Offenland. Das Odinsloch und weitere 
angelegte Wasserlöcher, welche Inseln, schlickige Ufer und teils sehr flaches 
Wasser aufweisen, werden primär von Limikolen und Enten zur 
Nahrungsaufnahme aufgesucht. Das Odinsloch ist in seiner Bedeutung den 
anderen Wasserlöchern deutlich voranzustellen, so hat es beispielsweise 
zentrale Bedeutung für Kampfläufer, Sandregenpfeifer und Löffelenten. 

- Auch am Priel nordöstlich des Odinslochs konzentrieren sich die Enten und 
Limikolen zur Rast und Nahrungssuche. Vor allem Löffelenten sind neben dem 
Odinsloch insbesondere hier zu finden. 

- Auf der Grünlandfläche nördlich vom Odinsloch, zwischen 
Deichverteidigungsweg und Priel, ist einer der zentralen Aufenthaltsbereiche für 
große Trupps von Weißwangengänsen.  

- Weitere Grünlandteile, auf denen regelmäßig hohe Dichten an Rastvögeln 
beobachtet wurden, sind zum einen die Grünlandfläche südlich der 
Zuwegung des Parkplatzes Nordermeldorf und zum anderen Flächen 
oberhalb des Steilufers des Wöhrdener Hafenstroms. Hier sind primär 
Goldregenpfeifer angetroffen worden und insbesondere auf der zuletzt 
genannten Fläche und an diversen Stellen am nördlichen Rand des 
Untersuchungsgebiets auch Kiebitze. 

- Außendeichs wurden sehr hohe Rastvogeldichten auf den Buhnen zu beiden 
Seiten der Hafeneinfahrt beobachtet. Die häufigsten Arten sind hier 
Austernfischer, Möwen, Kormorane und Rotschenkel, in kleineren Zahlen auch 
andere Limikolen und Seeschwalben. 

- Auf den Freiwasserflächen außendeichs sind vor allem Brandgänse in großer 
Zahl festgestellt worden. Allerdings handelt es sich bei den erfassten Bereichen 
lediglich um die Randbereiche der in der Meldorfer Bucht mausernden 
Bestände. 

- Keine Bedeutung für Rastvögel haben die Vorhabensbereiche der B-Pläne 
selbst und die im Untersuchungsgebiet befindlichen Gehölzflächen. 
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Abb. 15: Stärker genutzte Bereiche der Rastvögel im Untersuchungsgebiet 
(ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar 
Technologies) 

Ein Rastbestand von landesweiter Bedeutung im Untersuchungsgebiet (regelmäßig 
mindestens 2% des landesweiten Rastbestandes der jeweiligen Art, LBV-SH 2016) 
wurde für die Arten Weißwangengans, Schnatterente, Löffelente, Schellente, 
Haubentaucher, Schwarzhalstaucher, Löffler, Silberreiher, Blesshuhn, Goldregenpfeifer 
und Sandregenpfeifer festgestellt. Für den Austernfischer sowie den Kampfläufer 
liegen die Werte nur knapp unter dem Schwellenwert und insbesondere für den 
Kampfläufer hat der Meldorfer Speicherkoog eine besondere Bedeutung.  

3.2.1 Rastvogel-Monitoring des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer 

Die aktuellsten zur Verfügung gestellten Daten des Rastvogel-Monitorings (Erfassung 
durch das Nationalparkamt Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) der Jahre 2015 bis 
2020 belegen die hohe Bedeutung des Gebietes für Rastvögel. Die Auswertung dieser 
Ergebnisse ist aus der Rast- und Brutvogeluntersuchung (ARGE RAST- UND 

BRUTVOGELERFASSUNG 2021) im Anhang ersichtlich und wird hier gekürzt 
wiedergegeben. Im Vergleich der Zahlen des Rastvogelmonitorings mit den 
durchgeführten Untersuchungen zeigt sich eine große Übereinstimmung bezüglich der 
Arten, deren Anzahlen für eine Einstufung als Rastvogelart mit „landesweiter 
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Bedeutung“1 sorgen. Da die Zählgebiete des Rastvogel-Monitorings andere Zuschnitte 
besitzen und z.B. im Kronenloch auch die gesamten Wasserflächen umfassen, 
ergeben sich plausible und geringfügige Abweichungen. Weitere Abweichungen sind 
naturgemäß durch die jährlich schwankenden Rastvogelbestände gegeben.  

 
Abb. 16: Zählgebiete des Rastvogelmonitorings durch das Nationalparkamt 
gelb: Abgrenzung der Zählgebiete, blau: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes der 
Rastvogeluntersuchungen durch ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021 

Durch die schwankenden Rastbestände wird unterschieden in Arten, die regelmäßig in 
Zahlen mit einer landesweiten Bedeutung vorkommen. Dies sind Arten, die mit ihrem 
Median in mindestens einem Halbmonat das 2%-Kriterium erreichen. Arten, die im 
Einzelfall eine landesweite Bedeutung als Rastvogel besitzen, erfüllen mit ihrer 
maximal beobachteten Anzahl in mindestens einem Halbmonat das 2% Kriterium  

Das in den aktuellen Rastvogeluntersuchungen nicht untersuchte Zählgebiet „FD11“ 
entspricht weitestgehend dem NSG Wöhrdener Loch. Hier kommen Weißwangengans, 
Sandregenpfeifer, Regenbrachvogel und Kampfläufer regelmäßig und Graugans, 
Schnatterente, Krickente, Löffelente, Löffler, Säbelschnäbler, Kiebitz, Goldregenpfeifer, 
Großer Brachvogel und Rotschenkel zumindest vereinzelt als Rastvögel mit 
landesweiter Bedeutung vor (s. Tabelle 6).  

Die langjährigen Untersuchungen des Rastvogelmonitorings führen darüber hinaus zu 
einer Einstufung weiterer Rastvogelarten als „Arten mit landesweiter Bedeutung“. 

                                                
1  In der Regel ist von einer landesweiten Bedeutung auszugehen, wenn in dem Gebiet regelmäßig mindestens 2% 

des landesweiten Rastbestandes der jeweiligen Art in Schleswig-Holstein rasten (KRÜGER ET AL. 2013 in LBV SH 
2016) 
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Hierzu gehören im Kronenloch als regelmäßig vorkommende Arten mit landesweiter 
Bedeutung der Dunkle Wasserläufer, Grünschenkel und Pfuhlschnepfe. Im Einzelfall 
sind auch Graugans, Kiebitz, Kiebitzregenpfeifer, Rotschenkel, Säbelschnäbler, 
Spießente und Zwergsäger als landesweit bedeutsame Rastvögel einzustufen.  

Auch der Regenbrachvogel und die Stockente erlangen im Zählgebiet VD 21 
außendeichs in Höhe des Meldorfer Hafens im Einzelfall eine landesweite Bedeutung. 

 

Tabelle 6: Im Rastvogelmonitoring 2015 - 2020 erfasste Rastvögel mit landesweiter Bedeutung  

regelm.: Arten, die mit ihrem Median in mindestens einem Halbmonat einen Bestand mit landesweiter 
Bedeutung erlangen 
Einzelfall: Arten, die mit ihrer maximal beobachteten Anzahl in mindestens einem Halbmonat einen 
Bestand mit landesweiter Bedeutung erlangen 

Art in Klammern: kein Erhaltungsziel des Vogelschutzgebietes in den untersuchten Teilgebieten 

Art FD 11 FD 12 FD 131 VD 21 

(Höckerschwan)   Einzelfall  

Weißwangengans regelm. Einzelfall  Einzelfall 

Brandgans    Einzelfall 

(Graugans) Einzelfall Einzelfall Einzelfall  

(Schnatterente) Einzelfall  regelm.  

Stockente    Einzelfall 

Krickente Einzelfall    

Spießente  Einzelfall Einzelfall  

Löffelente Einzelfall Einzelfall Einzelfall  

(Schellente)   Einzelfall  

(Zwergsäger)   Einzelfall  

(Haubentaucher)   Einzelfall  

Schwarzhalstaucher   Einzelfall  

Löffler Einzelfall Einzelfall   

(Silberreiher)  Einzelfall   

(Blessralle)   Einzelfall  

Austernfischer    Einzelfall 

Säbelschnäbler Einzelfall Einzelfall Einzelfall Einzelfall 

Kiebitz Einzelfall Einzelfall Einzelfall  

Goldregenpfeifer Einzelfall Einzelfall Einzelfall  

Kiebitzregenpfeifer   Einzelfall  

Sandregenpfeifer regelm. Einzelfall Einzelfall  

Großer Brachvogel Einzelfall    

Regenbrachvogel regelm.   Einzelfall 

Pfuhlschnepfe   regelm.  

Rotschenkel Einzelfall  Einzelfall Einzelfall 

Grünschenkel   regelm.  
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Art FD 11 FD 12 FD 131 VD 21 

Dunkler Wasserläufer   regelm.  

Kampfläufer regelm. Einzelfall Einzelfall  

Steinwälzer    Einzelfall 

 

4. Beschreibung der Vorhaben sowie der relevanten 
Wirkfaktoren 

Die der FFH-VP unterzogenen Vorhaben sind Gegenstand der folgenden 
4 Bebauungspläne: 

 B-Plan 13 Nordermeldorf 
 B-Pläne 66 und 71 Meldorf 
 B-Plan 10 Elpersbüttel. 

Bei allen B-Plänen handelt es sich um Angebotspläne, also keine vorhabenbezogenen 
B-Pläne im planungsrechtlichen Sinn. Gleichwohl liegen den Bauleitplänen spezifische 
Nutzungsabsichten zugrunde, welche allerdings einen unterschiedlichen Konkre-
tisierungsgrad aufweisen. Die Zusammenstellung der bestehenden und zukünftigen 
Nutzungen in den folgenden Kapiteln basiert auf einer internen Zusammenstellung vom 
Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen 
(INSPEKTOUR 2019). 

4.1 Vorhaben Meldorf 

Die Vorhaben in Meldorf werden in zwei B-Plänen (66 und 71) geregelt. Der nordöstlich 
gelegene B-Plan 66 sieht den Neubau eines Nationalparkhauses neben dem 
bestehenden Wattwurm vor. Im B-Plan 71 sind der Neubau von Ferienhäusern östlich 
des bestehenden Gewerbegebietes sowie die Anlage von Hausbooten als 
Ferienwohnungen im Hafenbecken geplant. 

Der Bestand stellt sich zusammenfassend folgendermaßen dar: 

B-Plan-Gebiet 66: 

Zum NABU Informationszentrum kommen jährlich ca. 3.000 bis 4.000 Besucher, es 
werden ca. 120 Aktionen (Exkursionen und Führungen) durchgeführt, die von ca. 500 
Gästen wahrgenommen werden. 

Der nördlich liegende Parkplatz hat ca. 200 Stellplätze. 

B-Plan-Gebiet 71: 

Hier befinden sich westlich angrenzend der LKN-Bauhof, weiterhin die Solarwerft, eine 
Segeltuchmacherei und zwei Segelvereine mit ihren Vereinsheimen. Im nördlich 
angrenzenden Hafenbecken liegen entlang der Bootsstege kleinere Sportboote 
(Yachthafen). Der östliche Bereich des Plangebietes ist unbebaut und besteht aus 
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mittleren bis feuchten Gras- und Staudenfluren, die im unteren feuchtesten Bereich 
gesetzlich geschützt sind. Randlich sind Weidengebüsche vorhanden, im Norden ist 
auch ein Teil des Hafenbeckens in den Geltungsbereich einbezogen. 

Im großräumigen Umfeld außerhalb der B-Plan-Gebiete befinden sich weiterhin 
entlang der Deichstraße nördlich des Hafenbeckens zum Surf-Spot gehörende Park- 
und Wohnmobilstellplätze. Beim Surf-Spot auf der westlichen Seite des Miele-
Speicherbeckens gibt es einen Kiosk und Sanitärgebäude und weitere ca. 80 
Wohnmobilstellplätze bzw. Parkplätze für bis zu 80 Wohnmobile. Hier liegt auch eine 
Surfschule. Im Abfluss der Miele befindet sich ein Sperrwerk / Siel. 

Im Bereich des Meldorfer Hafens ist derzeitig eine mäßige Lichtemission vorhanden. 
Einzelne Flächen am Bauhof des LKN, am Seglerheim und am Sperrwerk werden 
durch Dämmerungsschalter ganzjährig beleuchtet. Die Bootsstege besitzen für das 
Sommerhalbjahr Markierungslampen. Der Parkplatz am Wattwurm ist unbeleuchtet. 

 

Zukünftige Angebote: 

B-Plan-Gebiet 66: 

- Nationalparkhaus als „Tor zum Speicherkoog“, von dort Besucherlenkung in das 
Gebiet, Schaffung einer Eingangs-/ Willkommenssituation 

- Neue Ausstellungen, auch Veranstaltungen sollen in den Räumlichkeiten möglich 
werden, Veranstaltungen sollen nur mit Bezug auf das Nationalparkhaus / 
Naturerbe erlaubt werden (d.h. z.B. keine privaten Feiern) 

- Informationen im Innen- und Außengelände zu allen Akteuren im Speicherkoog 
(NABU, DHSV, Bündnis, Kommunalunternehmen…)  

- Ganzjährige Öffnungszeiten, jedoch stark eingeschränkt in der Nebensaison  
- Lt. Beschluss Verwaltungsrat v. 05.02.2020 soll im überbaubaren Bereich 

Gastronomie als Nutzung vorgesehen werden. Die Gastronomie soll 
„untergeordnet“ sein und vorrangig nur für die lokal anwesenden Feriengäste 
begrenzt werden.  

- Außengestaltung mit Wasserspielplatz am Hafenbecken, Naturlehrpfad am 
Wattwurm (derzeit nicht nutzbar), Vorplatz Neubau mit Info-/ Spielelementen  
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Abb. 17: Vorkonzept Bereich Meldorfer Hafen mit Neubau Nationalparkhaus (B 66) 
 BDP Rotterdam Stand Januar 2019, eine Neugestaltung des nördlichen Parkplatzes ist nicht  
 mehr vorgesehen 

 
In Abweichung zu dem Konzept in Abb. 17 ist nach aktuellem Stand eine 
Neugestaltung des nördlichen Parkplatzes nicht vorgesehen. Die Beleuchtung der 
Zuwegung soll über niedrige und bedarfsgesteuerte (Solar-)Lampen erfolgen, die 
Lichtemissionen würden durch die ganzjährige Nutzung und Veranstaltungen ggf. auch 
in den Abendstunden zunehmen. Das Nutzerpotential liegt bei geschätzt 9.000 
Besuchern jährlich (vornehmlich Abgreifen der bereits vor Ort vorhandenen 
Speicherkoog-Besucher, zusätzlich Veranstaltungsgäste). 

 

B-Plan-Gebiet 71: 

Im Bereich östlich des Gewerbegebietes sind auf der unbebauten Fläche 54 
Ferienhäuser geplant. Die Ferienhäuser sollen in Form von 12 Reihenhäusern gebaut 
werden. Die Belegung wird optimistisch mit 160 Tagen im Jahr angenommen, eine 
stärkere saisonale Prägung (April bis Oktober) ist anzunehmen. 



46 FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG TOURISTISCHE ENTWICKLUNG IM SPEICHERKOOG 

 
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER 

Die Zufahrt erfolgt über das Gelände der Solarwerft von Westen. Hier ist ein Parkplatz 
geplant. Die Siedlung soll autofrei gehalten werden. Die Zielgruppe liegt in 
qualitätsbewussten, naturinteressierten Gästen mit Fokus auf Entschleunigung, 
Information und Umweltbildung und soll so beworben werden. Es wird eine 
Gesamtzahl von 180 Betten (Personen) zugrundegelegt 2. 

Im Hafenbecken sind weitere Unterkünfte in 16 Hausbooten geplant. 

Gemäß Aussagen der Verwaltung (Amt Mitteldithmarschen Dezember 2020) nach 
Rücksprache mit dem aktuellen Vorhabensträger sind keine Veränderungen am 
derzeitigen Wasserstand geplant, vorhabensbedingte zusätzliche Entschlammungs-
maßnahmen sind absehbar nicht erforderlich. 

Durch das Vorhaben der Hausboote im Meldorfer Hafen werden die entsprechenden 
Zu- und Abflüsse zum bzw. vom Kronenloch nicht beeinträchtigt bzw. überplant. 
Weiterhin sind auch keine Wirkfaktoren auszumachen, die zu einer Veränderung des 
Wasserregimes im Meldorfer Hafen und somit auch zum Kronenloch führen. 

 

 
Abb. 18: Vorkonzept Bereich Meldorfer Hafen mit Ferienhäusern und Hausbooten (B71) 
 (PRIEGNITZ ET AL. O.D.) 

4.2 Vorhaben Elpersbüttel 

Mit dem B-Plan Nr. 10 Elpersbüttel ist ein Ausbau des bereits bestehenden 
Parkplatzgeländes vorgesehen. Auf Teilflächen sollen eine offizielle Wohnmobil-
                                                
2 Die vergleichsweise niedrige Bettenanzahl mit durchschnittlich ca. 2,6 Betten pro Wohneinheit beruht auf der 

Annahme, dass sich das Ferienhaus-/Hausbootangebot eher nicht an Familien richtet, sondern an 
Naturliebhaber, BestAger usw. (Mitteilung vom Amt Mitteldithmarschen). 
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nutzung möglich werden und die bestehenden Infrastrukturen wie Kiosk-Gaststätte und 
Außenflächen verbessert werden. 

Bestand: 

Westlich des Geltungsbereiches befindet sich ein Strandübergang zu der Badestelle 
Elpersbüttel. Der Geltungsbereich selber liegt im Bereich eines ganzjährig 
unbeleuchteten Parkplatzes für ca. 1.000 Kfz. Der Parkplatz auch wird für Wohnmobile 
genutzt, die Nutzung ist allerdings nur geduldet und nicht offiziell genehmigt. Seit 2019 
werden Parkgebühren erhoben. Insgesamt gab es ca. 12.000 Besucher in der Saison 
2019 während der Kassenzeiten. 

Abgesehen von dem Parkplatz, der durch Gebüsche gegliedert und optisch nach 
außen abgeschirmt wird, steht im Geltungsbereich bereits ein Kioskgebäude mit 
Sanitäranlagen. Hier befindet sich auch der Strandkorbverleih.  

Im Außenbereich sind ein Kinderspielplatz und ein Beachvolleyballplatz vorhanden. 

 
Abb. 19: Vorhabensbereich Elpersbüttel  
 

Zukünftige Angebote (Abb. 20) 

Aus den Kfz-Stellplatzflächen an der Hafenstraße wird die östliche Teilfläche 
ausgegrenzt und als offizieller Parkplatz für max. 50 Wohnmobile ausgewiesen. Hierfür 
wird eine zentrale Ver- und Entsorgungsstelle eingerichtet, evtl. werden einige 
Stellplätze mit einer Versorgungssäule versehen. Da Wohnmobile auf dem Parkplatz 
derzeitig nicht zugelassen sind, ist die künftige Nutzung für Übernachtungen innerhalb 
der FFH-Prüfung als neue Nutzung zu betrachten. 

Die Stellplätze für Kfz werden auf ca. 200 verringert, die restlichen Parkplatzflächen im 
Süden sind als Ausweichflächen bei stärkerer Frequentierung gedacht.  
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Das Kiosk-Gebäude soll aufgewertet werden (ggf. Duschen, Überdachung von 
Sitzplätzen). 

Das Außengelände soll neu gestaltet und besser zoniert werden, evtl. sollen neue 
Spiel- und Freizeitangebote geschaffen werden. 

Sollte Beleuchtung auf den Zuwegungen eingesetzt werden, wird auf bodennahe 
Beleuchtung mit verhältnismäßiger geringer Lichtabstrahlung über den 
Ausleuchtungsbereich hinaus geachtet. Es wird prognostiziert, dass die 
Besucherzahlen von derzeit ca. 12.000 auf 13.000 steigen werden (A+S 2020). 

 
Abb. 20: B-Plan Nr. 10 Elpersbüttel, Vorentwurf  
 (A+S STAND 17.11.20) 

4.3 Vorhaben Nordermeldorf 

Entgegen der ursprünglich angedachten Planung im gesamten Parkplatzbereich in 
Nordermeldorf beschränkt sich der B-Plan Nr. 13 zunächst auf den zentralen Bereich 
mit den bereits vorhandenen beiden Gebäuden (Kiosk-Gaststätte und DLRG-
Gebäude). Die im Masterplan enthaltenen Freizeitbereiche (Themenspielplatz etc. s.u.) 
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auf den angrenzenden Parkplatzflächen werden kurzfristig nicht konkretisiert und sind 
daher aufgrund der vagen Planung nicht Bestandteil der FFH-Prüfung. 

 

 
Abb. 21: Geltungsbereich B-Plan Nordermeldorf Nr. 13 
 

Bestand 

Der Geltungsbereich in West-Verlängerung der Zufahrtsstraße ist intensiv genutzt. Hier 
befinden sich eine kleine Kiosk-Gaststätte mit Terrasse auf der Westseite und ein 
Strandbetriebsgebäude östlich (DLRG, Strandkorblagerung, eine Ferienwohnung für 
DLRG Personal, WC). Das Strandbetriebsgebäude wird bisher auch für kleinere 
Veranstaltungen (Boßler, Wattführer, Schulklassen) genutzt. Die umgebenden Flächen 
bestehen aus Scherrasen und Anpflanzungen.  

Die nördlich und südlich angrenzenden Flächen stellen einen Parkplatz dar. Der 
nördliche Parkplatz wird nur noch sporadisch, in Teilbereichen auch nicht mehr 
genutzt. Im östlichen Bereich gibt es eine große Rasenfläche mit zwei Fußballtoren. 
Die gesamte Fläche ist durch eine hohe und bis zu 20 m breite Gehölzpflanzung 
weitgehend optisch abgeschirmt. Auch zwischen den Parkplatzreihen sind linienartig 
Gebüsche gepflanzt worden. 
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Abb. 22: Vorhabensbereich Nordermeldorf 
 
Die Bestandssituation stellt sich stichwortartig folgendermaßen dar: 

- Badestelle mit Nationalpark-Infohütte am Strandaufgang  

- Strandkorbverleih  
- Kiosk-/Sanitärgebäude und Strandbetriebsgebäude mit DLRG-Wohnung  
- Ca. 1.000 vorhandene Parkplätze, seit Saison 2019 Parkautomat und 

stundenweiser Einsatz von Personal zum Abkassieren/kontrollieren  
- Parkplatz ganzjährig unbeleuchtet  
- Spielplatz östlich außerhalb der Gehölzpflanzung 
- Übernachtung von Wohnmobilisten nicht erlaubt  
- Nutzerzahlen: Besucher (Durchschnittswert 2015-2016): 

 Verkauf von 5.700 Tageskarten, von 1.324 Tageskarten Spättarif, 38 
10er-Karten und 20 25er-Karten 

 Insgesamt ca. 7.900 Besucher in der Saison während der Kassenzeiten  
 aktuellere Besucherzahlen liegen nicht vor  

Tendenz: seit Öffnung des Kiosks 2019 wieder mehr Besucher  
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Zukünftige Angebote 

Mit dem Vorhaben in Nordermeldorf sollen vorrangig Radtouristen angesprochen 
werden. Zukünftig sollen die Infrastrukturen (Kioskgebäude) eine ganzjährige Nutzung 
ermöglichen. Es werden Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu maximal ca. 35 
Personen geschaffen (5 kleine Hütten für 2 Personen, eine Ferienwohnung, ein kleiner 
Zeltplatz mit bis zu 10 Zelten). Hierdurch werden als erstmalige Nutzungen auch 
Übernachtungen in dem Gebiet möglich sein. 

Sollte Beleuchtung auf den Zuwegungen eingesetzt werden, dann wird auf bodennahe 
Beleuchtung mit verhältnismäßiger geringer Lichtabstrahlung über den 
Ausleuchtungsbereich hinaus geachtet. Die Anzahl der Parkplätze wird deutlich 
reduziert und soll sich auf ca. 200 Parkplätze für Pkw konzentrieren. Die optisch 
abschirmenden Gehölze rund um das gesamte Areal bleiben erhalten. 

Die Anlage eines Themenspielplatzes und Hundeauslaufplatzes ist nicht Bestandteil 
des B-Plans 13 und wird folgend nicht weiter in der FFH-Prüfung berücksichtigt.  

Es wird prognostiziert, dass die Besucherzahlen von derzeit ca. 7.900 auf 8.500 
steigen werden (A+S 2020). 

Planungen innerhalb des Geltungsbereiches für den B-Plan 13 Nordermeldorf: 

Kiosk: 

 Anbau eines Wintergartens für den ganzjährigen Betrieb mit ca. 40 Sitzplätzen 
 Erweiterung des gastronomischen Angebotes 

Strandbetriebsgebäude 

 Sanierung und Ausbau der vorhandenen DLRG-Ferienwohnung für 5 bis 6 
Personen, ganzjährige Nutzung 

 weiterhin Lager für Strandkörbe 

Feste Unterkünfte (Kajüten) 

 Maximal 5 Stück für jeweils 2 Personen, einfache Ausstattung ohne Küche und 
Sanitär, Zeltplatz für bis zu 10 Zelte. 

Veranstaltungen in dem großen Raum des Strandbetriebsgebäudes mit Beschränkung 
auf Gruppen, die auch bisher schon das Betriebsgebäude nutzen (Boßler, Wattführer, 
Schulklassen) und mit Bezug zum Nationalpark / Naturerbe (keine privaten Feiern). 

Hinweis: Gegenüber den angenommenen 5 Kajüten mit je 2 Personen, einer 
Ferienwohnung für 5-6 Personen und bis zu 10 Zelten mit je 2 Personen, also in der 
Summe 35 Personen, lässt der B-Plan-Entwurf mit max. 3 Kajüten für je 2 Personen, 
einer Fewo mit 5-6 Personen und max. 5 Zelten mit je 2 Personen in der Summe nur 
21-22 Personen erwarten. Damit sind die Ansätze der FFH-VP und der 
Artenschutzuntersuchung auf der „sicheren Seite“. 
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4.4 Verkehr und touristische Lenkung / Restriktionen 

Im folgenden Kapitel wird auf die bestehende und prognostizierte Verkehrssituation 
eingegangen. Weiterhin werden auch die bestehenden touristischen Einrichtungen / 
Nutzungen kurz erläutert. 

Grundlagen hierfür sind eine Zusammenstellung der Rahmenbedingungen von 
INSPEKTOUR, eine Verkehrszählung von 2011 mit einer Prognose nach Durchführung 
der Vorhaben (A+S 2011, 2020) sowie eigene Erhebungen. 

4.4.1 Bestehende Situation 

Die verkehrliche Situation ist in Abb. 23 dargestellt.  

Derzeitig gilt zur Brutzeit zwischen März und Oktober eine Geschwindigkeits-
beschränkung auf 60 km/h auf der Hafenstraße, dem Dritten Querweg, der 
Deichstraße sowie von Warwerort im Norden kommend entlang des 
Deichverteidigungsweges. Der Deichverteidigungsweg ist in den Abschnitten zwischen 
Dritter Querweg im Norden und Deichstraße (beim Odinsloch) im Süden sowie auch im 
Bereich des Meldorfer Hafens zwischen dem Sperrwerk im Norden und dem Weg nach 
Elpersbüttel südlich des Kronenloches als nicht öffentlicher Weg mit Durchfahrt 
lediglich für Erlaubnisscheininhaber gekennzeichnet. Zusätzliche Schranken riegeln 
diese Abschnitte ab. Im Sommer stehen im nördlichen Abschnitt auch Betonringe an 
den Schranken, die jedoch im Winter wegen der Deichsicherheit vom LKN entfernt 
werden. 

Diese Wege sind im Sommer für Fußgänger und Radfahrer weiterhin offen. Somit 
ergibt sich in dieser Zeit eine Erreichbarkeit des nördlichen Speicherkoogs mit PKW 
von Warwerort im Norden bis zum Dritten Querweg, vom Dritten Querweg aus Osten 
und der Hafenstraße aus Osten. 
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Abb. 23: Zufahrtsstraßen, Parkplätze, Sperrungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen  
 roter Balken: Sperrung der Straßen für den Durchgangsverkehr. In dieser Zeit sind die Wege für 
  Radfahrer und Fußgänger freigegeben. Das Tempo 60-Schild gilt nur im Sommer zwischen 
 dem 1.3. und 31.10.  

 

Die Haupterschließung verläuft über die Hafenstraße und führt damit unmittelbar 
nördlich des Kronenloches und somit sensibler Zonen für die Vogelwelt entlang. 
Entlang der Hafenstraße ist der Fuß- und Radweg von der Straße getrennt. Zum 
Kronenloch sind überwiegend Zäune vorhanden und die Sicht ist vielfach durch 
Gebüsche eingeschränkt (s. Luftbild, Abb. 24). Einige Bereiche wurden zur Erholung 
und Vogelbeobachtung gezielt geöffnet (Abb. 24) und sind mit Bänken sowie auch mit 
zwei Beobachtungspunkten am Kronenloch ausgestattet. Zur Information über z.B. das 
Kronenloch sind an einigen Stellen Tafeln aufgestellt. Auch weitere Verbots- und 
Gebotsschilder kommen an neuralgischen Punkten vor (Betretungsverbot, 
Schwimmverbot, "Achtung Küken“). Viele Bereiche entlang der Hafenstraße sind 
infolge von Drahtzäunen offiziell unzugänglich.  
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Abb. 24: Übersicht über Einrichtungen und Sichtbeziehungen im westlichen Bereich der 
Hafenstraße  
 

 
Abb. 25: Sitzbank an der Hafenstraße mit Blick 
auf das Kronenloch  

 
Abb. 26: Beschilderung / Wegweiser an der 
Hafenstraße 

 

Ein besonderer Hotspot für die Beobachtung der Vogelwelt ist das Odinsloch an der 
Deichstraße. Am Rand der Straße werden die Rasenstreifen unerlaubterweise von 
Vogelbeobachtern mit Pkw genutzt, um zu halten, teilweise auch auszusteigen und die 
Vogelwelt am Odinsloch zu beobachten. Da kein befestigter Parkplatz vorhanden ist, 
ist hier das Parken im Außenbereich ohne weitere Regelungen nicht erlaubt. Das 
unerlaubte Parken wird derzeitig geduldet. Die Deichstraße ist in diesem Abschnitt 
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durch einen hundesicheren Drahtzaun von den sensiblen Bereichen getrennt. Die 
Wasserflächen und Landinseln befinden sich weniger als 50 m entfernt von der Straße. 

 

 
Abb. 27: Aussichtspunkt an der Hafenstraße 
mit Blick auf das Kronenloch  

 
Abb. 28: Odinsloch, Deichstraße mit 
Rasenstreifen, der als Parkplatz genutzt wird 

 

 
Abb. 29: Odinsloch, Deichstraße 

 
Abb. 30: Informationsschild am Odinsloch 

 

 
Bestehende Restriktionen im Hinblick auf die touristische Nutzung 

Bereits jetzt gibt es durch Satzungen3 des Kommunalunternehmens 
Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen für die außerhalb der Schutzgebiete 
liegenden Bereiche in Elpersbüttel und Nordermeldorf und am Surfsee in Meldorf eine 
                                                
3  Benutzungsordnung für die öffentliche Einrichtung „Surfsee“ des Tourismusförderverbandes Speicherkoog vom 

03.07.2007, 1. Satzung zur Änderung der Benutzungsordnung Surfsee vom 15.11.2018, 2. Satzung zur 
Änderung der Benutzungsordnung für die öffentliche Einrichtung „Surfsee“ des Kommunalunternehmens 
Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen vom 18.08.2020 

 Satzung über die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen „Badestrand Elpersbüttel“, „Badestrand 
Nordermeldorf“ und „Strandkorbvermietung“ des Kommunalunternehmens „Tourismusförderung Speicherkoog 
Dithmarschen“ vom 05.11.2010 sowie 1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 18.01.2012 sowie 2. Satzung 
zur Änderung der Satzung vom 25.08.2017 sowie 3. Satzung zur Änderung der Satzung vom 15.11.18 sowie 4. 
Satzung zur Änderung der Satzung vom 26.11.20 sowie 5. Satzung zur Änderung der Satzung vom 18.08.2020 
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Reihe von Verboten. Im Hinblick auf Maßnahmen, die sich aus der FFH-
Verträglichkeitsprüfung aus weiteren möglichen Störungen durch Erholungssuchende 
ergeben, sind diese Einschränkungen bereits vorhanden und zu berücksichtigen. Die 
durch die Satzungen festgelegten Restriktionen dienen u.a. zum Schutz vor Störungen 
der besonders wertvollen Vogelwelt im Speicherkoog. 

- Surfsee: dieser Bereich umfasst einen Teil des Speicherbeckens sowie den 
westlich des Speicherbeckens liegenden Parkplatz und den Parkplatz zwischen 
Speicherbecken und Meldorfer Hafenbecken. Eine Ausübung des Surfsports ist 
im Speicherbecken nur westlich der ausgelegten Bojenkette zulässig. Aus 
Gründen des Vogelschutzes ist es nicht erlaubt, zu kiten. Der Betrieb von 
Drohnen und Modellflugzeugen ist untersagt. Das Steigenlassen von Drachen 
jeglicher Art von den Parkplätzen ist untersagt. Bei der Nutzung der 
Wasserflächen ist das Einfahren in die nordwestlich des Speicherbeckens 
einmündende Umlaufrinne untersagt. Die gilt auch für „Stand-Up-Paddeln“. 

- Satzungen Badestrand Elpersbüttel und Nordermeldorf: dieser Bereich umfasst 
vollständig die Vorhabensgebiete in Elpersbüttel und Nordermeldorf mit 
Parkplätzen, Spielplätzen und Sanitäreinrichtungen sowie auch die westlich des 
Deiches liegenden Badestrände. Hier sind u.a. das Reiten, die Verwendung von 
Tonübertragungsgeräten aller Art (sofern andere Besucher dadurch belästigt 
werden), offene Feuer, zelten, musikalische Darbietungen (die Erholungs-
suchende stören), Steigenlassen von Drachen, Drohnen und Modellflugzeugen, 
Hunde in der Zeit vom 01.05. bis 15.09. verboten bzw. nur mit Einschränkungen 
zugelassen. Am Hundestrand in Nordermeldorf sind Hunde erlaubt, aber an 
kurzer Leine zu führen.  

 

Für die Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Nationalparks gilt gem. 
Luftverkehrs-Ordnung4, § 21b, Satz 1 Nr. 6, generell ein Verbot des Betriebs von 
unbemannten Luftfahrtsystemen (Drohnen). 

Im Nationalpark, auf den Deichen und in den Naturschutzgebieten Wöhrdener Loch 
und Kronenloch besteht Leinenzwang für Hunde. 

Weiterhin gibt es Ge- und Verbotsschilder sowie Informationstafeln und an den 
Zufahrtsstraßen große Eingangsschilder, die auf den Speicherkoog und seine 
Schutzwürdigkeit hinweisen. 

 

                                                
4 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch Artikel 2 der 

Verordnung vom 11. Juni 2017 (BGBl. I S. 1617) geändert worden ist. 
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Zukünftige Nutzungen und Planungen im Hinblick auf die touristische 
Nutzung 

Unabhängig von den im weiteren Verlauf festzustellenden Maßnahmen der FFH-
Prüfung, aber in Berücksichtigung derer Ergebnisse ist ein umfassendes 
Besucherlenkungskonzept für den Speicherkoog bis April 2021 unter Regie des 
Tourismusentwicklers inspektour GmbH geplant. Hierbei sollen alle vorhandenen 
Ansätze der verschiedenen Akteure (Naturschutz, Tourismus, Wasserwirtschaft, 
Küstenschutz) zusammengetragen und im Sinne einer umfassenden Besucherlenkung 
mit der Wegeführung verknüpft und je nach Notwendigkeit ergänzt / optimiert werden. 

Zukünftig soll das neue Nationalparkhaus am Meldorfer Hafen der Ausgangspunkt der 
Besucherlenkung sein. Vom dortigen großen Parkplatz soll eine möglichst 
umweltfreundliche Fortbewegung im Speicherkoog gefördert werden und hierzu auch 
eine Möglichkeit zum Leihen von Fahrrädern eingerichtet werden. 

4.4.2 Verkehrsprognosen 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Entwicklungskonzeption für den 
Speicherkoog wurde 2011 eine Erfassung der Bestandsituation im Hinblick auf den 
fließenden und ruhenden Verkehr am Speicherkoog Meldorf vorgenommen, um eine 
Basis für eine objektive Diskussion verkehrlicher Maßnahmen des Konzeptes zu 
gewinnen. Diese Verkehrserhebung (A+S 2011) erfasste die Fahrzeugbewegungen 
und -richtungen der Anteile der Verkehrsarten (Pkw, Lkw / Wohnmobile, Fahrräder) 
sowie die Auslastung der Parkplätze an einem sommerlichen Saison-Wochenendtag 
(„Strandtag“ am 21.08.2011). Weiterhin wurde der fließende Verkehr mittels eines 
Radargerätes über den Zeitraum von zwei Wochen, beginnend am 19.08.2011, im 
Bereich „Neuer Hafen“ erfasst.  

Ferner wurden auch die Parkplatzauslastung im Tagesverlauf sowie die Herkunft der 
Besucher (per Kennzeichen) erfasst. 

Auf Grundlage dieser Erhebung wurde von A+S (Stand 24.03.20, im Anhang) eine 
Prognose der Verkehrsbewegungen pro Tag, getrennt nach Saison und Verkehrsart 
(Pkw, Lkw / Wohnmobil, Fahrrad) für unterschiedliche Knotenpunkte in Meldorf, 
Elpersbüttel und Nordermeldorf, durchgeführt. Die Prognose bezieht sich auf die 
Umsetzung der hier geprüften Vorhaben zur touristischen Weiterentwicklung. 

Die Annahmen zur Freizeitauslastung wurden von A+S getroffen. Die Unterteilung der 
Saison-Zeiträume wurden im Hinblick auf die Relevanz der Jahreszyklen der Vögel 
gewählt. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammenfassend für die vier Vorhaben 
wiedergegeben: 
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Nordermeldorf 

In Nordermeldorf wird sich die Besucherzahl durch die ca. 15 
Übernachtungsmöglichkeiten um ca. 8 % von 7.900 (Grundlage Saison 2015 / 2016) 
auf 8.500 erhöhen (vgl. Kapitel 4.3). Die prognostizierten Anfahrten mit dem Pkw in der 
Hauptsaison steigen vergleichsweise wenig. 

Tabelle 7: Prognostizierte Verkehrszunahmen in Nordermeldorf gegliedert nach Fahrzeugart und 
Saison  
Vorsaison (April / Mai) 
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 20 auf 40 bleibt 0 von 15 auf 45 
Hauptsaison (Juli / August) 
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 50 auf 70 bleibt 0 von 20 auf 50 
Hauptsaison (Juli / August) – Spitzenwerte (Sonntag mit gutem Badewetter) 
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 1.072 auf 

1.300 
von 63 auf 100 von 54 auf 100 

Herbstsaison (Oktober)  
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 10 auf 20 bleibt 0 von 10 auf 30 
Wintersaison (November bis März)  
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 3 auf 5 bleibt 0 von 2 auf 3 

 

Meldorf 

In Meldorf liegen bereits durch die Nutzung des Gewerbegebietes (Bauhof, 
Seglervereine, Segelmacher, Bootswerft), durch das bestehende Infozentrum 
Wattwurm und durch die Surfernutzung am Mielespeicher Verkehrsflüsse vor. Der 
touristische Verkehr erhöht sich hier insbesondere durch den geplanten Bau von ca. 54 
Ferienhäusern und 16 Hausbooten. Hierfür wird eine Kapazität von insgesamt 180 
Betten zu Grunde gelegt. Durch eine Attraktivierung des Nationalparkhauses - nicht nur 
als Naturkundeinformationshaus sondern auch als Eingangs- und Anmeldezentrum, 
ggf. mit Gastronomie - wird eine jährliche Erhöhung der Besucherzahlen um ca. 150 % 
auf 9.000 Besucher prognostiziert. Die Verkehre an Surferspots nehmen im Vergleich 
nur mäßig zu. Es wird auch von einer leicht stärkeren Frequentierung der Nutzungen 
im Gewerbegebiet Hafen (z.B. Segelverein) ausgegangen. 

Die täglichen Verkehrsmengen bleiben überwiegend im dreistelligen Bereich und 
betragen prognostiziert in Spitzenzeiten (Hochsaison, Sonntag, gutes Wetter) maximal 
täglich 1.500 Pkw am Nationalparkhaus (im Vergleich zu 600 Pkw gegenwärtig). 

Für die Verkehrsbewegungen durch die Ferienwohnungen wird pro belegter Einheit 
eine Häufigkeit von 6 Fahrten (3 x hin- und zurück) pro Einheit zu Grunde gelegt. Für 
die Prognose wird eine Auslastung der Ferienwohnungen in der Vorsaison April / Mai 
sowie September / Oktober mit 55 %, in der Hauptsaison Juni / Juli / August mit 100% 
und in der Wintersaison von November bis März mit 10% kalkuliert. 
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Die Auslastungen der Ferienhäuser und Hausboote kann auch sehr stark innerhalb der 
jeweiligen Saison variieren, so ist davon auszugehen, dass es Spitzentage /-
wochenenden mit einer hohen Belegungsdichte auch in der Vor-, Nach- oder 
Wintersaison gibt (z.B. Silvester, Himmelfahrt). 

Die Verkehrszahlen sind in Tabelle 8 dargestellt. 

Tabelle 8: Prognostizierte Verkehrszunahmen in Meldorf Hafen gegliedert nach Fahrzeugart und Saison  
Vorsaison (April / Mai) 
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

Gewerbegebiet Hafen von 70 auf 105 von 10 auf 15 von 3 auf 6 

Zunahme der Besucher am Nationalparkhaus: 
steigt von jetzt 3.500 auf ca. 9.000 jährlich 

von 40 auf 100 von 3 auf 9 von 8 auf 20 

Ferienhaussiedlung, Bettenauslastung bei 
insgesamt ca. 180 Betten liegt bei 55 % 

von 0 auf 231 bleibt 0 von 0 auf 15 

Surfstrand (südlich Mielespeicher) von 10 auf 15 von 10 auf 15 von 4 auf 6 

Surfschule und Verleih (westlich Mielespeicher) von 10 auf 15 von 10 auf 15 von 4 auf 6 
Hauptsaison (Juli / August)  
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

Gewerbegebiet Hafen von 70 auf 105 von 10 auf 15 von 5 auf 7 

Zunahme der Besucher am Nationalparkhaus: 
steigt von jetzt 3.500 auf ca. 9.000 jährlich 

von 70 auf 175 von 3 auf 9 von 10 auf 25 

Ferienhaussiedlung, Bettenauslastung bei 
insgesamt ca. 180 Betten liegt bei 100 % 

von 0 auf 420 bleibt 0 von 0 auf 20 

Surfstrand (südlich Mielespeicher) von 20 auf 30 von 15 auf 20 von 5 auf 7 

Surfschule und Verleih (westlich Mielespeicher) von 20 auf 30 von 15 auf 20 von 5 auf 7 

Hauptsaison (Juli / August) – Spitzenwerte (Sonntag mit gutem Badewetter) 
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

Gewerbegebiet Hafen von 74 auf 111 von 10 auf 15 von 10 auf 15 

Zunahme der Besucher am Nationalparkhaus: 
steigt von jetzt 3.500 auf ca. 9.000 jährlich 

von 600 auf 
1.500 

von 0 auf 20 von 210 auf 300 

Ferienhaussiedlung, Bettenauslastung bei 
insgesamt ca. 180 Betten liegt bei 100 % 

von 0 auf 420 bleibt 0 von 0 auf 280 

Surfstrand (südlich Mielespeicher) von 200 auf 
250 

von 25 auf 80 von 40 auf 60 

Surfschule und Verleih (westlich Mielespeicher) von 200 auf 
250 

von 25 auf 80 von 40 auf 60 

Herbstsaison (Oktober)  
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

Gewerbegebiet Hafen von 70 auf 105 von 10 auf 15 von 3 auf 6 

Zunahme der Besucher am Nationalparkhaus: 
steigt von jetzt 3.500 auf ca. 9.000 jährlich 

von 20 auf 50 von 2 auf 5 von 2 auf 5 

Ferienhaussiedlung, Bettenauslastung bei 
insgesamt ca. 180 Betten liegt bei 55 % 

von 0 auf 231 bleibt 0 von 0 auf 15 

Surfstrand (südlich Mielespeicher) von 5 auf 8 von 5 auf 8 von 2 auf 4 
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Surfschule und Verleih (westlich Mielespeicher) von 5 auf 8 von 5 auf 8 von 2 auf 4 
Wintersaison (November bis März)  
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

Gewerbegebiet Hafen von 73 auf 74 von 10 auf 15 bleibt 0 

Zunahme der Besucher am Nationalparkhaus: 
steigt von jetzt 3.500 auf ca. 9.000 jährlich 

von 10 auf 25 von 1 auf 2 von 1 auf 2 

Ferienhaussiedlung, Bettenauslastung bei 
insgesamt ca. 180 Betten liegt bei 10 % 

von 0 auf 42 bleibt 0 von 0 auf 3 

Surfstrand (südlich Mielespeicher) von 3 auf 5 von 3 auf 5 bleibt 0 

Surfschule und Verleih (westlich Mielespeicher) von 3 auf 5 von 3 auf 5 bleibt 0 

 

Elpersbüttel 

Im Elpersbüttel werden die vorhandenen Pkw Stellplätze von 1.000 auf ca. 200 
reduziert. Es sind maximal 50 Wohnmobilstellplätze geplant. Es wird nur mit einer 
leichten Zunahme des Verkehrs und keiner deutlichen Zunahme der Besucherzahl 
gerechnet. Derzeitig besuchen ca. 12.000 Besucher pro Jahr den Parkplatz (Saison 
2015 / 2016, INSPEKTOUR GMBH 2019). In Zukunft wird mit einer Steigerung um ca. 
1.000 Besucher auf 13.000 Gäste pro Jahr gerechnet (A+S 2020). Dies entspricht ca. 
8 %. Hierzu zählen auch Tagesgäste. 

Tabelle 9: Prognostizierte Verkehrszunahmen in Elpersbüttel gegliedert nach Fahrzeugart 
und Saison  

Vorsaison (April / Mai) 
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 20 auf 30 von 15 auf 20 von 4 auf 6 
Hauptsaison (Juli / August) 
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 50 auf 60 von 25 auf 35 von 5 auf 7  
Hauptsaison (Juli / August) – Spitzenwerte (Sonntag mit gutem Badewetter) 
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 600 auf 

700 
von 60 auf 80 von 130 auf 200 

Herbstsaison (Oktober)  
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 10 auf 20 von 10 auf 15 von 2 auf 4 
Wintersaison (November bis März)  
Badestrand mit Kiosk und Sanitärgebäude von 3 auf  5 von 2 auf 3 von 2 auf 3 

 

Verteilung des Verkehrs auf die Knotenpunkte 

Aus den gesamten prognostizierten Verkehrszahlen der Tabellen 5 bis 7 wurde 
ermittelt, wie sich diese Fahrten auf die beiden Verkehrsknotenpunkte Hafenstraße (A) 
und Deichstraße (B) verteilen (vgl. Abb. 31 und Tab. 8). Hierfür wurde von A+S 
angesetzt, dass über Punkt A 60 % des motorisierten Verkehrs und 88 % des 
Radverkehrs verlaufen. Demensprechend würden auf Punkt B 40 % des motorisierten 
Verkehrs und 12 % des Radverkehrs entfallen. 
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Abb. 31: Knotenpunkte für die Verkehrsprognose  
 (A+S Stand 2020) 

 

Daraus ergibt sich folgende Aufteilung der Verkehre: 
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Tabelle 10: Prognostizierte Verkehrszunahmen an den Zufahrtstraßen Hafenstraße und 
Deichstraße 

Vorsaison (April / Mai) 
 Zunahme  

Pkw/ d 
Zunahme  
Lkw / Wohnmobil / d 

Zunahme  
Fahrrad / d 

A - Hafenstraße von 102 auf 
325 

von 29 auf 44 von 33 auf 58 

B – Deichstraße  von 68 auf 216 von 19 auf 30 von 5 auf 13 
Hauptsaison (Juli / August) 
A - Hafenstraße von 168 auf 

4543 
von 41 auf 59 von 44 auf 117 

B – Deichstraße  von 112 auf 
362 

von 27 auf 40 von 6 auf 16 

Hauptsaison (Juli / August) – Spitzenwerte (Sonntag mit gutem Badewetter) 
A - Hafenstraße von 1.648 auf 

2.731 
von 110 auf 225 von 426 auf 893 

B - Deichstraße von 1.098 auf 
1.820 

von 73 auf 150  von 58 auf 122 

Herbstsaison (Oktober)  
A - Hafenstraße von 72 auf 268 von 19 auf 31 von 18 auf 62 

B – Deichstraße  von 48 auf 179 von 13 auf 20 von 3 auf 8 
Wintersaison (November bis März)  
A - Hafenstraße von 57 auf 120 von 11 auf 18 von 4 auf 10 

B – Deichstraße von 38 auf 80 von 8 auf 12 bleibt 1 

 

Eine weitere Prognose über die Aufteilung des Verkehrs am Knotenpunkt B zwischen 
Dritter Querweg (Zufahrt in den Koog von Osten) und deichparallele Straße von 
Warwerort / Büsum (Zufahrt in den Koog von Norden) ist nicht möglich, da hierfür keine 
erhobenen und somit verlässlichen Zahlen für eine Prognose vorliegen. 

4.5 Bauablauf / Baustelleneinrichtung 

Insbesondere für die Vorhaben in Meldorf ist ein temporärer Mehrverkehr durch 
Baustellenfahrzeuge in den Speicherkoog zu prognostizieren. Die Baufahrzeuge 
werden in den Speicherkoog auf den bestehenden Straßen (vorrangig Hafenstraße) zu 
den Vorhabensgebieten fahren. Die Baustelleneinrichtungsflächen werden innerhalb 
der Vorhabensflächen und somit vollständig außerhalb der Schutzgebiete liegen. 

4.6 Wirkfaktoren 

Im Gegensatz zur UVS, in der alle mit einem Vorhaben verbundenen Wirkfaktoren 
berücksichtigt werden müssen, werden in der FFH-VP nur die Wirkfaktoren betrachtet, 
die für die Erhaltungsziele der Schutzgebiete von Relevanz sind. 
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Grundlage für die Ermittlung der Wirkfaktoren bilden die in Kapitel 4.1 bis 4.3 
dargelegte Vorhabenbeschreibung sowie die in Kapitel 4.4.2.dargelegten zukünftigen 
Verkehre. Es erfolgt eine Unterteilung in  

- baubedingte Wirkfaktoren – Wirkungen, die durch die Bautätigkeit verursacht 
werden und nach dem Abschluss der Bautätigkeit nicht mehr auftreten 

- anlagebedingte Wirkfaktoren – Wirkungen, die durch Baukörper bzw. 
Einrichtungen verursacht werden und durch ihre Anwesenheit verursacht 
werden 

- betriebsbedingte Wirkfaktoren – Wirkungen, die durch die Nutzung und Betrieb 
der Baukörper bzw. der Einrichtungen verursacht werden 

Eine Bewertung der Wirkfaktoren im Hinblick auf die betroffenen Erhaltungsziele wird 
in Kapitel 5 vorgenommen. Die Zusammenstellung der Wirkfaktoren richtet sich nach 
dem Fachinformationssystem FFH-VP-Info des Bundesamtes für Naturschutz zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung (ffh-vp-info.de). Die Vorhaben sind gem. FFH-VP-Info der 
Gruppe 15: Freizeit und Erholung – einzustufen. 

Die Wirkfaktoren der Vorhaben werden in der folgenden Tabelle nach der Gliederung 
der FFH-VP-Info aufgeführt.  

 

Tabelle 11: Wirkfaktoren der Vorhaben 

Kat:  Kategorie der Wirkfaktoren 
Wirkfaktor: Einstufung gem. FFH-VP-Info 
Rel.:  Relevanz: 0 – nicht relevant, 1 – teilweise relevant, 2: relevant 
Typ:  ba – baubedingter Wirkfaktor, a – anlagebedingter Wirkfaktor, be – betriebsbedingter 
 Wirkfaktor 

Kat. Wirkfaktor 

1 Direkter Flächenentzug 

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Die Vorhaben finden komplett außerhalb der FFH-Gebiete statt, es werden 
keine Flächen der Schutzgebiete in Anspruch genommen. 

0  

Kat. Wirkfaktor 

2 Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung 

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Veränderungen von Habitatstrukturen innerhalb der Schutzgebiete oder 
Nutzungsänderungen sind durch die Wirkfaktoren der Vorhaben nicht 
abzuleiten. 

0  

Kat. Wirkfaktor 

3 Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Veränderungen des Bodens, der morphologischen und hydrologischen 
Verhältnisse oder anderer standort- und klimarelevanter Faktoren sind durch 
die Wirkfaktoren der Vorhaben nicht abzuleiten. Die Vorhaben finden sämtlich 
außerhalb der FFH-Gebiete statt. 

0  
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Kat. Wirkfaktor 

4 Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Innerhalb der Vorhabensbereiche, die außerhalb des FFH-Gebietes liegen, 
werden Vermeidungsmaßnahmen zum Tötungsverbot gem. § 44 BNatSchG 
Abs. 1 Nr. 1 in den einzelnen Artenschutzprüfungen für die B-Pläne genannt. 
Tötungen oder Verletzungen von Tieren können z.B. durch die 
Baufeldfreimachung entstehen. Unter Berücksichtigung der hier dargestellten 
Minimierungsmaßnahmen (Fristen für Baufeldräumung und Gehölzrodungen, 
ggf. vorherige Untersuchungen auf Besatz von Arten) sind keine signifikant 
erhöhten Individuenverluste zu prognostizieren. 

Außerhalb der Vorhabensbereiche wird kurzfristig auf den bereits bestehenden 
Straßen, insbesondere der Hafenstraße zur Baufläche in Meldorf, ein erhöhter 
Zulieferverkehr für die Baustellen stattfinden. Dadurch könnte es zu erhöhten 
Kollisionen mit Tieren kommen. 

2 ba 

Anlagebedingt ist durch neue Baukörper (Ferienhäuser, Hausboote) nicht von 
einer Barrierewirkung auszugehen, da es sich um wenige und überwiegend 
niedrige Gebäude handelt, die randlich zu bestehenden Bauflächen errichtet 
werden. Das Nationalparkhaus ist zur Vermeidung von Barrierewirkungen in 
seiner Höhe auf die vorhandenen Baukörper anzupassen. 

Im Hinblick auf das angrenzende Vogelschutzgebiet sind Kollisionen mit 
Individuenverlusten an möglichen Glasfassaden zu prüfen. 

Weiterhin ist zu prüfen, ob durch Eingangsschilder oder andere „Möblierungen“ 
außerhalb der Baukörper Ansitzwarten für Greifvögel als Prädatoren 
geschaffen werden. Eine Erhöhung des Prädatoren-Druckes wäre auch durch 
unsachgemäße Lagerung von Abfällen (zugänglich für Greifvögel oder 
Säugetiere) möglich. 

2 a 

Betriebsbedingt ist zu prüfen, ob der durch die Vorhaben prognostizierte 
zunehmende Verkehr zu einer erhöhten Mortalität von kollidierenden Tierarten 
führen kann. 

2 be 

Kat. Wirkfaktor 

5 Nichtstoffliche Einwirkungen: akustisch (Schall), optisch (Bewegung, Licht), 
Erschütterungen, mechanisch 

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Baubedingte Störungen sind insbesondere im Bereich des Meldorfer Gebietes 
durch den Bau der Ferienhäuser, der Stege für die Hausboote im Hafenbecken 
sowie des Nationalparkhauses neben dem Wattwurm zu erwarten. Akustische 
Störungen könnten in das Schutzgebiet hineinwirken. Nächtliche Baustellen 
würden zu zunehmender Beleuchtung und Irritation der Tierwelt führen. 

2 ba 

Es ist zu prüfen, ob von den Anlagen insbesondere nächtliche Lichtemissionen 
ausgehen. Weiterhin könnten auch Glasfassaden / Spiegelungen zu 
Beeinträchtigungen führen. 

Akustische oder mechanische anlagebedingte Einwirkungen können 
ausgeschlossen werden. 

1 a 

Durch die neuen touristischen Infrastrukturen kommt es zu stärkerem 
Besucherverkehr. Hiervon können sowohl akustische als auch optische 
Störungen ausgehen (Scheuchwirkungen). Weiterhin könnten auch bestimmte 
Veranstaltungen oder Aktionen (Feuerwerk) von Besucher:Innen zu neuen 
Störungen führen. 

2 be 

Kat. Wirkfaktor 

6 Stoffliche Einwirkungen 

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Durch Einhaltung der gängigen Regelwerke ist in der Bauphase nicht mit 
stofflichen Einwirkungen auf die außerhalb liegenden Schutzgebiete zu 
rechnen. 

0 ba 



FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG TOURISTISCHE ENTWICKLUNG IM SPEICHERKOOG 65 

 
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER 

Anlagebedingt ist nicht mit relevanten stofflichen Einwirkungen zu rechnen. 0 a 

Es kommt zu vermehrtem Verkehr in den Speicherkoog. Hierdurch könnten 
etwas höhere Stickstoffemissionen in die benachbarten Lebensraumtypen 
einwirken und zu einer Eutrophierung führen. 

1 be 

Kat. Wirkfaktor 

7 Strahlung  

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Von den Vorhaben geht keine elektromagnetischen Felder oder radioaktive 
Strahlung aus. 

Keine Relevanz 

0  

Kat. Wirkfaktor 

8 Gezielte Beeinflussung von Arten und Organismen  

Bezug zum Vorhaben Rel. Typ 

Hierzu gehören z.B. das Management gebietsheimischer Arten, die 
Ausbreitung gebietsfremder Arten, die Bekämpfung von Organismen (z.B. 
durch Pestizide) oder die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen. 

Keine Relevanz 

0  

 

Zusammenfassend sind folgende Wirkfaktoren für die Vorhaben ermittelt worden: 

Wirkfaktor 

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

Bau, anlage- und betriebsbedingte Verluste von Individuen durch Kollisionen mit KFZ, Glasfassaden, 
Begünstigung von Prädatoren 

Nichtstoffliche Einwirkungen: akustisch (Schall), optisch (Bewegung, Licht), Erschütterungen, 
mechanisch 

Bau, anlage- und betriebsbedingte akustische oder optische Störungen insbesondere der Vogelwelt 

Stoffliche Einwirkungen 

Betriebsbedingte Stickstoffemissionen durch erhöhten Verkehr 

 

In den folgenden Kapiteln werden die ermittelten Wirkfaktoren, die möglicherweise 
durch die Vorhaben auftreten, näher erläutert. 

4.6.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Störungen sind temporär begrenzt und auf die Bauphase beschränkt. 
Hierzu gehören akustische, optische sowie auch mechanische Belastungen durch 
Baumaschinen und Bauverkehr. Aufgrund der prognostizierten Nutzungen werden sie 
für die Einzelflächen wie folgt abgeschätzt: 

In Nordermeldorf ist an baulichen Maßnahmen die Erweiterung des Kioskgebäudes um 
einen Wintergarten mit ca. 40 Sitzplätzen geplant. Weiterhin sollen maximal 5 kleine 
Kajüten / Mühlenkappen mit einfacher Ausstattung für bis zu jeweils 2 Personen 
errichtet werden. Somit sind nur geringfügige Baumaßnahmen geplant. 
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In Elpersbüttel ist die bauliche Erweiterung des bestehenden Kiosks (Überdachung 
Sitzplätze, Dusche), ggf. mit Unterbringung einer Unterkunft für einen 
Bundesfreiwilligendienstlers angedacht. Für die künftige (legale) Nutzung als 
Wohnmobilstellplatz sind keine größeren baulichen Veränderungen geplant. 

Die überwiegenden baulichen Maßnahmen sind durch die Meldorfer B-Pläne mit 
Neubau des Nationalparkhauses neben dem bestehenden Wattwurm, ca. 54 
Ferienhäusern und 16 Hausbooten vorgesehen.  

Baustraßen: Die Zufahrt mit LKW´s und Baumaschinen wird über die bestehenden 
Straßen erfolgen. Aufgrund der örtlichen Situation ist damit zu rechnen, dass der 
überwiegende Bauverkehr über die Hafenstraße laufen wird. Während für Elpersbüttel 
und Nordermeldorf die geplanten Baumaßnahmen so gering sind, dass sich der 
Bauverkehr kaum bemerkbar machen wird, ist in Meldorf mit dem Neubau von 
Ferienhäusern und Hausbooten ein stärkerer Bauverkehr zu prognostizieren.  

Eine Prüfung der Erheblichkeit erfolgt in Kapitel 6.3.1. 

4.6.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Durch die Vorhaben werden keine Flächen der Schutzgebiete in Anspruch genommen. 
Die Vorhaben finden vollständig außerhalb der Schutzgebiete statt. Bis auf einen 
Bereich südlich des Meldorfer Hafens (B-Plan 71 Meldorf, südöstlicher Bereich) 
befinden sich alle überplanten Flächen bereits größtenteils in einer regelmäßigen 
Nutzung, so dass nicht davon ausgegangen wird, dass diese Flächen essenzielle 
Bedeutung als Biotopverbundstrukturen besitzen. Eine Zerschneidung und 
Fragmentierung von Teilhabitaten ist durch die größtenteils niedrigen Baukörper nicht 
zu erwarten. Für das geplante Nationalparkhaus ist eine Überschreitung der Höhe der 
umgebenden Gebäude (Gewerbegebiet, Wattwurm) zu vermeiden, damit es nicht zu  
Barrierewirkungen und Vogelschlag kommt. 

Der nur geringfügig zunehmende Versiegelungsgrad führt nicht zu einer klimatischen 
Veränderung in den Schutzgebieten.  

Durch die Bauweise der neu geplanten Gebäude, ihren Abstand zu den 
Schutzgebieten und die teilweise bereits überformten Böden innerhalb der Plangebiete 
ist auch nicht mit einer Veränderung des Bodenwasserhaushaltes in den 
Schutzgebieten zu rechnen.  

Es ist nicht auszuschließen, dass es zu neuen und auch nächtlichen Lichtimmissionen 
auf Plätzen oder durch Gebäude kommt. In Elpersbüttel sind keine Baukörper geplant, 
die nächtlich genutzt werden. Die Nutzung als Wohnmobilstellplatz könnte aber eine 
Beleuchtung des jetzigen Parkplatzes auch nachts notwendig machen. Ebenso wird 
auch die Beleuchtung in Nordermeldorf sich weitgehend auf Wege und Parkplatz 
beschränken. In Meldorf werden die Lichtimmissionen durch die ganzjährige Nutzung 
auch in den Abendstunden zunehmen. Dies betrifft sowohl den Bau des 
Nationalparkhauses als auch die Ferienhausbereiche. Für größere Baukörper oder 
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auch die aus Glasfassaden bestehenden geplanten Wintergartenanbauten in 
Nordermeldorf und Elpersbüttel ist auch eine mögliche Kollision von Vogelarten an 
größeren Glasfassaden nicht auszuschließen. 

Weiterhin ist zu prüfen, ob durch die neuen Baukörper, ggf. mit weiteren 
Infrastruktureinrichtungen wie Schilder, Fahnenmasten etc., auch neue Ansitzwarten 
für Greifvögel geschaffen werden, die dann bessere Jagdmöglichkeiten auf 
Wiesenbrüter-Gelege haben. 

4.6.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Eine zunehmende optische und akustische Störung durch die Erholungssuchenden ist 
an den Unterkünften innerhalb der Plangebiete sowie auch bei Spaziergängen oder 
Radtouren in die Umgebung möglich. Diese Zunahmen betreffen vor allem die Wege / 
Straßen, weiterhin kann auch mit einer stärkeren Frequentierung der Badestellen in 
Elpersbüttel und Nordermeldorf durch die Übernachtungsgäste gerechnet werden. Es 
ist zu prüfen, ob hierdurch Scheuchwirkungen auf die angrenzend brütende Vogelwelt 
verursacht werden, die ggf. zur Aufgabe des Brutgeschäftes führen. Eine Zunahme 
nächtlicher Lärmemissionen (Party, Musik) in den geplanten Unterkünften in Meldorf 
wird nicht erwartet. Das gesamte Konzept baut auf eine Zielgruppe, die nächtlichen 
Musikveranstaltungen eher abgeneigt sein wird. Um Ruhestörungen vorsorglich 
auszuschließen, wird dieser Punkt in den Vermeidungsmaßnahmen für die 
Vorhabensgebiete berücksichtigt. 

Weitere betriebsbedingte Störungen durch vor allem Anwesenheit des Menschen auch 
über Nacht sind zu bedenken und in den Schadenbegrenzungsmaßnahmen zu 
berücksichtigen (Feuerwerk). 

Durch eine Zunahme des Autoverkehrs könnte es auch zu einer Zunahme von 
Kollisionen mit Tieren kommen. Bislang gilt an den Zufahrtsstraßen eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung vom 1. März bis 31. Oktober von 60 km/h. Außerhalb 
dieser Zeit darf 100 km/h gefahren werden. Geschwindigkeitsmessungen des Kreises 
zeigen an der Hafenstraße in Höhe der Beobachtungsplattform im Sommer eine 
Übertretung von teilweise bis zu 30 % der Fahrzeuge an 4 von 9 Terminen. Es sind 
bereits zahlreiche Kollisionsopfer (Vögel) dokumentiert worden. 

Relevant sind neben den prognostizierten Verkehrszunahmen auch die verlängerten 
Saisonzeiten. 

Ferner sind auch zunehmende stoffliche Stickstoff-Emissionen durch erhöhten 
Autoverkehr möglich und werden im Folgenden geprüft. 

Eine höhere Frequenz der Entschlammungen des Meldorfer Hafenbeckens durch die 
Liegeplätze der geplanten Hausboote sowie Veränderungen am derzeitigen 
Wasserstand des Meldorfer Hafens sind nicht vorgesehen (s. Kapitel 4.1). Das 
Vorhaben des Nationalparkhauses in Meldorf wird nicht das Durchlassbauwerk 
zwischen Meldorfer Hafen und Kronenloch beeinflussen und steht somit nicht einer 
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langfristig geplanten naturschutzfachlichen Aufwertung durch Erhöhung des 
Salzwasserstroms und die Erhöhung des Tidenhubs im Kronenloch entgegen (s. 
MELUR 2015 und Abb. 8, KOMMUNALUNTERNEHMEN TOURISMUSFÖRDERUNG 

SPEICHERKOOG DITHMARSCHEN 2018, GFN 2018). 

Durch die Vorhaben ist eine Zunahme des Bootsverkehrs nicht geplant und zu 
erwarten. 
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5. Detailliert untersuchter Bereich 

5.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum ist der Raum, der zur Beurteilung der Auswirkungen der 
Vorhaben auf die Erhaltungsziele des Schutzgebietes herangezogen werden muss. 

Aufgrund der prognostizierten Wirkfaktoren der Vorhaben in Berücksichtigung der 
Größe des Schutzgebietes wird der Untersuchungsraum auf einen Umkreis von ca. 
500 m um die Vorhaben sowie auch das Umfeld von 500 m um die Zufahrtsstraßen 
innerhalb der Schutzgebiete und den parallel zum Deich verlaufenden Weg begrenzt. 
Somit liegt auch ein ca. 450 m breites, deichparalleles Stück des Teilgebietes 
Wattenmeer innerhalb des Untersuchungsraumes (Abb. 32). 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums begründet sich in den Wirkfaktoren der 
Vorhaben. Dies sind im Wesentlichen bau-, anlage- und betriebsbedingte Störungen, 
die sowohl in den Vorhabensgebieten als auch auf den Wegen und Straßen zu 
prognostizieren sind. Die Störungen, die von den Wegen und Straßen ausgehen 
könnten, sind gem. GARNIEL & MIERWALD (2010) mit 500 m berücksichtigt, wonach 
Effekte auf Vögel in diesem Korridor zu erwarten sind. Störungen abseits der Straßen 
und Wege durch Besucher oder Verkehr sind aufgrund Betretungsverboten / 
Abzäunungen sowie der bestehenden Restriktionen (u.a. Drachen-, Drohnenverbot, 
Anleinpflicht) nicht zu erwarten. Auch alle weiteren potenziellen Wirkfaktoren wie 
Individuenverluste durch Kollisionen, Einschränkungen des Ziels „Erhöhung Salzgehalt 
im Kronenloch“, stoffliche Emissionen an Straßen sind durch diesen 
Untersuchungsraum ausreichend berücksichtigt. Mit dem beschriebenen 
Untersuchungsraum werden voraussichtliche Beeinträchtigungen auf 
Lebensraumtypen sowie prioritäre Tierarten umfassend betrachtet.  
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Abb. 32 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Die kumulierende Wirkung anderer Vorhaben und Infrastrukturprojekte wird für den 
gesamten Speicherkoog inklusive einer 500 m Zone betrachtet (Abb. 34). 

5.1.1 Voraussichtlich betroffene Lebensräume und Arten 

Durch die Wirkfaktoren der Vorhaben können Beeinträchtigungen auf 
Lebensraumtypen und Erhaltungsgegenstände von europäischen Schutzgebieten nicht 
ausgeschlossen werden. 
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Die voraussichtlich betroffenen Erhaltungsziele werden durch Verschneidung der 
Bestandsdaten mit der Reichweite der für sie relevanten Wirkfaktoren der Vorhaben 
ermittelt. 

Anhand der Auswertung des Managementplans, der vorliegenden Tierdaten (Tabelle 
2) und der ornithologischen Untersuchungen (Kapitel 3) lassen sich im Vorfeld einige 
Lebensraumtypen und Erhaltungsgegenstände für die weitere Prüfung ausschließen, 
da sie durch das Vorhaben und seine Wirkfaktoren nicht betroffen werden. 

5.1.2 Durchgeführte Untersuchungen 

Neben der Auswertung der vorhandenen Daten dienen als Grundlage für die Prüfung 
der Erheblichkeit der Vorhaben folgende Untersuchungen: 

- LANDSCHAFTSPLANUNG JACOB / FICHTNER: Begehung der Vorhabensgebiete und 
Biotoptypenkartierung im Juni 2019 

- Ornithologische Bestandserfassungen der Rast- und Brutvögel (ARGE Brut- 
und Rastvogelerfassung 2021 ,s. Kapitel 3 

5.2 Datenlücken 

Die Datenlage der Vorhaben reicht aus, um vollständig die möglichen 
Beeinträchtigungen auf das FFH-Gebiet zu untersuchen.  

Bezüglich der Kumulationswirkungen mit anderen Projekten und Plänen wurde eine 
tabellarische Zusammenstellung der UNB Dithmarschen (November 2019) verwendet. 
Für die möglicherweise kumulativ wirkenden Vorhaben lagen jedoch die 
entsprechenden FFH-VP nicht vor. Aufgrund der Vorhabenart sowie der räumlichen 
Entfernungen der Vorhaben war dies jedoch auch entbehrlich. 

Weitere Datenlücken sind nicht vorhanden. 

5.3 Voraussichtlich betroffene Erhaltungsziele 

5.3.1 Voraussichtlich betroffene Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 
DE 0916-391 

Im Folgenden wird geprüft, welche Lebensräume durch das Vorhaben betroffen 
werden bzw. einer weiteren Prüfung unterzogen werden müssen. Hierfür werden die 
durch das Vorhaben ermittelten Wirkfaktoren (Kapitel 4.6 und Tabelle 11) zu Grunde 
gelegt. 

5.3.1.1 Übergreifende Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet DE 0916-391 

In der folgenden Tabelle werden die übergreifenden Erhaltungsziele der Teilgebiete 1 
(Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) und 3 (Köge) genannt und im 
Hinblick auf ihre Betroffenheit durch die Vorhaben geprüft. 
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Tabelle 12: Betroffenheit von übergreifenden Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet  
  0916-391 

Übergreifendes Ziel 

 

Relevanz 

Erhalt....  

... der Beziehungen zwischen den 
Teilgebieten des Gesamtgebietes und 
den angrenzenden Gebieten von 
gemeinschaftlicher Bedeutung, 
insbesondere der biotische und 
abiotische Stoffaustausch sowie der 
biogene Austauschprozess 

keine Relevanz 

Die Vorhaben finden außerhalb des Schutzgebietes statt und die 
ermittelten Wirkfaktoren beeinflussen nicht die genannten 
Prozesse. 

Teilgebiet 1 (Westküste): 

Erhalt... 

 

... der weitgehend natürlichen 
geomorphologischen Dynamik 

keine Relevanz 

Die Vorhaben finden außerhalb des Schutzgebietes statt und die 
ermittelten Wirkfaktoren beeinflussen nicht die geo-
morphologische Dynamik. 

... der weitgehend hydrophysikalischen 
und hydrochemischen Verhältnisse und 
Prozesse 

keine Relevanz 

Die hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse 
werden nicht beeinflusst.  

... der weitgehend natürlichen 
Sediment- und Strömungsverhältnisse 
im Küstenbereich 

keine Relevanz 

Es kommt nicht zu einer Beeinflussung der Sediment- und 
Strömungsverhältnisse.  

... der Biotopkomplexe und 
lebensraumtypischen Strukturen und 
Funktionen 

keine Relevanz 

Die Vorhaben finden außerhalb des Schutzgebietes statt und 
beeinträchtigen nicht die lebensraumtypischen Strukturen und 
Funktionen. 

... einer möglichst hohen 
Wasserqualität 

keine Relevanz 

Innerhalb des Schutzgebietes ist keine relevante Beeinträchtigung 
der Wasserqualität durch die Vorhaben zu erwarten. 

... von weitgehend unbeeinträchtigten 
Bereichen 

geringe Relevanz 

In diesem Teilgebiet ist mit einer nicht erheblichen Zunahme von 
Badegästen oder Wattwanderern zu rechnen, die nicht zu einer 
Beeinträchtigung dieses Erhaltungsziels führt. 

Teilgebiet 3 (Köge): 

Erhalt... 

 

... der weitgehenden Ungestörtheit der 
Flächen und der größeren Gewässer 

Relevanz 

Durch die Vorhaben besteht die Gefahr von vermehrten 
Störungen in das Schutzgebiet hinein. Hierunter fallen vor allem 
akustische und optische Störungen durch die Anwesenheit von 
erholungssuchenden Menschen (ggf. mit Hunden) und 
Fahrzeugverkehre. Diese werden durch die Vorhaben zunehmen. 

.... einer guten Wasserqualität keine Relevanz 

Innerhalb des Schutzgebietes ist keine relevante Beeinträchtigung 
der Wasserqualität durch Badende oder Boote zu erwarten. 

... der weitgehend naturnahen 
Gewässerdynamik 

  

keine Relevanz 

Innerhalb des Schutzgebietes wird sich die Gewässerdynamik 
durch die Vorhaben nicht ändern. 
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In Bezug auf die übergreifenden Erhaltungsziele ist als Ergebnis zu prüfen, ob es durch 
die in Kapitel 4.6 ermittelten Wirkfaktoren zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Erhaltungsziels „Erhalt von weitgehend ungestörten Bereichen“ innerhalb des 
Teilgebietes 3 „Köge“ kommt.  

5.3.1.2 Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL 

Die Vorhabensgebiete liegen vollständig außerhalb der europäischen Schutzgebiete. 
Für den Biotopbestand in den Vorhabensgebieten wird auf die Grünordnerischen 
Fachbeiträge zu den einzelnen B-Plänen verwiesen. Für die angrenzenden Flächen 
innerhalb der Schutzgebiete liegt die Einstufung in LRT aus dem Managementplan 
(MELUR 2013) vor. 

Nach der Karte 2b (Lebensräume) des Managementplans für das Schutzgebiet sind im 
Teilgebiet Speicherkoog sowie außendeichs im Watt folgende Lebensraumtypen 
verbreitet (s. auch Abb. 2 und Abb. 3) 

 

Tabelle 13: Betroffenheit von Lebensraumtypen 

Code 
FFH 

Name 

 

Verbreitung / Betroffenheit 

1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und 
Mischwatt 

Wattflächen befinden sich außendeichs sowie auch 
im Kronenloch. Sie liegen vollständig außerhalb der 
Vorhabensbereiche. Durch die Wirkfaktoren sind 
keine Beeinträchtigungen über das bisherige Maß 
(ggf. Wattwanderungen) ableitbar. Das 
Wasserregime im Kronenloch wird durch das 
Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Der Lebensraumtyp ist vom Vorhaben nicht 
betroffen. 

1310 Pioniervegetation mit Salicornia und 
anderen einjährigen Arten auf Schlamm 
und Sand (Quellerwatt) 

Das Quellerwatt ist durch einjährige, lückige 
Pioniervegetation des Salzgrünlandes im Eulitoral 
der Küsten auf sandigen und schlickigen Böden 
gekennzeichnet. Es schließt das Watt und 
tiefliegende Sandplaten, zwischen ca. -40 bis 0 cm 
unter MTHW, mit Vegetation der Thero-
Salicornietalia ein. 

Einzelne, verinselte Flächen mit Quellerwatt 
befinden sich außerhalb der Vorhabensbereiche im 
Wöhrdener Loch. 

Quellerwatt kommt im Vorhabensbereich nicht vor. 
Nördlich der Vorhabensfläche Nordermeldorf liegen 
jedoch entlang des Deichverteidigungsweges 
Quellerwattflächen. Durch einen möglicherweise 
zunehmenden Verkehr entlang dieser Straße 
könnten Stoffeinträge zu einer Beeinträchtigung 
dieses LRT führen. 

Für den Lebensraumtyp ist eine weitergehende 
Prüfung in Bezug auf Stickstoffeinträge durch 
Emissionen von Kfz erforderlich 

1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-
Puccinellietalia maritimae) 

Die Salzwiesen im Wöhrdener Loch befinden sich 
ca. 100 m abseits der zuführenden Straßen und 
mehr als 400 m abseits des Vorhabens in 
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Code 
FFH 

Name 

 

Verbreitung / Betroffenheit 

Nordermeldorf. Eine Beeinträchtigung ist 
ausgeschlossen. 

Für einzelne Bereiche mit Salzwiesen unmittelbar 
südlich der Hafenstraße im Kronenloch ist zu 
prüfen, ob Stoffeinträge durch den zunehmenden 
Verkehr zu einer Beeinträchtigung des 
Lebensraumtyps führen könnten. 

Für den Lebensraumtyp ist eine weitergehende 
Prüfung in Bezug auf Stickstoffeinträge durch 
Emissionen von Kfz erforderlich. 

 

Im Weiteren (s. Kapitel 6.2.2) wird geprüft, inwieweit eine Betroffenheit der 
Lebensraumtypen 1310 „Quellerwatt“ und 1330 „Salzwiese“ im unmittelbaren südlichen 
Randbereich der Hafenstraße durch zunehmenden Kfz Verkehr gegeben sein könnte. 
Der Lebensraumtyp 1140 (vegetationsfreies Watt) ist von den Vorhaben nicht 
betroffen, da er weit ab von möglichen stofflichen Einträgen liegt und kein 
Flächenentzug stattfindet. Es sind keine weiteren Wirkfaktoren ermittelt worden, die die 
Salzwiesen und Wattflächen durch die Vorhaben beeinträchtigen könnten. 

5.3.1.3 Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Die Arten des Anhangs II sind in Kap. 2.3.4 und Tabelle 2 genannt. Im Folgenden wird 
geprüft, inwieweit eine Betroffenheit durch das Vorhaben für sie vorliegt. 

Tabelle 14: Relevante Arten des Anhang II  

Code 
FFH 

Name 

 

Vorkommen, Lebensraum Rele-
vanz 

1103  Finte (Alosa fallax) Durch die Vorhaben werden die Wasserflächen der 
Nordsee abseits eines schmalen Bereiches, der von 
Badegästen genutzt wird, nicht beeinträchtigt. Die 
Lebensräume dieser Arten sowie die Arten selber sind 
durch die Vorhaben nicht in ihrem Erhaltungszustand 
betroffen. 

 

1113 Nordseeschnäpel 
(Coregonus oxyrinchus) 

 

1099 Flussneunauge (Lampetra 
fluviatilis) 

 

1095 Meerneunauge 
(Petromyzon marinus) 

 

1351 Schweinswal (Phocoena 
phocoena) 

 

1364 Kegelrobbe (Halichoerus 
grypus) 

Liegeplätze von Seehunden und Kegelrobben befinden 
sich lediglich weit außerhalb der Wirkfaktoren der 
Vorhaben in der Nordsee. Es findet keine Beeinträchtigung 
dieser Arten statt. 

 

1365 Seehund (Phoca vitulina)  

1355 Fischotter (Lutra lutra) Als Art mit großem Aktionsradius ist ein Vorkommen im 
Untersuchungsbereich insbesondere entlang der Miele 
nicht ausgeschlossen. Nachweise gibt es aus dem 
Stadtbereich Meldorf im Bereich der Miele (s. Tabelle 2). 
Im Weiteren wird geprüft, inwieweit der Fischotter durch 
die Wirkfaktoren der Vorhaben beeinträchtigt werden 
könnte.  

x 
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Weitere im Standarddatenbogen genannte Arten 

Name 

 

Vorkommen, Lebensraum Rele-
vanz 

Moorfrosch (Rana arvalis) Potenzielle Laichhabitate für die im Speicherkoog bislang 
nicht nachgewiesene Art liegen als Blänken im Grünland, 
im Wöhrdener Hafenstrom, Kronenloch, Miele und 
Mielespeicher. Diese Laichgewässer werden nicht 
beeinträchtigt. Generell gilt der Moorfrosch als nicht 
wanderfreudig, er verbleibt überwiegend ganzjährig im 
Bereich der Gewässer. Da nicht in die Habitate im FFH-
Gebiet eingegriffen wird, wären lediglich Kollisionen durch 
KFZ-Verkehr im Bereich der zuführenden Straßen 
relevant. Diese sind jedoch bisher nicht bekannt und 
können aufgrund fehlender Nachweise des Moorfrosches 
im Speicherkoog als nicht erhebliche Beeinträchtigung 
gewertet werden. 

 

Kreuzkröte (Bufo calamita)  Es befinden sich keine geeigneten Habitate im 
Wirkbereich des Vorhabens. Bislang gibt es keine 
Nachweise von Kreuzkröten im Speicherkoog. 

 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass von den als Erhaltungsgegenstände 
genannten Tierarten des FFH-Gebietes eine Beeinträchtigung des Fischotters nicht 
ausgeschlossen werden kann und weitergehend in Kapitel 6 geprüft wird. Für alle 
weiteren genannten Tierarten können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, da 
ihre Lebensräume weit außerhalb des Wirkraums der Vorhaben liegen bzw. eine 
erhebliche Beeinträchtigung dieser Arten ausgeschlossen werden kann. 

5.3.2 Voraussichtlich betroffene Erhaltungsziele für das 
Vogelschutzgebiet DE 0916-491 

5.3.2.1 Übergreifende Ziele für das Vogelschutzgebiet DE 0916-491 

Im Folgenden wird geprüft, welche übergreifenden Ziele durch das Vorhaben betroffen 
werden bzw. einer weiteren Prüfung unterzogen werden müssen.  
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Tabelle 15: Betroffenheit von übergreifenden Erhaltungszielen für das Vogelschutzgebiet 
0916-491 

Übergreifendes Ziel 

 

Relevanz 

Erhalt....  

... der weitgehend natürlichen 
geomorphologischen Dynamik 

keine Relevanz 

Die Vorhaben finden außerhalb des Schutzgebietes statt und die 
ermittelten Wirkfaktoren beeinflussen nicht die geo-
morphologische Dynamik. 

... der lebensraumtypischen Strukturen 
und Funktionen 

keine Relevanz 

Die Vorhaben finden außerhalb des Schutzgebietes statt und 
beeinträchtigen nicht die lebensraumtypischen Strukturen und 
Funktionen. 

.... der ökologischen 
Wechselbeziehungen 

keine Relevanz 

Ökologische Wechselbeziehungen innerhalb des Schutzgebietes 
werden nicht beeinträchtigt. 

... der weitgehend natürlichen 
Gewässerverhältnisse und Prozesse 

keine Relevanz 

Innerhalb des Schutzgebietes wird sich das Wasserregime durch 
die Vorhaben nicht ändern. Das Vorhaben bedingt keine 
hydrologischen Veränderungen in Bezug auf das Salzwasser-
Regime im Kronenloch. 

... einer möglichst hohen 
Wasserqualität 

keine Relevanz 

Innerhalb des Schutzgebietes ist keine relevante Beeinträchtigung 
einer Wasserqualität durch Badende oder Boote zu erwarten. 

... von weitgehend unbeeinträchtigten 
Bereichen 

Relevanz 

Durch die Vorhaben besteht die Gefahr von vermehrten 
Störungen in das Schutzgebiet hinein. Hierunter fallen vor allem 
akustische und optische Störungen durch die Anwesenheit von 
erholungssuchenden Menschen (mit Hunden) und 
Fahrzeugverkehr. 

.... des Tideeinflusses im Eider- und 
Elbmündungsbereich 

keine Relevanz 

Eine Beeinträchtigung der Eider- und Elbeästuare ist aufgrund der 
räumlichen Entfernung ausgeschlossen. 

 

In Abgleich der Wirkfaktoren der Vorhaben mit den übergreifenden Zielen für das 
Vogelschutzgebiet ergibt sich eine Relevanz in Bezug auf die Erhaltung von 
weitgehend unbeeinträchtigten Bereichen. Durch die Zunahme von 
Erholungssuchenden und Übernachtungsgästen besteht die Gefahr, dass optische und 
akustische Störungen die unbeeinträchtigten und ungestörten Bereiche erheblich 
einschränken. Ebenso ist zu prüfen, ob ein zunehmender Verkehr durch die Besucher 
der Ferienhäuser / Hausboote bzw. Baustellenverkehr zu einer höheren 
Kollisionsgefahr mit Vögeln führen kann. 

Neben diesen betriebsbedingten Störungen sind auch die anlagebedingten Störungen 
(Irritationen der Vogelwelt durch Glasfassaden, nächtliche Beleuchtungen) mit diesem 
übergreifenden Erhaltungsziel weiter zu prüfen. 
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5.3.2.2 Voraussichtlich betroffene Brutvogelarten 

In Abgleich der im Wirkbereich vorkommenden Brutvogelarten (vgl. ARGE BRUT- UND 

RASTVOGELERFASSUNG 2021) mit den in den Erhaltungszielen des VSG genannten 
Brutvogelarten ergibt sich folgendes relevantes Brutvogelspektrum (s. auch Kapitel 3): 

 

Tabelle 16: Relevante Brutvögel, die Erhaltungsgegenstand für das VSG sind 

TG:  Vorkommen im Teilgebiet (TG) 1 Wattenmeer bzw. 4 (Köge) 
EHZ BV: Erhaltungszustand, gem. SDB für das VSG als Brutvogel, A: hervorragend, B: gut,  
 C: durchschnittlich bis schlecht 
BV:  Anzahl der festgestellten Brutvogelreviere im Wirkraum der Vorhaben 
Gruppe:  Einstufung in habitatbezogene Gilden 

Vogelarten von besonderer 
Bedeutung 
fett: Arten des Anhang I VRL: 

TG1 TG4 EHZ BV BV Gruppe 

Austernfischer (Haematopus 
ostralegus)  Ra/Br Ra/Br C 18 Wiesenvögel 

Blaukehlchen (Luscinia svecica)  Br Br A 8 Röhrichtbrüter 

Brandgans (Tadorna tadorna)  Ra/Br Ra/Br B 4 Wasservögel 

Feldlerche (Alauda arvensis)  Br Br A 65 Wiesenvögel 
Flussseeschwalbe (Sterna 
hirundo)  Br Br A 36 Koloniebrüter 

Kiebitz (Vanellus vanellus)  Ra/Br Ra/Br A 23 Wiesenvögel 

Lachmöwe (Larus ridibundus)  Ra/Br Ra/Br A 29 Koloniebrüter 

Löffelente (Anas clypeata )  Ra/Br Ra/Br B 4 Wasservögel 

Rotschenkel (Tringa totanus)  Ra/Br Ra/Br A 5 Wiesenvögel 
Säbelschnäbler (Recurvirostra 
avosetta) ) Ra/Br Ra/Br A 31 Koloniebrüter 

Schafstelze (Motacilla flava)  Br Br - 1 Saumbiotope, Gras- 
und Staudenfluren 

Schilfrohrsänger (Acrocephalus 
schoenobaenus)  Br Br B 24 Röhrichtbrüter 

Sturmmöwe (Larus canus)  Ra/Br Ra/Br A 2 Koloniebrüter 

Uferschnepfe (Limosa limosa)  Ra/Br Ra/Br A 5 Wiesenvögel 

Wiesenpieper (Anthus pratensis)  Br Br A 15 Wiesenvögel 
b) Vogelarten von Bedeutung            

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)   Br A 1 Saumbiotope, Gras- 
und Staudenfluren 

 

Der Erhaltungszustand der erfassten Brutvogelarten im Wirkraum des Vorhabens ist 
überwiegend hervorragend. Für den Schilfrohrsänger, die Löffelente und die 
Brandgans wird der Erhaltungszustand mit gut angegeben. Für den Austernfischer ist 
er durchschnittlich bis schlecht. 

5.3.2.3 Voraussichtlich betroffene Rastvogelarten 

In Abgleich der während der Erfassungen in den Jahren 2018, 2019 und 2020 
festgestellten Rastvögel (vgl. ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2021, 
Rastvogel-Monitoring des Nationalparkamtes 2015 - 2020) mit den in den 
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Erhaltungszielen des VSG genannten Brutvogelarten ergibt sich in nachfolgender 
Tabelle folgendes relevantes Rastvogelspektrum (s. auch Kapitel 3). 

Hier sind die während der Untersuchungen erfassten Rastvogelarten aufgelistet, die 
als Erhaltungsgegenstände des Vogelschutzgebietes genannt werden. Der Tabelle ist 
zu entnehmen, welche Arten (fett gedruckt) einen Rastbestand von landesweiter 
Bedeutung im Untersuchungsgebiet oder deren Umgebung im Wöhrdener Loch haben. 
In der Regel ist von einer landesweiten Bedeutung auszugehen, wenn in dem Gebiet 
regelmäßig mindestens 2% des landesweiten Rastbestandes der jeweiligen Art in 
Schleswig-Holstein rasten (LBV-SH 2016). Neben den Arten, deren festgestellter 
Rastbestand über den 2% Schwellenwert hinausgeht, sind auch Kampfläufer und 
Austernfischer hervorgehoben. Ihre Rastbestände liegen nur knapp unter dem 
Schwellenwert und insbesondere für den Kampfläufer hat der Meldorfer Speicherkoog 
eine besondere Bedeutung.  

Für alle erfassten Rastvogelarten ist (sofern eine Angabe vorliegt) ein hervorragender 
Erhaltungszustand im Standard-Datenbogen angegeben.  

Tabelle 17: Relevante Rastvögel, die Erhaltungsgegenstand für das VSG sind 

TG:  Vorkommen im Teilgebiet (TG) 1 Wattenmeer, bzw. 4 (Köge) 
EHZ: Erhaltungszustand gem. SDB für das VSG als Rastvogel, A: hervorragend, B: gut, C: 
durchschnittlich bis schlecht 
Maximal angetroffener Rastbestand:  Bezug auf die durchgeführten Kartierungen im 
Untersuchungsraum, * - nicht kartiert, Art mit landesweiter Bedeutung gem. Rastvogel-Monitoring des 
Nationalparkamtes Schleswig-Holstein 
2% Schwellenwert:  gem. LBV-SH 2016 
Anteil des Rastbestandes von SH:  Prozentualer Anteil des Rastbestandes der Untersuchung 
vom Gesamtrastbestand in SH 
Vogelarten in Fettdruck: Erfasster Rastbestand besitzt landesweite Bedeutung (mind. 2 %) bzw. 
annähernd landesweite Bedeutung (Austernfischer und Kampfläufer). Zusätzlich werden die Arten fett 
gedruckt, die im Rahmen des Rastvogelmonitorings durch das Nationalparkamt mindestens vereinzelt 
auch die Kriterien des landesweit bedeutsamen Rastbestandes besitzen. 
 

Vogelarten von besonderer 
Bedeutung: TG1 TG4 EHZ  

Maximal 
angetrof-

fener 
Rastbestand 

2 % 
Schwellenwert 

des Rastbe-
standes von 

SH 

Anteil des 
Rast-

bestandes 
von SH [%] 

Alpenstrandläufer (Calidris 
alpina)  Br/Ra Br/Ra A 1090 5600 0,39 
Austernfischer (Haematopus 
ostralegus)  Ra/Br Ra/Br A 2100 2200 1,91 

Bekassine (Gallinago gallinago)  Ra Ra/Br A 27     
Brandgans (Tadorna tadorna)  Ra/Br Ra/Br A 1407 3200 0,88 
Dunkler Wasserläufer (Tringa 
erythropus)  Ra Ra A 12 150 0,16 
Eiderente (Somateria 
mollissima)  Ra/Br Ra/Br A 20 2600 0,02 
Flussseeschwalbe (Sterna 
hirundo)  Br Br   105     
Goldregenpfeifer (Pluvialis 
apricaria)  Ra Ra A 4061 2200 3,69 
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Vogelarten von besonderer 
Bedeutung: TG1 TG4 EHZ  

Maximal 
angetrof-

fener 
Rastbestand 

2 % 
Schwellenwert 

des Rastbe-
standes von 

SH 

Anteil des 
Rast-

bestandes 
von SH [%] 

Graureiher (Ardea cinerea)  Ra Ra A 15 90 0,33 
Großer Brachvogel 
(Numenius arquata)  Ra Ra A 178 1200 0,3 
Grünschenkel (Tringa 
nebularia)  Ra Ra A 17 120 0,28 

Heringsmöwe (Larus fuscus)  Ra/Br Ra/Br A 9     
Kampfläufer (Philomachus 
pugnax)  Ra/Br Ra/Br A 59 60 1,97 

Kiebitz (Vanellus vanellus)  Ra/Br Ra/Br A 699 1800 0,78 
Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis 
squatarola)  Ra Ra A 5 640 0,02 
Kormoran (Phalacrocorax 
carbo)  Ra Ra A 274 360 1,52 

Krickente (Anas crecca)  Ra Ra/Br A 172 600 0,57 
Küstenseeschwalbe (Sterna 
paradisaea)  Ra/Br Ra/Br A 8     

Lachmöwe (Larus ridibundus)  Ra/Br Ra/Br A 1730     
Löffelente (Anas clypeata)  Ra/Br Ra/Br A 124 140 1,77 
Löffler (Platalea leucorodia)  Br Ra   37 16 4,63 
Mantelmöwe (Larus marinus)  Ra/Br Ra/Br A 12     
Mittelsäger (Mergus serrator)  Ra/Br Ra/Br   1 26 0,08 
Nonnengans 
(Weißwangengans) (Branta 
leucopsis)  

Ra/Br Ra/Br A 4560 3800 2,4 

Pfeifente (Anas penelope)  Ra Ra/Br A 1864 3800 0,98 
Pfuhlschnepfe (Limosa 
lapponica)  Ra Ra A 1 1560 0 
Regenbrachvogel (Numenius 
phaeopus) Ra Ra A * 1000 * 

Rotschenkel (Tringa totanus)  Ra/Br Ra/Br A 221 300 1,47 
Säbelschnäbler 
(Recurvirostra avosetta) ) Ra/Br Ra/Br A 113 160 1,41 
Sandregenpfeifer (Charadrius 
hiaticula)  Ra/Br Ra/Br A 670 500 2,68 

Schwarzhalstaucher 
(Podiceps nigricollis)    Br   7 6 2,33 

Seeadler (Haliaeetus albicilla)  Ra Ra/Br A 2     
Sichelstrandläufer (Calidris 
ferruginea)  Ra Ra A 2 140 0,03 

Silbermöwe (Larus argentatus)  Ra/Br Ra/Br A 231     
Singschwan (Cygnus cygnus)   Ra A 53 120 0,88 
Spießente (Anas acuta )  Ra Ra/Br A 160 300 1,07 
Steinwälzer (Arenaria 
interpres)  Ra/Br Ra A 50 54 1,85 
Stockente (Anas 
platyrhynchos)  Ra/Br Ra/Br A 1106 2000 1,11 

Sturmmöwe (Larus canus)  Ra/Br Ra/Br A 173     
Trauerente (Melanitta nigra)  Ra   A 1 2600 0 
Uferschnepfe (Limosa limosa)  Ra/Br Ra/Br   83     
Zwergmöwe (Larus minutus)  Ra Ra A 4 500 0,02 
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b) Vogelarten von Bedeutung  TG1 TG4 
EHZ 
als 

Rastv
ogel 

Maximal 
angetrof-

fener 
Rastbestand 

2 % 
Schwellenwert 

des Rastbe-
standes von 

SH 

Anteil des 
Rastbestand

es von SH 
[%] 

Kornweihe (Circus cyaneus) (R) Ra Ra A 1     
 

Für die artbezogenen bevorzugten Nutzungsstrukturen / Vorkommensschwerpunkte 
der einzelnen Arten wird auf die Bestandserfassung (ARGE BRUT- UND 

RASTVOGELERFASSUNG 2021) verwiesen.  
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6. Beurteilung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen 
der Erhaltungsziele 

6.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 

Maßstab für die Beurteilung, ob ein Plan oder Projekt ein NATURA 2000-Gebiet 
erheblich beeinträchtigt, ist seine Auswirkung auf die einzelnen Erhaltungsziele des 
Gebiets. Diese beziehen sich wiederum auf einzelne Lebensraumtypen (Anh. I FFH-
RL) oder Arten (Anhang II FFH-RL oder Vogelarten des Anh. I bzw. nach Art. 4 (2) VS-
RL), die im Gebiet vorkommen. Die Beurteilung, welche Wirkfaktoren der Vorhaben 
relevant sein könnten, ist in Tabelle 11 vorgenommen worden. 

Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung ist das entscheidende Kriterium für die 
Zulassungsfähigkeit eines Vorhabens. Nur im Ausnahmefall können Pläne und 
Projekte, die eine erhebliche Beeinträchtigung von Erhaltungszielen eines 
Schutzgebietes auslösen, genehmigt werden. 

Die Erheblichkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der in jedem Einzelfall einer 
naturschutzfachlichen Konkretisierung bedarf. Ziel der FFH-Richtlinie ist nach Art. 2 
Abs. 2 die Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten und Lebensräume 
der Anhänge I und II. Die Erheblichkeit einer Beeinträchtigung misst sich daran, ob sie 
eine entscheidungsrelevante Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer Art oder 
eines Lebensraumes auslöst. 

Definition des günstigen Erhaltungszustandes  

Nach Art. 1, Buchs. i) FFH-RL ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig 
einzustufen, wenn 

- „aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 
diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie 
angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und 

- das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer 
Zeit vermutlich abnehmen wird und 

- ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 
vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art 
zu sichern.“ 

 

Ein günstiger Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums liegt gemäß Art. 1 
Buchst. e) der FFH-Richtlinie vor, wenn 

- „sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet 
einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und 
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- die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen 
Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter 
bestehen werden und 

- der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Art. 1 
Buchst. i) FFH Richtlinie günstig ist.“ 

Das angewendete Bewertungsmodell wird in ARBEITSGEMEINSCHAFT KIFL ET AL. (2004) 
erläutert.  

Die Relevanz der Beeinträchtigungen wird von einer sechsstufigen Skala in die 
Bewertung erheblich / nicht erheblich umgesetzt: 

Tabelle 18: Bewertungskriterien und Beeinträchtigungsgrade für die Einstufung der Erheblichkeit auf 
ein FFH-Gebiet 
(ARGE KIfL, et al. 2004) 

Bewertungskriterium Beeinträchtigungsgrad Bewertung 

- Vorhaben löst keine quantitativen und / oder qualitativen 
Veränderungen des Vorkommens des LRT oder der Art aus 

- für den LRT oder Art relevante Strukturen oder Funktionen 
bleiben im vollen Umfang und voller Leitungsfähigkeit 
erhalten 

- keine Behinderung einer Verbesserung der aktuellen 
Situation zur Entwicklung eines günstigen 
Erhaltungszustands  

- im Einzelfall Förderung des LRT oder der Art durch das 
Vorhaben 

keine Beeinträchtigung nicht 
erheblich 

- geringfügige quantitative und / oder qualitative 
Veränderungen des Vorkommens des LRT oder der Art, die 
keine irreversiblen Folgen nach sich ziehen 

- Beeinträchtigungen von sehr begrenzter Reichweite 

- im Wesentlichen Eigenschaften der Struktur betroffen, kein 
Einfluss auf die Ausprägungen der Funktionen und 
Wiederherstellungsmöglichkeiten 

- keine Auslösung von negativen Entwicklungen in anderen 
Teilen des Schutzgebiets 

- extrem schwache Beeinträchtigungen, die ohne aufwändige 
Untersuchungen unterhalb der Nachweisgrenze liegen, 
jedoch wahrscheinlich sind 

geringer 
Beeinträchtigungsgrad 

- Vorhaben löst geringfügige quantitative oder qualitative 
Veränderungen des Vorkommens der Art bzw. LRT aus 

- tolerabel ist eine zeitweilige Beeinträchtigung, die ohne 
unterstützende Maßnahmen aufgrund der eigenen 
Regenerationsfähigkeit des betroffenen Bestands 
vollständig reversibel ist 

- wenn eine irreversible Beeinträchtigung verbleibt, darf sie 
allenfalls lokal wirksam sein, das Entwicklungspotenzial der 
Art bzw. Lebensraums wird außerhalb des im Verhältnis 
zum Gesamtgebiet kleinräumigen, direkt betroffenen Gebiet 
nicht eingeschränkt. 

mittlerer (noch 
tolerierbarer) 
Beeinträchtigungsgrad 

- räumlich und zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen, die 
jedoch aufgrund von Intensität nicht tolerabel sind 

- Beeinträchtigungen, die zunächst nur räumlich und zeitlich 
begrenzt sind, die aber indirekt oder langfristig sich über die 

hoher 
Beeinträchtigungsgrad 

erheblich 
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Bewertungskriterium Beeinträchtigungsgrad Bewertung 
erst lokal betroffenen Artbestände und 
Lebensraumvorkommen ausweiten können 

- Partielle Beeinträchtigungen der Funktionen der 
Wiederherstellungsmöglichkeiten des Lebensraums bzw. 
der Lebensstätten 

- indirekt oder langfristig über die erst lokal betroffenen 
Vorkommen der LRT oder Art ausweiten können und nicht 
tolerabel sind 

- substanzielle quantitative und / oder qualitative 
Beeinträchtigung von Strukturen, Funktionen, 
Wiederherstellungsmöglichkeiten 

- Restfläche des Vorkommens des LRT oder der Art im 
Schutzgebiet zwar weiterhin ausgebildet bzw. ein Teil der 
relevanten Funktionen weiterhin erfüllt, jedoch auf einem für 
das Schutzgebiet gravierend niedrigeren Niveau als vor 
dem Eingriff 

- Betroffene Art verschwindet nicht aus Schutzgebiet, die 
Situation ihres Bestandes hat sich jedoch empfindlich 
verschlechtert. 

sehr hoher 
Beeinträchtigungsgrad 

- unmittelbar oder mittel- bis langfristig ein nahezu 
vollständiger Verlust der betroffenen Lebensräume oder der 
Art im betroffenen Schutzgebiet 

- langfristiger Fortbestand des LRT oder Art im Schutzgebiet 
gefährdet 

- ungünstiges Verhältnis von gestörten zu intakten Zonen, 
das z.B. die Einwanderung von konkurrenzkräftigeren Arten 
und die Verdrängung der charakteristischen Arten eines 
LRT auslösen kann 

- Veränderungen, die die Wiederherstellungsmöglichkeiten 
für den LRT oder der Art irreversibel einschränken 

extrem hoher 
Beeinträchtigungsgrad 

 

6.2 Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebietes 
DE 0916-391 

6.2.1 Beeinträchtigungen übergreifender Erhaltungsziele 

Die Beurteilung der Betroffenheit des übergreifenden Erhaltungsziels „Erhalt von 
weitgehend ungestörten Bereichen“ innerhalb des Teilgebietes 3 „Köge“ erfolgt im 
Zusammenhang mit den gleichlautenden Erhaltungszielen für das Vogelschutzgebiet 
0916-491 unter Kapitel 6.3. 

6.2.2 Beeinträchtigungen von Lebensräumen des Anhangs I der  
FFH-RL 

In Kapitel 5.3.1 wurden die Lebensräume des Anhang I und Tierarten des Anhang II 
der FFH-Richtlinie im Hinblick auf ihre Lage bzw. Vorkommen und die Wirkfaktoren 
geprüft, ob sie durch die Vorhaben betroffen werden könnten.  

Hieraus ergibt sich für die Lebensräume eine mögliche Betroffenheit für die  LRT 1310 
„Quellerwatt“ und 1330 „Salzwiese“ (vgl. Tabelle 13), die durch die Emissionen von 



84 FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG TOURISTISCHE ENTWICKLUNG IM SPEICHERKOOG 

 
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER 

zusätzlichem Autoverkehr belastet werden könnte. Weitere Beeinträchtigungen der 
angrenzenden Lebensraumtypen können ausgeschlossen werden, da diese nicht 
unmittelbar durch die Vorhaben betroffen sind und mittelbar keine weiteren 
Wirkfaktoren ausgelöst werden. Es gilt ein generelles Betretungsverbot sowie 
Leinenzwang für Hunde. Durch die Vorhaben werden keine Veränderungen der 
abiotischen Faktoren, bspw. des Wasserhaushaltes ausgelöst. 

 

LRT: 1310 „Quellerwatt“ und 1330 - Salzwiese 

Lang anhaltende anthropogene Stickstoffeinträge, wie sie auch aus den Emissionen 
von Kfz entstehen, können bereits in niedrigen Dosen zur Eutrophierung und 
Versauerung von empfindlichen Lebensräumen führen. Dadurch können der Standort 
und die Artenvielfalt von Natura 2000-Gebieten negativ beeinflusst werden. Durch das 
Vorhaben werden zusätzliche Fahrzeuge in das FFH-Gebiet geführt, die eine geringe 
Erhöhung der Stickstoffeinträge bewirken. Es ist zu prüfen, ob die wertgebenden 
Lebensraumtypen durch vorhabenbedingte zusätzliche Stickstoffeinträge durch den 
zunehmenden Autoverkehr betroffen sind. 

Zur Ermittlung, ob der prognostizierte DTV zu erheblichen zusätzlichen 
Stickstoffbelastungen in das FFH-Gebiet führen, wird der Stickstoffleitfaden Straße 
(Hinweise zur Prüfung von Stickstoffeinträgen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für 
Straßen – H PSE 5) angewendet. 

Die H PSE basieren auf den Ergebnissen des FE-Vorhabens FE 84.0102/2009, die im 
Endbericht zur "Untersuchung und Bewertung von straßenverkehrsbedingten 
Nährstoffeinträgen in empfindliche Biotope" dokumentiert sind. Hierfür ist der Begriff 
„Critical Loads“ (CL) eingeführt worden, der als Grenzwert zur Beschreibung der 
Stickstoffempfindlichkeit natürlicher und naturnaher Ökosysteme dient. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung bestimmter Lebensraumtypen des FFH-Gebietes ist 
dann nicht auszuschließen, wenn die zusätzlichen Stickstoffbelastungen aus dem 
prognostizierten Verkehr zu einer Überschreitung der Critical Loads führen. Die Critical 
Loads sind eine empirisch ermittelte LRT-spezifische Kenngröße in Stickstoffeintrag 
[kg] pro Hektar und Jahr. Hierbei ist auch schon die dauerhaft bestehende 
Hintergrundbelastung zu berücksichtigen, die aus dem Kartenwerk des 
Umweltbundesamtes ermittelt werden kann.  

Für den Bereich des Speicherkoogs beträgt die Hintergrunddisposition je nach 
Standort für Stickstoff ca. 15 bis 17 kg N ha-1 a-1 (https://gis.uba.de/website/depo1/). 

Erhebliche Beeinträchtigungen der FFH-LRT können nur auftreten, wenn die zu 
erwartende vorhabenbedingte Zusatzbelastung eine relevante Größenordnung 
erreicht. Gemäß der H PSE sind zusätzliche Depositionen nur oberhalb einer 
                                                
5  FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen) 2019: Stickstoffleitfaden Straße (Hinweise zur 

Prüfung von Stickstoffeinträgen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung für Straßen – H PSE). Ausgabe 2019 
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Bagatellschwelle von mehr als 0,3 kg N ha-1 a-1 relevant. Eine Vorabschätzung kann 
gemäß der H PSE vorgenommen werden unter Berücksichtigung der Verkehrssituation 
(resultierend aus Straßentyp und zulässiger Höchstgeschwindigkeit), Längsneigung, 
Verkehrsmenge und Schwerverkehrsanteil der zu betrachtenden Straße. 

Unabhängig von der spezifischen Empfindlichkeit der einzelnen Lebensraumtypen 
gelten folgende Voraussetzungen: 

 Die Stickstoffemission nimmt mit zunehmendem Verkehr, zunehmender 
Durchschnittsgeschwindigkeit und zunehmendem Schwerlastanteil zu.  

 Der Stickstoffeintrag nimmt mit zunehmender Entfernung von der Quelle (hier: 
Straße) ab. 

Gemäß H PSE liegen die minimalen angegebenen Verkehrsstärken bei bis zu 5.000 
Kfz / 24 h. Eine weitere Differenzierung für prognostizierte geringere Verkehrsstärken 
wird nicht angegeben. Gemäß Verkehrsprognose für die Vorhaben (vgl. Kapitel 4.4.2) 
liegen die Spitzenwerte bei einem sommerlichen Wochenendtag in der Hochsaison 
jedoch nur bei maximal ca. 3.740 Kfz, die sich weiterhin auf die beiden Zufahrtsstraßen 
Hafenstraße (ca. 2.240 Kfz) und Deichstraße (ca. 1.500 Kfz) verteilen.  

Berücksichtigt man den bereits bestehenden Verkehr von insgesamt 2.750, beträgt die 
Zunahme gut 1.000 Pkw an einem Spitzentag der Hochsaison. Außerhalb dieser 
Spitzentage bleibt der zusätzliche Verkehr überwiegend dreistellig. Weiterhin sind auch 
deutlich geringere Durchschnittsgeschwindigkeiten (im Vorhabensgebiet z.Zt. 60 km/h) 
als auf regulären Landstraßen vorgegeben. Die Verkehrsstärken liegen somit deutlich 
unterhalb der minimal veranschlagten Werte zur weiteren Einstufung.  

Geht man dennoch von einer Verkehrsstärke bis 5.000 Kfz / 24 h bei einer Fernstraße 
mit 100 km/h erlaubter Geschwindigkeit aus, wäre das Emissionsniveau I erreicht. Im 
Bereich von Wiesen und Weiden wäre (gem. Tabelle 2 des Stickstoffleitfadens) im 
Bereich von ca. 30 m Entfernung der Straße eine Stickstoffdeposition von 2 kg 
Stickstoff pro ha und Jahr zu prognostizieren. Im Abstand bis 40 m würden noch 1 kg 
Stickstoff pro ha und Jahr emittiert. 

Gemäß der Karte 2b des Managementplans für das Vorhabensgebiet befindet sich 
insbesondere südlich der Hafenstraße der Lebensraumtyp 1330 (Salzwiese) 
unmittelbar neben der Zufahrtsstraße. An der Deichstraße liegen Salzwiesen und 
Quellerwatt (1310) in einer Entfernung von mindestens ca. 100 m. Für alle weiteren 
Lebensraumtypen kann eine Betroffenheit aufgrund ihrer Entfernung zu den 
Zufahrtsstraßen ausgeschlossen werden. Die beiden Lebensraumtypen zählen gemäß 
Tabelle 3 des H PSE nicht zu den stickstoffempfindlichen Lebensraumtypen. Es sind 
keine Critical Loads (CL) angegeben. Im Anhang (Tab. I-8) wird dennoch für beide 
Lebensraumtypen die Erläuterung gegeben, dass aus anderen Quellen eine generelle 
Nicht-Empfindlichkeit nicht besteht. Der hier genannte empirische CL-Wert beträgt für 
die LRT 1310 und 1330 20 bis 30 kg N/ ha*a. 
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Unter Berücksichtigung der bestehenden Hintergrundbelastung von ca. 16 kg N/ha*a 
wäre eine Zusatzbelastung von 4 kg N/ ha*a zum Erreichen einer kritischen Belastung 
und damit einer Beeinträchtigung notwendig. Diese kann in Anbetracht der geringen 
Verkehrsstärken, des Tempolimits sowie der geringen Empfindlichkeit der 
vorkommenden Lebensraumtypen ausgeschlossen werden.  

 keine Beeinträchtigung - nicht erheblich 

6.2.3 Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs II der FFH-RL 

Gemäß Tabelle 14 in Kap. 5.3.1.3 wurde das zu prüfende Artenspektrum der als 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 0916-391 genannten Arten des Anhangs II auf den 
Fischotter eingeengt. Für alle anderen Arten des Anhangs II ist eine weitere Prüfung 
entbehrlich, da erhebliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben im Vorwege 
ausgeschlossen werden konnten. 

Der Fischotter ist in Schleswig-Holstein in Ausbreitung begriffen und wurde bei der 
ISOS Kartierung (ISOS 2016) erstmals auch weiter westlich im Land in der Nähe von 
Meldorf an der Miele nachgewiesen. Bei einem Untersuchungspunkt weiter westlich an 
der Miele im Speicherkoog wurde jedoch kein Nachweis getätigt (vgl. Abb. 4).  

Er besiedelt generell alle vom Wasser beeinflussten Lebensräume. Eine gute 
Wasserqualität und damit das Vorhandensein von Nahrung spielt ebenso eine große 
Rolle wie eine ausreichend vorhandene und vielfältige Uferzone. Flachwasserbereiche 
werden zur Nahrungssuche, Deckung und Fortpflanzung genutzt. 

Der essentielle Lebensraum ist das Ufer, dessen Strukturvielfältigkeit eine 
entscheidende Bedeutung hat. Aufgrund seiner relativ großen ökologischen 
Anpassungsfähigkeit kann er anthropogen stärker beeinflusste Lebensräume nutzen, 
wenn die wesentlichen Rahmenbedingungen (Ufer- und Biotopverbundstrukturen, 
Ruhezonen, Nahrungsangebot, geringe Schadstoffbelastung) gegeben sind. Der 
Fischotter ist sehr mobil und beansprucht große Reviere. Die maximale Strecke 
nächtlicher Wanderungen beträgt 15 bis 20 (bis tw. 40) km. Die Hauptaktivitätsphasen 
liegen in der Dämmerung und in der Nacht. Tagesaktivität kommt nur selten vor. 

Gemäß GRÜNWALD-SCHWARK et al. (2012) stellt die Miele ein potenzielles 
Ausbreitungsgewässer dar, liegt aber abseits der Hauptwanderkorridore. 

Die hauptsächliche Todesursache für Otter ist der Straßenverkehr (ISOS 2016). 

Im Speicherkoog verläuft die hauptsächliche Zufahrtsstraße zu den 
Vorhabensgebieten, die Hafenstraße, in geringem Abstand zu dem potenziellen 
Wanderkorridor an der Miele. In weiten Teilen sind zwischen der Straße und dem 
Gewässer nur 20 bis 25 m Abstand gegeben.  

Das Tötungsrisiko kann in unbestimmter Weise durch nächtlichen Verkehr auf der 
Hafenstraße randlich der Miele erhöht werden. Dämmerungszeiten im Sommer zur 
Jungenaufzucht befinden sich bereits in späteren Abendstunden. Aufgrund der 
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Zielgruppe für die neuen Unterkünfte ist nicht damit zu rechnen, dass die Bewohner 
sich deutlich verstärkt nächtlich auf den Weg nach Meldorf und zurück begeben. Im 
Winter wird sich der Verkehr nicht relevant zu Nachtzeiten ändern, da die Auslastung 
der neuen Wohnungen nur gering ist. Insgesamt bleibt das Kollisionsrisiko im Vergleich 
zu dichter vom Menschen und auch vom Fischotter besiedelten Bereichen sehr gering. 

 geringe Beeinträchtigung - nicht erheblich 

6.3 Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des 
Vogelschutzgebietes DE 0916-491 

Das betroffene Erhaltungsziel „Erhalt von weitgehend unbeeinträchtigten / ungestörten 
Bereichen“ wird im Folgenden nach den einzelnen Wirkfaktoren der Vorhaben 
untergliedert.  

6.3.1 Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase kann es sowohl innerhalb als auch außerhalb vorübergehend 
insbesondere bei den Vorhaben in Meldorf zu einer Zunahme von Schallemissionen 
durch Baumaschinen kommen. In Elpersbüttel und Nordermeldorf beschränken sich 
die Baumaßnahmen auf den Umbau der bestehenden Gebäude und sind nicht 
relevant. 

Durch den Bau der Gebäude in Meldorf könnten insbesondere lärmempfindliche 
Vogelarten gestört werden. 

Das Ausmaß dieser Effekte ist hinsichtlich ihrer Dauer und Intensität nicht abschätzbar. 
Die Erheblichkeit wird auf Basis von allgemeinen Abschätzungen eingestuft. Es wird 
davon ausgegangen, dass die Baustellenzeiten sich an den allgemeinen Betriebszeiten 
von ca. 7 h bis 17 h orientieren und keine nächtlichen Baustellen mit lärm- und 
lichtemittierenden Wirkungen durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass bei 
Bautätigkeiten zur Brutzeit der Vögel im Sommer die Lichtverhältnisse größtenteils für 
die tagsüber stattfindenden Bautätigkeiten ausreichen und Beleuchtungen z.B. in der 
Dämmerung nicht in das Vogelschutzgebiet wirken. Sollten Baustellenflächen 
beleuchtet werden, sind weiter reichende Lichtemissionen wie z.B. durch Flutlicht zu 
vermeiden. 

Die ermittelten stärker genutzten und empfindlichen Bereiche für Rastvögel (Abb. 15) 
befinden sich auf Flächen, die von den Baustellen durch Gehölze gut abgeschirmt sind 
bzw. abseits des Wirkbereiches der lokalen Baustellen liegen. Eine mögliche 
Beeinträchtigung ist ansonsten nicht erheblich. 

Aufgrund der Lage dieser Flächen in Bezug auf die Schutzgebiete sind die 
mechanischen und optischen Beeinträchtigungen von geringer Erheblichkeit. Länger 
andauernde Ramm- oder Rüttelarbeiten werden durch die Vorhaben nicht bewirkt. Es 
sind keine speziellen Arbeiten erforderlich, die außergewöhnliche Lärm- oder 
Schadstoffemissionen verursachen. Weiterhin sind die Vorhabensbereiche weitgehend 
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durch Gehölze optisch abgeschirmt und überwiegend durch die Anwesenheit von 
Menschen und KFZ vorbelastet, so dass keine erheblichen optischen 
Scheuchwirkungen abzuleiten sind.  

Vögel reagieren auf Lärm an sich (als physikalisches Phänomen) weniger stark, als oft 
angenommen wird (KEMPF & HÜPPOP 1998). Die Lärmspitzen sind weniger 
entscheidend als das Vorhandensein eines Dauerschalls („Lärmteppich“), der andere 
Schallsignale maskiert. Das kann die Nahrungssuche und soziale Interaktion 
(Partnerfindung) erschweren oder zu erhöhter Mortalität führen, weil Feinde schwerer 
erkannt werden. Ein solcher Dauerschall wird z.B. erreicht, wenn auf einer Straße mehr 
als 10.000 KFZ am Tag fahren (GARNIEL & MIERWALD 2010). Insbesondere 
Küstenvögel, Enten und andere Wasservögel sind in dieser Hinsicht vergleichsweise 
unempfindlich (diegl.), denn Wasser- und Küstenbiotope sind bereits natürlich stark 
geräuschbelastet (vor allem durch Wind).  

Ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Baufahrzeuge oder umfangreiche 
Materialientransporte ist im Zusammenhang mit den hier beschriebenen Bauvorhaben 
wegen der geringen Baumassen nicht zu erwarten. Kollisionen mit Tieren wie z.B. 
Junge führende Vögel oder flugunfähige Kleinsäuger (die wiederum Prädation nach 
sich ziehen) können trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Weiterhin sind 
zur Vermeidung unnötiger Störungen bevorzugte Baustraßen aufzuzeigen (Kapitel 8). 

Eine baubedingte akustische und zeitlich begrenzte Wirkung in die Schutzgebiete 
hinein kann nicht ausgeschlossen werden, ist jedoch durch den Abstand der Vorhaben 
zu den Schutzgebieten nicht erheblich.  

 mittlere (noch tolerierbare) Beeinträchtigung - nicht erheblich, 
Maßnahmen empfehlenswert 

6.3.2 Betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen 

6.3.2.1 Zunahme der Kollisionen durch zunehmenden Fahrzeugverkehr 

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass Straßenverkehr bei Vögeln zu hohen 
direkten Verlusten infolge von Fahrzeugkollision führen kann. Kollisionen ergeben sich 
für die meisten Arten beim tiefen Überflug über die Straße oder beim An- und Abflug 
von der Straße oder vom unmittelbaren Straßenrandbereich. Für sich häufig laufend 
fortbewegende bzw. Junge führende Arten können Kollisionen auch im Zuge einer 
fußläufigen Querung der Trasse auftreten. Das Kollisionsrisiko wird dabei im 
Wesentlichen durch artspezifische Faktoren wie das Verhalten (Mobilität, Art der 
Fortbewegung, Flughöhe bei Trassenquerungen und ggf. Manövrierfähigkeit) und die 
Lebensraumansprüche der Arten bestimmt. Straßenabschnitte, die in geringem 
Abstand an vogelreichen, niedrigwüchsigen Habitaten, wie z. B. Schilfröhrichten, 
Hochstauden oder Gebüschen, entlang führen oder geplant werden, sind besonders 
konfliktträchtig, da die Vögel hier regelmäßig in geringer Höhe ab- oder anfliegen 
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(BERNOTAT & DIERSCHKE 2016). Im Speicherkoog sind daher Kollisionen im 
Randbereich von Grünland oder niedrigwüchsiger Vegetation wahrscheinlicher als im 
Randbereich von höheren Hecken oder flächigen Gebüschen.  

Ein darüber hinaus gehendes Risiko – im Sinne einer Fallenwirkung – kann zudem für 
bestimmte Arten durch eine Anlockwirkung von Straßen bzw. Straßenrandbereichen 
infolge einer erhöhten Nahrungsverfügbarkeit in Form von Aas, hoher 
Kleinsäugerdichte, Sämereien oder Insekten erklärt werden.  

Nach der Studie von BERNOTAT & DIERSCHKE (2016) ist das Kollisionsrisiko artbezogen 
für viele Vogelarten in einer 5-stufigen Matrix von 1 (sehr hoch) bis 5 (sehr gering) 
ermittelt worden. Ein sehr hohes Kollisionsrisiko besitzen demnach Greifvögel und 
Eulenarten, da diese durch auf der Straße liegendes Aas als Nahrungsgrundlage 
angelockt werden oder auch unmittelbar im Straßenbereich jagen. Häufig werden auch 
Zaunpfähle am Rand der Straße als Ansitzwarte genutzt. Für Wasservögel besteht 
insbesondere ein Risiko, wenn die Straße zwischen oder an Gewässern liegt, wird aber 
insgesamt als gering eingestuft. Mit den Junge-führenden Arten und einem 
Nahrungserwerb / Brut am Boden besitzen Limikolen wie Kiebitz (Rote Liste SH 
gefährdet), Uferschnepfe (Rote Liste SH stark gefährdet), aber auch Entenarten ein 
eher hohes Kollisionsrisiko. Insbesondere unter den Junge-führenden Arten kommen 
viele gefährdete Arten vor bzw. Arten, für die Schleswig-Holstein eine nationale 
Verantwortung trägt. Insbesondere im Fall von kleinen bzw. aus anderen Gründen 
bedrohten, lokalen Populationen können auch relativ geringe zusätzliche Risiken ein 
bestandsrelevantes Ausmaß erreichen. Daher ist nicht auszuschließen, dass 
wiederkehrende Verluste von Individuen der genannten Arten die Populationen 
vermindern.  

Kollisionen von Tierarten mit KFZ wurden im Speicherkoog bereits dokumentiert und 
stellen schon jetzt ein Problem durch den Autoverkehr, verbunden mit häufig 
überhöhter Geschwindigkeit, dar. Die jetzigen Verhältnisse sind in Kapitel 4.4.1 
dargelegt. Es herrscht in der Brutzeit eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h, 
weiterhin ist in dieser Zeit der Deichverteidigungsweg auch für Autos gesperrt. 

Die prognostizierten Verkehrsmengen bewegen sich auch nach Realisierungen der 
Vorhaben im Bereich wenig befahrender Straßen unter 10.000 DTV. Das 
Kollisionsrisiko verläuft aber nicht linear mit der Zunahme des Verkehrs, da auf stark 
befahrenen Straßen ein Lerneffekt eintreten kann und diese Trassen auch gemieden 
werden. Eine höhere Verkehrsdichte führt daher dazu, dass relativ weniger Vögel den 
unmittelbaren Straßensaum aufsuchen. Z.B. ist das Kollisionsrisiko einer 
Fahrzeugkolonne aus drei Fahrzeugen nicht wesentlich höher als das eines einzelnen 
Fahrzeugs. Bei zunehmenden Besucherzahlen ist insbesondere an den 
zahlenmäßigen „Spitzentagen“ eher mit solchen „geklumpten“ KFZ-Fahrten zu rechnen 
und dadurch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit von Kollisionen, als die reine 
Zunahme der Fahrzeuganzahlen suggeriert. Zunahmen von Kollisionen sind aufgrund 
dieser Überlegungen zumindest an den Spitzentagen in stärkerem Maße an den 
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Tagesrandzeiten zu erwarten, wo die Fahrzeugdichte geringer ist. Generell dürfte die 
Fahrzeugdichte mit den prognostizierten Werten jedoch überwiegend so gering 
bleiben, dass ein Gewöhnungseffekt mit Meidung der Straßen nicht zu erwarten ist. 

Von Kollisionen sind jedoch nicht nur Vögel, sondern alle weiteren (überwiegend) 
flugunfähigen Arten, wie z.B. Kleinsäuger, betroffen, die die Straßen queren. Diese 
ziehen dann auch weitere aasfressende Vogelarten nach sich und erhöhen damit das 
Kollisionsrisiko.  

Eine Gefährdung für Kollisionen mit Vögeln ergibt sich insbesondere dort, wo nur 
niedrige Strukturen an die Straße grenzen, im Randbereich von Wiesen- oder 
Wasserflächen, entlang von Röhrichten und auch im Randbereich des Deiches, der 
häufig nur in geringer Flughöhe überflogen wird. Dies betrifft demnach alle 
Zufahrtsstraßen, die Deichstraße sowie auch den Deichverteidigungsweg. 

Im Fazit sind daher für eine Vielzahl der festgestellten Brutvogelarten (Wiesenvögel, 
Wasservögel, Röhrichtbrüter) zunehmende Kollisionen nicht auszuschließen. Es ist 
wahrscheinlich, dass bei einem größeren Verkehrsaufkommen auch das 
Kollisionsrisiko steigt.  

Die Kollisionsgefahr ist für Rastvögel im Vergleich zu Brutvögeln vergleichsweise 
gering, denn die großen Rastvogelscharen halten sich gewöhnlich nicht auf Straßen 
auf, sondern nutzen die Zentren der offenen Grünländer oder Wasserflächen. Zwar 
kommt es auch bei den großen Limikolenschwärmen oder Wasservogeltrupps zu 
Kollisionen mit Fahrzeugen, jedoch ist der Anteil an der Gesamtpopulation geringer. 
Außerdem werden keine flugunfähigen Jungvögel über die Straße geführt.  

 insgesamt hoher Beeinträchtigungsgrad - erheblich 

6.3.2.2 Scheuchwirkungen / Kollisionen / Vogelschlag an Glasfassaden 

Vogelschlag an Glas ist ein wichtiger Mortalitätsfaktor für Vögel. Dies ist für die 
geplanten Vorhaben umso wichtiger, da diese benachbart zu einem hochwertigen 
Vogelschutzgebiet geplant sind. Vögel haben nicht die Fähigkeit, spiegelnde 
Glasfassaden als Hindernis wahrzunehmen. Vermehrter Vogelschlag an Gebäuden ist 
dann zu erwarten, wenn Gebäudeelemente mit freien Durchsichten oder spiegelnden 
Glasfassaden geplant sind (LAG-VSW 2019). Dies betrifft sowohl Brut- als auch 
Zugvögel, insbesondere wenn es sich um höhere Gebäude handelt. Nach aktuellen 
Untersuchungen können jedoch auch z-B- kleinere Wartehäuschen in der freien 
Landschaft Ursache für Vogelkollisionen werden (dergl.). 

Das Kollisionsrisiko ist generell bei freistehenden Glaswänden (Wartehäuschen, 
Lärmschutzwände, verglaste Brücken / Verbindungsgänge) und Gebäudeteilen mit 
Durchsicht oder Scheiben mit stark reflektierender Beschichtung besonders hoch, 
weiterhin auch bei Gebäuden in der Nähe von naturnahen Flächen, hohen Gebäuden 
mit Außenbeleuchtung oder Glasreklame und größeren Scheiben, die über ca. 6 qm 
hinausgehen (dergl.). 
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Beim Bau von geplanten Wintergärten als Anbau zu den bestehenden Kiosken in 
Elpersbüttel und Nordermeldorf ist es grundsätzlich möglich, dass es zu vermehrten 
Kollisionen von Vögeln an den Glasflächen kommt. Das kann insbesondere dann 
geschehen, wenn Durchblicke entstehen, die Vögel also hinter der Glasscheibe weitere 
„Landschaft“, z.B. Gebüsche oder Hecken zu Gesicht bekommen. Weiterhin ist auch in 
der Architektur der neuen Gebäude in Meldorf (Ferienhäuser sowie Nationalparkhaus) 
zu berücksichtigen, dass es nicht zu einer höheren Mortalität durch Vogelschlag 
kommt, hierfür sind Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. 

 hohe Beeinträchtigung -  erheblich 

6.3.2.3 Zunahme der nächtlichen Beleuchtung 

Bei Vögeln werden Beeinträchtigungen durch Licht während der Brutzeit von solchen 
während der Zugzeit unterschieden. Kunstlicht kann hier zu Änderungen der zeitlichen 
Aktivitätsmuster führen, z.B. Gesang während ungewöhnlicher Tages- oder 
Jahreszeiten (ABT 1997) oder verfrühter Brutbeginn. Damit ist jedoch nicht 
zwangsläufig eine Beeinträchtigung verbunden, sondern die Vögel nutzen im Gegenteil 
eine Möglichkeit zur Erweiterung ihres Lebensraumes (ABT & SCHULTZ 1995).  

Bei den Zugvögeln können nachtziehende Vogelarten in Abhängigkeit von der 
Witterung durch Kunstlicht in ihrer Orientierung gestört werden, im schlimmsten Fall 
durch einen Direktanflug der Lichtquelle (SCHMIEDEL 2001). Das tritt jedoch nur bei 
blendenden Lichtquellen (Bsp. Leuchttürme) bei bestimmten Wetterlagen auf 
(BALLASUS et al. 2009).  

Die Lichtemissionen eines Wohngebietes bzw. Ferienhausgebietes oder des 
Nationalparkhauses sind nicht genau vorherzusagen, denn ihre Stärke hängt stark von 
den Vorlieben und Gewohnheiten der einzelnen Bewohner bzw. Nutzer ab. Im 
Vergleich zu gezielter Außenbeleuchtung (Wegebeleuchtung) oder beleuchteten 
Werbetafeln ist sie vergleichsweise moderat und führt nicht zu Irritationen von Vögeln 
oder Fledermäusen. 

Generell ist auch aus übergreifender tierökologischer Sicht für Insekten und 
Fledermäuse die „Lichtverschmutzung“ in den bislang weitgehend unbeleuchteten 
Gebieten möglichst gering zu halten. In Nordermeldorf wie auch in Elpersbüttel ist eine 
gewisse Abschirmung durch die angrenzenden Hecken und Gebüsche vor Abstrahlung 
lichtemittierender Quellen gegeben. Die Vorhabensgebiete in Meldorf liegen wiederum 
abseits der Vogelschutzgebiete und auch der mutmaßlichen Schlafplätze von 
Vogelarten auf Sandbänken im Kronenloch. Für die einstöckigen Ferienhäuser wird 
auch aufgrund von Gardinen oder Jalousien nicht von einer erheblichen Lichtemission 
in die Schutzgebiete ausgegangen. Es werden voraussichtlich auch Wege und Plätze 
in den Vorhabensgebieten in Nordermeldorf und Elpersbüttel bestrahlt. Hierfür sind 
Minimierungsmaßnahmen in Bezug auf die Lichtquelle und die Abstrahlung notwendig. 
Lichtquellen in der freien Landschaft in die Wiesengebiete sind unzulässig. 
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 hohe Beeinträchtigung - erheblich 

6.3.2.4 Akustische und optische Störungen durch Tourismus - Allgemeines 

Im Folgenden wird die Erheblichkeit von zunehmenden betriebsbedingten Störungen, 
die von Menschen durch ihre Anwesenheit verursacht werden, diskutiert. Als 
Grundlage dienen hierbei im Wesentlichen die Aussagen aus den 
Artenschutzgutachten (LUTZ 2021 a, b, c). 

Durch den Ausbau der touristischen Infrastruktur ist mit einer Zunahme der 
Besucheranzahl und einer stärkeren Frequentierung der durch Touristen genutzten 
Bereiche zu rechnen. Insbesondere im Bereich des Hafens werden das 
Besucheraufkommen und die Nutzungsintensität durch den Betrieb des 
Nationalparkhauses (geschätztes Potenzial 9.000 Besuchern jährlich; vornehmlich 
Rekrutierung bereits vorhandener Speicherkoog-Besucher, zusätzlich 
Veranstaltungsgäste) und die Entwicklung der Ferienhäuser und Hausboote (ca. 180 
Betten) ansteigen. Ein Teilziel der Tourismusförderung ist auch die Ausdehnung der 
Saison in die kühleren Jahreszeiten. Die Anzahl der Besucher in den 
Freizeiteinrichtungen nimmt lokal zu und damit auch graduell die Zahl der Besucher in 
der weiteren Umgebung (Radtouren, Spaziergänger, Naturbeobachter). In Elpersbüttel 
und Nordermeldorf werden mit den Planungen erstmalig (genehmigte) 
Übernachtungen möglich sein, die zu einer Ausdehnung der touristischen Nutzung in 
bisher ungestörte Zeiten führt. Die Anzahl der Übernachtungsgäste bleibt jedoch hier 
vergleichsweise gering. 

Für neue Touristen im Speicherkoog werden folgende Sachverhalte vorausgesetzt: 

- Zielgruppe für die weitere touristische Entwicklung sind gem. den Vorplanungen 
keine Menschen, die besonderes Interesse an lärmemittierenden und oder 
nächtlichen Veranstaltungen haben, sondern vorrangig Naturliebhaber, 
sogenannte „Best Ager“, Gäste mit Interesse an naturgebundenen Aktivitäten 
im Freien (Wandern, Radfahren) etc. Die geplanten Übernachtungs-
möglichkeiten sind hierauf ausgerichtet. 

- Eine touristische Nutzung insbesondere für die Naturbeobachtung ist gemäß 
Managementplan für die Natura 2000 Gebiete ausdrücklich erwünscht. Im 
Managementplan sind Einrichtungen für die Naturbeobachtung festgelegt 
(Aussichtspunkte, Aussichtstürme). 

- Unterschieden werden muss klar in Vollzugsdefizite bisheriger Restriktionen 
(Geschwindigkeitsübertretungen, unerlaubtes Betreten von Flächen bzw. 
Befahren von für den Durchgangsverkehr gesperrten Straßen) und den 
tatsächlichen „erlaubten“ Störungen durch die bisherigen Touristen / 
Tagesbesucher. 

- Der Meldorfer Speicherkoog wird nicht nur von den Menschen aus dem 
dortigen Übernachtungsangebot aufgesucht. Die Tagesbesucher, welche den 
weitaus größten Anteil ausmachen, rekrutieren sich aus einem weitaus 
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größeren Umfeld. Die geplanten Vorhaben haben hierauf und die damit 
verbundenen Störungen keinen Einfluss. 
 

Die unterschiedlichen Aspekte des Themas werden im Folgenden thematisch 
gegliedert. 

Qualität der touristischen Nutzung 

Mit dem Auftreten generell neuartiger Nutzungsformen und damit bisher im Meldorfer 
Speicherkoog unbekannter, betriebsbedingter Effekte auf die im Wirkbereich 
vorhandenen Lebensräume und Arten ist aufgrund der Vorgaben der B-Pläne tagsüber 
nicht zu rechnen. Die üblicherweise im Rahmen von touristischer Nutzung auftretenden 
Wirkungen sind bereits jetzt in den Vorhabensbereichen festzustellen. Zu nennen sind 
hier insbesondere das regelmäßige Auftreten von Kraftfahrzeugen, Radfahrern, 
Spaziergängern (auch mit Hunden), Joggern, Naturbeobachtern und Wassersportlern, 
von denen insbesondere Kollisionen oder Scheuchwirkungen ausgehen können. Es ist 
nicht zu erwarten, dass sich neue Besucher aus dem neuen Angebot wesentlich 
anders verhalten als die bisherigen Besucher. Die Qualität der zu erwartenden 
betriebsbedingten Wirkungen ist tagsüber vergleichbar mit der Qualität der im Gebiet 
bereits jetzt regelmäßig auftretenden Wirkungen.  

Die Qualität der Nutzungen ist jedoch durch die Planung von Ferienhäusern, 
Hausbooten in Meldorf sowie Zeltplatz / Kajüten in Nordermeldorf und die 
Wohnmobilnutzung in Elpersbüttel (nunmehr als genehmigte Nutzung) zu den 
Randzeiten und nachts als neu zu betrachten. Die Aktivitäten in dieser Zeit sind andere 
als tagsüber. Bei Wohnmobil- und Zeltplatzübernachtungen wird es vermehrt auch 
draußen Aktivitäten in bisher nicht genutzten Randzeiten gehen. Dies ist sowohl in der 
Qualität (Lagerfeuer, akustische und optische Einwirkungen) als auch in der Quantität 
(Ausdehnung der Aktivitätszeiten, s.u.) zu berücksichtigen. 

Quantität der touristischen Nutzung 

Das Ausmaß und die Schwere der Störungen von Wildtieren sind nicht direkt von der 
Anzahl der jeweils anwesenden Personen abhängig, sondern von der Größe der 
gestörten Fläche, deren Bedeutung für die Population und dem Zeitraum, in dem die 
Störung auftritt.  

Wenn durch die vermehrte Personenzahl eine Ausdehnung der Störzeiten und/oder 
der gestörten Fläche erfolgt, kann es zu zusätzlichen Störungen von Vögeln und 
anderen Tieren kommen. Das wäre der Fall, wenn durch die Verwirklichung der 
Planungen nicht nur einfach mehr Besucher aufträten, sondern diese Besucher auch 
zusätzliche Flächen und/oder Tageszeiten in störender Weise nutzen würden. 

Die derzeitige regelkonforme Nutzung der Wege, Parkplätze und anderer gewerblicher 
und touristischer Einrichtungen ist offenbar verträglich mit der derzeit vorgefundenen 
Avifauna. Die sich auf den ausgewiesenen Wegen bewegenden Fußgänger, 
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Radfahren und Kraftfahrer führen augenscheinlich nicht zu Störungen, die das Gebiet 
entwerten.  

Illegale Handlungen 

Besonders relevante Störungen in Schutzgebieten entstehen durch Übertretungen von 
Regelungen zum Schutz der Natur (z.B. außerhalb der gekennzeichneten Wege zu 
gehen, fahren oder zu zelten, Feuer entzünden, unerlaubtes Betreten von Flächen, 
unerlaubtes Surfen, Angeln und Bootfahren in geschützten Gebieten usw.). Die Anzahl 
von Personen, die Schutzregeln übertreten, ist jedoch nicht abhängig von der 
Gesamtzahl sich im Raum um das jeweilige Schutzgebiet aufhaltender Personen, 
sondern von Einzelhandlungen weniger. Die Zahl solcher Einzelhandlungen ist nach 
Erfahrungen in Schutzgebieten nicht von der Zahl der Besucher, sondern von der 
Qualität (Überwachung und Durchsetzung) der Besucherlenkung abhängig (INGOLD, 
2005).  

In einem Raum wie dem Meldorfer Speicherkoog, in dem bereits seit Jahrzehnten eine 
Nutzung durch Besucher mit der entsprechenden Infrastruktur besteht, könnte es zu 
einer Erhöhung der Zahl von Störereignissen für Tiere kommen, wenn 
Regelübertretungen zunehmen würden. Maßnahmen zur Abwehr solcher illegalen 
Handlungen wären hier Besucherlenkungsmaßnahmen. 

Das derzeitige Niveau der illegalen Handlungen ist schwer zu bestimmen. 
Insbesondere dort, wo Wasserflächen nahe an öffentlichen Wegen liegen, kommt es 
laut mündlicher Schilderungen zu Übertretungen. Eine konkrete Einschätzung der 
Häufigkeit solcher Ereignisse ist wegen des Fehlens einer aussagekräftigen 
Dokumentation nicht möglich.  

Von den (potenziell zunehmenden) Störungen betroffen sind insbesondere die 
Wasservögel bzw. „Schwimmvögel“ an den Ufern der Gewässer, an denen Wege 
entlangführen. Dort wird es am häufigsten zu Abweichungen von Wegen bzw. 
Befahrensregeln der Wasserflächen kommen. Die Vögel der Röhrichte und 
Weidengebüsche werden nur punktuell betroffen, denn diese Biotope werden nicht 
großflächig betreten. Zudem sind die dort anzutreffenden Arten nur über sehr kurze 
Distanzen störanfällig. 

Die Grünlandflächen und deren Brutvögel (z.B. Feldlerchen, Kiebitz, Uferschnepfe) 
sind durch Weidezäune und das Weidevieh wirksam gegen häufiges illegales Betreten 
geschützt. Dort sind Störungen durch illegales Betreten eher nicht zu erwarten. 

Die dichten Weidengebüsche des Untersuchungsgebietes werden von relativ 
störungsresistenten Arten besiedelt. Die dort anzutreffenden Arten sind nur über sehr 
kurze Distanzen störanfällig. Zudem sind diese Biotope für illegales Betreten 
unattraktiv. Dort sind keine relevanten Störungen zu erwarten. 
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Räumliche Ausdehnung der Störwirkungen 

Eine durch die Umsetzung der Vorhaben ausgelöste räumliche Ausdehnung der 
regelmäßig von Touristen genutzten Bereiche ist nicht zu erwarten, da die Flächen mit 
Betretungserlaubnis nicht bedeutend vergrößert werden und keinesfalls in neue, 
sensible Bereiche ausgedehnt werden. Der Hafen mit seinem Umfeld 
(Informationszentrum „Wattwurm“) gehört auch gegenwärtig zu den regelmäßig von 
Menschen aufgesuchten Bereichen im Meldorfer Speicherkoog. Sie sind von den 
gewerblichen und freizeittouristischen Nutzungen sowie von einem gewissen 
Verkehrsaufkommen geprägt. Außerdem werden alle existierenden öffentlichen 
Straßen und Wege auch jetzt schon von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern 
frequentiert. Eine Erschließung bisher ungenutzter Bereiche des Speicherkoogs durch 
die Vorhaben ist nicht vorgesehen. Auch die für die Nutzung durch Wassersportler 
ausgewiesenen Wasserflächen (der Surfsee, das Hafenbecken und Wasserflächen 
außendeichs) behalten ihre ursprüngliche Ausdehnung. Bestimmte Stellen, welche 
durch das Vorhandensein von Bänken oder wegen ihrer besonderen Eignung für 
Naturbeobachtungen zum Verweilen einladen, werden auch gegenwärtig regelmäßig 
gezielt aufgesucht. Die Entwicklung zusätzlicher Rast- oder Beobachtungspunkte ist 
nicht vorgesehen, jedoch wird eine Umgestaltung einzelner „Beobachtungspunkte“ 
erwogen. Ziel ist eine effektivere Besucherlenkung, welche eine naturverträglichere 
und störungsärmere Beobachtung des Naturgeschehens ermöglichen soll. 

Im Ergebnis ist keine räumliche Erweiterung des von der touristischen Nutzung (inkl. 
illegale Handlungen) betroffenen Raums und somit keine räumliche Ausdehnung von 
Störungen zu erwarten. 

Zeitliche Ausdehnung der Wirkungen  

Durch die Schaffung von zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten und das weitere 
touristische Angebot ist es grundsätzlich denkbar, dass es zu einer Änderung der im 
Rahmen der touristischen Nutzung ablaufenden Tagesperiodik kommt. Das wäre 
beispielsweise dann der Fall, wenn sich die touristischen Nutzungsaktivitäten in bisher 
ungenutzte Tagesrandzeiten ausdehnen. Die Auswertung der Verkehrserhebung zeigt, 
dass aktuell die ersten Fahrzeuge ab 6 Uhr morgens und die letzten bis 23 Uhr 
festzustellen sind. Die Kernzeit in der tageszeitlichen Verteilung (am 21.08.2011) 
begann 9 Uhr und endete um 19 Uhr, diese Zeit entspricht wahrscheinlich auch der 
Zeit, in der Tagesgäste im Gebiet allgegenwärtig sind. Letzte Besucher scheinen in 
geringer Zahl, aber über den gesamten späteren Abend und bis in die späte Nacht aus 
dem Gebiet abzufahren. Auch die Öffnungszeiten des geplanten Nationalparkhauses 
liegen innerhalb des aktuellen hauptsächlichen Nutzungszeitraums. Da das neue 
zusätzliche Angebot für Tagesgäste nicht in den Tagesrandzeiten besteht, wird sich 
durch eine zunehmende Tagesbesucherzahl keine zeitliche Verschiebung der Nutzung 
der Wege ergeben.  
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Es ist eher zu erwarten, dass die 180 (bei voller Auslastung) übernachtenden Urlauber 
am Meldorfer Hafen bzw. auch die Übernachtungsgäste in Nordermeldorf und 
Elpersbüttel dieses Nutzungsprofil in den frühen Morgen- und späten Abendstunden 
erweitern. Die Aktivitäten, welche außerhalb der bisherigen Nutzungszeiten ablaufen 
werden, sind dann allerdings primär im kleinräumigen Umfeld der Ferienhäuser bzw. 
Zelt- und Wohnmobilstellplätze zu erwarten, z.B. „Morgenspaziergang vor dem 
Frühstück“.  

Die Ferienhäuser und Hausboote am Meldorfer Hafen sind ganzjährig zu nutzen, so 
dass es zu einer saisonalen Ausweitung der Nutzung kommen kann. Es wird jedoch 
mit einer starken saisonalen Prägung gerechnet und zwar mit einer Belegung von 
realistisch 160 Tagen im Jahr, hauptsächlich in der Zeit zwischen April und Oktober. In 
jedem Fall ist mit einer Zunahme, dadurch auch des Verkehrs von Kraftfahrzeugen, in 
den saisonalen Randzeiten zu rechnen. Damit kann es zu einer zeitlichen Ausdehnung 
der Störungen durch Regelübertretungen kommen. 

Im Ergebnis ist mit einer Steigerung der zeitlichen Ausdehnung der touristischen 
Nutzung (inkl. Illegaler Handlungen) in die Tagesrandzeiten und die Nebensaison zu 
rechnen. Dadurch ist eine quantitative Zunahme der Störungen durch touristische 
Nutzung im Umfeld der Übernachtungsmöglichkeiten wahrscheinlich. 

6.3.2.5 Konflikte durch akustische Störungen  

Neue akustische Störungen sind insbesondere in den nunmehr nutzbaren Randzeiten 
zu betrachten. Auch wenn die Zielgruppe aus naturverbundenen und 
naturinteressierten Menschen besteht, ist nicht auszuschließen, dass es zu Störungen 
insbesondere in den abseits und beruhigt liegenden Bereichen in Nordermeldorf und 
Elpersbüttel randlich der Schutzgebiete kommt.  

Im Veranstaltungsraum in Nordermeldorf wie auch im geplanten Nationalparkhaus sind 
nach den Vorgaben über die künftigen Nutzungen lediglich Veranstaltungen mit Bezug 
zum Nationalpark, Naturerbe vorgesehen. Für diese Veranstaltungen ist eine 
akustische Außenwirkung unwahrscheinlich. 

6.3.2.6 Konflikte durch optische Störungen  

Neuartige optische Störungen werden vor allem innerhalb der Vorhabensgebiete zu 
erwarten sein. Wie oben ausgeführt, führen die Vorhaben tagsüber nicht zu neuartigen 
quantitativen Beeinträchtigungen abseits der Vorhabensgebiete. Die künftigen 
Übernachtungen sind als neuartige optische Störungen näher zu untersuchen. 

Die möglichen Konflikte durch Störungen in den einzelnen Vorhabensgebieten 
Nordermeldorf, Elpersbüttel und Meldorf werden in den Artenschutzprüfungen (LUTZ 
2021 a, b, c) abgehandelt. Im Wesentlichen sind hier Brutvogelarten der Gehölze, 
Gebäude und Ruderalfluren verbreitet, die nicht als Erhaltungsziele in dem SDB des 
Vogelschutzgebietes genannt werden.  
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Die von Rastvögeln genutzten Flächen sind größtenteils relativ weit von den 
Geltungsbereichen der B-Pläne entfernt. Die Geltungsbereiche selbst haben für 
Rastvögel keine Bedeutung. Dort wo die Rastgebiete enger an die Vorhabensbereiche 
angrenzen (Kronenloch), befinden sich Gehölze, welche eine abschirmende Funktion 
erfüllen. Für Rastvögel sind optische Störreize und Kulisseneffekte von deutlich 
größerer Bedeutung als Lärm (GARNIEL & MIERWALD 2010). Optische Effekte, welche 
aus den Geltungsbereichen heraus eine relevante Wirkung auf die Rastvögel ausüben, 
sind nicht zu erwarten. Im Ergebnis ist mit einer guten Abschirmung der überwiegend 
randlichen Gehölze auf die Umgebung zu rechnen, so dass sich optische Störungen 
aus den Vorhabensgebieten nicht in die Schutzgebiete auswirken werden. Relevante 
Fernwirkungen können aus den einzelnen Vorhabensgebieten nicht abgeleitet werden. 

 

Ermittlung der Erheblichkeit von Störungen durch touristische Nutzung: 

Im Gegensatz zu einem direkten Flächenverlust von Lebensraumtypen eines 
Schutzgebietes oder Lebensraumverlust für einzelne Tierarten sind Störungen schwer 
quantifizierbar und die Ermittlung der Erheblichkeit daher diffuser. Hierfür gibt es keine 
eindeutigen Parameter. Ansatzpunkte hierfür finden sich bei LAMBRECHT ET AL. (2004). 
Demnach ist eine Beeinträchtigung erheblich, wenn die Veränderungen oder 
Störungen in ihrem Ausmaß oder in ihrer Dauer dazu führen, dass ein Gebiet seine 
Funktionen in Bezug auf ein oder mehrere Erhaltungsziele oder den Schutzzweck nur 
noch in deutlich eingeschränktem Umfang erfüllen kann. Es muss sich um 
Beeinträchtigungen handeln, die sich auf die zu schützenden Arten mehr als 
unerheblich und nicht ganz vorübergehend auswirken können. 

Es kann durch die prognostizierten Wirkfaktoren nicht abgeleitet werden, dass die 
künftige touristische Nutzung zu einer starken Beeinträchtigung der Funktionen des 
Schutzgebietes führt. Allerdings sind zur Regelung und Vorbeugung unvorhersehbarer 
Aktionen oder Handlungen der Menschen im Rahmen der künftigen touristischen 
Nutzungen vorbeugend weitere Restriktionen erforderlich, die zu einer Vermeidung von 
erheblichen Störungen führen. Es ist daher im Rahmen einer „worst-case-Betrachtung“ 
zunächst von einer hohen Beeinträchtigung auszugehen. 

 hohe Beeinträchtigung - erheblich 

6.3.2.7 Konflikte durch Störungen entlang von Straßen für Brut- und 
Rastvögel 

Von KFZ, Fahrradfahrern, Joggern und Spaziergängern (teilweise mit Hunden) gehen 
optische und akustische Störungen aus, die sich auf störungsempfindliche Vogelarten 
auswirken könnten. Das Verlassen der Wege ist nicht erlaubt, so dass lediglich mit 
einer Beeinträchtigung in den Nahbereichen an die Straßen und Wege angrenzenden 
Flächen gerechnet werden kann. Auch für die von Straßen ausgehende Störung gilt, 
dass optische Reize wesentlich relevanter sind als der von einer Straße ausgehende 
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Lärm. Dabei stellen sichtbare Fußgänger und Radfahrer eine stärkere Störung dar als 
Kraftfahrzeuge (GARNIEL & MIERWALD 2010).  

Wirkung auf Brutvögel 

Die Wirkung auf Brutvögel ist artspezifisch sehr unterschiedlich. Während z.B. entlang 
der Hafenstraße aufgrund der hier herrschenden Biotopstruktur vorrangig eher 
unempfindliche und weit verbreitete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze angefunden 
wurden, ist in der offenen Landschaft im Wöhrdener Loch z.B. entlang der Deichstraße 
eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Störungen für Wiesenvögel gegeben.  

Eine durch die erwartete Steigerung des Verkehrsaufkommens verursachte erhebliche 
Störung der in der Umgebung der Hafenstraße brütenden Arten ist nicht zu erwarten. 
Viele der Arten kommen regelmäßig in Siedlungsbereichen vor, sie sind den von einer 
Straße ausgehenden Störungen gegenüber unempfindlich. Im Falle der als 
empfindlicher einzustufenden Arten ist davon auszugehen, dass die mit einer 
regelmäßig befahrenen Straße einhergehende Verringerung der Habitateignung im 
Umfeld der Straße bereits jetzt existiert. Auch bei einer entsprechend der Prognose 
steigenden Anzahl der Fahrzeuge pro Tag ändert sich dieser Zustand nicht, da es sich 
auch dann noch um eine verhältnismäßig wenig befahrene Straße handelt. GARNIEL 

UND MIERWALD (2010) ziehen zur Einschätzung des Effekts von Straßenverkehr auf 
Brutvögel die Verkehrsmenge als Bewertungsparameter heran. Hierzu bilden sie fünf 
Verkehrsmengenklassen, die niedrigste gilt für Verkehrsmengen bis zu 10.000 Kfz/Tag. 
Sowohl die derzeitige Nutzung der Straßen als auch die prognostizierte 
Verkehrsmenge liegen weit unter diesem ersten Schwellenwert. Selbst an dem 
meistfrequentierten Knotenpunkt des Gebiets, in dem Deich- und Hafenstraße 
zusammentreffen, wird zur Hauptsaison (Juli und August) eine durchschnittliche 
Verkehrsbewegung von lediglich 413 Kraftfahrzeugen (und 117 Fahrrädern) pro Tag 
vorhergesagt. Abhängig vom Wochentag und vom Wetter, werden an wenigen 
Ausnahmetagen auch Spitzenwerte von bis zu 2.956 Kraftfahrzeugen (und 893 
Fahrrädern) pro Tag erwartet (A+S 2020). Sogar dieser Wert liegt noch weit unter der 
Schwelle von 10.000 Kfz/Tag. Das bedeutet, dass die Nutzungsintensität der Straßen 
auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin auf dem niedrigen Niveau einer wenig 
befahrenen Straße liegen wird. Eine weitere Verringerung der Habitateignung im 
Umfeld der Straße über das gegenwärtige Maß hinaus ist daher auch für die Zukunft 
nicht anzunehmen.  

Neben der Hafenstraße führen auch die Deichstraße und der Dritte Querweg durch das 
Untersuchungsgebiet. Beide durchschneiden großflächige Offenlandbereiche. Auch die 
hier brütenden Vögel sind demnach von vom Straßenverkehr ausgehenden 
Störeffekten betroffen. Als betroffene Brutvögel können hier vor allem Wiesenvögel wie 
Uferschnepfe, Kiebitz, Feldlerche Wiesenpieper, Austernfischer und Rotschenkel 
festgestellt werden. Als Koloniebrüter sind Säbelschnäbler, Flussseeschwalbe und 
Lachmöwe vertreten und auch einige Brutpaare verschiedener Entenvögel wie 
Brandgans, Reiherente, Löffelente und Schnatterente brüten im Bereich des 
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Offenlandes bzw. seinen Randstrukturen. GARNIEL UND MIERWALD (2010) gehen bei 
Verkehrsmengen von unter 10.000 Kfz pro Tag von einem relativ geringen Effekte des 
Straßenverkehrs auf die Habitateignung für die meisten der in diesem Fall 
vorkommenden Arten aus. Ihre Untersuchungen ergeben eine Abnahme der 
Habitateignung von 25% im Bereich der jeweils artspezifischen Effektdistanz. 
Sonderfälle sind die Arten Uferschnepfe, Kiebitz und Rotschenkel, bei denen schwach 
befahrene Straßen, welche regelmäßig von Radfahrern und Fußgängern genutzt 
werden, noch stärkere Abnahmen der Habitateignung hervorrufen. Generell gilt 
allerdings auch im Falle der im Untersuchungsgebiet brütenden Offenlandarten, dass 
die vom Verkehr ausgehenden Störeffekte bereits jetzt wirken. Entsprechend der 
Ausführungen im vorangegangenen Absatz ist auch in diesem Fall anzunehmen, dass 
die prognostizierte Steigerung der Nutzung der Straßen keine weitere Verringerung der 
Habitateignung verursacht. 

Störungen durch eventuell zunehmende illegale Handlungen eines zunehmenden 
Besucherbetriebes betreffen vor allem störungsanfällige Arten der Gewässerufer. Das 
sind im Wesentlichen die hier vorkommenden Arten der „Schwimmvögel“: Blässralle, 
Brandgans, Graugans, Höckerschwan, Löffelente, Reiherente und Schnatterente. Die 
anfällige Lebenssituation dieser Arten in der Brutzeit ist das Junge-führen nach dem 
Schlupf. Die noch nicht flugfähigen Küken können schlecht ausweichen und 
verbrauchen bei Ausweichreaktionen viel Energie. Betroffen sind die Vorkommen im 
Teilgebiet E (Abb. 9) am Nordrand des Kronenlochs.  

 teilweise hohe Beeinträchtigung – erheblich 

Wirkung auf Rastvögel 

Auch für die Rastvögel gilt in Bezug auf eine stärkere Frequentierung an den Straßen, 
dass optische Reize wesentlich relevanter sind als der von einer Straße ausgehende 
Lärm. Dabei stellen sichtbare Fußgänger und Radfahrer eine stärkere Störung dar als 
Kraftfahrzeuge (GARNIEL & MIERWALD 2010).  

Die erstellte Verkehrsprognose (A+S 2020) sagt eine vorhabensbedingte Steigerung 
des Verkehrs von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern voraus. Laut dieser Prognose bleibt 
die für die Monate November bis März zu erwartende Nutzungsintensität allerdings auf 
einem sehr niedrigen Niveau. An dem meistfrequentierten Knotenpunkt des Gebiets, in 
dem Deich- und Hafenstraße zusammentreffen, werden in diesem Zeitraum täglich 
durchschnittlich 128 Kraftfahrzeuge und 10 Fahrräder erwartet. An einem weiteren 
untersuchten Verkehrsknotenpunkt, welcher im für optische Störeffekte generell stärker 
empfindlichen Offenlandbereich des Untersuchungsgebiets liegt, ist die prognostizierte 
Verkehrsmenge noch geringer. Hier werden zwischen November und März 85 
Kraftfahrzeuge und 1 Fahrrad pro Tag vorhergesagt. Da insbesondere die Zahl der 
Fahrräder auch nach Umsetzung des Vorhabens sehr gering bleibt, ist eine durch die 
vom zusätzlichen Verkehr ausgehenden Störungen verursachte erhebliche 
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Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion für Rastvögel in der Zeit von November bis 
März nicht zu erwarten.  

Fußgänger werden in der Verkehrsprognose nicht berücksichtigt, allerdings müssen in 
der kalten Jahreszeit, insbesondere in weiterer Entfernung zu der neu geschaffenen 
bzw. modernisierten Infrastruktur, keine bedeutenden Zahlen an Fußgängern 
angenommen werden. Daher ist eine Beeinträchtigung der Rastvögel durch Fußgänger 
im Zeitraum zwischen November und März nicht anzunehmen. In diesem Zeitraum 
wird nur mit einer schwachen Belegung der Ferienhäuser gerechnet und auch das 
Nationalparkhaus soll zwar ganzjährig geöffnet sein, jedoch im Winter mit 
eingeschränkten Öffnungszeiten betrieben werden. Der mit diesen ganzjährig 
nutzbaren Angeboten in Zusammenhang stehende Personenverkehr wird sich 
wahrscheinlich auf den Bereich um den Hafen herum konzentrieren. Das Hafenbecken, 
das restliche Hafengelände und auch der benachbarte Surfsee sind jedoch von 
geringer Bedeutung für Rastvögel.  

Viele der erfassten Rastvogelarten kommen bereits im August und September, das 
heißt noch während der Hauptsaison des Tourismus, in großen Zahlen im Gebiet vor. 
Zu ihnen gehören beispielsweise Hauben- und Zwergtaucher, Kormorane, 
Blässhühner, viele der vorkommenden Entenarten, Silberreiher, aber auch seltenere 
bzw. in kleineren Zahlen auftretende Limikolen wie Kampfläufer, Uferschnepfen, 
Bekassine oder Grünschenkel. Die prognostizierte Frequentierung der Verkehrswege 
durch Kraftfahrzeuge und Fahrräder ist in den Monaten August und September mit 
durchschnittlich 413 Kraftfahrzeugen und 117 Fahrrädern pro Tag deutlich höher als im 
Winter. Demnach gibt es in dieser Zeit ein größeres Konfliktpotenzial zwischen den 
Rastvögeln und der touristischen Nutzung des Gebiets. In der weiteren Betrachtung 
wird daher das räumliche Zusammentreffen von Rastvögeln und touristischer Nutzung 
während der späten Hochsaison erläutert, betroffene Bereiche und Arten werden 
herausgestellt. 
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Abb. 33 Grafische Darstellung der Rastvogelvorkommen (ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 
2021) 

Die Gewässerflächen des Kronenlochs und des Miele Speicherbeckens gehören zu 
den für Rastvögel besonders bedeutenden Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet. 
Die Hafenstraße und die Deichstraße verlaufen teilweise in geringer Distanz entlang 
der Ufer dieser Gewässer. In weiten Teilen befinden sich Sanddorn- und 
Weidengebüsche zwischen der Straße und dem Ufer der Gewässer, teils sind die 
Gehölze jedoch auch auf längeren Strecken oder an kurzen Abschnitten unterbrochen. 
Hier besteht eine Sichtbeziehung und Störungen können insbesondere auf die ufernah 
gelegenen, freien Wasserflächen wirken. GARNIEL & MIERWALD (2010) beschreiben 
einen Störradius von 150 Metern für auf Wasserflächen rastende Enten und Taucher. 
In Abb. 33 ist die Nutzungsintensität der Flächen durch Rastvögel grob skizziert. In 
weiten Teilen werden die Wasserflächen, für welche eine Sichtbeziehung mit einer 
Distanz von weniger als 150 Metern zu den Straßen bzw. Aussichtspunkten besteht, im 
Speicherkoog nur mäßig bis schwach von Rastvögeln genutzt. 

In weiten Teilen sind lediglich sehr schwach von Rastvögeln genutzte Bereiche von 
optischen Störeffekten betroffen, dies gilt insbesondere für das Mielespeicherbecken 
und das Hafenbecken. Die westliche Hälfte des Mielespeicherbeckens wird intensiv als 
Surfsee genutzt und generell ist dort eine sehr geringe Dichte an Rastvögeln 
festzustellen. In den Randbereichen sind wenige Kormorane, Reiher oder Graugänse, 
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auf dem offenen Wasser sind vereinzelt Haubentaucher anzutreffen. Gelegentlich 
kommen aus wenigen Individuen bestehende Trupps von Enten vor. Sobald Surfer auf 
dem Wasser sind, ist nahezu kein Vogel mehr auf dem Wasser zu beobachten. Dieser 
Bereich hat unter den derzeit herrschenden Bedingungen keine wesentliche 
Bedeutung für Rastvögel. Auch eine eventuelle stärkere Nutzung des Surfsees kann 
keine relevante Verschlechterung für Rastvögel hervorrufen, sofern die Aktivitäten der 
Sportler auf den bisher ausgewiesenen Bereich beschränkt bleiben. 

Die Wasserflächen entlang des nördlichen Ufers des Kronenlochs werden stärker von 
Rastvögeln aufgesucht als der Surfsee und das Hafenbecken. Jedoch sind auch hier 
keine besonders hohen Dichten von Rastvögeln festgestellt worden. Alle in diesem 
Bereich festgestellten Arten kommen in anderen Bereichen der Gewässer mit deutlich 
höheren Individuenzahlen vor. Die potenziell von vermehrt auftretenden Störreizen 
betroffenen Bereiche stellen keinen essentiellen Bestandteil des durch diese Arten 
genutzten Lebensraums dar. 

Neben den Gewässern haben insbesondere auch die großräumigen offenen 
Landschaften mit freien Sichtverhältnissen im nördlichen Teil des 
Untersuchungsgebiets eine große Bedeutung für Rastvögel. In besonders großen 
Zahlen sind hier Nonnengänse, Goldregenpfeifer, Kiebitze, Stare anzutreffen.  

Die für Störungen empfindlichen Nonnengänse sind erst ab Oktober und etwa bis 
Anfang Mai da. In dieser Zeit wird nur wenig Verkehr im Bereich des Offenlandes (April 
- Mai: 13 Fahrräder und 174 Kfz; Oktober: 8 Fahrräder und 126 Kfz; Nov – März: 1 
Fahrrad und 85 Kfz) prognostiziert.  

Ein Konfliktbereich, in dem fast alle Arten vorkommen, ist der Hotspot Odinsloch. Das 
Odinsloch spielt eine besondere Rolle. Die Vielfalt der Arten ist groß, während die 
Individuenzahlen, verglichen mit anderen Teilen des Gebiets, dagegen eher geringer 
ausfallen. Gerade für Naturbeobachtungen wird das Odinsloch viel besucht. Bedeutung 
hat es allerdings insbesondere für sogenannte Seltenheiten.  

Insbesondere illegale Handlungen, d.h. Übertretungen von Schutzgebietsgrenzen und 
Handlungsge- und verboten, führen zu Störungen, die die Rastvögel zum Ausweichen 
zwingen, damit die nutzbare Rastfläche verkleinern und somit beschädigen.  

 teilweise hohe Beeinträchtigung - erheblich 

6.3.2.8 Zunahme von Prädatoren 

Generell ist zu befürchten, dass bodenbrütende Vogelarten oder Junge führende 
Brutvögel durch eine Zunahme von Fressfeinden (Prädatoren) dezimiert werden 
könnten. Prädatoren könnten zunehmen, wenn sich ihre Nahrungsgrundlage 
insgesamt verbessert, auch durch nicht sicher entsorgten Abfall, oder wenn 
Ansitzwarten für z.B. Greifvögel zunehmen, die von dort auf die Jagd gehen. 
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Abfall 

Unter der Maßgabe, dass Abfälle nicht frei verfügbar sind, ist nicht mit einer Zunahme 
von Prädatoren zu rechnen. Hierfür sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Abfälle 
sind in den Ferienhäusern in nicht für Tiere zugänglichen Behältern zu entsorgen, die 
hierfür zur Verfügung gestellt werden. Ebenso sind auch ausreichend bemessene und 
„tiersichere“ Abfallbehälter auf dem künftigen Wohnmobilstellplatz in Elpersbüttel sowie 
in den Übernachtungsmöglichkeiten in Nordermeldorf zur Verfügung zu stellen. 

Fahnenstangen, Beschilderungen 

Das Aufstellen von Schildern innerhalb der Siedlungs- oder Parkplatzflächen hätte 
keine besondere Wirkung. Das gilt ebenso für Schilder, die am Straßenrand aufgestellt 
werden. Das Aufstellen von Flaggen oder Schilder außerhalb der Siedlungsbereiche, 
z.B. in den Wiesenvogelbereichen, ist aus den B-Plänen nicht ableitbar. Diese wären 
genehmigungspflichtig. Im Zuge dessen sollten diese auch artenschutzrechtlich geprüft 
werden. 

Prädation durch Haustiere 

Eine Zunahme von Katzen, die als Prädatoren zu einer Beeinträchtigung von Vögeln 
führen könnten, ist durch die Vorhaben nicht gegeben, da Katzen in der Regel nicht mit 
in den Urlaub genommen werden.  

Auch Hunde könnten Bodenbrütern als Prädatoren gefährlich werden, wenn sie 
unangeleint herumlaufen.  

Bereits jetzt existiert im Schutzgebiet, auf dem Deich und an den Badestränden ein 
Leinenzwang für Hunde. Darüber hinaus sind hier, bis auf den Hundestrand in 
Nordermeldorf, Hunde in der Zeit vom 01.05. bis 30.09 verboten. Dieses ist auch 
zukünftig beizubehalten. Die Parkplätze in Nordermeldorf und Elpersbüttel sowie auch 
das Gebiet am Meldorfer Hafen ist vom Leinenzwang ausgenommen.  

 mittlerer Beeinträchtigungsgrad - nicht erheblich, Maßnahmen 
empfehlenswert 
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7. Übersicht über die erheblichen Beeinträchtigungen 

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Prüfung der Wirkfaktoren der 
Vorhaben in Abgleich mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete in Bezug auf ihre 
Erheblichkeit zusammengefasst.  

Für die Bereiche, bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen 
werden kann, werden in Kapitel 8 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung abgeleitet. 

Tabelle 19: Prognose erheblicher Wirkfaktoren  
Wirkfaktor betroffene 

Erhaltungsziele / 
LRT / Tierarten 

Erheblichkeit der 
Beeinträchtigungen 
- keine Beeinträchtigung 
 Beeinträchtigung nicht 
erheblich 
+ Beeinträchtigung 
erheblich 

Maßnahmen 
- nicht notwendig 
+  empfehlenswert 
++ notwendig 
 

stoffliche Stickstoffeinträge 
von KfZ 

LRT 1330 
Salzwiese 

LRT 1310 
Quellerwatt 

- - 

Kollisionen, Störungen Fischotter  -  

baubedingte Störungen 
(Schall, Optik) 

Rast- und 
Brutvögel 

 + 

Kollisionen mit 
Fahrzeugen 

Rast- und 
Brutvögel 

+ ++ 

Scheuchwirkungen / 
Kollisionen an 
Glasfassaden 

Rast- und 
Brutvögel 

+ ++ 

Nächtliche Beleuchtung  Rast- und 
Brutvögel 

+ ++ 

Akustische und optische 
Störungen durch Touristen 

Rast- und 
Brutvögel 

+ ++ 

Konflikte durch Störungen 
entlang von Straßen 

Rast- und 
Brutvögel 

+ ++ 

Zunahme von Prädatoren Rast- und 
Brutvögel 

 + 
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8. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

8.1 Baubedingte Störungen 

Baufahrzeuge sollten zur Vermeidung von Störungen der empfindlichen Bereiche 
insbesondere des Wöhrdener Lochs von der Hafenstraße (Vorhabensbereiche Meldorf, 
Elpersbüttel) bzw. den Dritten Querweg (Vorhabensbereich Nordermeldorf) den 
Speicherkoog anfahren. Dieses sind die kürzesten Routen mit den geringsten 
Störungen. Hierdurch werden insbesondere Fahrten über das Odinsloch an der 
Deichstraße und auch über die längere Zufahrt von Warwerort vermieden.  

Nächtliche Baustellen sind zur Vermeidung von Licht- und Lärmemissionen unzulässig. 
Für Beleuchtungen von Baustellen in den Randzeiten sind keine weiter reichenden 
Lichtquellen, wie z.B. Flutlicht erlaubt. 

8.2 Kollisionen mit Fahrzeugen 

Durch die Zunahme des Verkehrs besteht die Gefahr einer Zunahme von Kollisionen 
von Vögeln mit Fahrzeugen. Das Ergreifen von Maßnahmen zur deutlichen 
Verminderung des Risikos von Kollisionen mit Kraftfahrzeugen ist daher bei 
Umsetzung des Vorhabens erforderlich.  

Als für alle Vogelarten besonders wirksame Verminderungsmaßnahme ist in der 
Literatur die Begrenzung der Geschwindigkeit auf 40-50 km/h genannt (HAMMERICH 
1993, HODSON 1960 und WÄSCHER 1988 zit. in: BERNOTAT & DIERSCHKE, 2016). Bei 
einer Reduktion der Geschwindigkeit ganzjährig auf 40 km/h auf Hafenstraße, 
Deichstraße und Drittem Querweg sowie auf dem Deichverteidigungsweg wird eine 
Steigerung des aktuellen herrschenden Kollisionsrisikos – es sind gegenwärtig 60 
km/h, im Winter sogar 100 km/h erlaubt – vermieden und sogar gegenüber dem 
jetzigen Zustand reduziert.  

(Hinweis: eine Reduzierung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h wurde 
bei der Fachaufsicht des Kreises zwischenzeitlich beantragt und positiv beschieden. 
Die Umsetzung soll im 3. Quartal 2022 erfolgen.)  
Die Diskrepanz zwischen dem zunächst benannten Tempolimit auf 40 km/h und den 
beantragten 50 km/h wurde anhand der Fachliteratur und der verkehrlichen 
Anforderungen nochmals überprüft. Da das Tötungsrisiko für Vögel bei 
Fahrgeschwindigkeiten über 50 km/h signifikant steigt6, wird die Beschränkung auf 
diesen Wert zur Vermeidung eines erhöhten Tötungsrisikos für Vogelarten als 
ausreichend angesehen. Eine Einschränkung auf 40 km/h ist als worst-case fachlich 
nicht vereinbar mit der Vorgabe, dass bei behördlichen Anordnungen das am 
geringsten einschränkende Mittel gewählt werden soll. 

 
                                                
6  ffh-vp-info, Bundesamt für Naturschutz 2020 
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Die zur Zeit gesperrten Abschnitte auf dem Deichverteidigungsweg sind beizubehalten, 
auch hier ist für Inhaber des Erlaubnisscheins ein Tempolimit auf 50 km/h einzuführen.  

Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die auch zur Wirksamkeit des 
Tempolimits führen (z.B. dauerhafte Streckenradare auf der Hafenstraße, Schwellen 
auf der Deichstraße). 

8.3 Scheuchwirkungen / Kollisionen an Glasfassaden 

Durch die Nähe zu naturnahen Flächen ist generell ein signifikant höheres Risiko für 
Vogelschlag und Irritationen für Zugvögel gegeben (LAG-VSW 2019). Für die 
Vermeidung von Vogelschlag an Glasfassaden sind an neu zu errichtenden Gebäuden 
(Wintergarten Nordermeldorf und Elpersbüttel, Ferienhäuser und Nationalparkhaus in 
Meldorf) Maßnahmen zu ergreifen, die das Kollisionsrisiko wirksam senken. 

Gem. LAG-VSW (2019) kommen hierfür verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Zum 
Beispiel können große durchsichtige oder spiegelnde Scheiben in kleinere Elemente 
unterteilt werden. Größere Glasfassaden sollten durch zuverlässige Markierungen 
sichtbar gemacht. werden, weiterhin sind auch der Verzicht auf Durchblicke, 
Verdecken der Fenster durch Jalousien als Minimierungsmaßnahme möglich. Es kann 
auch sogenanntes „Vogelschutzglas“ verwendet werden, in dem sichtbare Linien 
eingearbeitet sind, die den Vögeln anzeigen, dass hier kein Durchfliegen möglich ist. 
Solches Glas wird bereits häufiger bei Schallschutzwänden, Windschutzbauten oder 
Bushaltestellen eingesetzt (LAG-VSW 2019). 

Insbesondere führen Häuser, die die umliegende Bebauung deutlich überragen, zu 
Irritationen des nächtlichen Vogelzuges (LAG-VSW 2019). Zugvögel lassen sich von 
Lichtquellen irritieren. Daher sind bei dem geplanten Nationalparkhaus in Absprache 
mit dem LLUR auch für die Innenbeleuchtung Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen 
(Abschalten während der Zugzeiten oder Abdunkelung). 

Das Kollisionsrisiko steigt unabhängig von Glasfassaden – auch in Gebieten mit 
Bedeutung für den Vogelzug mit Zunahme der Gebäudehöhe. Die geplanten 
Ferienhäuser in Meldorf werden sich in ihrer Architektur als Reihenhäuser in die bereits 
bestehende randliche Bebauung des Gewerbegebietes einfügen und deutlich niedriger 
ausfallen. Beim Bau des Nationalparkhauses sollte die Höhe der Bestandsgebäude im 
Meldorfer Hafen nicht deutlich überschritten werden. Höhere Bauten könnten zu einem 
zunehmenden Vogelschlag für Zugvögel führen und sind daher zu vermeiden. Die 
maximalen Gebäudehöhen und Geschossigkeiten sind in den B-Plänen festzusetzen. 

8.4 Nächtliche Beleuchtung 

Durch die Wahl geeigneter Beleuchtungsanlagen können Irritationen durch 
Lichtimmissionen für Tierarten weitgehend vermieden werden (EISENBEIS & EICK 2011, 
HELD et al. 2013). In der Vorhabensbeschreibung der Projekte in Elpersbüttel und 
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Nordermeldorf sind bereits naturverträgliche Beleuchtungen mit Abschirmung und nach 
unten geführtem Licht geringer Intensität beschrieben.  

Grundsätzliche Vorgaben für eine tier-verträgliche Außenbeleuchtung sind (SCHMID ET 

AL. 2008): 

- Abschalten von Beleuchtungen, wenn sie nicht benötigt werden 
(Bewegungsmelder) 

- Minimierung von Beleuchtungsdauer und Intensität, z.B. Verwendung von LEDs 
oder Natrium-Hochdrucklampen mit einer Meidung kurzwelliger Frequenzen 
und Verwendung von warm-weißem Licht bei ca. 3.000 Kelvin (EISENBEIS 2013) 

- abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehäuse 
- Verhinderung der Abstrahlung über die Horizontale 
- Verbot von Lasern und Reklamestrahlern 

Entsprechende Vorgaben sollten in die Festsetzungen und Hinweise der B-Pläne 
aufgenommen werden. 

8.5 Konflikte durch akustische und optische Störungen 

Wie in Kapitel 6.3.2.4 ff. ausgeführt, sind insbesondere die quantitativ und qualitativ 
neu zu bewertenden Störungen durch Übernachtungen als Wirkfaktor in den 
Maßnahmen zu berücksichtigen. Hierdurch könnte es vor allem in den 
Vorhabensbereichen von Nordermeldorf und Elpersbüttel zu einer Störung der 
angrenzend lebenden Vogelwelt kommen. Bereits jetzt sind jedoch auch schon durch 
die bestehenden Satzungen weitreichende Restriktionen bezüglich akustischen und 
optischen Störungen (Drohnen, Drachen, Tonübertragungsgeräte, musikalische 
Darbietungen), Feuer, Grillen etc. festgesetzt worden, die beibehalten werden müssen. 

Hier ist zu ergänzen, dass auch ganzjährig Feuerwerk jeglicher Art nicht erlaubt ist. 

Es ist auszuschließen, dass in den Veranstaltungsräumen in Nordermeldorf und im 
Nationalparkhaus Meldorf private Feierlichkeiten mit Live-Musik oder Tonbandmusik 
stattfinden dürfen, die nicht nur zu einem erheblichen Mehrverkehr, sondern auch zu 
einer akustischen Lärmbelastung führen.  

Die Satzungen sind ggf. bei weiteren zur Zeit nicht vorhersehbaren Störungen 
nachzubessern. 

8.6 Konflikte durch Störungen entlang von Straßen 

Im Managementplan der beiden Schutzgebiete werden besucherlenkende Maßnahmen 
behandelt. Einblicke aus der Hafenstraße in das südlich liegende Kronenloch sind an 
mehreren Stellen explizit vorgesehen. Weiterhin existieren auch Aussichtspunkte 
(Hide) an der Hafenstraße nach Süden in das Kronenloch (Abb. 8) und östlich vom 
„Wattwurm“ in das Kronenloch. Insbesondere sind aber im Bereich Hafenstraße / 
Kronenloch auch empfindliche, durch Wasservögel genutzte Bereiche vorhanden, die 
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vor weiteren Störungen abgeschirmt werden sollten. Auch die Situation am Vogel-
Hotspot Odinsloch führt zu regelmäßigen Störungen durch Vogelbeobachter.  

Die Besucherlenkung umfasst folgende Aspekte: 

- Erstellung eines Besucherlenkungskonzeptes mit ortskundigen 
Naturschützern 

- Ermittlung von empfindlichen und gestörten Bereichen mit der Ableitung 
geeigneter Maßnahmen 

- Sicherung der Ufer des Kronenlochs vor dem direkten Betreten (an Bänken 
und Sichtschneisen des nördlichen Kronenlochufers). Evtl. Zäune oder 
Hecken  

- Verbesserung der Beobachtungssituation am Odinsloch durch bessere 
Standplätze / Beobachtungsstände  

- neue, aktuelle Beschilderung 
- Verbesserung der Information bei Reglementierungen (Geschwindigkeits-

begrenzungen aus Gründen des Artenschutzes, „Junge-führende Küken“ 
o.ä.), Flyer etc. 

- ganzjähriges Tempolimit für Kfz (s. Kapitel 8.2) 

Eine Sicherung dieser Maßnahmen über die B-Pläne ist nicht möglich, da sie 
außerhalb der Geltungsbereiche und der planungsrechtlichen Regelungsmöglichkeiten 
liegen. 

8.7 Zunahme von Prädatoren 

Zur Vermeidung einer Zunahme von Prädatoren  

- sind Abfälle in den Vorhabensgebieten in dichten, für Tiere unzugänglichen 
Behältern zu verwahren 

- sind die bestehenden Abfallbehälter im Speicherkoog auf ihre 
Unzugänglichkeit für Tiere (Raubtiere, Krähen usw.) zu prüfen und ggf. zu 
ersetzen, auch neue Behälter im Speicherkoog müssen diese Anforderungen 
besitzen 

- ist ggf. die Anzahl von Abfallbehältern im Speicherkoog zu erhöhen, sofern 
es diesbezüglich problematische Bereiche gibt 

- sind Beschilderungen und Fahnenmasten sowie weitere Installationen in und 
an den großräumigen Wiesenflächen und Wasserflächen mit hoher 
Bedeutung für Brutvögel zu vermeiden bzw. ist deren die Genehmigung 
artenschutzrechtlich zu überprüfen 

- ist ein Leinenzwang für Hunde im gesamten Speicherkoog einzuführen. 

Auch diese Maßnahmen können nur unabhängig von den B-Plänen gesichert werden. 
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9. Beurteilung der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
durch andere zusammenwirkende Pläne und Projekte 

Gem. § 34 (1) BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre 
Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eine Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, 
wenn sie einzeln oder im Zusammenhang mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Durch das Zusammenwirken mehrerer, 
einzeln betrachtet nicht erheblicher Beeinträchtigungen kann die Erheblichkeits-
schwelle überschritten werden. 

Eine weiterführende Betrachtung im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsstudie ist dann 
vorzunehmen, wenn die Möglichkeit einer vorhabenbedingten Beeinträchtigung nicht 
ausgeschlossen werden kann (BMVBW 2004). Ergibt die Prüfung des Vorhabens, dass 
bezüglich eines Erhaltungsziels keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind, erübrigt 
sich eine Abschätzung anderer kumulierender Wirkungen. 

Voraussetzungen für eine mögliche Kumulation sind Auswirkungen anderer Pläne oder 
Projekte auf das jeweils von dem zu prüfenden Vorhaben betroffene gleiche 
Erhaltungsziel (LRT / Arten). 

Der Betrachtungszeitraum bezieht sich auf die Meldung des FFH-Gebietes (hier: seit 
Juni 2004), d.h. es müssen alle Vorhaben seit diesem Zeitpunkt berücksichtigt werden. 
Nur Vorhaben, deren Auswirkungen verlässlich absehbar sind, sind relevant. D.h. im 
Umkehrfall, soweit mögliche kumulierende Vorhaben planerisch lediglich angedacht 
sind, deren Umsetzung aber nicht konkretisiert bzw. formal gesichert ist (z.B. durch 
einen Planfeststellungsbeschluss oder eine behördliche Genehmigung), müssen diese 
nicht in der Kumulation berücksichtigt werden. 

Zur Bestimmung des räumlichen Bezuges, insbesondere bei sehr großen 
Schutzgebieten, ist immer das zur Genehmigung beantragte Vorhaben maßgeblich.  

Um den Aufwand zur Ermittlung kumulativer Projekte im Einzelfall, insbesondere bei 
sehr großen Schutzgebieten wie dem Wattenmeer, in Grenzen zu halten, ist zu 
ermitteln, welche Wirkfaktoren in welcher Reichweite betroffen sind. 

Für Schutzgüter (Arten und Lebensraumtypen), welche durch das beantragte 
Vorhaben nicht betroffen sind, ist auch keine Betrachtung kumulativer Effekte 
erforderlich. Das Gleiche gilt für Auswirkungen, welche aufgrund von Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung vollständig vermeidbar sind. Soweit Betroffenheiten von Arten 
und Lebensraumtypen nicht auszuschließen sind, ist eine Beurteilung erforderlich, in 
welchem Umkreis kumulativ wirkende Projekte zu recherchieren sind. Hierbei sind die 
Reichweiten und Intensitäten der vorhabenspezifischen Wirkungen kumulativer Pläne 
und Projekte von Bedeutung, soweit eine entsprechende Empfindlichkeit der 
relevanten Schutzgüter besteht (UHL ET AL.  2019). 

Voraussetzung für die effiziente Abfrage kumulativer Pläne und Projekte ist die 
Feststellung des Wirkbereichs des eigenen Projekts, um die betroffenen Schutzgebiete 
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und Erhaltungsziele sowie relevante, potenziell durch andere Projekte verstärkte 
Wirkfaktoren ermitteln zu können.  

Bei der Ermittlung betroffener Erhaltungsziele ist von der höchsten möglichen 
Empfindlichkeit auszugehen (z. B. Störradius der empfindlichsten Art, deren 
Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann). Auf der Basis konkreter 
Informationen, z. B. zum Vorkommen oder zum konkreten Schutzstatus, lassen sich 
der potenzielle Wirkbereich und damit gegebenenfalls auch der Suchraum für 
kumulative Pläne und Projekte weiter eingrenzen.  

9.1 Begründung für die Auswahl der berücksichtigten Pläne und 
Projekte 

Die Recherche der kumulierenden Projekte ist insbesondere bei sehr großen FFH-
Gebieten zeitaufwändig und mühsam. Allen kumulativen Vorhaben bzw. Planungen ist 
gemeinsam, dass sie bei den jeweils zuständigen Behörden mindestens angezeigt 
werden müssen. Da Schleswig-Holstein kein FFH-VP Kataster besitzt, in dem die auf 
ein Schutzgebiet wirkenden, auch nicht erheblichen Beeinträchtigungen in einer 
Datenbank zusammengefasst sind (gefordert u.a. bei UHL ET AL. 2019), wird im 
Hinblick auf die Beurteilung der kumulativ wirkenden Vorhaben auf eine 
Zusammenstellung der Unteren Naturschutzbehörde Dithmarschen (Stand November 
2019) zurückgegriffen. 

Die Auswahl der Vorhaben richtet sich danach, dass aufgrund der Lage oder der von 
ihnen ausgehenden Wirkfaktoren zum prüfenden Vorhaben Wechselwirkungen nicht 
ausgeschlossen werden können. 

9.2 Beschreibung der Pläne und Projekte mit kumulativen 
Beeinträchtigungen 

Auf der Grundlage der o.g. Zusammenstellung wurde für diese Vorhaben recherchiert, 
wo sie liegen und ob sie sich mit den Wirkfaktoren bzw. dem Wirkbereich der Vorhaben 
überschneiden. Grundlage für die Bewertung, ob diese Vorhaben kumulierend mit den 
Vorhaben wirken können, sind die zusammengestellten Wirkfaktoren in Tabelle 11 in 
dem Wirkbereich von Abb. 34. Der Wirkbereich beinhaltet den gesamten Speicherkoog 
und einen 500 m Radius zu den Vorhaben außendeichs. 
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Abb. 34 Relevanter Wirkbereich in Bezug auf die Kumulation 

 

Die Vorhaben sind mit den Ergebnissen der eigenen Recherche in folgender Tabelle 
und Abbildung zusammengestellt. 
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Abb. 35 Kumulative Projekte im Umfeld der Vorhaben 
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Tabelle 20: Mögliche kumulierende Projekte für das VSG DE 0916 Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete und FFH-Gebiet DE 0916-391 NTP 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete 

Recherche – Bemerkungen aufgrund eigener Internetrecherche 

Lfd. 
Nr. 

Projekt Verfahrensstand Recherche Kumulation? 

1 110-kV-Leitung Reinsbüttel-Strübbel, 
Planfeststellungsverfahren (PFV) 

im Bau Ersatzneubau der bestehenden Freileitung, 
insgesamt geringeres Kollisionsrisiko für Vögel als 
vorher, keine weiteren Scheuchwirkungen 

Außerhalb des Wirkbereiches 

2 110-kV-Leitung Marne/West-Süderdonn 
 

abgeschlossen  Außerhalb des Wirkbereiches 

3 380-kV-Freileitung, Westküstenleitung – 
Abschnitt 2 

im Bau Abschnitt 2: Süderdonn-Heide/West Außerhalb des Wirkbereiches 

4 500 kV-HGÜ Interkonnektor Tonstadt-
Wilster – NORDLink, PFV 

im Bau Erdkabel Büsum bis Wilster 
Verlauf der Trasse von Büsum nach 
Nordermeldorf kann nicht recherchiert werden 

Weitgehend außerhalb des Wirkbereiches. Die Trasse 
unterquert das FFH-Gebiet mit einer Bohrung im 
Wirkbereich der zu prüfenden Vorhaben beim 
Wöhrdener Hafenstrom. In Bezug auf die Vorhaben 
kommt es nicht zu einer Überschneidung von 
Wirkfaktoren und Beeinträchtigungen. Der Fischotter 
wird durch die Erdkabelverlegung nicht betroffen, da 
keine Wanderrouten zerschnitten werden und ein 
Vorkommen im Bereich des Wöhrdener Hafenstroms 
bislang nicht nachgewiesen wurde.  Gem. 
Planfeststellungsbeschluss ist das Vorhaben der 
Westküstenleitung mit den Erhaltungszielen der 
betroffenen Schutzgebiete, auch in Zusammenwirken 
mit anderen Vorhaben, verträglich (MELUR 2016b) 

5a Deichverstärkung Büsumer Koog 2013-2014 
fertiggestellt 

 Außerhalb des Wirkbereiches 

5b Umgestaltung Perlebucht Büsum 2013 fertiggestellt  Außerhalb des Wirkbereiches 
6 Kabelanbindung von Offshore Windparks 

(Cluster „HelWin“ und „SylWin“)  
2011-2013 
fertiggestellt, SylWin 
4 bisher unklar 

Offshore Windparks bei Helgoland und Sylt, 
Kabelanbindung (Erdkabel) von Büsum bis Büttel 

Das bereits verlegte Erdkabel verläuft parallel zu der 
geplanten Trasse von Nr. 4 (s. Landschaftsrahmenplan, 
Planungsraum III, Entwurf  S. 196, als Erdkabel keine 
Barrierewirkungen, keine anlage- oder 
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Lfd. 
Nr. 

Projekt Verfahrensstand Recherche Kumulation? 

betriebsbedingten Störungen 
7 Ausbau Hafenbecken IV Büsum 2013 fertiggestellt  Außerhalb des Wirkbereiches 
8 Hafen Friedrichskoog: Umgestaltung des 

Sperrwerks in ein Schöpfwerk 
im Bau? Gemäß dhsv-dithmarschen.de 2018 fertiggestellt Außerhalb des Wirkbereiches 

9 Fahrrinnenanpassung Unter- und 
Außenelbe 14,5 km 

im Bau 
 

 Außerhalb des Wirkbereiches 

10 Muschelkulturbezirke zur Gewinnung von 
Miesmuscheln (2000ha) 

fortlaufend 
 

Muschelkulturen im Bereich Sylt, Pellworm, 
Süderoogsand,  
Muschelfischerei nach Vorgaben auch in der 
Meldorfer Bucht (LKN 2017) 

keine Kumulation mit den Wirkfaktoren der geprüften 
Vorhaben, außerhalb des Wirkbereiches  

11 Treibselzwischenlagerplatz Altfelder 
Koog  

genehmigt 2016?  Außerhalb des Wirkbereiches 

12 Deckwerkverstärkung Nördliche 
Meldorfer Bucht 

2017 fertiggestellt zwischen Büsum und Warwerort  Außerhalb des Wirkbereiches 

13 Umbau Steertlochsiel in ein Schöpfwerk im Bau  Außerhalb des Wirkbereiches 
14 Unterhaltungsarbeiten DHSV, 

Spülarbeiten Speicherkoog/Miele 
abgeschlossen  keine Kumulation mit den Wirkfaktoren der geprüften 

Vorhaben, keine anlage- oder betriebsbedingten 
Störungen 

15 Deichverstärkung Friedrichskoog Vorplanungen  Außerhalb des Wirkbereiches 
16 Touristische Aufwertung Trischendamm Vorplanung  Außerhalb des Wirkbereiches 
17 Deichverstärkung Eiderabdämmung im Bau  Außerhalb des Wirkbereiches 
18 Austausch Sperrwerkstore Meldorfer 

Hafen 
 November 2019 abgeschlossen keine Kumulation mit den Wirkfaktoren der geprüften 

Vorhaben, keine anlage- oder betriebsbedingten 
Störungen 

19 Teilfortschreibung Regionalplan III – 
Sachthema Windenergie 

im Verfahren Gem. 3. Entwurf Regionalplan Windenergie 
befinden sich die nächsten Vorrangflächen in 
Nordermeldorf ca.> 5 km vom Wirkbereich der 
Vorhaben entfernt. 

Außerhalb des Wirkbereiches 

20 Naturschutzfachliche Aufwertung 
Kronenloch 

Vorplanung aufgeschoben, wird aus Kostengründen absehbar 
nicht weiter geplant (Kommunalunternehmen 
Dithmarschen Stand Januar 2020) 

keine absehbare Planung, daher keine Prüfung der 
Kumulation notwendig 
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9.3 Ermittlung und Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen 

Bei sehr großen Schutzgebieten kann die Kumulation von Eingriffen unangemessen 
sein, wenn sie funktional völlig unabhängige, räumlich getrennte Gebietsteile betreffen. 
Hierbei kann eine Begrenzung des Betrachtungsraums auf ein Teilgebiet gerechtfertigt 
sein, wenn ausgeschlossen werden kann, dass sich die Wirkräume mit anderen 
Vorhaben außerhalb des Teilgebietes überlagern (BERNOTAT in BERNOTAT & 

DIERSCHKE 2017). 

Ausgehend von den vier Vorhaben wird der Wirkraum durch die Wirkfaktoren der 
Vorhaben bestimmt. Die Wirkfaktoren betreffen (s. Kapitel 3.2, Tabelle 11) 
baubedingte, anlagebedinge und betriebsbedingte Störungen sowie eine Erhöhung der 
Mortalität durch Kollisionen mit Kfz. Die möglichen Störungen könnten sich auf 
Tierarten mit besonderer Bedeutung auswirken. Hierunter ist im FFH-Gebiet der 
Fischotter zu berücksichtigen; für alle anderen Arten mit besonderer Bedeutung konnte 
eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Weiterhin sind die Brut- und Rastvögel 
relevant. Auch Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen durch stoffliche Emissionen 
konnten im Rahmen der Prüfung (vgl. Kapitel 4.3 und 5) ausgeschlossen werden. 

Der Wirkraum in Bezug auf kumulative Vorhaben wird auf das im Managementplan 
eigenständig behandelte Teilgebiet Speicherkoog zuzüglich eines 500 m 
Pufferstreifens (s. Abb. 34) definiert. Weitergehende Beeinträchtigungen außerhalb des 
Speicherkoogs können durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.  

Mit dem Pufferstreifen von 500 m außendeichs werden Störungen in die Bereiche 
außerhalb des Speicherkoogs berücksichtigt und die ungünstigsten Angaben zu 
planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanzen bei Brut- und Rastvögeln abgedeckt 
(vgl. u.a. GARNIEL & MIERWALD 2010). Da die Miele als Wanderroute für den Fischotter 
sowie alle zuführenden Straßen innerhalb des Wirkbereiches liegen, ist auch der 
Fischotter ausreichend berücksichtigt. 

In Tabelle 20 wird für die Vorhaben im FFH-Gebiet eine Prüfung der kumulierenden 
Faktoren vorgenommen.  

Im Ergebnis können kumulierende Wirkungen ausgeschlossen werden, da 

- ein Großteil der zu prüfenden Vorhaben außerhalb des Wirkbereiches liegt 

- die räumliche Entfernung zwischen den Vorhaben ausreichend groß ist und 
akustische und optische baubedingte Störungen sich daher nicht summativ 
verstärken 

- baubedingte Störungen zeitlich versetzt stattfinden und begrenzt sind (bereits 
abgeschlossene Vorhaben) 

- weitere Wirkfaktoren im Hinblick auf den Lebensraum des Fischotters nicht 
relevant sind (keine Beeinträchtigungen, keine Störungen). 
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10. Zusammenfassung 

In den Gemeinden Nordermeldorf, Elpersbüttel und am Hafen in Meldorf sind 
touristische Infrastrukturen geplant. Hierdurch könnten die angrenzenden 
Schutzgebiete FFH-Gebiet 0916-391: „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ und das EU-Vogelschutzgebiet DE 
0916-491 „Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstenbereiche“ in ihren 
Erhaltungszielen erheblich beeinträchtigt werden.  

Die Vorhabensmerkmale und ihre Wirkfaktoren werden in Bezug auf die 
Erhaltungsziele der Schutzgebiete aufgezeigt und im Hinblick auf eine erhebliche 
Beeinträchtigung, auch unter Berücksichtigung weiterer möglicherweise kumulierender 
Vorhaben im FFH-Gebiet, geprüft.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Vorhaben der drei Kommunen mit den 
Erhaltungszielen der Schutzgebiete verträglich sind, sofern die beschriebenen 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen sicher umgesetzt werden. Diese sind: 

Konflikte im Zusammenhang mit dem Baubetrieb 

- keine nächtlichen Baustellen 
- Bauzufahrten über die bestehenden Straßen Hafenstraße und Dritter Querweg 

mit Tempolimit auf 40 km/h 
- Minimierung von Baustellenbeleuchtungen, keine Verwendung von z.B. Flutlicht 

Konflikte im Zusammenhang mit Verkehr 

- Ganzjährige Geschwindigkeitsbegrenzung auf Hafenstraße, Deichstraße und 
Drittem Querweg sowie auf dem Deichverteidigungsweg auf 50 km/h  

- Beibehaltung der Sperrung des Deichverteidigungsweges für den öffentlichen 
Verkehr 

Konflikte im Zusammenhang mit Anlagen 

- Verhinderung von Kollisionen von Vögeln an Glasfassaden wie z.B. geplantes 
Nationalparkhaus oder Wintergärten durch Minimierungsmaßnahmen (z.B. 
Vogelschutzglas, Markierungen gem. LAG-VSW 2019). 

- Vermeidung von nächtlichen Lichtimmissionen durch Innenbeleuchtungen im 
geplanten Nationalparkhaus durch Abdunkelung / Abschaltung (LAG VSW 
2019). 

- Begrenzung der geplanten Gebäudehöhe des Nationalparkhauses in Meldorf in 
Orientierung an den Bestandsgebäuden am Meldorfer Hafen.  

- Naturverträgliche Außenbeleuchtungen (Bewegungsmelder, Abstrahlung nach 
unten, Lichtfarbe, Lichtintensität, gem. HELDT ET AL. (2013), SCHROER ET AL. 
(2019), SCHMID ET AL. (2008) 

- Keine Zulässigkeit von Lasern und Reklamescheinwerfern 
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Konflikte im Zusammenhang mit Störungen durch Menschen / Tourismus 

- Besucherlenkungskonzept / Wegekonzept: In einem separaten Prozess mit 
Beteiligten und Ortskundigen des Speicherkoogs sind Konflikte zu lokalisieren 
und in einem Maßnahmenkonzept zu regeln. Hierzu gehören u.a. die nur 
geduldete Parksituation am Odinsloch, offene Sichtschneisen, die durch 
Anwesenheit des Menschen zu Schreck- und Fluchtsituationen der dort 
anwesenden Vögel führen, Abzäunung von empfindlichen Bereichen mit 
Zugang zu Uferbereichen, ganzjähriges Tempolimit auf den Zufahrtsstraßen auf 
50 km/h usw. 

- Verbesserung der Information zu Reglementierungen (Geschwindigkeits-
begrenzungen aus Gründen des Artenschutzes, „Junge-führende Küken“ o.ä.), 
Flyer etc. Die Akzeptanz für diese Maßnahmen steigt mit einer verständlichen 
und aufklärenden Informationsvermittlung. 

- Verbot von Feuerwerk 

Sonstige Konflikte / Maßnahmen 

- Verwahrung von Abfällen in tierunzugänglichen Behältern im gesamten 
Speicherkoog  

- Vermeidung weiterer Beschilderungen / Fahnenmasten / Installationen auf und 
an Wiesen- und Wasserflächen mit hoher Bedeutung für Brutvögel, 
artenschutzrechtliche Prüfung im Einzelfall 

- Leinenzwang im gesamten Speicherkoog 

Die beschriebenen Maßnahmen können nur zu einem geringen Teil über die 
Bauleitplanung verankert werden. Geeignete Instrumente stellen städtebauliche 
Verträge, Pachtverträge, Baugenehmigungsverfahren und insbesondere ein 
koordinierendes Besucherlenkungskonzept dar. Als ein erster Baustein dieses 
Konzeptes ist vom Kreis Dithmarschen ab Herbst 2022 ein hauptamtlicher 
Schutzgebietsbeauftragter für den Speicherkoog angestellt, der seinen Sitz für einen 
Zeitraum von zunächst 5 Jahren vor Ort an zentraler Stelle (nördlich des Meldorfer 
Hafens im Bereich des Surfspots) haben wird. 

Bei einer wirksamen Umsetzung der genannten Maßnahmen ist eine Verträglichkeit 
der Vorhaben mit den Erhaltungszielen und -gegenständen der Natura-2000-Gebiete 
gegeben. 

Es sind keine Kohärenzmaßnahmen notwendig. 
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1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Nordermeldorf möchte mit der Aufstellung des B-Plans 13 die 
touristischen und freiraumplanerischen Ziele der 7. Änderung des FNP im Bereich der 
Badestelle konkretisieren und planungsrechtlich sichern. Dazu zählen die bauliche 
Ergänzung und Sanierung des bestehenden Kiosk- und Strandbetriebsgebäudes sowie 
die Schaffung von einfachen Übernachtungsmöglichkeiten für Radtouristen. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,7 ha. 

Gemäß § 18 BNatSchG sowie § 1 (5) Zif. 7 und § 1a BauGB ist über die Belange von 
Natur und Landschaft im B-Plan zu entscheiden. Grundlage dafür bildet der 
Grünordnerische Fachbeitrag (GOFB). Dieser zeigt zum einen Schutz-, Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen zur Umsetzung der Ziele und Grundsätze von Naturschutz 
und Landschaftspflege (§ 1 BNatSchG) auf. Zum anderen benennt er Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild, ermittelt die Intensität der durch die Eingriffe verursachten 
Beeinträchtigungen und die dafür erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen (Abarbeitung 
der Eingriffsregelung). 

Bereits im Vorfeld zum B-Plan ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erstellt worden. In 
einer Relevanzprüfung wurden darin zunächst die artenschutzrechtlich bedeutsamen 
Arten ermittelt, Realkartierungen durchgeführt, die vom Vorhaben betroffenen 
relevanten Arten abgeprüft und dann für diese eine Konfliktanalyse hinsichtlich der 
Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG durchgeführt.  

Ebenfalls planungsvorbereitend wurden FFH-Verträglichkeitsprüfungen – unter 
Betrachtung aller derzeit laufenden Bauleitplanungen im Speicherkoog – durchgeführt. 

Die sich aus beiden naturschutzfachlichen Gutachten ergebenden Maßnahmen finden 
Eingang in den B-Plan. 

2 Bestandsaufnahme und –bewertung 

2.1 Lage im Raum 

Der 0,7 ha große Geltungsbereich des B-Plans 13 befindet sich im westlichsten Teil 
der Gemarkung von Nordermeldorf im Bereich des Speicherkoogs, nördlich des 
Meldorfer Hafens und der Gemeindegrenze zur Stadt Meldorf.  

Das Plangebiet umfasst nur den zentralen Bereich der Infrastruktureinrichtungen der 
Badestelle, nicht aber die nördlich und südlich gelegenen, ausgedehnten 
Parkplatzflächen. 
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2.2 Naturräumliche Gegebenheiten 

Die naturräumlichen Gegebenheiten des Speicherkoogs sind durch die Eindeichungen 
in den 1970er Jahren erheblich überformt worden, indem aus den ehemals außen-
bereichs liegenden Seeflächen Köge wurden. 

Das Relief der Flächen im Geltungsbereich ist eben und weist nutzungsbedingt auch 
nur kaum Höhenunterschiede auf. 

Für die Bodenentwicklung bildeten marine Sedimente das Ausgangsmaterial. Die 
Marschböden des Speicherkoogs setzen sich allgemein aus gering bis mäßig 
entwickelten Kalk- und Kleimarschen aus Feinsand, feinsandigem Schluff bis 
schluffigem Ton zusammen, bei denen der Prozess der Entsalzung noch nicht 
abgeschlossen ist. Genaue Kenntnisse über den Untergrund liegen nicht vor. 

Nach den vorliegenden allgemeinen Bodenkenntnissen handelt es sich bei den 
Flächen im Plangeltungsbereich um von Natur aus nicht bedeutsame oder 
empfindliche Böden. Die Bodenfunktionen sind im Bereich der bebauten Flächen durch 
Überbauung und Versiegelungen überformt. Lediglich auf den bewachsenen Flächen 
im Randbereich sind die Bodenverhältnisse ungestörter. 

Der Wasserhaushalt des Plangebietes ist durch die Errichtung des Speicherkoogs 
ebenfalls erheblich verändert worden, indem der in diesen Bereichen ehemals sehr 
starke Einfluss der Nordsee durch die Eindeichung und Regulierungsmaßnahmen 
weitgehend zurückgedrängt wurde, Überschwemmungen somit nicht mehr auftreten. 

Für das Grundwasser liegen keine genauen Daten vor, es ist jedoch von geringen 
Flurabständen auszugehen. Wegen der geringen Stärke der Deckschichten ist die 
Filterwirkung als gering einzustufen, bodenbedingt wird die Sickerwasserrate nur 
mittelmäßig sein. 

Oberflächengewässer bestehen im Geltungsbereich nur im südlichen Randbereich 
mit einem innerhalb der Gebüsche verlaufenden Graben. Im Westen grenzt der Deich 
das Plangebiet von der Nordsee ab. 

Das Klima des betrachteten Landschaftsausschnitts ist durch die Lage an der Nordsee 
und die vorherrschenden Windverhältnisse geprägt. Durch die Deichnähe des 
Plangebietes und die randlichen Gehölzstreifen entstehen auch windgeschützte Lagen. 
Kleinklimatische Belastungen treten nicht auf. 

2.3 Biotoptypen 

2.3.1 Methodik 

Die Flächen des Plangebietes wurden am 19.6.2019 kartiert und der aktuelle Bestand 
der Biotop- und Nutzungstypen gemäß Kartieranleitung Schleswig-Holstein, Stand 
2019 (LLUR 2019) eingestuft. Die Überprüfung bzw. Einstufung der gesetzlich 
geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 LNatSchG erfolgte nach der 
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aktuellen Biotopverordnung von 2019 (LANDESVERORDNUNG ÜBER GESETZLICH 

GESCHÜTZTE BIOTOPE). 

Eine Bewertung der Biotoptypen erfolgt am Ende der Biotopbeschreibung. 

2.3.2 Biotopstruktur 

Da zunächst ein weitaus größerer Geltungsbereich geplant war, wurde der Bestand für 
den Gesamtbereich aufgenommen und ist zum besseren Verständnis auch weiterhin 
im Bestandsplan enthalten.  

Das Plangebiet des B-Plans 13 wird von zwei Gebäuden mit befestigten Zuwegungen, 
umgebenden Rasenflächen und die Flächen einbindenden randlichen Gebüschen aus 
heimischen sowie angepflanzten nicht heimischen Gehölzen eingenommen. 

Folgende Biotoptypen wurden im erweiterten Bestandsgebiet erfasst und sind im 
Bestandsplan dargestellt: 

Tab. 1: Biotoptypen im erweiterten Untersuchungsgebiet 
X = innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans 13 
Biotopkürzel gem. Kartieranleitung SH (LLUR 2019) 
gesetzlicher Biotopschutz gemäß BNatSchG bzw. LNatSchG = § 

 Biotoptyp Biotop-
kürzel 

Geschützter 
Biotop 
(BNatSchG/ 
LNatSchG) 

Bewer-
tung 

 Küsten- und Meeresbiotope  
 Sonstiges brackwasserbeeinflusstes Grünland KGy § 8 
 Priel KWp § 8 
 Gehölze  
x Gebüsch aus nicht heimischen Arten HBx  5 
x Sonstiges Gebüsch HBy  5-6 
 Feldgehölz aus nicht heimischen Arten HGx  6 
 Binnengewässer  
 Naturnahes lineares Gewässer mit Röhrichten FLr § 6 
x Sonstiger Graben FGy  4 
 Sümpfe und Niedermoore  
 Schilf-, Rohrkolben-, Teichsimsen-Röhricht NRs § 7 
 Grünland  
 Mesophiles Grünland frischer Standorte GMm § 7 
 Artenarmes bis mäßig artenreiches Feuchtgrünland GYf  6 
 Mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland GYy  6 
 Biotoptypen im Zusammenhang mit baulichen Anlagen  
x Vollversiegelte Verkehrsfläche SVs  1 
 Teilversiegelte Verkehrsfläche SVt  2 
 Unversiegelter Weg mit und ohne Vegetation / 

Trittrasen 
SVu  6 

 Bankette, extensiv gepflegt SVe  5 
 Rasenfläche, arten- und strukturarm SGr  4 
x Rasenfläche, arten- und strukturreich SGe  5-6 
x Sonstige Bebauung im Außenbereich SDy  2 
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 Biotoptyp Biotop-
kürzel 

Geschützter 
Biotop 
(BNatSchG/ 
LNatSchG) 

Bewer-
tung 

 Kinderspielplatz Sek  4 
 Sonstige Lagerfläche SLy  2 
 Strukturtyp – Morphologische Merkmale  
 Landesschutzdeich 

(nur Nebenbiotop) 
XDl   

 

Aus der Auflistung wird deutlich, dass nur einige wenige Biotoptypen im 
Geltungsbereich des B-Plans vorkommen: Gebüsche, Rasenflächen, Graben, 
Verkehrsflächen, Gebäude. Die Beschreibung der Biotoptypen beschränkt sich auf 
diese. Auf eine Darstellung der weiteren Biotoptypen wird an dieser Stelle verzichtet. 

Gehölze außerhalb von Wäldern 
HBx Gebüsch aus nicht heimischen Arten 
HBy Sonstiges Gebüsch 
Verbreitung und Beschreibung: 
Der Bereich um die Strandbetriebsgebäude ist durch ein ca. 5-10 m breites, etwa 3-
5 m hohes Gebüsch (HBy) eingerahmt. Die Anpflanzungen setzen sich überwiegend 
aus Ölweide (Eleagnus angustifolia) und Sanddorn (Hippophae rhamnoides) 
zusammen. Größere und landschaftsprägende Bäume fehlen. 

Die Gebüsche sind dicht und bewirken eine Abschirmung des zentralen Bereichs der 
Badestelle zu den nördlich und südlich angrenzenden Parkplätzen. Nach Westen 
Richtung Deich bestehen keine Gebüsche. 

Im Umfeld des westlichen Gebäudes wurden kleinere Gebüsche aus nicht heimischen 
Arten (HBx; z.B. mit Kartoffel-Rose (Rosa rugosa)) aufgenommen. 

 
Blick von Osten Richtung Deich 

 
Blick vom Deichverteidigungsweg Richtung 
Osten 

Biotopschutz: 
Kein Biotopschutz 
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Binnengewässer 
FGy Sonstiger Graben 
Verbreitung und Beschreibung: 
Innerhalb des südlichen Gebüschsaumes befindet sich ein temporär wasserführender 
Graben (FGy). Er ist weitgehend verschattet und überwachsen. 

Biotopschutz: 
Kein Biotopschutz 

Biotoptypen im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 
SVs Vollversiegelte Verkehrsfläche und sonstige vollversiegelte Fläche 
SGe Rasenfläche, arten- und strukturreich 
SDy Sonstige Bebauung im Außenbereich 
Verbreitung und Beschreibung: 
Der Biotoptyp Rasenfläche, arten- und strukturreich (SGe) nimmt den größten Anteil im 
Plangebiet ein. Die Flächen im Umfeld der Gebäude werden regelmäßig genutzt und 
gepflegt. Im Außenbereich gibt es einen Sitzbereich sowie einen Fahrrad-Abstellplatz. 

Vom Deichverteidigungsweg führen schmale befestigte Wege zu den beiden 
Gebäuden. Zudem besteht im westlichen Bereich ein Informationsstand. 

Biotopschutz: 
Kein Biotopschutz 

2.3.3 Geschützte Biotope 

Die geschützten Biotope sind für das erweiterte Untersuchungsgebiet in Nordermeldorf 
in der folgenden Tabelle zusammengefasst (siehe auch Verortung im Bestandsplan).  

Tab. 2: Geschützte Biotoptypen im erweiterten Untersuchungsgebiet 
Biotopkürzel gem. Kartieranleitung SH (LLUR 2019) 
VO: Nummer des geschützten Biotops gem. Biotopverordnung 

Kürzel Biotoptyp Lage VO 
KGy Brackwasserbeinflusstes 

Grünland 
außerhalb Untersuchungsgebiet 
nördlich und nordöstlich 

5f 

KWp Priel außerhalb Untersuchungsgebiet östlich 5g 
FLr Naturnahes lineares 

Gewässer mit Röhrichten 
nördlich parallel der zuführenden 
Straße 

2c 

NRs Schilfröhricht im nordöstlichen Untersuchungsgebiet 2c 
GMm Mesophiles Grünland 

frischer  Standorte 
außerhalb Untersuchungsgebiet 
südöstlich und südlich 

11 

 

Daraus und der vorangegangenen Beschreibung der vorkommenden Biotoptypen wird 
ersichtlich, dass sich innerhalb des Plangebietes des B-Plans 13 keine gesetzlich 
geschützten Biotope befinden. 
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2.3.4 Biotopbewertung 

Eine Bewertung der Biotoptypen erfolgt nach dem neunstufigen Bewertungsschlüssel 
der Kartieranleitung Schleswig-Holstein (LLUR 2019). 

Die Gesamtbewertung der Biotope vermittelt den Wert des Biotops aus Sicht des 
Naturschutzes. Sie lehnt sich an die Bewertungsstufen der Biotopbewertung für die 
Biotopkartierung der Stadt Hamburg (2006 / 2019) und von Kaule (1986) an. Sie wird 
ausschließlich auf der Grundlage der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten 
Angaben ermittelt.  

Tab. 3: Biotopbewertung - Erläuterung 
Tabelle gem. Kartieranleitung SH (LLUR 2019) 
W  Biotopwert  Erläuterung  
9  Herausragend  Biotop hohen Alters (500 Jahre und älter). Biotope bzw. wertbestimmende Teile 

von Biotopkomplexen mit herausragender, oft internationaler oder nationaler 
Bedeutung. Natürliche oder naturnahe Biotope mit herausragender 
biotoptypischer Artenausstattung und nahezu ohne Störung. In Schleswig-
Holstein meist nur noch in ausgewiesenen Schutzgebieten. Beispiele: 
Herausragende Biotope der Moore, Küsten- und Binnendünen, Watten, 
Steilküsten, Salzwiesen, Strandseen, Seen, Fließgewässer, Bachschluchten 
und alte Laubwälder.  

8  Hochgradig 
wertvoll  

Biotop hohen Alters (200 bis 500 Jahre alt). Biotope bzw. wertbestimmende 
Teile von Biotopkomplexen mit Bedeutung für Schleswig-Holstein. Natürliche 
oder naturnahe Biotope mit sehr guter Artenausstattung und geringer Störung 
oder herausragende Biotope der extensiv genutzten/gepflegten 
Kulturlandschaft. In Schleswig-Holstein überwiegend in ausgewiesenen 
Naturschutzgebieten. Beispiele: Sehr artenreiche Wiesen und Weiden, Heiden, 
Moorregenerationskomplexe, struktur- und artenreiche Laubwälder, 
beeinträchtigte Küsten- und Binnendünen (z.B. durch Aufforstung).  

7  Besonders 
wertvoll  

Biotopalter bis 200 Jahre. Biotope bzw. wertbestimmende Teile von 
Biotopkomplexen mit regionaler Bedeutung innerhalb Schleswig-Holsteins. 
Naturnahe Biotope bzw. wertvolle Biotope der Kulturlandschaft mit 
biotoptypischer Artenausstattung und mäßiger Störung. Beispiele: artenreiche 
Wiesen und Weiden, verarmte Heiden, Laubwälder.  

6  Wertvoll  Biotopalter bis 200 Jahre. Biotope mit lokaler Bedeutung. Extensiv genutzte 
oder gepflegte Flächen im Randbereich zu wertvolleren Biotopen, zwischen 
intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen oder im Siedlungsbereich. Beispiele: 
Arten-und strukturreiche Knicks, Parkanlagen mit größerem Gehölzbestand, 
mäßig artenreiche Wiesen und Weiden, artenreiche Stadtwiesen.  

5  Noch wertvoll  Biotopalter bis 200 Jahre. Stark verarmte naturnahe Biotope oder genutzte 
Flächen, die sich von intensiv genutzten Flächen durch eine etwas extensivere 
Nutzung und eine etwas bessere Artenausstattung abheben. Beispiele: 
Degenerierte, artenarme Knicks, Parkanlagen, verarmte Laubwälder, ältere 
Aufforstungen mit heimischen Laubgehölzen, verarmtes Extensiv-Grünland  

4  Verarmt  Biotope geringen Alters. Intensiv genutzte Flächen. Es dominiert der 
Nutzungsaspekt, es kommen jedoch bereits zahlreiche anspruchslose Arten vor, 
die insbesondere in durchgrünten Baugebieten von kleinen Nischen und 
Restflächen profitieren. Beispiele: Stark durchgrünte Wohngebiete, Kleingärten, 
artenarmes Grünland, Äcker, sehr strukturarme Wälder, Mischwälder.  

3  Stark verarmt  Biotope geringen Alters. Sehr intensiv genutzte Flächen. Es kommen 
ausschließlich Ubiquisten vor. Beispiele: Wohngebiete, sehr intensiv genutzte 
Äcker, Obstplantagen, Baumschulen, Nadelforsten.  

2  Extrem verarmt  Stark versiegelte Flächen mit geringem Vorkommen von höheren Pflanzen. 
Beispiele: Verdichtete Baugebiete mit geringem Grünanteil.  

1  Weitgehend 
unbelebt  

Weitgehend versiegelte Flächen nahezu ohne Vorkommen von höheren 
Pflanzen. Beispiele: Hauptverkehrsstraßen, Innenstädte, Industriegebiete.  
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Im Abgleich mit den Referenzbeschreibungen und -bewertungen für die einzelnen 
Biotoptypen sind die für die Biotoptypen im Untersuchungsgebiet ermittelten 
Wertstufen in Tabelle 1 zusammengestellt.  

Die vergebenen Wertstufen sind nicht für den Biotoptypen pauschal vergeben worden, 
sondern richten sich spezifisch nach der lokalen Situation. Die artenreichen 
Rasenflächen weisen zwar einen botanischen Artenreichtum auf, der den mesophilen 
Grünländereien (GM) vergleichbar ist. Abwertungen gegenüber diesem Biotoptyp 
werden aber in Bezug auf Pflegeintensität / Nutzung (häufige, regelmäßige Mahd) und 
auch bezüglich der potenziellen Bedeutung für die Fauna gegeben. 

Auch für die Ausprägung von Gräben spielen benachbarte Biotope, Struktur und 
Nutzungsintensität eine wichtige Rolle bei der Bewertung. Der beschattete und 
weitgehend überwachsene Graben im randlichen Gebüsch ist daher vergleichsweise 
geringwertiger in seiner ökologischen Funktion als andere Ausprägungen. 

Im B-Plangebiet kommen keine Biotoptypen mit den Wertstufen 9 (herausragend), 8 
(hochgradig wertvoll) oder 7 (besonders wertvoll) vor. Die Gebüsche und Rasenflächen 
sind angesichts ihrer Lage im Umfeld der Gebäude und der Nutzungen der Wertstufe 5 
zugeordnet. Bereits als verarmt (Wertstufe 4) ist der beschattete und überwachsene 
Gräben zu bezeichnen. Die restlichen Biotoptypen der Bebauung (SDy) und der 
vegetationsfreien Wege sind aus ökologischer Sicht extrem verarmt (Wertstufe 2) bzw. 
weitgehend unbelebt (Wertstufe 1). 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Flächen im Geltungsbereich des B-Plans 13 
gegenüber den umliegenden Flächen nur eine mittlere Bedeutung haben. 

2.4 Fauna 

Vor dem Hintergrund mehrerer Bauleitplanungen im Speicherkoog und der hohen 
naturschutzfachlichen Sensibilität im Umfeld der Plangebiete wurden von 2018 bis 
2020 umfangreiche und übergreifende Realkartierungen der Brut- und 
Rastvogelvorkommen durchgeführt. Diese bilden auch die Grundlage für die 
artenschutzrechtlichen Fragestellungen und die FFH-Verträglichkeit. 

Im betrachteten Ausschnitt wurden lediglich in den randlichen Gebüschen einige Arten 
der Gehölzbrüter und Saumbiotope (Klappergrasmücke, Zilpzalp, Bachstelze) 
angetroffen. Auf den Freiflächen fanden sich keine Brutreviere, begründet durch die 
nutzungsbedingten Störungen im Umfeld der Gebäude. Es handelt sich um 
ungefährdete, weit verbreitete Brutvogelarten. Einen weitaus größeren Besatz an 
Brutvögeln weisen die das gesamte weitere Areal umfassenden 
Windschutzpflanzungen auf.  
Für Rastvogelarten hat der durch Gehölze eng gekammerte Bereich keine Bedeutung. 

Für weitere, vor allem artenschutzrechtlich relevante Tierarten liegt eine 
Potenzialabschätzung vor: 
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In den Dachstühlen der beiden Bestandsgebäude besteht demnach ein Potenzial für 
Fledermaus-Sommerquartiere. Entsprechende Nahrungsräume (Jagdgebiete) befinden 
sich im weiteren Umfeld, nicht jedoch im Plangebiet. 

Für Amphibien finden sich im Plangebiet keine geeigneten Laichgewässer, zumal der 
Graben im Gebüsch am Südrand nur temporär wasserführend ist.  

Auch alle weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Plangebiet nicht 
zu erwarten. 

2.5 Landschaftsbild 

Die landschaftliche Einbindung der Infrastrukturflächen im Bereich der Badestelle 
Nordermeldorf stellt sich angesichts der umgebenden Gebüschbestände derzeit 
zufriedenstellend dar. Die Flächen sind im Nahbereich nur von der von Osten kommen-
den Zufahrt, vom Deichverteidigungsweg sowie vom Deich selbst einsehbar. 

  Blick vom Deich 

2.6 Nutzungen 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird derzeit als Bestandteil der 
tideabhängigen Badestelle Nordermeldorf genutzt. Die Rasenflächen dienen als 
Liegewiesen. Die beiden Bestandsgebäude dienen der Infrastruktur: Das westlich 
gelegene Gebäude ist das sog. „Deichhaus“, das einen Kiosk bzw. ein Bistro mit 
angrenzendem Wintergarten und einem Außensitzbereich beherbergt. Östlich davon 
befindet sich das Strandbetriebsgebäude, in dem im Winter die Strandkörbe gelagert 
werden und eine Betriebswohnung für das DLRG-Personal sowie öffentliche 
Sanitäranlagen untergebracht sind. 

In direkter Nachbarschaft zum Kiosk-Gebäude befinden sich Kinderspieleinrichtungen, 
eine Spielwiese, ein Fahrradabstellplatz sowie ein Informationsunterstand. Die 
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Gebäude sind durch gepflasterte Wege miteinander sowie mit der Nordsee über den 
Deichübergang verbunden. 

 
Sitzbereich der Gastronomie 

 
Fahrrad-Abstellplatz 

 
Informationsstand am Deichübergang  

 
aktuelle Nutzungen 

 

Die äußere Erschließung erfolgt über die Zufahrt von Osten, welche östlich des 
Geltungsbereichs in einer Kehre endet und zu den nördlich und südlich gelegenen 
Parkplatzflächen führt. Hingegen ist der westlich an das Plangebiet angrenzende 
Deichverteidigungsweg nicht für den öffentlichen motorisierten Verkehr befahrbar. 
Vielmehr ist der Weg Bestandteil eines überörtlichen Radwanderwegs (internationaler 
Nordseeküsten-Radweg). 

2.7 Schutzansprüche und planerische Vorgaben 
Schutzansprüche 
Nahezu der gesamte Speicherkoog mit Ausnahme der Deiche, des Hafenkomplexes, 
der bestehenden Parkplatzflächen sowie der touristisch genutzten Flächen – hier die 
Badestelle und die zugehörigen Parkplätze in Nordermeldorf – ist im Zusammenhang 
mit den Wattenmeerflächen zugleich EU-Vogelschutzgebiet „Ramsar-Gebiet 
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Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ (EGV DE 
0916-491).  

Auch das FFH-Gebiet „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und 
angrenzende Küstengebiete“ (FFH DE 0916-391) umfasst neben den 
Außendeichsflächen Teilflächen des Speicherkoogs, nämlich das nördlich des Dritten 

Querwegs liegende Naturschutzgebiet „Wöhrdener Loch“.  

Hingegen umfasst der Nationalpark Wattenmeer (als Gegenstand des 
Weltnaturerbes) nur die außendeichs gelegenen Flächen. 

Die europäischen Schutzgebiete liegen somit im nahen Umfeld des B-Plans und 
erfordern eine besondere planerische Rücksichtnahme. Die Abgrenzungen, 
spezifischen Erhaltungsziele, Lebensraumtypen und Tierarten der Schutzgebiete sind 
in der planungsbegleitend erstellten FFH-Verträglichkeitsprüfung enthalten. 

Das Landschaftsschutzgebiet „Speicherkoog Dithmarschen (Nordkoog)“ vom 
1.11.2006 mit Änderung vom 30.7.2017 umfasst die Koogflächen zwischen 
Hafenstraße im Süden und Dritter Querweg im Norden und grenzt die Flächen der 
Badestelle Nordermeldorf aus. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für den Geltungsbereich des B-Plans keine 
flächigen Schutzansprüche bestehen. 

Gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope kommen im Plangebiet nicht 
vor. 

Planerische Vorgaben 
Im Landschaftsprogramm (1999) ist der gesamte Speicherkoog als Gebiet mit 
besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in der Kulturlandschaft und als 
Schwerpunktbereich des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems der landesweiten 
Planungsebene dargestellt. Die genannten nationalen und europäischen Schutzgebiete 
sind ebenfalls abgegrenzt. Gleichzeitig ist der küstenparallele Raum als Gebiet mit 
besonderer Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie als Erholungsraum gekennzeichnet. Aus der Überlagerung wird 
ersichtlich, dass in diesen Räumen ein verträgliches und generell kooperatives 
Miteinander von Nutzungs- und Naturschutzaspekten erreicht werden soll. 

Im neu gefassten Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (2020) sind 
gleichermaßen die diversen land- und seeseitigen Schutzgebiete und 
Biotopverbundsystemflächen als von überörtlicher Bedeutung hervorgehoben. 
Überlagernd ist ein Wiesenvogelbrutgebiet als Gebiet mit besonderer Bedeutung für 
die Avifauna dargestellt. Die Flächen der Badestelle sind hieraus jeweils ausgegrenzt. 

In der erholungsbezogenen Karte sind weite Flächen des Speicherkoogs als Gebiet mit 
besonderer Erholungseignung gewertet.  
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Eine weitere Kartendarstellung enthält das die gesamten Koogflächen der Meldorfer 

Bucht landseitig umschließende Hochwasserrisikogebiet (Küstenhochwasser) gemäß 
§§ 73, 74 WHG. 

Zu berücksichtigen sind außerdem diverse Schutzstreifen (Abgrenzung siehe 
Planzeichnung des B-Plans):  

Gemäß § 35 (2) LNatSchG dürfen an der Küste in einem Abstand von mindestens 
150 m landwärts von der mittleren Hochwasserlinie an der Nordsee bauliche Anlagen 
nicht errichtet oder wesentlich verändert werden. Dieser Schutzstreifen überlagert etwa 
die westliche Hälfte des Plangebietes. 

Nach den Bestimmungen des § 70 (1) Nr. 6 LWG ist es verboten, innerhalb des nach 
§ 66 LWG geltenden inneren 10 m-Schutzstreifens des Landesschutzdeichs (zu dem 
auch der Unterhaltungsweg zählt) Bäume oder Sträucher zu pflanzen oder vorhandene 
Gehölze bei Angang zu ersetzen. Der Deichschutzstreifen verläuft geringfügig durch  
die Bestandsgehölze. 

Entlang des Landesschutzdeichs besteht in einem Abstand von 50 m zudem eine 
Bauverbotszone gemäß § 80 LWG. Diese reicht bis an das westliche 
Bestandsgebäude. 

3 Eingriffssituation 

3.1 Geplantes Vorhaben 

Die Gemeinde Nordermeldorf möchte mit der Aufstellung des B-Plans 13 die 
touristischen und freiraumplanerischen Ziele der 7. Änderung des FNP i.V. mit der 
1. Fortschreibung des Gesamtlandschaftsplans im Bereich der Badestelle 
konkretisieren und planungsrechtlich sichern. Dazu zählen die bauliche Ergänzung und 
Sanierung des bestehenden Kiosk- und Strandbetriebsgebäudes (Teilbereich 1 und 2) 
sowie die Schaffung von einfachen Übernachtungsmöglichkeiten für Radtouristen 
(Teilbereich 3). 

In den 3 überbaubaren Flächen sind spezifische maximal zulässige Grundflächen 
festgesetzt: im Bereich der Bestandsgebäude jeweils 200 qm, für die 
Übernachtungsmöglichkeiten 140 qm1. Im letztgenannten Bereich sind maximal 3 
Übernachtungshütten mit insgesamt höchstens 6 Betten sowie maximal 5 Holzplateaus 
für Camping-Zelte zulässig. Hier sind maximale Gebäudehöhen von 3 m zugelassen.  

Die randlichen Gehölzbestände werden zum Erhalt festgesetzt. 

                                                
1  Die gemäß BauNVO zulässige Überschreitung der GR bzw. GRZ um bis zu 50 % für Nebenanlagen etc. ist im B-

Plan nicht ausgeschlossen. 
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Die äußere Erschließung des Geländes erfolgt unverändert von Osten über die Zufahrt 
für Pkw und von Westen vom Deichverteidigungsweg für Radfahrer und Fußgänger 
(beides außerhalb des Plangebietes). 

3.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des BNatSchG sind Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten 
Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können. Der B-Plan 13 bereitet entsprechende Eingriffe trotz der 
bereits bestehenden baulichen Nutzungen vor. 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf die Funktionen des Naturhaushaltes und 
das Landschaftsbild stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

Schutzgut Boden:  
Durch die Festsetzungen des B-Plans 13 ergeben sich gegenüber dem Bestand 
weitergehende Versiegelungen durch die ermöglichten baulichen Nutzungen, wodurch 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen hervorgerufen werden: es werden das 
Bodenleben, die natürliche Bodenfruchtbarkeit, der Gasaustausch und der Boden als 
Vegetationsstandort beeinträchtigt bzw. zerstört. Von diesen Beeinträchtigungen sind 
im Plangebiet überwiegend bewachsene Flächen betroffen. Empfindliche oder seltene 
Böden werden nicht beansprucht, sondern gemäß Runderlass des Innen- und 
Umweltministeriums (MI/MELUR)2 nur Flächen mit allgemeiner Bedeutung für den 
Naturschutz.  

► insgesamt erhebliche Beeinträchtigungen 

Schutzgut Wasser:  
Eingriffe in den Wasserhaushalt treten grundsätzlich durch eine weitergehende 
Bebauung und Versiegelung ein. Angesichts der Vornutzungen und bestehenden 
Teilbefestigungen nehmen die zusätzlich befestigten Flächen im 
Gesamtzusammenhang nur einen geringen Umfang ein. 

Das Risiko qualitativer Gefährdungen des Grundwassers infolge von Belastungen des 
Oberflächenabflusses und deren Versickerung ist angesichts der geplanten Nutzungen 
nicht als erhöht einzustufen. 

Da der Oberflächenwasserabfluss im Gebiet verbleibt, sind Oberflächengewässer von 
den Vorhaben innerhalb des Plangebietes nicht betroffen. 

► insgesamt geringe Beeinträchtigungen 

                                                
2  Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht vom 9. Dezember 2013 
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Schutzgut Klima/Luft:  
Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Nutzungen und des Fehlens 
ausgeprägter kleinklimatischer Funktionen des eng begrenzten Landschaftsausschnitts 
führen die ermöglichten baulichen Vorhaben nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 
des Schutzguts Klima. Auch geringfügige Gehölzentnahmen verursachen 
diesbezüglich keine Funktionsverluste. 

Die absehbar geringen verkehrsbedingten Zunahmen von Luftbelastungen haben 
ebenfalls keine Relevanz für das Schutzgut Luft. 

► insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften:  
In Bezug auf den Arten- und Biotopschutz ist infolge von Bebauungen und 
Versiegelungen auf bisher bewachsenen Flächen grundsätzlich mit 
Lebensraumverlusten und –beeinträchtigungen für die Tier- und Pflanzenwelt zu 
rechnen. Mit den arten- und strukturreichen Rasenflächen wird in Flächen mit 
besonderer Bedeutung für den Naturschutz gemäß Runderlass MI/MELUR 
eingegriffen. Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen. 

Flächen der Schutzgebiete werden nicht in Anspruch genommen. 

Vorhabensbedingt kann es zu Beeinträchtigungen von Arten und 
Lebensgemeinschaften kommen. Die beim Anbau eines Wintergartens entstehenden 
Gebäudefassaden mit absehbar hohem Glasanteil bergen die Gefahr von Vogelschlag. 
Hingegen lösen die Hütten/Zelte auf Holzplateaus angesichts ihrer geringen Höhe in 
Verbindung mit den Bestandsgebäuden und den umgebenden Gehölzbeständen keine 
Kollisionsgefahren aus.  

Relevante betriebsbedingte Störungen wurden gutachterlich nicht prognostiziert: Die im 
Nahbereich des B-Plan-Gebietes festgestellten Brutvogelarten, die anthropogenen 
Störungen gegenüber relativ tolerant sind, erfahren keine bedeutende Steigerung von 
Störungen. Auch wurden keine relevanten Fernwirkungen von vorhabensbedingten 
Störungen aus dem Geltungsbereich heraus in die umgebenden Offenlandbereiche 
und Wasserflächen, d.h. in die Schutzgebiete, prognostiziert, da die das gesamte Areal 
umgebenden Gehölzbestände eine ausreichend abschirmende Wirkung haben. Aus 
den neuen Übernachtungsmöglichkeiten an der Badestelle Nordermeldorf und den 
damit verbundenen saisonal und tageszeitlich vergrößerten Aufenthaltszeiten lassen 
sich keine wissenschaftlich belegbaren zusätzlichen Störungen für Brut- und Rastvögel 
ableiten. Die durch die Attraktivierung der Badestelle eintretende stärkere 
Frequentierung der Verkehrswege durch Kraftfahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger 
wird aus gutachterlicher Sicht ebenfalls als nicht relevant bewertet (siehe LUTZ, 2021, 
Kap. 4). Nutzungsbedingten Störungen durch Lärm und Licht kann durch 
entsprechende Maßnahmen entgegengewirkt werden. 
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Eine ausführliche Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen ist in der 
artenschutzrechtlichen Prüfung und – unter Berücksichtigung auch der kumulierenden 
Vorhaben – in der FFH-Verträglichkeitsprüfung enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die mit den Festsetzungen des B-Plans ermöglichten Anzahlen von 
Übernachtungshütten und Zelteinheiten geringer sind als die im Artenschutzbeitrag und 
der FFH-VP nach damaligem Kenntnisstand zugrunde gelegten Mengen, so dass die 
Aussagen auf der sicheren Seite liegen. 

► insgesamt geringe Beeinträchtigungen 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf streng und besonders geschützte 
Arten: 
Die Zugriffsverbote des § 44 (1) BNatSchG, d.h. die Tötungsverbote, Störungsverbote, 
Verbote des Beschädigens und Zerstörens von Lebensstätten sowie die ökologische 
Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang, wurden 
für die relevanten Brutvögel und Fledermausarten abgeprüft. Zur Vermeidung des 
Eintretens von Zugriffsverboten sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
erforderlich. Die Ergebnisse sind in der artenschutzrechtlichen Prüfung zum B-Plan 13 
Nordermeldorf (LUTZ 2021) sowie unter den Maßnahmen in Kapitel 4.4 aufgeführt.  

► kein Eintreten eines Verbotstatbestandes 

Verträglichkeit mit den Natura-2000-Gebieten: 
Auf der Grundlage umfangreicher aktueller Brutvogel- und Rastvogelkartierungen 
wurde für die Vorhaben des B-Plans 13 und weiterer im Speicherkoog entstehende 
Bauleitplanungen die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen und 
Erhaltungsgegenständen der im Nahbereich befindlichen Natura-2000-Gebiete geprüft. 
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass eine Verträglichkeit gegeben ist, sofern 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Bereich des Speicherkoogs, insbesondere 
zur Besucherlenkung, ergriffen werden (vgl. Kap. 0). 

► Verträglichkeit ist gegeben bzw. kann hergestellt werden 

Schutzgut Landschaftsbild:  
Die das Plangebiet umgebenden Gehölzbestände und damit ihre einbindende Wirkung 
bleiben weitgehend erhalten.  

Die im Umfeld der Bestandsgebäude ermöglichten baulichen Nutzungen (Hütten, 
Zelte) bewirken angesichts ihrer untergeordneten Höhen und des Erhalts der das Areal 
umgebenden und einbindenden Gehölzstrukturen keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Landschaftserlebens.  

► insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen 
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4 Maßnahmen von Natur und Landschaft 

Entsprechend der Vorschriften des § 1a BauGB in Verbindung mit den Zielen und 
Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten. Unvermeidbare 
Beeinträchtigungen sind auszugleichen oder zu ersetzen, so dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zurückbleiben. 

Für das Planungsgebiet ergeben sich damit folgende Anforderungen: 

 Prüfung der Erhaltung und nachhaltigen Sicherung der umgebenden 
Gehölzstrukturen 

 Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes und der FFH-Verträglichkeit 

 Minimierung der Versiegelung  

 Versickerung des Oberflächenabflusses  

 Sicherung kleinklimatischer Funktionen 

 Gestaltung des Landschaftsbildes 

Die Belange von Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes finden im Wesent-
lichen durch folgende grünplanerische Maßnahmen Berücksichtigung: 

 Die Gehölzbestände im Randbereich des Plangebietes werden weitgehend 
erhalten. 

 Eine Vollversiegelung der Zuwegungen wird ausgeschlossen. 

 Die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten werden begrenzt. 

Wegen der Geringfügigkeit der Maßnahmen und deren überwiegend textlichen 
Charakters wurde kein eigenständiger Entwurfsplan der Grünordnung gefertigt. 

Die genannten Maßnahmen werden über entsprechende Festsetzungen in die 
Planzeichnung des B-Plans übernommen sowie in den Grünfestsetzungsvorschlägen 
des GOFB konkretisiert. Soweit die nachfolgend erläuterten Maßnahmen keinen 
Eingang in die Planzeichnung und die textlichen Festsetzungen des B-Plans gefunden 
haben, sind alle weiteren Regelungen des GOFB in weitere Verträge und 
Vereinbarungen zu übernehmen, um auf diese Weise Berücksichtigung und 
Verbindlichkeit zu finden. 

4.1 Erhaltungsgebote 

Die das Sondergebiet umgebenden Gehölzbestände werden fast vollständig zum 
Erhalt festgesetzt. Dabei sind nicht nur der Biotopwert und die Lebensraumfunktionen 
der Gehölzbestände entscheidend, sondern ihre Bedeutung für die Einbindung der 
Infrastruktur der Badestelle, ihr Beitrag zur Naturnähe, die windabschirmenden und 
schattenspendenden Wirkungen, die Schutzfunktionen zu den angrenzenden 
Schutzgebieten etc. 
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Lediglich im Bereich des inneren 10 m-Schutzstreifens des Landesschutzdeichs ist ein 
geringfügiger Abschnitt der südlichen Gehölzbestände vom Erhaltungsgebot 
ausgenommen, da gemäß § 70 (1) Nr. 6 LWG Neuanpflanzungen und der Ersatz für 
abgängige Bäume und Sträucher unzulässig sind. 

Zum Schutz vor Beeinträchtigungen bei Bauarbeiten sind die zum Erhalt festgesetzten 
Gehölzbestände entsprechend der einschlägigen Verordnungen und Vorschriften zu 
sichern und von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizuhalten. 

Bei Abgang der mit Erhaltungsbindung festgesetzten Gehölzbestände sind 
Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der Charakter des Bestandes und seine 
Funktionen erhalten bleiben. 

Sofern Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, ist darauf zu achten, dass 
Rückschnitte nur abschnittsweise erfolgen, um die grüne Einbindung des Areals zu 
bewahren und Rückzugsräume für die heimische Tierwelt, insbesondere Vögel, zu 
erhalten. Auch sollte der spezifische Habitus (freiwachsende Hecke) bei 
Schnittmaßnahmen beachtet werden. 

4.2 Anpflanzungsgebote 

Angesichts der einbindenden Gehölzbestände und der geringen Plangebietsgröße wird 
kein Erfordernis für zusätzliche Anpflanzungen gesehen. 

Auch für die Areale zwischen den überbaubaren Flächen werden keine 
weitergehenden Regelungen zur Begrünung getroffen. Es ist davon auszugehen, dass 
diese Flächen wie bisher als multifunktionale Rasenflächen ausgebildet werden. 

4.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Die grünplanerischen Maßnahmen, die die Minimierung der Beeinträchtigungen von 
Boden und Wasserhaushalt zum Ziel haben, betreffen im Wesentlichen Festsetzungen 
zur Minimierung des Versiegelungsumfangs und der Versiegelungsrate.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Begrenzung der zulässigen 
Grundfläche innerhalb der überbaubaren Sonderbauflächen erreicht. Auf die 
zulässigen Baumöglichkeiten sind die Bestandsgebäude anzurechnen. 

Zur Begrenzung der Versiegelungsrate wird festgelegt, dass für Zuwegungen 
erforderliche zusätzliche Befestigungen mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzustellen (bzw. zu belassen) sind, um die Durchlässigkeit des Bodens und damit 
einen Teilerhalt von Bodenfunktionen zu ermöglichen. Vollversiegelnde Beläge sind auf 
diesen Flächen nicht zulässig.  
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Aufgrund der nur geringen zusätzlichen Oberflächenbefestigungen kann und soll der 
Oberflächenabfluss auf den Flächen selbst oder auf den jeweils benachbarten Flächen 
zur Versickerung gebracht werden, was dem Bodenwasserhaushalt zugutekommt. 

Weitere Maßnahmen zugunsten des Naturhaushalts werden planextern erbracht und 
sind Kap. 6 zu entnehmen. 

4.4 Artenschutzrechtliche Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht werden folgende Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen erforderlich, die sich auf den Geltungsbereich des B-Plans 
13 beziehen (vgl. Artenschutzrechtliche Prüfung, LUTZ, 2021): 

 Für die Beleuchtung der Freiflächen sind ausschließlich insektenschonende, 
vollständig eingekofferte LED-Leuchten mit warmweißem Licht (<2.700 Kelvin) zu 
verwenden. Der Lichtstrom ist nach unten auszurichten, die Beleuchtung der 
Gehölzbestände ist zu vermeiden.   
Der Einsatz von Strahlern und Lasern ist nicht zulässig. 

 Bei Glasscheiben ab 6 qm Größe sind Maßnahmen zur Verhinderung von 
Vogelschlag durch den Einsatz von Vogelschutzglas, Markierungen o.ä. 
vorzusehen. 

 Bei der Sammlung von Abfällen ist auf eine Verwahrung in tierunzugänglichen 
Behältern zu achten. 

 Aus Artenschutzgründen sind folgende Fristen zu berücksichtigen: 
- unvermeidbare Gehölzentnahmen nur im Zeitraum vom 1.10. bis zum 28./29.2. 
- Durchführung von An-/Umbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden nur 

innerhalb der Fledermauswinterquartierzeit vom 1.12. bis zum 31.01. oder 
außerhalb dieses Zeitraums nur nach Kontrolle auf Besatz von Fledermäusen 
und Gebäudebrütern durch einen Sachverständigen vor dem Abbruch 

- bei festgestelltem Besatz von Gebäudebrütern oder gebäudebewohnenden 
Fledermäusen Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen bzw. 
Fledermausquartieren, letztere als vorgezogene Maßnahme 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen treten keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände ein. Artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen werden 
somit nicht erforderlich.  

Die nachfolgend im Zusammenhang mit der FFH-Verträglichkeitsprüfung benannten 
Maßnahmen dienen gleichermaßen dem besonderen Artenschutz. 
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4.5 Maßnahmen zur Sicherstellung der FFH-Verträglichkeit 

Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde festgestellt, dass eine 
Verträglichkeit gegeben ist, sofern plangebietsübergreifende Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung im Bereich des Speicherkoogs, insbesondere zur 
Besucherlenkung, ergriffen werden. Diese betreffen insbesondere Maßnahmen zur 
Minimierung folgender Konflikte (vgl. Darstellung in der FFH-VP): 

Konflikte im Zusammenhang mit dem Baubetrieb 
- keine nächtlichen Baustellen 
- Bauzufahrten über die bestehenden Straßen Hafenstraße und Dritter Querweg 

mit Tempolimit auf 40 km/h (siehe nachfolgende Ausführung zu Tempolimit 
50 km/h, das auch für den Baustellenverkehr gelten wird) 

Konflikte im Zusammenhang mit Verkehr 
- ganzjährige Geschwindigkeitsbegrenzung auf Hafenstraße, Deichstraße und 

Drittem Querweg sowie auf dem Deichverteidigungsweg auf 40 km/h (Hinweis: 
eine Reduzierung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h wurde bei 
der Fachaufsicht des Kreises zwischenzeitlich beantragt und positiv 
beschieden. Die Umsetzung soll im 3. Quartal 2022 erfolgen.)  
Die Diskrepanz zwischen dem zunächst benannten Tempolimit auf 40 km/h und 
den beantragten 50 km/h wurde anhand der Fachliteratur und der verkehrlichen 
Anforderungen nochmals überprüft. Da das Tötungsrisiko für Vögel bei 
Fahrgeschwindigkeiten über 50 km/h signifikant steigt3, wird die Beschränkung 
auf diesen Wert zur Vermeidung eines erhöhten Tötungsrisikos für Vogelarten 
als ausreichend angesehen. Eine Einschränkung auf 40 km/h ist als worst-case 
fachlich nicht vereinbar mit der Vorgabe, dass bei behördlichen Anordnungen 
das am geringsten einschränkende Mittel gewählt werden soll. 

- Beibehaltung der Sperrung des Deichverteidigungsweges für den öffentlichen 
Verkehr 

Konflikte im Zusammenhang mit Anlagen 
- Verhinderung von Kollisionen von Vögeln an Glasfassaden wie Anbauten oder 

Wintergärten durch Vogelschutzglas, Markierungen gem. LAG-VSW 2019 etc.  
- Begrenzung der zulässigen Höhe der zusätzlichen Bauten 
- naturverträgliche Außenbeleuchtungen (Bewegungsmelder, Abstrahlung nach 

unten, Lichtfarbe, Lichtintensität gem. HELDT ET AL. 2013, SCHROER ET AL. 
2019, SCHMID ET AL. 2008) 

- keine Zulässigkeit von Lasern und Reklamestrahlern 

Konflikte im Zusammenhang mit Störungen durch Menschen / Tourismus 
- Besucherlenkungskonzept / Wegekonzept: In einem separaten Prozess mit 

Beteiligten und Ortskundigen des Speicherkoogs sind Konflikte zu lokalisieren 

                                                
3  ffh-vp-info, Bundesamt für Naturschutz 2020 
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und in einem Maßnahmenkonzept zu regeln. Hierzu gehören u.a. die nur 
geduldete Parksituation am Odinsloch, offene Sichtschneisen, die durch 
Anwesenheit des Menschen zu Schreck- und Fluchtsituationen der dort 
anwesenden Vögel führen, Abzäunung von empfindlichen Bereichen mit 
Zugang zu Uferbereichen usw. 

- Verbesserung der Information zu Reglementierungen (Geschwindigkeits-
begrenzungen aus Gründen des Artenschutzes, „Junge-führende Küken“ o.ä.), 
Flyer etc. Die Akzeptanz für diese Maßnahmen steigt mit einer verständlichen 
und aufklärenden Informationsvermittlung. 

- Verbot von Feuerwerken 

Sonstige Konflikte / Maßnahmen 
- Verwahrung von Abfällen in tierunzugänglichen Behältern im gesamten 

Speicherkoog  
- Vermeidung weiterer Beschilderungen / Fahnenmasten / Installationen auf und 

an Wiesen- und Wasserflächen mit hoher Bedeutung für Brutvögel, 
artenschutzrechtliche Prüfung im Einzelfall 

- Leinenzwang im gesamten Speicherkoog 

Die beschriebenen Maßnahmen können nur zu einem geringen Teil über die 
Bauleitplanung verankert werden. Im B-Plan 13 sind dies die Beschränkung der 
zulässigen Anzahl von Übernachtungsmöglichkeiten der Fahrradherberge, der 
Ausschluss weiterer Ferienwohnungen über die DLRG-Wohnung hinaus und die 
Begrenzung der Verkaufsstände auf ein untergeordnetes Maß, um Magnetwirkungen 
und zusätzliche Zielverkehre zu verhindern.  

Weitere geeignete Instrumente stellen städtebauliche Verträge, Pachtverträge, 
Baugenehmigungsverfahren und insbesondere ein koordinierendes 
Besucherlenkungskonzept dar. 

Bei einer wirksamen Umsetzung der genannten Maßnahmen ist eine Verträglichkeit 
der Vorhaben mit den Erhaltungszielen und -gegenständen der Natura-2000-Gebiete 
gegeben. 

5 Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 

Nachfolgend wird eine qualitative und quantitative Gegenüberstellung von Eingriff und 
Ausgleich vorgenommen. Grundlage dafür bildet der gemeinsame Runderlass des 
Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum 
Baurecht (im Folgenden: Runderlass MI/MELUR).  

Eine quantifizierbare Relevanz wurde in der Eingriffsbeurteilung für die Schutzgüter 
Boden sowie Arten und Lebensgemeinschaften festgestellt. 
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Schutzgut Boden 
Im Vergleich der bisher befestigten Flächen mit der zukünftig planungsrechtlich 
ermöglichten Bebauung (Anbauten) und (Teil-)Versiegelung (Nebenanlagen) wird 
deutlich, dass es nur zu einer vergleichsweise geringen weitergehenden Versiegelung 
von 500 qm kommt: 

Sonderbaufläche (GR) 540 qm abzgl. Bestandsgebäude (310 qm) = 230 qm 

Nebenanlagen   (50 % der GR =) 270 qm 

Von weitergehender Versiegelung und Überbauung betroffen sind „Flächen von 
allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt“ gemäß Runderlass MI/MELUR. Die 
korrekte Ausgleichsmaßnahme für Bodenversiegelung wäre eine entsprechende 
Entsiegelung. Soweit dies nicht möglich ist, sollen intensiv genutzte Flächen in 
naturbetonte Flächen umgewandelt werden. Der Runderlass sieht diesbezüglich für 
Gebäudeflächen und stark versiegelte Oberflächen ein Ausgleichsverhältnis von 1:0,5 
und für wasserdurchlässige Oberflächenbeläge ein Ausgleichsverhältnis von 1:0,3 vor. 
Für das Plangebiet ergibt sich folgender Ausgleichsbedarf: 

Teilfläche zusätzlich 
versiegelte 

Fläche 

Ausgleichs-
faktor 

benötigte 
Ausgleichs-

fläche 

Gebäude 230 qm 1 : 0,5 115 qm 

Nebenanlagen 270 qm 1 : 0,3 81 qm 

GESAMT  — 196 qm 

 

Insgesamt errechnet sich ein Ausgleichsbedarf von 196 qm. Anrechenbare 
ausgleichswirksame Maßnahmen für den Boden bestehen im Plangebiet nicht.  

► Im B-Plan 13 verbleibt für das Schutzgut Boden zunächst ein 
Ausgleichsbedarf in Höhe von 196 qm. 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
Im Plangebiet sind mit den arten- und strukturreichen Rasen Flächen mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz von Eingriffen durch Mehrbebauung, Versiegelung und 
Umgestaltung bzw. Nutzungsintensivierung betroffen, für die Ersatzlebensräume 
geschaffen werden müssen.  

In Ermangelung genauerer Planungskonzepte werden die Flächen zwischen den 
Bestandsgebäuden und den nördlich und südlich vorhandenen Gehölzbeständen als 
Verlust in Ansatz gebracht. 

Für die so ermittelte Eingriffsfläche von 1.500 qm wird nach den Maßgaben des o.g. 
Runderlasses (für Flächen mit kurzfristig wiederherstellbaren Funktionen und Werten) 
ein Verhältnis von 1 : 1 angesetzt, so dass sich ein Ausgleichsbedarf von 1.500 qm 
errechnet. 
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Für die im westlichen Bereich innerhalb des Deichschutzstreifens nicht zum Erhalt 
festgesetzten Gehölzbestände wird wegen des sehr geringen Umfangs kein 
Ausgleichsbedarf bilanziert. 

► Im B-Plan 13 verbleibt für das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
zunächst ein Ausgleichsbedarf in Höhe von 1.500 qm. 

 
Insgesamt ergeben sich folgende Ausgleichsbedarfe: 

Schutzgut Boden     196 qm 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften       1.500 qm 

Summe              1.696 qm 

6 Planexterner Ausgleich 

Für die Eingriffe des Bebauungsplans Nr. 13 werden folgende planexterne Ausgleichs- 
und Ersatzflächen und -maßnahmen festgesetzt:  

Den Eingriffen werden Kompensationsmaßnahmen mit 1.696 Ökopunkten auf dem 
Ökokonto Pellworm / Kreis Nordfriesland der ecodots GmbH zugeordnet. Die 
Maßnahmen liegen im Naturraum Marsch und damit im selben Naturraum wie der 
Eingriff. Das Ökokonto ist bei der Unteren Naturschutzbehörde anerkannt und trägt das 
Aktenzeichen 67.30.3-44/21. 

Die Sicherung der Maßnahme erfolgt durch den am 11.07./13.07.2022 unterzeichneten 
Vertrag zwischen der Tourismusförderung Speicherkoog und der ecodots GmbH. 

 

 

 

 



22 GRÜNORDNERISCHER FACHBEITRAG ZUM B-PLAN 13 GEMEINDE NORDERMELDORF 

Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER 

7 Grünfestsetzungen 

1. Erhaltungsgebote (§ 9 (1) 25 b BauGB) 
1.1 Zu erhaltende Gehölze sind während der Bauzeit durch geeignete Schutzmaß-

nahmen entsprechend der einschlägigen Verordnungen und Vorschriften zu 
sichern (gemäß DIN 18920, RAS-LP-4) und von jeglichem Bau- und 
Lagerbetrieb freizuhalten.  

1.2 Für die als Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölze sind bei deren Abgang 
Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der Umfang und der jeweilige 
Charakter des Bestandes erhalten bleiben. 

1.3 Gehölzschnittmaßnahmen, die zu einer Verunstaltung des gehölztypischen 
Habitus führen, sind verboten. 

1.4 Erforderliche Pflegemaßnahmen der Gehölzbestände sind nur abschnittsweise 
zulässig. 

2. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

2.1 Erforderliche Befestigungen auf den Zuwegungen sind mit wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. 

2.2 Oberflächenwasser ist soweit wie möglich vor Ort zur Versickerung zu bringen. 

2.3 Für die Eingriffe des B-Plans Nr. 13 ist planextern auf 1.696 qm weiterer 
Ausgleich zu leisten. Den Eingriffen werden im Naturraum Marsch 
Kompensationsmaßnahmen mit 1.696 Ökopunkten auf dem Ökokonto 
Pellworm/ Kreis Nordfriesland der ecodots GmbH mit dem Aktenzeichen 
67.30.3-44/21 zugeordnet. 

3. Artenschutzrechtliche und FFH-bezogene Maßnahmen und Hinweise 
3.1 Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich insektenschonende, vollständig 

eingekofferte LED-Leuchten mit warmweißem Licht (<2.700 Kelvin) zu 
verwenden. Der Lichtstrom ist nach unten auszurichten, die Beleuchtung der 
Gehölzbestände ist zu vermeiden.   
Der Einsatz von Strahlern und Lasern ist nicht zulässig. 

3.2 Bei Glasscheiben ab 6 qm Größe sind Maßnahmen zur Verhinderung von 
Vogelschlag durch den Einsatz von Vogelschutzglas, Markierungen o.ä. 
vorzusehen. 

3.3 Bei der Sammlung von Abfällen ist auf eine Verwahrung in tierunzugänglichen 
Behältern zu achten. 

3.4 Aus Artenschutzgründen sind folgende Fristen zu berücksichtigen: 
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 unvermeidbare Gehölzentnahmen in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und 
dem 28./29. Februar 

 Durchführung von Umbaumaßnahmen an den Gebäuden nur innerhalb der 
Fledermauswinterquartierzeit vom 1.12. bis zum 31.1. oder außerhalb 
dieses Zeitraums nur nach vorheriger Kontrolle auf Besatz von 
Fledermäusen und Gebäudebrütern durch einen Sachverständigen vor 
dem Abbruch 

 bei festgestelltem Besatz von Gebäudebrütern oder gebäudebewohnenden 
Fledermäusen Bereitstellung von künstlichen Nisthilfen bzw. 
Fledermausquartieren, letztere als vorgezogene Maßnahme 

3.5 Weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Verträglichkeit mit den FFH-
Gebieten sind im Rahmen des übergreifenden Besucherlenkungskonzeptes für 
den Speicherkoog festzulegen, z.B. Regelungen des Zielverkehrs, 
Öffentlichkeitsarbeit, Leinenzwang für Hunde. 
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(Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar Technologies) 



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 

2 

 

 Inhaltsverzeichnis 

1 Anlass und Aufgabenstellung ..................................................................................... 4 

2 Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkmale des Vorhabens ......... 5 

2.1 Übersicht über das Vorhabensgebiet .................................................................. 5 

2.2 Vorhabensbeschreibung Badestelle Nordermeldorf .......................................... 6 

2.3 Wirkfaktoren ..........................................................................................................7 

2.3.1 Baubedingte Wirkungen ................................................................................7 

2.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren .......................................................................7 

2.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren .................................................................... 8 

2.3.4 Zusammenfassung der Wirkfaktoren ......................................................... 14 

3 Relevanzprüfung – Bestandsdarstellung ................................................................. 15 

3.1 Ausgewertete Daten ............................................................................................. 15 

3.2 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFFH-Richtlinie ........................................ 15 

3.3 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie .................................................. 16 

3.3.1 Fischottervorkommen .................................................................................. 16 

3.3.2 Potenzielle Fledermauslebensräume .......................................................... 16 

3.3.3 Amphibienpotenzial ..................................................................................... 21 

3.3.4 Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ................................... 22 

3.4 Europäische Vogelarten ..................................................................................... 23 

3.4.1 Brutvogelerfassung ...................................................................................... 23 

3.4.2 Rastvogelerfassung ...................................................................................... 26 

4 Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen ................................................. 27 

4.1 Wirkung auf Brutvögel ....................................................................................... 28 

4.1.1 Baubedingte Wirkungen ............................................................................. 28 

4.1.2 Anlagebedingte Wirkungen ........................................................................ 30 

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen durch Störungen ........................................ 30 

4.1.4 Übersicht über die Wirkungen auf Brutvögel ........................................... 32 

4.2 Wirkung auf Rastvögel ....................................................................................... 33 

4.3 Wirkung auf Fischotter ...................................................................................... 33 

4.4 Wirkung auf Fledermäuse .................................................................................. 34 

4.5 Wirkung auf Moorfrösche .................................................................................. 35 



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 

3 

4.6 Zu berücksichtigende Arten und Lebensumstände ......................................... 35 

4.6.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten von europäischen Vogelarten ....... 35 

4.6.2 Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen ......................... 36 

4.6.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten des Fischotters ............................... 36 

4.6.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten des Moorfrosches........................... 37 

4.6.2 Zu berücksichtigende Tötungen ................................................................. 37 

4.6.3 Zu berücksichtigende Störungen ................................................................ 37 

4.7 Zusammenfassende Prüfung des Eintretens von Verboten nach §44 
BNatSchG ...................................................................................................................... 38 

5 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ......................................................... 39 

6 Kompensationsmaßnahmen .................................................................................... 39 

7 Literatur ..................................................................................................................... 40 

8 Abbildungsverzeichnis .............................................................................................. 42 

9 Formblätter................................................................................................................ 43 

9.1 Formblatt Fischotter .......................................................................................... 43 

9.2 Formblatt Moorfrosch ........................................................................................ 48 

9.3 Formblatt Fledermäuse ...................................................................................... 53 

9.4 Formblatt Gehölzfreibrüter ............................................................................... 58 

9.5 Formblatt Blaukehlchen..................................................................................... 63 

9.6 Formblatt Saumbewohner / Halboffenlandschaftsbewohner ........................ 67 

9.7 Formblatt Neuntöter .......................................................................................... 72 

9.8 Formblatt Schilfrohrsänger ............................................................................... 76 

9.9 Formblatt Bachstelze .......................................................................................... 80 

9.10 Formblatt Röhrichtvögel ................................................................................ 85 

9.11 Formblatt Feldlerche .......................................................................................... 89 

9.12 Formblatt Wiesenpieper ................................................................................. 93 

 

 



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 
Kap. 1: Anlass und Aufgabenstellung 

4 

1 Anlass und Aufgabenstellung 
Das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen plant 
mit der Aufstellung von vier Bebauungsplänen (B-Plan Nr. 66 und 71 der Stadt Mel-
dorf ca. 6,7 ha; Projekt der Gemeinde Nordermeldorf ca. 11,7 ha; B-Plan Nr. 10 der 
Gemeinde Elpersbüttel ca. 1,5 ha) die Entwicklung der touristischen Infrastruktur im 
Meldorfer Speicherkoog. Die umfangreichsten Planungen betreffen die B-Pläne der 
Stadt Meldorf und sollen im Bereich des Meldorfer Hafens umgesetzt werden. Weite-
re Planungen befassen sich mit Teilen der weitläufigen Parkplatzflächen, welche je-
weils binnendeichs, an den Deichabschnitten der Badestellen Nordermeldorf und 
Elpersbüttel liegen. In diesem Text wird das Vorhaben Nordermeldorf (B-Plan 
Nordermeldorf 13) behandelt. Da die Konzeption für den UNESCO-Spielplatz sehr 
zeitaufwändig ist, wird eine separate Überplanung des Sondergebietes (Kiosk mit 
Wintergarten, Festlegung der Kajütenstandorte sowie Nutzung des Betriebsgebäu-
des) mit der Aufstellung des B-Plans 13 Nordermeldorf vorgezogen. Im Artenschutz-
bericht werden die Vorhaben des Gesamtgebietes zugrunde gelegt (worst case-
Betrachtung). 

Die zur Entwicklung vorgesehenen Bereiche grenzen an das Vogelschutzgebiet 
„Ramsar-Gebiet Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstenge-
biete“ (DE-0916-491). Um die Auswirkung des Vorhabens auf die Funktionalität des 
Schutzgebiets als Vogelrast- und Vogelbrutgebiet von besonderer Bedeutung prog-
nostizieren zu können, wurden von Ende Oktober 2018 bis Mitte Oktober 2019 sowie 
von April bis Juli 2020 Rastvögel im Umfeld des Vorhabens kartiert. Außerdem wur-
den von Anfang April bis Ende Juni 2019 Brutvögel kartiert (ARGE BRUT- UND RAST-

VOGELERFASSUNG 2020). 

Vorkommen weiterer potenziell vorhandener Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie werden mit Hilfe bereits vorhandener Daten und Kenntnisse in der Form 
von Potenzialanalysen dargestellt. 
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2 Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkma-
le des Vorhabens 

2.1 Übersicht über das Vorhabensgebiet 

 

Abbildung 2: Fläche des Bebauungsplanes Nordermeldorf (Luftbild aus 
Google-Earth™ Image © 2020 Maxar Technologies). 

Die Fläche in Nordermeldorf, die überplant werden soll (Aufstellungsbeschluss noch 
nicht vorhanden) besteht großflächig aus einer Kombination aus Scherrasenfläche 
mit dichten Weiden- und Sanddorngebüschen am Rande und als Unterteilung in der 
Fläche. Der südliche Teil wird als Parkplatz genutzt, während der nördliche Teil we-
gen zu starker Durchfeuchtung gesperrt ist, jedoch dennoch in geringerem Umfang 
genutzt wird. Dort befindet sich eine Lagerfläche, die durch einen Weg angefahren 
werden kann. Im Zentrum befindet sich ein intensiv gepflegtes und genutztes Areal 
mit Scherrasen und Ziergebüschen, in dem eine Gaststätte und ein weiteres wohn-
hausähnliches Gebäude (Kiosk, DLRG) sich befinden. 
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2.2 Vorhabensbeschreibung Badestelle Nordermeldorf 

An der Badestelle Nordermeldorf soll die infrastrukturelle Ausstattung nur in ver-
hältnismäßig geringem Umfang ausgebaut bzw. modernisiert werden. Es ist die Ein-
richtung eines Zeltplatzes für ca. 10 kleine Zelte geplant. Weitere im Sommerhalbjahr 
nutzbare Übernachtungsmöglichkeiten für ca. 10 Personen sollen in 5 so genannten 
„Mühlenkappen“ oder „Kajüten“ einfacher Ausstattung ohne Küche und Sanitärein-
richtungen entstehen. Vorrangig sollen Radtouristen angesprochen werden. Die exis-
tierende DLRG-Wohnung soll so hergerichtet werden, dass sie außerhalb der Bade-
saison als Ferienwohnung für weitere 5 Personen dienen kann. Außerdem soll das 
existierende Kioskgebäude um einen Wintergarten mit ca. 40 Sitzplätzen erweitert 
werden, um dort einen ganzjährigen Betrieb zu ermöglichen. Des Weiteren sind lang-
fristig touristische Aufwertungen in Form eines Spielplatzes, weiterer Flächen für die 
Freizeitnutzung und einer Hundeauslauffläche im Bereich der derzeitigen Parkplatz-
flächen angedacht. Neue und ganzjährige Nutzungen werden zu einer leichten Zu-
nahme der Besucher führen, allerdings auf einem vergleichsweise geringen Niveau. 
Übernachtungsangebote werden über ihre Lage und Umgebung von sensiblen Berei-
chen abgeschirmt.  

 Konzept „Deichtraum“ der Pächter: Erweiterung des Kioskgebäudes um einen 
Wintergarten mit ca. 40 Sitzplätzen, der einen ganzjährigen Betrieb ermög-
licht  

 Kleiner Zeltplatz für max. 10 kleine Zelte (Radfahrer!)  
 „Mühlenkappen“/ „Kajüten“ als Übernachtungsangebot, max. 5 Stück á 2 Per-

sonen, mit einfacher Ausstattung  
 DLRG-Wohnung außerhalb der Badeaufsichtszeiten als Ferienwohnung für bis 

zu 5 Personen nutzbar  
 Insgesamt wird damit ein Übernachtungsangebot für max. ca. 35 Personen 

neu geschaffen. 
 Großer Raum im Strandbetriebsgebäude weiterhin für den Aufenthalt von 

Gruppen von 20-30 Personen, die bisher das Strandbetriebsgebäude auch 
schon nutzen  

 Langfristig Aufwertung Areal mit einem Themenspielplatz, Flächen für Frei-
zeit und Hundeauslaufplatz geplant  

 Sollte Beleuchtung auf den Zuwegungen eingesetzt werden, dann wird auf bo-
dennahe Beleuchtung mit verhältnismäßiger geringer Lichtabstrahlung über 
den Ausleuchtungsbereich hinaus geachtet  

 Die Anzahl der Parkplätze wird deutlich reduziert und soll sich auf ca. 200 
Parkplätze für Pkw konzentrieren.  
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2.3 Wirkfaktoren 

2.3.1 Baubedingte Wirkungen 
Die baubedingten Wirkfaktoren sind in der Regel Faktoren, die nicht von Dauer sind. 
Nach Beendigung der Bauzeit ist ihre Wirkung meist beendet. Generell lässt sich be-
züglich der hier betrachteten Planungen feststellen, dass keine speziellen Arbeiten, 
die außergewöhnliche Lärm- oder Schadstoffemissionen verursachen, vorgesehen 
sind. Die Wirkungen des Baubetriebes werden daher im Rahmen des im Tief- und 
Hochbau üblichen liegen. 

Lärmemissionen, die durch den Baubetrieb entstehen können, werden durch die 
Baumaschinen und den Verkehr auf den Transportwegen verursacht. Mit dem Ende 
der Bauarbeiten sind auch die Wirkungen beendet.  

Scheuchwirkungen einer Baustelle gehen vor allem von den sich dort bewegenden 
Menschen aus. An Maschinen und Fahrzeuge können sich Vögel relativ besser ge-
wöhnen als an die (ja auch in der Realität gefährlicheren) Menschen.  

Ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Baufahrzeuge oder umfangreiche Ma-
terialientransporte ist im Zusammenhang mit den hier beschriebenen Bauvorhaben 
wegen der geringen Baumassen nicht zu erwarten. Eine Einrichtung von speziellen 
Baustraßen wird es nicht geben. 

 

2.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Bei anlagebedingten Wirkfaktoren handelt es sich im Allgemeinen um dauerhafte 
und bleibende Wirkungen, die im Zusammenhang mit den jeweils errichteten bauli-
chen Anlagen stehen. Beispiele in diesem Zusammenhang sind dauerhafte Flächen-
inanspruchnahmen durch Versiegelung oder Überbauung, eventuell eintretende 
Trennwirkungen und Zerschneidung von Lebensräumen durch Gebäude etc. oder 
visuelle Wirkungen auf das Umfeld.  

Auf den Flächen binnendeichs der Badestellen Nordermeldorf soll die infrastruktu-
relle Ausstattung ausgebaut bzw. modernisiert werden. Zusätzliche Versiegelungen 
bzw. zusätzlichen Flächenverbrauch wird es hier nur in geringem Umfang durch die 5 
„Kajüten“ geben, so dass die hiervon ausgehende Wirkung als gering einzuordnen ist. 
Die Errichtung gänzlich neuer, solider Baukörper ist nicht vorgesehen. Die Erweite-
rung des bestehenden Kioskgebäudes der Badestelle Nordermeldorf um einen Win-
tergarten (40 Sitzplätze) können als Erweiterung der bestehenden Gebäudekomplexe 
angesehen werden. Diese geringfügigen Erweiterung bzw. Modernisierungen bereits 
in ähnlicher Form vorhandener Infrastruktur werden keine zusätzlichen zerschnei-
denden Effekte auf die umgebenden Lebensräume haben. 

Beim Bau eines Wintergartens ist es grundsätzlich möglich, dass es zu vermehrten 
Kollisionen von Vögeln an den Glasflächen kommt. Das kann insbesondere dann ge-
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schehen, wenn Durchblicke entstehen, die Vögel also hinter der Glasscheibe weitere 
„Landschaft“, z.B. Gebüsche oder Hecken zu Gesicht bekommen.  

Um diese Kollisionen zu vermeiden, können verschiedene Maßnahmen ergriffen 
werden, z.B. Verzicht auf Durchblicke, Verdecken der Fenster durch Jalousien, wenn 
der Wintergarten nicht geöffnet hat. Es kann auch sogenanntes „Vogelschutzglas“ 
verwendet werden, in dem sichtbare Linien eingearbeitet sind, die den Vögeln anzei-
gen, dass hier kein Durchfliegen möglich ist. Solches Glas wird bereits häufiger bei 
Schallschutzwänden, Windschutzbauten oder Bushaltestellen eingesetzt (LAG-VSW 
2019). 

2.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen durch die Nutzung der geplanten Unter-
künfte und der weiteren neu geschaffenen Infrastruktur für Touristen.  

Eine verstärkte Lärmemission über den Anlagenbereich hinaus ist durch den touristi-
schen Betrieb nicht zu erwarten. Es entstehen Geräusche durch die sich aufhaltenden 
Personen und Aktivitäten, die typisch für Siedlungen sind und von den dort vorhan-
denen Vögeln generell akzeptiert werden. Eine Vergrößerung des Lärms würde den 
touristischen Zielen entgegenwirken und würde unterbunden. 

Durch den Ausbau der touristischen Infrastruktur ist in Nordermeldorf nicht mit ei-
ner bedeutenden Zunahme der Besucheranzahl oder einer merkbar stärkeren Fre-
quentierung der durch Touristen genutzten Bereiche zu rechnen. Eine bedeutende 
Kapazitätserhöhung ist in Nordermeldorf nicht geplant. Die Zahl von max. 35 neuen, 
festen Übernachtungsplätzen ist vergleichsweise gering, dagegen wird die Kapazität 
der KFZ-Stellplätze verringert. Grundsätzlich können sich damit in geringem Umfang 
die Aufenthaltszeiten von Touristen auch an den Tagesrandzeiten etwas vergrößern. 
Die geplanten Modernisierungen machen das Angebot vermutlich attraktiver, spre-
chen aber nicht grundsätzlich zusätzliche, neue Besuchergruppen an.  

Da in Nordermeldorf keine Kapazitätssteigerung vorgesehen ist, ist von diesem Pro-
jekt kein merkbar vermehrtes Verkehrsaufkommen zu prognostizieren. Eine Steige-
rung des Kollisionsrisikos für Tiere und eine mögliche Steigerung der Störwirkung 
durch eine quantitativ gesteigerte touristische Nutzung ist nicht zu erwarten.  

 

2.3.3.1 Qualität der betriebsbedingten Wirkungen 

Mit dem Auftreten generell neuartiger Nutzungsformen der Landschaft und damit 
bisher im Meldorfer Speicherkoog unbekannter, betriebsbedingter Effekte auf die im 
Wirkbereich vorhandenen Lebensräume und Arten ist nicht zu rechnen. Die übli-
cherweise im Rahmen von touristischer Nutzung auftretenden Wirkungen sind be-
reits jetzt im Vorhabensbereich festzustellen. Zu nennen sind hier insbesondere das 
regelmäßige Auftreten von Kraftfahrzeugen, Radfahrern, Spaziergängern (auch mit 
Hunden), Joggern, Naturbeobachtern und Wassersportlern, von denen insbesondere 
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Kollisionen oder Scheuchwirkungen ausgehen können. Es ist nicht zu erwarten, dass 
sich neue Besucher aus dem neuen Angebot wesentlich anders verhalten als die bis-
herigen Besucher. Die Qualität der zu erwartenden betriebsbedingten Wirkungen ist 
vergleichbar mit der Qualität der im Gebiet bereits jetzt regelmäßig auftretenden 
Wirkungen.  

 

2.3.3.2 Quantität der betriebsbedingten Wirkungen 

Der durch eine Verwirklichung des Bebauungsplanes Nordermeldorf zu erwartenden 
eventuellen geringen graduellen Steigerung der sich aufhaltenden Menschenanzahl 
im Meldorfer Speicherkoog mit unspezifischen Wirkungen (geringe Zunahme der 
allgemeinen Menschendichte) können direkt keine konkreten artenschutzrechtlich 
relevanten Wirkungen auf die Tierwelt der Umgebung zugeordnet werden, da der 
Bebauungsplan keine Vorgaben zu Handlungen außerhalb seines Geltungsbereiches 
macht. Jede andere Steigerung des Übernachtungs- oder anderen touristischen An-
gebotes auf anderen Flächen in der Nähe (z.B. in der Stadt Meldorf) hatte ähnliche 
Auswirkungen, die damit nicht spezifisch auf den konkreten Bebauungsplan zurück-
zuführen wären. Der Meldorfer Speicherkoog wird nicht nur von den Menschen aus 
dem dortigen Übernachtungsangebot aufgesucht, sondern die Tagesbesucher, welche 
den weitaus größten Anteil ausmachen, rekrutieren sich aus einem weitaus größeren 
Umfeld.  

Belegbare Fernwirkungen durch diese geringe Veränderung im touristischen Angebot 
bleiben unter mess- oder merkbaren Wirkungsschwellen und sind nicht wissen-
schaftlich zu belegen. In den folgenden Kapiteln 2.3.3.2.1 bis 2.3.3.2.4 werden gene-
relle Anmerkungen zu diesem Thema gemacht, die so ausführlich gehalten sind, um 
verständlich zu sein. 

2.3.3.2.1 Zunahme von Störungen 

Das Ausmaß und die Schwere der Störungen von Wildtieren ist nicht direkt von der 
Anzahl der jeweils anwesenden Personen abhängt, sondern von der Größe der gestör-
ten Fläche, deren Bedeutung für die Population und dem Zeitraum, in dem die Stö-
rung auftritt.  

Wenn durch die vermehrte Personenzahl eine Ausdehnung der Störzeiten und/oder 
der gestörten Fläche erfolgt, kommt es zu zusätzlichen Störungen von Vögeln und 
anderen Tieren. Das wäre der Fall, wenn durch die Verwirklichung der Planungen 
nicht nur einfach mehr Besucher aufträten, sondern diese Besucher auch zusätzliche 
Flächen und/oder Tageszeiten in störender Weise nutzen würden. 

Die derzeitige regelkonforme Nutzung der Wege, Parkplätze und anderen gewerbli-
chen und touristischen Einrichtungen ist offenbar verträglich mit der derzeit vorge-
fundenen Avifauna. Die auf den ausgewiesenen Wegen sich bewegenden Fußgänger, 
Radfahren und Kraftfahrer führen augenscheinlich nicht zu Störungen, die das Ge-
biet entwerten.  
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Besonders relevante Störungen in Schutzgebieten entstehen durch Übertretungen 
von Regelungen zum Schutz der Natur (z.B. außerhalb der gekennzeichneten Wege zu 
gehen, fahren oder zu zelten, Feuer entzünden, unerlaubtes Betreten von Flächen, 
unerlaubtes Surfen, Angeln und Bootfahren in geschützten Gebieten usw.). Die Über-
tretungshäufigkeiten stehen jedoch in keinem direkten Verhältnis zur Anwohnerzahl, 
sondern hängen von der Überwachung und Durchsetzung der Besucherlenkung ab 
(INGOLD, 2005). Die Anzahl von Personen, die Schutzregeln übertreten, ist nicht ab-
hängig von der Gesamtzahl sich im Raum um das jeweilige Schutzgebiet aufhaltender 
Personen, sondern von Einzelhandlungen Weniger. Die Zahl solcher Einzelhandlun-
gen ist nach Erfahrungen in Schutzgebieten nicht von der Zahl der Besucher, sondern 
von der Qualität der Besucherlenkung abhängig. Eine höhere Besucherzahl kann so-
gar zumindest lokal mindernd auf Regelübertretungen wirken, weil sich die Besucher 
stärker beobachtet fühlen (sog. soziale Kontrolle). 

In einem Raum wie dem Meldorfer Speicherkoog, in dem bereits seit Jahrzehnten 
eine Nutzung durch Besucher mit der entsprechenden Infrastruktur besteht, könnte 
es zu einer Erhöhung der Zahl von Störereignissen für Tiere kommen, wenn Regel-
übertretungen zunehmen würden. Als illegale Handlungen liegen sie außerhalb des 
Regelungsbereichs eines Projektes. Das Projekt könnte allerdings Maßnahmen zur 
Abwehr solcher illegalen Handlungen vorsehen. Das wären hier Besucherlenkungs-
maßnahmen. 

Das derzeitige Niveau der illegalen Handlungen ist schwer zu bestimmen. Insbeson-
dere dort, wo Wasserflächen nahe an öffentlichen Wegen liegen, kommt es zu Über-
tretungen. Es sind jedoch nur wenige Fälle sicher dokumentiert: Es sind bisher nur 
zwei Fälle zur Anzeige gebracht worden.  

Betroffen sind von den (potenziell zunehmenden) Störungen insbesondere die Was-
servögel bzw. „Schwimmvögel“ an den Ufern der Gewässer, an denen Wege entlang-
führen. Dort wird es am häufigsten zu Abweichungen von Wegen bzw. Befahrensre-
geln der Wasserflächen kommen. Die Vögel der Röhrichte und Weidengebüsche wer-
den nur punktuell betroffen, denn diese Biotope werden nicht großflächig betreten. 
Zudem sind die dort anzutreffenden Arten nur über sehr kurze Distanzen störanfällig. 

Die Grünlandflächen und deren Brutvögel (z.B. Feldlerchen, Kiebitz, Uferschnepfe) 
sind durch das Weidevieh (u.a. Rinder und Pferde) wirksam gegen häufiges illegales 
Betreten geschützt. Dort sind Störungen durch illegales Betreten eher nicht zu erwar-
ten. 

 

2.3.3.2.2 Räumliche Ausdehnung der Störwirkungen 

Eine durch die Umsetzung des Vorhabens ausgelöste räumliche Ausdehnung des re-
gelmäßig von Touristen genutzten Bereichs ist nicht zu erwarten, da die Flächen mit 
Betretungserlaubnis nicht vergrößert werden. Die Badestelle Nordermeldorf gehört 
auch gegenwärtig zu den regelmäßig von Menschen aufgesucht Bereichen im Meldor-
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fer Speicherkoog. Sie ist von freizeittouristischen Nutzungen sowie von einem gewis-
sen Verkehrsaufkommen geprägt. Außerdem werden alle existierenden öffentlichen 
Straßen und Wege auch jetzt schon von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern 
frequentiert. Eine Erschließung bisher ungenutzter Bereiche des Speicherkoogs durch 
die Vorhaben ist nicht vorgesehen. Auch die für die Nutzung durch Wassersportler 
ausgewiesenen Wasserflächen (der Surfsee, das Hafenbecken und Wasserflächen au-
ßendeichs) behalten ihre ursprüngliche Ausdehnung. Bestimmte Stellen, welche 
durch das Vorhandensein von Bänken oder wegen ihrer besonderen Eignung für Na-
turbeobachtungen zum Verweilen einladen, werden auch gegenwärtig regelmäßig, 
gezielt aufgesucht. Die Entwicklung zusätzlicher Rast- oder Beobachtungspunkte ist 
nicht vorgesehen, jedoch wird eine Umgestaltung einzelner „Beobachtungspunkte“ 
erwogen. Ziel ist eine effektivere Besucherlenkung, welche eine naturverträglichere 
und störungsärmere Beobachtung des Naturgeschehens ermöglichen soll (Kap. 5). 

2.3.3.2.3 Zeitliche Ausdehnung der Wirkungen  

Durch die Schaffung von besseren Übernachtungsmöglichkeiten in geringer Zahl und 
dem weiteren touristischen Angebot ist es grundsätzlich denkbar, dass es zu einer 
Änderung der im Rahmen der touristischen Nutzung ablaufenden Tagesperiodik 
kommt. Das wäre beispielsweise dann der Fall wenn sich die touristischen Nutzungs-
aktivitäten in bisher ungenutzte Tagesrandzeiten ausdehnen. Die Auswertung der 
Verkehrserhebung zeigt, dass aktuell die ersten Fahrzeuge ab 6 Uhr morgens und die 
letzten bis 23 Uhr festzustellen sind. Die Kernzeit in der tageszeitlichen Verteilung 
(am 21.08.2011) begann 9 Uhr und endete um 19 Uhr, diese Zeit entspricht wahr-
scheinlich auch der Zeit, in der Tagesgäste im Gebiet allgegenwärtig sind. Letzte Be-
sucher scheinen in geringer Zahl, aber über den gesamten späteren Abend und bis in 
die späte Nacht aus dem Gebiet abzufahren. Da es keine neuen, zusätzlichen Angebot 
für Tagesgäste in den Tagesrandzeiten geben wird, wird sich keine zeitliche Verschie-
bung der Nutzung der Wege ergeben.  

Während des Winterhalbjahrs wird die touristische Nutzung der Badestelle Norder-
meldorf durch die komfortableren Möglichkeiten eventuell etwas vergrößert und 
durch den geplanten Wintergarten mit ca. 40 Sitzplätzen am Kiosk im Geltungsbe-
reich Nordermeldorf mit ganzjähriger Nutzung gesteigert werden. Jedoch ist nur mit 
einer geringen Zunahme des Verkehrs von Kraftfahrzeugen bzw. des touristischen 
Betriebes in den saisonalen Randzeiten zu rechnen, da die Beherbergungskapazität 
nur sehr geringfügig vergrößert wird. Dass es damit zu einer zeitlichen Ausdehnung 
der Störungen durch Regelübertretungen kommen wird, kann wissenschaftlich nicht 
belegt werden. 

Die Komfortsteigerungen zielen zudem auf eine Besucherklientel, die tendenziell we-
niger „abenteuerlustig“ ist und damit weniger zu Regelübertretungen neigt. 

2.3.3.2.4 Zunahme von Kollisionen mit KFZ 
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Da keine Kapazitätserhöhung der Stellplätze erfolgt, ist die Zunahme von KFZ auf 
den Straßen nur gering zu erwarten.  

Über Wildunfälle liegen Seitens der Jagdbehörde keine ausreichenden Erkenntnisse 
vor, um konkrete Aussagen über die derzeitige Situation machen zu können.  

Die Zunahme solcher Kollisionen geschieht nicht linear mit der wachsenden Zahl der 
KFZ, weil eine höhere Verkehrsdichte dazu führt, dass relativ weniger Vögel den un-
mittelbaren Straßensaum aufsuchen. Z.B. ist das Kollisionsrisiko einer Fahrzeugko-
lonne aus drei Fahrzeugen nicht wesentlich höher als das eines einzelnen Fahrzeugs. 
Bei zunehmenden Besucherzahlen ist insbesondere an den zahlenmäßigen „Spitzen-
tagen“ eher mit solchen „geklumpten“ KFZ-Fahrten zu rechnen und dadurch mit ei-
ner geringeren Wahrscheinlichkeit von Kollisionen als die reine Zunahme der Fahr-
zeuganzahlen suggeriert. Zunahmen von Kollisionen sind aufgrund dieser Überle-
gungen in stärkerem Maße an den Tagesrandzeiten zu erwarten, wo die Fahrzeug-
dichte geringer ist. 

Auch hier sind es Regelverletzungen, nämlich überhöhte Geschwindigkeit, die zu be-
sonders vielen Kollisionen führen. 

Insgesamt ist durch die Vorgaben des Projektes Nordermeldorf ohne Erhöhung der 
Stellplatzkapazität und nur geringer Zunahme der Beherbergungsplätze keine beleg-
bare Zunahme der Kollisionen zu erwarten. 

 

2.3.3.3 Hinweise zu Lichtemissionen 

Bei Insekten ist die anlockende Wirkung des Lichts für einige Arten bekannt. Die In-
sekten werden durch künstliche Lichtquellen aus ihrer natürlichen Umgebung ange-
lockt und können dort ihre ökologische Funktion nicht mehr oder nur noch einge-
schränkt erfüllen. Sie fehlen in der Nahrungskette sowie als Fortpflanzungspartner. 
Viele Individuen verenden direkt in oder an der Lichtquelle oder sind so geschwächt, 
dass sie leichte Beute für Vögel oder Fledermäuse darstellen. Gefährdungen von Po-
pulationen durch künstliche Lichtemissionen sind wissenschaftlich allerdings bislang 
nicht belegt, es gibt jedoch Hinweise (Eisenbeis 2013). Kolligs (2000) führte zur An-
lockentfernung intensive Versuche an einem dauerhaft beleuchteten Großgewächs-
haus durch. Bei den untersuchten Insekten betrug die maximale Anlockentfernung 
110 bis 130 m. Für die meisten Arten ist die Anlockdistanz wesentlich geringer (< 
50 m). In solchen Gewächshäusern wird i.d.R. weißeres, tageslichtähnlicheres Licht 
verwendet. Bei Beleuchtung mit warmweißem Farbton sind geringere Wirkungen zu 
erwarten. 

Einige Tierarten wie z.B. Fledermäuse benötigen in ihrer Ernährung massenweise 
vorkommende Insektenarten. Durch starke Lichtemissionen erhöht sich in Folge des 
„Staubsaugereffekts“ die Dichte an nächtlich fliegenden Insekten generell. 

Bei Vögeln werden Beeinträchtigungen während der Brutzeit von solchen während 
der Zugzeit unterschieden. Kunstlicht kann hier zu Änderungen der zeitlichen Aktivi-
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tätsmuster führen, z.B. Gesang während ungewöhnlicher Tages- oder Jahreszeiten 
(ABT 1997) oder verfrühter Brutbeginn. Damit ist jedoch nicht zwangsläufig eine Be-
einträchtigung verbunden, sondern die Vögel nutzen im Gegenteil eine Möglichkeit 
zur Erweiterung ihres Lebensraumes (ABT & SCHULTZ 1995). Nachtziehende Vogelar-
ten können in Abhängigkeit von der Witterung durch Kunstlicht in ihrer Orientierung 
gestört werden, im schlimmsten Fall durch einen Direktanflug der Lichtquelle 
(SCHMIEDEL 2001). Das tritt jedoch nur bei blendenden Lichtquellen (Bsp. Leucht-
türme) bei bestimmten Wetterlagen auf (BALLASUS et al. 2009). Starke Scheinwerfer, 
die nach oben abstrahlen, oder nächtliche „Lasershows“ sind im Plangebiet nicht vor-
gesehen. 

Nachtaktive Säugetierarten (z.B. Fledermäuse) meiden beleuchtete Bereiche, so dass 
sie für diese Arten im Wert gemindert werden und eventuell Wanderungswege be-
hindert werden. Eine vollständige Blockade ist aber für viele Säugetiere nicht anzu-
nehmen. Z.B. überqueren Nagetiere, Huftiere und Raubtiere (Füchse, Marder) aber 
auch Igel beleuchtete Straßen. 

Licht wirkt auf Fledermäuse 

1. indirekt anlockend, wenn Insektenkonzentrationen an Außenlampen bejagt und 
abgesammelt werden, 

2. abschreckend, weil Fledermäuse in beleuchteten Arealen Fressfeinden stärker aus-
geliefert sind. 

a. beleuchtete Höhleneingänge können dadurch unbrauchbar werden, 

b. beleuchtete Areale werden gemieden, was zur Verkleinerung der Jagd-
gebiete führen und Flugverbindungsstrecken unterbrechen kann 

Die Lichtemissionen eines Wohngebietes bzw. Ferienhauswohngebietes oder auch 
eines Camping- und Wohnmobilstellplatzes sind nicht genau vorherzusagen, denn 
ihre Stärke hängt stark von den Vorlieben und Gewohnheiten der einzelnen Bewoh-
ner bzw. Nutzer ab. Zudem werden die Fenster oft durch Gardinen, Jalousien o.ä. 
abgeschirmt. Jedenfalls reicht die Beleuchtung aus bewohnten Häusern oder Wohn-
mobilen i.d.R. nicht zur ausreichenden Beleuchtung von daran vorbeiführenden 
Fußwegen aus. Im Vergleich zu gezielter Außenbeleuchtung (Wegebeleuchtung) oder 
beleuchteten Werbetafeln ist sie vergleichsweise moderat und führt nicht zu Irritatio-
nen von Vögeln oder Fledermäusen.  

Die in den Planbereichen vorgesehenen Beleuchtungen sind noch nicht genau festge-
legt, es soll insgesamt auf große Lichtvermeidung geplant werden. Starke Strahler 
sind jedenfalls nicht vorgesehen. 

Lichtemissionen können durch sinnvolle Gestaltung und Betriebsführung stark mi-
nimiert werden. Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbesondere auf Vögel 
und Insekten können durch den Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit einem für die-
se Tierarten wirkungsarmes Spektrum und einer möglichst weitgehenden Vermei-



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 
Kap. 2: Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkmale des Vorhabens 

14 

dung von Lichtemissionen minimiert werden (EISENBEIS & EICK 2011, HELD et al. 
2013).  

Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbesondere auf Vögel und Insekten kön-
nen durch den Einsatz von Natriumdampf-Hochdrucklampen und Beleuchtungsan-
lagen mit einem für diese Tierarten wirkungsarmes Spektrum (möglichst „warm“, 
d.h. ins rot verschoben, Meidung der kurzwelligen Frequenzen) und einer möglichst 
weitgehenden Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden. Die Beleuchtung 
sollte im wärmeren Farbton warmweiß bei ca. 3.000 Kelvin liegen. Warm-weiße 
LEDs mit dieser Farbtemperatur sind nach EISENBEIS (2013) die insektenfreundlichs-
te Wahl. 

Wichtigster Minimierungsfaktor ist jedoch das gezielte Einsetzen von Licht nur dort, 
wo es gebraucht wird und das Vermeiden von diffusem „Rundumlicht“ (HELDT et al. 
2013). Wichtigste Vermeidungsmaßnahme im hier betrachteten Vorhaben ist der 
Verzicht auf nach Außen strahlende Beleuchtung am Rand des befestigten, befahrba-
ren Bereichs. Auch mit der gezielten Abschaltung in Bereichen, die nur bei Bedarf 
beleuchtet werden müssten, kann eine starke Minderung der Wirkung erzielt werden 
(Verwendung von Bewegungsmeldern). 

 

2.3.4 Zusammenfassung der Wirkfaktoren 
Baubedingte Wirkfaktoren: 

 Rodung von Gehölzen in geringem Umfang und Abtrag des Oberbodens wäh-
rend der Baufeldräumung.  

 Vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Baueinrichtungsflächen in 
geringem Umfang. Im Wesentlichen Vorwegnahme der anlagebedingten Wir-
kungen. 

 Von der Baustelle ausgehenden Licht- und Lärmemissionen sowie Scheuch-
wirkungen im für moderne Baustellen üblichen Maß. Wirkbereich ist insbe-
sondere das direkte Umfeld der Baustellen. Die Wirkung entspricht einer Vor-
wegnahme der anlagebedingten Wirkungen. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

 In der Summe kein Verlust von Grasland, ruderalen Staudenfluren und ggf. 
nur in geringem Umfang Gebüschen. 

 Keine Störung durch neuartige visuelle Effekte. 

 Keine dauerhafte zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Neubauten.  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

 Keine qualitativ neuartigen Wirkungen auf die Landschaft und deren Lebens-
räume durch den Betrieb der neuen Anlagen (Erläuterung siehe Kapitel 
2.3.3.1). 
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 Keine Erweiterung des von der touristischen Nutzung (inkl. Illegale Handlun-
gen) betroffenen Raums und somit keine räumliche Ausdehnung von Störun-
gen (Erläuterung siehe Kapitel 2.3.3.2.2). 

 Geringe Steigerung der zeitlichen Ausdehnung der touristischen Nutzung in 
die Tagesrandzeiten und die Nebensaison. Dadurch nicht wissenschaftlich be-
legbare Zunahme von illegalen Handlungen und dadurch Störungen durch 
touristische Nutzung im Umfeld der Übernachtungsmöglichkeiten (Erläute-
rung siehe Kapitel 2.3.3.2.3). 

 Geringe Zunahme des Straßenverkehrs , insbesondere in der Vorsaison und im 
Herbst, primär auf der Hafenstraße. Nicht messbare (signifikante) Zunahme 
von Kollision der Vögel mit KFZ auf den Zufahrtswegen (Kap. 2.3.3.2.4). 

 Vorbehaltlich genauerer Planung keine so starke Lichtemission, dass Vögel 
oder nachtaktive Säugetiere bedeutend gestört werden. 

 

 

3 Relevanzprüfung – Bestandsdarstellung 
3.1 Ausgewertete Daten 

Der Bestand an Brutvögeln und Rastvögeln wurde durch eigene Erfassungen ermit-
telt (ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2020).  

Der Bestand an Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wird durch die Auswer-
tung der Literatur und weiteren, öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen sowie 
dem Datenbestand des LLUR in Form von Potenzialanalysen ermittelt. 

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren Lebensraumansprü-
chen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allgemeinen 
Verbreitung im Raum Süderdithmarschen. Verwendet werden für Fledermäuse und 
andere Säugetiere die Angaben in BORKENHAGEN (2011) und FFH-BERICHT (2018). 
Für die Amphibien bieten der Atlas von KLINGE & WINKLER (2005) sowie die Ergeb-
nisse des FFH-Monitorings FÖAG (2018) eine gute Grundlage. Ergänzend wird der 
unveröffentlichte Arbeitsatlas der Amphibien und Reptilien (FÖAG 2016) herangezo-
gen. 

Die dankenswerterweise aus dem LLUR übermittelten Daten des Artkatasters wur-
den berücksichtigt. 

 

3.2 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFFH-Richtlinie 

Pflanzenarten des Anhangs IV wurden im Bereich des Projektes nicht gefunden (sie-
he Biotopkartierung im Rahmen dieses Vorhabens). Sie benötigen sehr spezielle 
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Standorte und können hier nicht vorkommen. Entsprechende Biotopstrukturen sind 
nicht vorhanden. 

 

 

3.3 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

3.3.1 Fischottervorkommen 
BORKENHAGEN (2011) gab noch keine Fischottervorkommen für Dithmarschen an. 
Eine landesweite Erfassung des Fischotters (Lutra lutra) ergab außer einem einzelnen 
Punkt im südlichen Dithmarschen an der Miele östlich des Speicherkoogs keinen 
Nachweis entlang der südwestlichen Nordseeküste (KERN 2016). Der Erfassungs-
punkt der landesweiten Erfassung im Meldorfer Speicherkoog erbrachte keine Fisch-
otterhinweise. Dennoch sollte die Miele und auch der Speicherkoog vorsorglich als 
inzwischen vom Otter wieder besiedelt angesehen und zum Verbreitungsgebiet des 
Fischotters in Schleswig-Holstein gehörig angesehen werden.  

Die potenziellen Lebensräume des Fischotters liegen insbesondere im Kronenloch 
und dem Mielespeicherbecken. Der Bereich des Vorhabens bzw. B-Planes 
Nordermeldorf hat für Fischotter keine potenzielle Bedeutung. 

 

3.3.2 Potenzielle Fledermauslebensräume 
Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44 
BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu überprüfen wäre, ob für diese Arten Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, Jagdhabitate oder Flugstraßen durch das Vorhaben 
beeinträchtigt werden. Die Bedeutung des Projekt-Gebietes als Lebensraum für Fle-
dermäuse wird mit einer Potenzialanalyse ermittelt. 

Dabei wurden die Flächen des Projektes, in denen physische Eingriffe in den Baum- 
und Gebäudebestand möglich sind bzw. werden sollen, auf potenzielle Höhlen unter-
sucht. Der Baumbestand wurde auf Höhlen kontrolliert und die Gebäude im Hinblick 
auf ihr Potenzial für Fledermausquartiere eingeschätzt. Eine intensive derartige Be-
gehung wurde am 18.04.2019, noch vor dem Laubaustrieb, durchgeführt. Auf weite-
ren Begehungen, die vorrangig der Brutvogelerfassung dienten, wurde weiterhin auf 
solche Lebensstätten geachtet. 

3.3.2.1 Potenziell vorkommende Fledermausarten 

Aufgrund der Verbreitungsübersichten in BORKENHAGEN (2011) und FFH-Bericht 
(2018) kommen im Raum des Meldorfer Speicherkoogs nur wenige Fledermausarten 
vor. Es handelt sich dabei um die Zwerg-, Wasser- und Breitflügelfledermaus sowie 
der Große Abendsegler. Die meisten Fledermausarten sind Waldarten und daher eher 
weniger an der Nordseeküste verbreitet. Die Rauhautfledermaus kommt auf dem Zug 
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verstärkt an der Nordseeküste vor, gilt allerdings in den übrigen Jahreszeiten als 
„Waldfledermaus“ (BORKENHAGEN 2011). 
 
Tabelle 1: Im Untersuchungsgebiet nach BORKENHAGEN (2011) vornehm-
lich zu erwartende Fledermausarten 
RL DE = Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 2009); RL SH = Rote Liste der Säuge-
tiere Schleswig-Holsteins (BORKENHAGEN 2014); 3 = gefährdet; V = Vorwarnliste; D = Daten defizitär, 
G = Gefährdung anzunehmen, Status unbekannt; - = nicht auf der Roten Liste geführt. 
Art RL-SH RL-DE 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 - 
Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 G 
Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - 

 

Während der Wanderzeiten der Fledermäuse sind jedoch auch andere Arten zumin-
dest durchwandernd hier vorhanden. Vorsorglich wird daher angenommen, dass 
praktisch alle der in Schleswig-Holstein vorhandenen Arten auch hier vorkommen 
können. Lediglich einige der hochspezialisierten Waldarten, die praktisch nur in den 
östlichen Landesteilen vorkommen, sind hier nicht realistisch zu erwarten. Alle Fle-
dermausarten sind im Anhang IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von 
gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 
7 BNatSchG streng geschützt. Dadurch sind alle Fledermausarten artenschutzrecht-
lich zunächst gleich zu behandeln. Eine spezielle Auflistung ist daher zunächst nicht 
erforderlich. Die folgenden Kapitel berücksichtigen die Anforderungen aller Arten. 

 

3.3.2.2 Kriterien für potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
Fledermäusen 

Fledermäuse benötigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien, die als Lebens-
stätten im Sinne des § 44 BNatSchG gelten können: Sommerquartiere (verschiedene 
Ausprägungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie 
Jagdreviere (Nahrungsräume). Zu jeder dieser Kategorien wird ein dreistufiges Be-
wertungsschema mit geringer, mittlerer und hoher Bedeutung aufgestellt. 

 geringe Bedeutung: Biotop trägt kaum zum Vorkommen von Fledermäusen 
bei. In der norddeutschen Normallandschaft im Überschuss vorhanden. Diese 
Biotope werden hier nicht dargestellt. 

 mittlere Bedeutung: Biotop kann von Fledermäusen genutzt werden, ist jedoch 
allein nicht ausreichend um Vorkommen zu unterhalten (erst im Zusammen-
hang mit Biotopen hoher Bedeutung). In der norddeutschen Normallandschaft 
im Überschuss vorhanden, daher kein limitierender Faktor für Fledermaus-
vorkommen . 
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 hohe Bedeutung: Biotop hat besondere Qualitäten für Fledermäuse. Für das 
Vorkommen im Raum möglicherweise limitierende Ressource. 

 

3.3.2.2.1 Kriterien für Winterquartiere 

Winterquartiere müssen frostsicher sein. Dazu gehören Keller, Dachstühle in großen 
Gebäuden, alte, große Baumhöhlen, Bergwerksstollen. 

 mittlere Bedeutung: Altholzbestände (mind. 50 cm Stammdurchmesser im Be-
reich der Höhle) mit Baumhöhlen; alte, nischenreiche Häuser mit großen 
Dachstühlen. 

 hohe Bedeutung: alte Keller oder Stollen; alte Kirchen oder vergleichbare Ge-
bäude; bekannte Massenquartiere 

3.3.2.2.2 Kriterien für Sommerquartiere 

Sommerquartiere können sich in Gebäuden oder in Baumhöhlen befinden. 

 mittlere Bedeutung: ältere, nischenreiche Wohnhäuser oder Wirtschaftsge-
bäude; alte oder strukturreiche Einzelbäume oder Waldstücke. 

 hohe Bedeutung: ältere, nischenreiche und große Gebäude (z.B. Kirchen, alte 
Stallanlagen); Waldstücke mit höhlenreichen, alten Bäumen; bekannte Wo-
chenstuben. 

 

3.3.2.2.3 Kriterien für Jagdreviere 

Fledermäuse nutzen als Nahrungsräume überdurchschnittlich insektenreiche Bioto-
pe, weil sie einen vergleichsweise hohen Energiebedarf haben. Als mobile Tiere kön-
nen sie je nach aktuellem Angebot Biotope mit Massenvermehrungen aufsuchen und 
dort Beute machen. Solche Biotope sind i.d.R. Biotope mit hoher Produktivität, d.h. 
nährstoffreich und feucht (eutrophe Gewässer, Sümpfe). Alte, strukturreiche Wälder 
bieten dagegen ein stetigeres Nahrungsangebot auf hohem Niveau. Diese beiden Bio-
toptypen sind entscheidend für das Vorkommen von Fledermäusen in einer Region. 

 mittlere Bedeutung: Laubwaldparzellen, alte, strukturreiche Hecken; Ge-
büschsäume / Waldränder; Kleingewässer über 100 m2, kleine Fließgewässer, 
altes strukturreiches Weideland, große Brachen mit Staudenfluren. 

 hohe Bedeutung: Waldstücke mit strukturreichen, alten Bäumen; eutrophe 
Gewässer über 1000 m2; größere Fließgewässer. 
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3.3.2.3 Charakterisierung des Gebietes im Hinblick auf seine Funktion 
für Fledermäuse 

Bei der Begehung des Projektgebietes wurde nach den oben aufgeführten Lebens-
raumstrukturen gesucht. Daraus wird die Bewertung der Lebensraumeignung des 
Untersuchungsgebietes für Fledermäuse abgeleitet. 

3.3.2.3.1 Quartiere 

Im Projektgebiet wurden keine Bäume gefunden, die erkennbare Höhlungen aufwie-
sen, die für Fledermäuse als Quartier in Frage kommen. Höhlen, die für Fledermäuse 
in Frage kommen, wurden nicht entdeckt. Winterquartiere sind wegen der zu gerin-
gen Stammdurchmesser nicht möglich. 

Beide Häuser im Untersuchungsgebiet werden noch vollständig genutzt und weisen 
keine Verfallserscheinungen auf. Die Gebäude Nr. 5 und 6 der Tabelle 2 (Abbildung 
3) vom Typ „Wohnhaus“ besitzen mit traditionellem Dachstuhl ein mittleres Potenzi-
al für Fledermaus-Sommerquartiere. In solchen Dachstühlen sind auch bei sehr gu-
tem Erhaltungszustand generell Fledermausquartiere bei kleinen, unsichtbaren Be-
schädigungen (z.B. durch neugierige Marder) möglich. Solch ein Potenzial ist prak-
tisch in jedem Gebäude Schleswig-Holsteins mit traditionellem, hölzernem Dachstuhl 
vorhanden. Ein besonderes, hervorzuhebendes Potenzial besteht hier nicht. 

3.3.2.3.2 Jagdgebiete (Nahrungsräume) 

Die in Abbildung 3 violett umrandeten Flächen haben das Potenzial für Nahrungsflä-
chen für Fledermäuse. Sie entsprechen den Kriterien für mittlere potenzielle Bedeu-
tung) (Kap. 3.3.2.2.3). Im Projektgebiet sind es die Gehölzreihen um die Parkplätze 
bzw. am Rande. 

Die übrigen Flächen haben nur geringe potenzielle Bedeutung.  
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Abbildung 3: Lage der in Tabelle 2 behandelten Gebäude (Punkte mit 
Nummern). Violett schraffiert sind potenzielle Nahrungsgebiete mittle-
rer Bedeutung. Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar Tech-
nologies. 
 

Tabelle 2: Beschreibung der in Abbildung 3 markierten Gebäude 

Nr. Beschreibung Potenzial 

5 

6 

Haus mit traditionellem Dachstuhl. In solchen Dachstühlen 
sind auch bei sehr gutem Erhaltungszustand generell Fle-
dermausquartiere bei kleinen, unsichtbaren Beschädigungen 
(z.B. durch neugierige Marder) möglich.  

mittel - 
Sommer-
quartier 
möglich 
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3.3.3 Amphibienpotenzial 
Aufgrund der Verbreitungsübersichten nach KLINGE & WINKLER (2005) und FÖAG 
(2018 u. 2016) sowie den allgemeinen Lebensraumansprüchen kommen folgende, in 
Tabelle 3 aufgeführte, Amphibienarten potenziell im Umfeld des Bebauungsplanes 
vor.  

Im Projektgebiet gibt es keine geeigneten Laichgewässer. Potenzielle Süßwasser-
Stillgewässer befinden sich außerhalb der Projekt-Gebiete. 

Landlebensräume sind im Projekt-Gebiet in den Gehölzstreifen zu erwarten. 
 

Tabelle 3: Artenliste der potenziell vorkommenden Amphibienarten 

(IV) = Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie  

RL D = Status nach Rote Liste Deutschlands (KÜHNEL et al. 2009), regionalisiert für Tiefland; RL SH = 
Status nach Rote Liste Schleswig-Holsteins (KLINGE & WINKLER 2019): V = Vorwarnliste, d.h. aktuell 
nicht gefährdet, aber Gefährdung zu befürchten, wenn bestimmte Faktoren weiter wirken, - = unge-
fährdet 

Art RL DE RL SH 
Erdkröte Bufo bufo - - 
Teichfrosch Pelophylax kl. esculenta - - 
Moorfrosch Rana arvalis (IV) - - 
Grasfrosch Rana temporaria - - 

Nach der Roten Liste Deutschlands (KÜHNEL et al. 2009) gilt der Moorfrosch bundesweit als „gefähr-

det“ (Kategorie 3). Er ist im Süden und Westen Deutschlands, besonders im Bergland, im Bestand 

bedroht, im Tiefland Norddeutschlands ist er dagegen vielerorts noch häufig, so dass er im Tiefland 

nicht als gefährdet eingestuft wird. Diese Bewertung wird hier übernommen, da sie auch der Bewer-

tung in Schleswig-Holstein entspricht. 

 

Die Erdkröte ist die am weitesten verbreitete Amphibienart in Schleswig-Holstein. 
Sie kommt auch in größeren Gewässern vor und kann Fischbesatz gut tolerieren. Für 
sie kommen als Landlebensraum im Vorhabensgebiet die Gehölzflächen in Frage.  

Der Grasfrosch ist nicht als gefährdet eingestuft. Bei dieser ehemals sehr weit ver-
breiteten Art sind große Bestandsrückgänge in der Agrarlandschaft zu verzeichnen. 
Wegen seiner weiten Verbreitung in einer Vielzahl von Lebensräumen und seiner 
großen Anpassungsfähigkeit ist der Bestand des Grasfrosches noch nicht so weit ge-
sunken, dass er als gefährdet einzustufen wäre. Er kann auch in temporären Wiesen-
tümpeln oder vegetationslosen Waldgewässern aufwachsen und nutzt dort die Zeit 
vor dem Laubaustrieb zum Aufwachsen. Als Landlebensraum kommen für ihn die 
gleichen Flächen wie für die Erdkröte, also die Gehölzstreifen in Frage. 

Der Moorfrosch ist in Norddeutschland der typische Frosch der moorigen Standor-
te. Er löst in den sehr feuchten bis nassen, auf Torfboden stehenden Biotopen den 
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Grasfrosch, mit dem er häufig gemeinsam vorkommt, als häufigste Art ab. Die mittel-
feuchten und trockeneren Biotope werden jedoch, im Gegensatz zum Grasfrosch, 
nicht besiedelt, weshalb er auch nur sehr selten in Siedlungen zu finden ist. Ein Land-
lebensraum für diese Art befindet sich nicht im Projekt-Gebiet Nordermeldorf, mög-
licherweise in Blänken des großen Grünlandes östlich des Vorhabensgebietes.  

Nach der Roten Liste Deutschlands (KÜHNEL et al. 2009) gilt der Moorfrosch bun-
desweit als „gefährdet“ (Kategorie 3). Er ist im Süden und Westen Deutschlands, be-
sonders im Bergland, im Bestand bedroht, im Norden, insbesondere im Nordosten ist 
er dagegen vielerorts noch häufig, so dass er im Tiefland nicht als gefährdet einge-
stuft wird. Er gehört zu den häufigsten und am weitesten verbreiteten Amphibienar-
ten in Schleswig-Holstein. Da er eine starke Bindung vor allem an Niedermoore, 
Hochmoorränder und Bruchwälder zeigt, ist er offenbar insgesamt etwas zerstreuter 
als der Grasfrosch verbreitet, bildet dafür lokal aber zum Teil deutlich größere Be-
stände als dieser (KLINGE 2004). Der Moorfrosch ist im Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgeführt und demnach eine nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng ge-
schützte Art. 

Der Teichfrosch Pelophylax kl. esculenta gehört zu den weit und nahezu lückenlos 
in Deutschland verbreiteten Arten. Der Teichfrosch ist derzeit nicht gefährdet. Er lebt 
und laicht in größeren Gewässern und hält sich dort während des ganzen Lebenszyk-
lus auf. Jungtiere wandern vom Gewässer etwas ab, um den größeren, kannibalisti-
schen Artgenossen am Ufer zu entgehen und verbringen das erste Lebensjahr etwas 
abseits. Lebensräume für diese Art befinden sich nicht im Projekt-Gebiet Nordermel-
dorf. 

Nach den aktuellen Bestandsdarstellungen der Amphibien Schleswig-Holsteins 
(FÖAG 2016 und 2018) und den Daten des LLUR sind im Bereich des Meldorfer 
Speicherkoogs keine Molche vorhanden. 

Rotbauchunke, Wechselkröte und Laubfrosch kommen in den Marschen an 
der Nordsee nicht vor (FÖAG 2016 und 2018) 

Knoblauchkröten und Kreuzkröten benötigen im Küstenbereich sandige Dü-
nenbereiche mit Kleingewässern, die hier nicht vorhanden sind.  

 

3.3.4 Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
Die Marschen in Dithmarschen liegen nach BORKENHAGEN (2011) nicht im Verbrei-
tungsgebiet der Haselmaus (Muscardinus avellanarius). 

Zauneidechse und Schlingnatter sind wärmeliebende Arten trocken-warmer 
Lebensräume. Sie kommen in den feuchten Marschen nicht vor (FÖAG 2016 und 
2018). 

Die Käferart Eremit (Osmoderma eremita) kann in mächtigen, alten Laubbäumen 
vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im Mulm 
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von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve benötigt zu 
ihrer Entwicklung mindestens 1 l Mulm. Brutstätte des Eremiten kann fast jeder 
Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern hat und gro-
ße Höhlungen im Stamm oder an Ästen aufweist. Bevorzugt werden aber die ganz 
alten Bäume. Solch große Bäume mit großen Höhlungen bzw. Totholzbereichen sind 
hier nicht vorhanden. 

Da in den Flächen der B-Pläne keine geeigneten Gewässer vorhanden sind, können 
Lebensstätten von Mollusken, Krebsen und Libellen des Anhangs IV nicht vorhanden 
sein. 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übri-
gen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Trockenra-
sen, Heiden, Moore, alte Wälder, spezielle Gewässer), die hier nicht erfüllt werden. 

 

 

3.4 Europäische Vogelarten 

3.4.1 Brutvogelerfassung 
Da im Meldorfer Speicherkoog vier B-Pläne bzw. Entwicklungsvorhaben parallel pro-
jektiert werden sollen, wurde eine umfassende Brutvogelerfassung eines größeren 
Gebietes in der Saison 2019 durchgeführt (ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 
2020). Für das Projekt Nordermeldorf (B-Plan 13) werden daraus die relevanten 
Teilergebnisse dargestellt. 

3.4.1.1 Methode der Brutvogelerfassung 

Als Untersuchungsmethode kam für Brutvögel die Revierkartierung nach SÜDBECK et 
al. (2005) zur Anwendung. Dazu wurde das Untersuchungsgebiet an 8 Terminen be-
gangen und anhand von Sichtbeobachtungen oder akustischen Hinweisen der Brut-
bestand ermittelt. Eine genaue Beschreibung der Methode und der Ergebnisse erfolgt 
im gesonderten Beitrag ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG (2020).Die dankens-
werterweise aus dem LLUR übermittelten Daten des Artkatasters wurden berücksich-
tigt. 
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Abbildung 4: Abgrenzung des Untersuchungsraums für die Brutvogeler-
fassung (rot gestrichelt) und Rastvogelerfassung (blau). Zum Untersu-
chungsraum zählen die Geltungsbereiche der B-Pläne (gelb), die dort an-
grenzenden Gehölze und die Zufahrtsstraßen mit ihrer Umgebung. Luft-
bild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar Technologies. 

 

3.4.1.2 Ergebnisse Brutvogelerfassung 

Tabelle 4 sind die im B-Plangebiet Nordermeldorf erfassten Brutvogelarten aufge-
führt. Mitaufgeführt sind auch die in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandenen Ar-
ten (Abbildung 5). Angegeben ist auch die Einteilung in Gilden. Zu beachten ist, dass 
der üblicherweise als Röhrichtbrüter eingestufte Schilfrohrsänger im B-Plan-Gebiet 
als Vogel der Säume, also Hochstaudenfluren und lockeren Gebüsche in Erscheinung 
tritt und deshalb hier auch dementsprechend betrachtet wird. 
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Tabelle 4: Liste der erfassten Brutvogelarten. Anz. = Anzahl der Reviere 
im B-Plangebiet; „außen“ = nur außerhalb des B-Plangebietes; SH = Sta-
tus nach Roter Liste Schleswig-Holsteins (KNIEF et al. 2010) und Roter 
Liste Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015): 3 = gefährdet, V = Vorwarn-
liste; Gilde = Einteilung in die ökologischen Gruppen: Geh. = Gehölzbrü-
ter, Saum = Art der Saumbiotope, Wie. = Wiesenbrüter, Röh. = Röh-
richtbrüter 

Art Anz. SH  DE  Gilde 

Amsel Turdus merula 5 * * Geh. 

Bachstelze Motacilla alba 1 * * Saum 

Blaukehlchen Luscinia svecica 1 * * Saum 

Bluthänfling Carduelis cannabina 10 * 3 Saum 

Buchfink Fringilla coelebs 1 * * Geh. 

Dorngrasmücke Sylvia communis 3 * * Saum 

Fasan Phasianus colchicus 1  * Saum 

Feldlerche Alauda arvensis außen 3 3 Wie. 

Fitis Phylloscopus trochilus 3 * * Geh. 

Gelbspötter Hippolais icterina 2 * * Geh. 

Heckenbraunelle Prunella modularis 4 * * Geh. 

Klappergrasmücke Sylvia curruca 5 * * Geh. 

Löffelente Anas clypeata außen  3 Röh. 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla 3 * * Geh. 

Neuntöter Lanius collurio 1 V * Saum 

Rabenkrähe Corvus corone/cornix 2 * * Geh. 

Rohrammer Emberiza schoeniclus außen * * Röh. 

Rotkehlchen Erithacus rubecula 1 * * Geh. 

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 1 * * Saum 

Singdrossel Turdus philomelos 1 * * Geh. 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris außen * * Rö 

Wiesenpieper Anthus pratensis außen V 2 Wie. 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 6 * * Geh. 

Zilpzalp Phylloscopus collybita 8 * * Geh. 
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Abbildung 5: Brutvögel im Umfeld des Planvorhabens Nordermeldorf 
(Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar Technologies).  

 

3.4.2 Rastvogelerfassung 
Für die Untersuchung wurden die potenziellen Wirkbereiche aller vier Vorhaben im 
Meldorfer Speicherkoog identifiziert und als Erfassungsgebiet ausgewählt. Neben den 
Vorhabensbereichen selbst wurden auch die Zufahrtsstraßen miteinbezogen. Die Ab-
bildung 6 zeigt das auf dieser Grundlage abgegrenzte Untersuchungsgebiet.  
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Eine genaue Beschreibung der Methode und der Ergebnisse erfolgt im gesonderten 
Beitrag ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG (2020). 

 

Abbildung 6: Darstellung der von Rastvögeln stärker genutzten Bereiche im Untersu-

chungsgebiet (Luftbild aus Google-Earth™ Image © 2020 Maxar Technologies). 

Im Ergebnis zeigt sich, dass der Bereich des Vorhabens bzw. B-Planes Nordermeldorf 
kein bedeutendes Rastvogelgebiet ist (ARGE BRUT- UND RASTVOGELERFASSUNG 2020). 

Von großer Bedeutung sind die großen Grünlandflächen, die im Osten an das Vorha-
bensgebiet Nordermeldorf abgrenzen. Sie werden von Gänsen und Goldregenpfeifern 
in größerer Anzahl genutzt. 

 

 

4 Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen 
Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum Schutz 
und Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben dem allgemeinen 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 39) sind im § 44 strengere Regeln zum 
Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt. 

In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Bestimmungen des beson-
deren Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote) 
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1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-
digen oder zu zerstören. 

Sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte oder der Standorte wild lebender Pflanzen im räum-
lichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden kann, führt dies zu einer Teilfreistel-
lung von den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG. Ein Verstoß gegen das 
Verbot liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird (§ 44 (5) BNatSchG). Von Bedeutung ist, dass die Funktion der 
Lebensstätte für die Populationen der betroffenen Arten kontinuierlich erhalten 
bleibt. Kann dies bestätigt werden oder durch Vermeidungsmaßnahmen oder vorge-
zogene Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden, ist keine Ausnahmegenehmigung 
erforderlich. Geht die Funktion der Lebensstätte dauerhaft verloren oder wird sie 
zeitlich begrenzt derart unterbrochen, dass dies für die Populationen der relevanten 
Arten nicht tolerabel ist, ist von einem Verbotstatbestand auszugehen. Kann die Le-
bensstätte als solche ihre Funktion bei einer Beschädigung weiter erfüllen, weil nur 
ein kleiner, unerheblicher Teil einer großräumigen Lebensstätte verloren geht, ohne 
dass dieses eine erkennbare Auswirkung auf die ökologische Funktion bzw. auf die 
Population haben wird, ist der Verbotstatbestand nicht erfüllt.  

Ein Bebauungsplan kann selbst nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG 
verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, 
wenn bei der Beschlussfassung absehbar die Zugriffsverbote des § 44 unüberwindli-
che Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. Es ist also festzustellen, ob even-
tuelle Verletzungen der Zugriffsverbote überwunden werden können.  

 

4.1 Wirkung auf Brutvögel 

4.1.1 Baubedingte Wirkungen 
Die baubedingten Wirkungen der Baumaßnahmen nehmen die Flächenverluste der 
späteren Anlage nur vorweg und sind dadurch in der Behandlung der anlagebeding-
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ten Wirkungen mit betrachtet. Auch die Störungen einer Baustelle reichen nur wenig 
über deren Abgrenzung hinaus, denn die dort vorkommenden Vögel der Gilden der 
Säume und der Gehölzvögel gehören zu den relativ wenig störungsempfindlichen Ar-
ten, die deshalb auch im Siedlungsbereich bzw. dessen Umfeld vorkommen können. 
Diese Arten sind nicht über größere Entfernungen durch Lärm oder Bewegungen zu 
stören. Wirkungen des Baubetriebes und späteren des Ferienwohngebietsbetriebes in 
den Umgrenzungen des Projektgebietes werden kaum weiter reichen als die Baustelle 
bzw. das Ferienhausgebiet. Empfindlichere Arten der Wiesen sind nur außerhalb des 
Vorhabens vorhanden. Es kommt also nicht zu erheblichen Störungen über die Bau-
stellen hinaus. 

Durch Rodungen ausgelöste Tötungen von Vögel oder deren Entwicklungsformen 
können vermieden werden, wenn die Rodungsarbeiten außerhalb der Brutzeit, zwi-
schen dem 1. Oktober und dem 29. Februar stattfinden (siehe Kapitel Vermeidungs-
maßnahmen). 

4.1.1.1 Lärm der Bautätigkeit 

Lärmemissionen, die durch den Baubetrieb entstehen können, werden durch die 
Baumaschinen und den Verkehr auf den Transportwegen verursacht. Mit dem Ende 
der Bauarbeiten sind auch die Wirkungen beendet. Vögel reagieren auf Lärm an sich 
(als physikalisches Phänomen) weniger stark als oft angenommen wird (KEMPF & 

HÜPPOP 1998). Physische Schäden treten erst bei Lärmstärken auf, die hier keines-
falls erreicht werden (und die schon aufgrund anderer Immissionsvorschriften unzu-
lässig wären). Die Lärmspitzen sind weniger entscheidend als das Vorhandensein 
eines Dauerschalls („Lärmteppich“), der andere Schallsignale maskiert. Das kann die 
Nahrungssuche und soziale Interaktion (Partnerfindung) erschweren oder zu erhöh-
ter Mortalität führen, weil Feinde schwerer erkannt werden. Ein solcher Dauerschall 
wird z.B. erreicht, wenn auf einer Straße mehr als 10.000 KFZ am Tag fahren (GAR-

NIEL et al. 2007). Insbesondere Küstenvögel, Enten und andere Wasservögel sind in 
dieser Hinsicht vergleichsweise unempfindlich (GARNIEL et al. 2007), denn Wasser- 
und Küstenbiotope sind bereits natürlich stark geräuschbelastet (vor allem durch 
Wind). Von Bedeutung ist für Vögel eher der „Informationsgehalt“ des Schalls, also 
der Schall als Indikator für Gefahrenquellen. Die Wirkung der Lärmemissionen der 
Baustellen wird daher nicht weiter reichen als diejenige der Scheuchwirkungen. 

4.1.1.2 Scheuchwirkung der Bautätigkeit 

Scheuchwirkungen einer Baustelle gehen vor allem von den sich dort bewegenden 
Menschen aus. An Maschinen und Fahrzeuge können sich Vögel relativ besser ge-
wöhnen als an die (ja auch in der Realität gefährlicheren) Menschen.  

Bauarbeiten im Bereich des Projektes finden in einem durch touristische Nutzungen 
bereits geprägten Bereich statt. Die von den Bauarbeiten ausgehenden Wirkungen 
treffen hier demnach auf ein im gewissen Maß an anthropogene Störungen angepass-
te Avifauna, die dortigen Vögel haben bereits auf Störungen durch menschlichen Be-
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trieb z.B. auf den Wegen reagiert. Die von den Bauarbeiten ausgehenden Wirkungen 
erzeugen in dieser Umgebung keine bedeutenden, neuen Effekte.  

Brutvögel werden in den Flächen, die in die Baustellen einbezogen sind, voraussicht-
lich so gestört, dass dieser Bereich verlassen wird. Die benachbarten Gehölze, z.B. der 
Gehölzsaum um das Plangebiet, werden davon jedoch nicht gestört. Eine Fernwir-
kung der baubedingten Wirkfaktoren in sensiblere Bereiche (Offenlandflächen) der 
weiteren Umgebung ist aufgrund der guten Abschirmung nicht zu erwarten. Die zwi-
schen den Baustellen und Offenlandflächen vorhandenen Gehölze stellen eine gute 
Abschirmung dar, so dass von den Bauarbeiten eine Fernwirkung nicht zu erwarten 
ist. 

 

4.1.2 Anlagebedingte Wirkungen 
Rodungen von Gehölzen sind nur in sehr geringem Umfang geplant. Der dichte Ge-
hölzsaum um das Gelände bleibt erhalten. Die Parkplatzreihen sollen weiter durch 
Gehölze unterteilt werden. Eventuelle Rodungen werden sich auf ein vergleichbar 
geringes Ausmaß beschränken. Durch kleinere Rodungsarbeiten kommt es nicht zum 
Verlust von Brutplätzen, da die wesentlichen Gehölze am Rand bestehen bleiben. Die 
Gehölzvögel behalten ihre Reviere. 

Von diesen Gehölzen aus nutzen auch die Saumvögel, z.B. Neuntöter und Fasan das 
angrenzende Grünland und als Teillebensraum die Parkplätze. Diese Bereiche wer-
den nicht wesentlich verändert, so dass deren Reviere erhalten bleiben. 

In Nordermeldorf kann es durch den Bau eines Wintergartens zu vermehrten Kollisi-
onen von Vögeln an großen Glasscheiben kommen, wenn nicht durch geeignete Maß-
nahmen, z.B. „Vogelschutzglas“, vorgebeugt wird (allgemeine Hinweise zur Vermei-
dung von Vogelschlag an Glasflächen in SCHMID et al. 2012, LAG-VSW 2019): Ver-
meiden von Spiegelungen, keine Durchsichtbereiche bzw. Entschärfung mit Hilfe von 
Markierungen auf dem Glas. Betroffen wären dort die sog. „Kleinvögel“, die auch na-
he an Gebäude und Siedlungsbereiche heranfliegen, also im Wesentlichen die Sing-
vogelarten. 

 

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen durch Störungen  
Viele der im Untersuchungsgebiet festgestellten Brutvogelarten kommen generell 
regelmäßig in stark von anthropogenen Störungen geprägten Bereichen, wie in Sied-
lungsbereichen vor. Die im Geltungsbereich des Projektes Nordermeldorf festgestell-
ten Brutvögel gehören zur Gruppe der anthropogenen Störungen gegenüber relativ 
toleranten Arten. Zu nennen sind hier insbesondere Bluthänfling, Zilpzalp, Dorn-
grasmücke, Zaunkönig, Amsel, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Mönchsgras-
mücke, Rotkehlchen, Bachstelze, Hausrotschwanz und Gelbspötter, welche im direk-
ten Umfeld der geplanten Eingriffe vorkommen. An der Badestelle Nordermeldorf 
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wurden die meisten Brutreviere im Bereich des breiten (meist 30 bis 40 Meter), das 
Parkplatzgelände umgebenden Gehölzsaums nachgewiesen, hier wurde auch ein 
Neuntöterrevier festgestellt. Der Neuntöter gehört zu den Arten, welche anthropoge-
nen Störungen gegenüber empfindlich sind, an dieser Stelle scheint er jedoch im sehr 
dichten und unzugänglichen Gebüsch ausreichend Schutz zu finden. Da der Gehölz-
saum erhalten bleibt und nicht mit einer bedeutenden Steigerung der bis hierhin 
vordringenden Störung zu rechnen ist, bleiben Lebensraumfunktionen für den 
Neuntöter im aktuell bestehenden Umfang erhalten. Diese Arten erfahren nur gerin-
ge Verminderungen ihres Lebensraumes, den Saumgehölzen. Insgesamt bleiben die 
ökologischen Funktionen für die Gehölzvögel erhalten. Auch der Schilfrohrsänger 
kommt hier an den Rändern der Gehölze in Hochstaudenfluren vor. Diese Ränder 
bleiben erhalten. 

Das gilt auch für Arten für die aktuell in Deutschland Bestandabnahmen feststellt 
wurden wie Bluthänfling und Fitis (GERLACH et al. 2019, KOOP & BERNDT 2014, MIT-

SCHKE 2018). 

Relevante Fernwirkungen von vorhabensbedingten Störungen aus den Geltungsbe-
reichen heraus, hinein in die umgebenden Offenlandbereiche bzw. Wasserflächen, 
sind nicht zu erwarten. Es kann von einer ausreichend abschirmenden Wirkung der 
umfangreichen Gehölzbestände ausgegangen werden. Wirkungen des touristischen 
Betriebes in den Umgrenzungen des Projektgebietes werden kaum weiter reichen als 
das touristische Areal selbst. Es kommt also nicht zu erheblichen Störungen über die 
Grenzen des Projektes hinaus. 

Die Lichtemissionen eines Camping- oder Ferienwohnungsgebietes sind bisher für 
Vögel nicht als derart beeinträchtigend festgestellt worden, dass davon zusätzliche 
(über die anlagebedingten Beeinträchtigungen hinaus) Beschädigungen von Fort-
pflanzungsstätten oder Verletzungen von Vögeln zu erwarten sind. 

Grundsätzlich können sich mit der Anzahl von max. 35 neuen Übernachtungsmög-
lichkeiten an der Badestelle Nordermeldorf in geringem Umfang die Aufenthaltszei-
ten von Touristen saisonal aber auch an den Tagesrandzeiten etwas vergrößern. Al-
lerdings sind max. 35 Personen eine so kleine Zahl, dass davon keine wissenschaftlich 
belegbare zusätzliche Störung zu prognostizieren wäre.  

Da keine Kapazitätserhöhung der KFZ-Stellplätze vorgesehen ist, kommt es durch die 
Vorgaben der Planung Nordermeldorf nicht zu einer derartigen Zunahme des Besu-
cherverkehres, dass hiervon wissenschaftlich begründet Zunahmen von Störungen 
durch illegale Handlungen zu prognostizieren sind. Auch eine relevante, merkbare 
stärkere Frequentierung der Verkehrswege durch Kraftfahrzeuge, Radfahrer und 
Fußgänger ist nicht anzunehmen. Damit sind auch relevante, merkbare Zunahmen 
von Kollisionen durch die Vorgaben des Projektes nicht zu erwarten. 
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4.1.4 Übersicht über die Wirkungen auf Brutvögel 
In Tabelle 5 sind in einer vorläufigen Übersicht die Wirkungen auf die Vogelarten 
dargestellt. 
 

Tabelle 5: Übersicht über Wirkungen des Vorhabens auf Vögel. Begrün-
dung der Folgen der Vorhabenswirkungen im Text (siehe I - IV). 

Art (Anzahl) 
Wirkung des Vorha-
bens 

Folgen der Vorhabens-
wirkungen 

Arten der Gehölz-
säume (Bluthänfling, 
Dorngrasmücke, 
Neuntöter)  

Nur geringer Verlust des 
Lebensraumes durch gerin-
ge Gehölzverluste in den 
Flächen des Projektes. 

Keine wirksame Beschädi-
gung von Fortpflanzungsstät-
ten (I) 

Fasan Voraussichtlich kein Ver-
lust des Reviers 

keine Beschädigung von 
Fortpflanzungsstätten (II) 

Schilfrohrsänger als 
Art der Hochstau-
denfluren auch fern 
der Gewässer 

Säume mit Hochstauden-
fluren bleiben in ausrei-
chender Menge erhalten 

Keine wirksame Beschädi-
gung von Fortpflanzungsstät-
ten (III) 

Übrige Gehölzvögel 
der Tabelle 4 (Amsel 
– Zilpzalp) 

Nur geringer Verlust des 
Lebensraumes durch gerin-
ge Gehölzverluste in den 
Flächen der B-Pläne. 

Keine wirksame Beschädi-
gung von Fortpflanzungsstät-
ten (IV) 

 

I. Die Arten der Säume in den Eingriffsbereichen (Bluthänfling, Dorn-
grasmücke, Neuntöter) verlieren im Bereich des Vorhabens Nordermeldorf 
keine signifikanten Anteile ihres Lebensraumes. Damit erfolgt voraussichtlich 
keine Beschädigung der Fortpflanzungsstätten. 

II. Der Fasan verliert nur einen relativ kleinen Teil seines Lebensraumes. Die we-
sentlichen Bestandteile, die Gehölzsäume und das angrenzende Grünland, blei-
ben erhalten. Damit erfolgt voraussichtlich keine Beschädigung der Fortpflan-
zungsstätten. 

III. Ein Schilfrohrsängerrevier ist im Bereich Nordermeldorf von Baumaßnah-
men betroffen. Die Gebüsche mit Hochstaudenfluren bleiben erhalten, so dass 
das Revier mit seinen Funktionen erhalten bleibt. 

IV. Verbreitete Gehölzvögel. Die hier betroffenen Arten sind Baum- oder Ge-
büschbrüter, die auch ihre Nahrungsreviere in oder in der Nähe der Gehölze ha-
ben. Da Gehölze nur in geringem Maße beseitigt werden und in der neuen Feri-
enhaussiedlung neue entstehen, erfährt diese Gruppe keine Beeinträchtigung. 
Ihr Bestand wird sich nicht verkleinern. 
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4.2 Wirkung auf Rastvögel 

Der Meldorfer Speicherkoog ist ein Vogelrastgebiet von besonderer Bedeutung. Im 
Wirkbereich des hier behandelten Vorhabensgebietes Nordermeldorf rasten jedoch 
keine bedeutenden Vogelscharen. Sie halten sich im Bereich der entfernter liegenden 
Wasser- und Offenlandflächen auf, die ihnen Nahrung und Ruheplätze bieten.  

Die von Rastvögeln genutzten Flächen sind durch den breiten Gehölzgürtel vom Vor-
haben Nordermeldorf entfernt. Eine Beeinträchtigung der Lebensraumfunktionen 
durch die zu erwartende Baustellen oder die direkte Nutzung der in den Geltungsbe-
reichen geschaffenen Angebote für Touristen, kann wegen der abschirmenden Wir-
kung der vorhandenen Gehölze ausgeschlossen werden.  

Die in Kap. 4.1.3 dargestellten Überlegungen zu Auswirkungen einer geringfügig ge-
stiegenen Besucherzahl bzw. Ausdehnung der Saison auf die Störungssituation trifft 
auch auf die Rastvogelbestände zu. Eine relevante Zunahme von illegalen Handlun-
gen, d.h. Übertretungen von Schutzgebietsgrenzen und Handlungsge- und verboten 
ist nicht zu prognostizieren. Die geringen zu prognostizierenden Änderungen des 
touristischen Betriebes durch die Vorgaben des Projektes haben keine messbaren, 
wissenschaftlich begründbaren Wirkungen auf bedeutende Rastvogelflächen im Mel-
dorfer Speicherkoog. 

Die Kollisionsgefahr mit KFZ ist für Gastvögel im Vergleich zu Brutvögeln ver-
gleichsweise gering, denn die großen Rastvogelscharen halten sich gewöhnlich nicht 
auf Straßen auf, sondern nutzen die Zentren der offenen Grünländer oder Wasserflä-
chen. Zwar kommt es auch bei den großen Limikolenschwärmen oder Wasservogel-
trupps zu Kollisionen mit Fahrzeugen, jedoch ist der Anteil an der Gesamtpopulation 
bedeutend geringer. Außerdem werden keine flugunfähigen Jungvögel über die Stra-
ße geführt.  

Wie im Falle der Brutvögel (Kap. 2.3.3.2.4) ist die Kollisionsgefahr durch die gerin-
gen Änderungen in der Kapazität der touristischen Einrichtung nicht erkennbar (sig-
nifikant) gesteigert.  

 

4.3 Wirkung auf Fischotter 

Das Gebiet Nordermeldorf ist für Fischotter ohne Bedeutung. Bauliche Maßnahmen 
und die geringe Steigerung der Beherbergungsplätze haben keine Wirkung auf Fisch-
otter. 
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4.4 Wirkung auf Fledermäuse 

Potenzielle Fledermausquartiere gehen verloren, wenn die Gebäude mit Satteldach 
Nr. 5 und 6 der Tabelle 2 und Abbildung 3 abgebrochen oder wesentlich umgebaut 
werden. Der Verlust dieser potenziellen Quartiere kann durch die Bereitstellung 
künstlicher Quartiere kompensiert werden.  

Potenzielle Quartierbäume werden nicht beeinträchtigt, denn sie sind im Bereich 
baulicher Veränderungen nicht vorhanden.  

Bei einem Um- oder Neubau mit vorheriger Beseitigung der Fassade oder Abbau des 
Daches kann es zu Verletzungen oder Tötungen von Individuen kommen. Zur Ver-
meidung von Tötung von Individuen müssen substanzielle Arbeiten an der Fassade 
oder am Dach zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Fledermäuse ihre Sommer-
quartiere verlassen und ihre Winterquartiere aufgesucht haben (Dezember und Ja-
nuar, siehe auch Abbildung 7), da dann nicht mit einem aktuellen Besatz durch Fle-
dermäuse zu rechnen ist. Möglich ist auch eine Überprüfung des jeweiligen Baumes 
oder Gebäudes auf vorhandene Quartiere vor der baulichen Maßnahme. Der in Ab-
bildung 7 dargestellte Zeitraum kann dann erweitert bzw. ganz aufgehoben werden. 

 

 

Abbildung 7: Übersicht über die Besiedlung der Fledermausarten im Jah-
resverlauf. Aus: LANDESBETRIEB STRAßENBAU UND VERKEHR SH (2011) 

Die potenziellen Nahrungsgebiete, nämlich die Gehölze am Rande, bleiben erhalten, 
so dass es nicht zu Beeinträchtigungen eventuell benachbarter Fledermausquartiere 
kommt. 
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4.5 Wirkung auf Moorfrösche 

Die potenziellen Lebensbereiche des Moorfrosches, nämlich die Süßgewässer und 
Uferzonen außerhalb des Projektgebietes sowie die Gehölzsäume bleiben erhalten, so 
dass es nicht zu Beeinträchtigungen dieser Art kommt. 

 

4.6 Zu berücksichtigende Arten und Lebensumstände 

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten 
wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL, VSchRL) oder nur deut-
schem Recht geschützt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG ist klargestellt, 
dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Gebieten mit 
Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB 
und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen Verbote nur noch 
bezogen auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Für Arten, die nur nach na-
tionalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung) besonders geschützt sind, gilt 
der Schutz des § 44 (1) BNatSchG nur für Handlungen außerhalb von nach § 15 
BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Rechtsverordnung nach § 54 (Abs. 1) Nr. 2 
BNatSchG, die weitere Arten benennen könnte, ist noch nicht erlassen. 

Im hier vorliegenden Fall betrifft das alle Vogelarten, Fledermäuse, Fischotter und 
Moorfrosch. Die übrigen potenziell vorhandenen Amphibienarten (Kap. 3.3.3) sind 
nicht im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. 

 

4.6.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten von europäischen Vogelarten  
Fortpflanzungsstätten sind die Nester der Vögel incl. eventueller dauerhafter Bauten, 
z.B. Spechthöhlen, Schwalbennester. Für Brutvögel, die sich jedes Jahr einen neuen 
Nistplatz suchen, ist das Nest nach dem Ausfliegen der letzten Jungvögel funktions-
los geworden und eine Zerstörung des alten Nestes somit kein Verbotstatbestand. 
Zudem ist das gesamte Brutrevier als relevante Lebensstätte heranzuziehen: Wenn es 
so verkleinert oder verschlechtert wird, dass die Funktion vermindert wird (z.B. Bru-
terfolgsverminderung), ist eine Beschädigung anzunehmen. Trotz eventueller Inan-
spruchnahme eines Brutplatzes (z.B. altes Nest) kann von der Erhaltung der Brut-
platzfunktion im Brutrevier ausgegangen werden, wenn sich innerhalb des Reviers 
weitere vergleichbare Brutmöglichkeiten finden, an denen die Brutvögel ihr neues 
Nest bauen können. In diesem Fall ist die Gesamtheit der geeigneten Strukturen des 
Brutreviers, in dem ein Brutpaar regelmäßig seinen Brutplatz sucht, als relevante Le-
bensstätte (Fortpflanzungs- und Ruhestätte) anzusehen. Soweit diese Strukturen ihre 
Funktionen für das Brutgeschäft trotz einer teilweisen Inanspruchnahme weiter er-
füllen, liegt keine nach § 44 relevante Beschädigung vor. Vogelfortpflanzungs- und 
Ruhestätten sind also dann betroffen, wenn ein ganzes Brutrevier, indem sich regel-
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mäßig genutzte Brutplätze befinden, beseitigt wird oder so verschlechtert wird, dass 
sich der Bruterfolg erkennbar verringert. 

Zu betrachten ist also, ob Brutreviere von europäischen Vogelarten beseitigt werden. 
Diese Frage wird in Kap. 4.1.4 beantwortet: Es werden keine Fortpflanzungsstätten 
von Vögeln beseitigt oder zumindest beschädigt. Die Brutreviere von Dorngrasmücke 
und Bluthänfling und weiteren Gehölzvögeln bleiben erhalten.  

Bei der Abgrenzung der Ruhestätten der Rastvögel ist zu berücksichtigen, dass Rast-
vorkommen in der Regel hinsichtlich ihres Nahrungsgebietes in einer großräumigen 
Landschaft relativ flexibel sind, während z.B. Schlafplätze häufig traditionell genutz-
te, begrenzte Bereiche darstellen, die zudem auch in größerer Entfernung zum Nah-
rungsgebiet liegen können. Dennoch sind auch Nahrungsflächen zur Ruhestätte hin-
zuzurechnen, wenn sie von essenzieller Bedeutung für die Funktion des Rastgebietes 
sind (z.B. aufgrund der speziellen Landschaftsstruktur oder ihrer Limitierung im 
Raum). Solche Rastgebiete liegen hier im Projektgebiet nicht vor (Kap. 3.4.2). Ent-
ferntere Bereiche werden nicht beeinträchtigt (Kap. 4.2). 

 

4.6.2 Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind ihre Quartiere. Die potenzi-
ellen Tagesquartiere von Spalten bewohnenden Arten gelten nach der derzeitigen 
Diskussion nicht als zentrale Lebensstätten und damit nicht als Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im Sinne des § 44 BNatSchG ,denn sie sind i.d.R. so weit verbreitet, dass 
praktisch immer ausgewichen werden kann. Jagdgebiete gehören nicht zu den in § 44 
aufgeführten Lebensstätten, jedoch können sie für die Erhaltung der ökologischen 
Funktion der Fortpflanzungsstätten Bedeutung erlangen. Das trifft dann zu, wenn es 
sich um besonders herausragende und für das Vorkommen wichtige limitierende 
Nahrungsräume handelt.  

Durch das Vorhaben gehen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Fleder-
mäusen verloren, wenn die potenziellen Quartiergebäude der Tabelle 2 abgebrochen 
werden. Mit der Bereitstellung von künstlichen Quartieren können Ausweichmög-
lichkeiten geschaffen werden. Die ökologischen Funktionen dieser Quartiere bleiben 
dann erhalten.  

Es gehen keine Nahrungsräume in so bedeutendem Umfang verloren, dass es zum 
Funktionsverlust eventuell vorhandener benachbarter Fortpflanzungsstätten kommt. 

 

4.6.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten des Fischotters  
Für Arten wie den Fischotter, die größere Lebensräume bzw. Reviere beanspruchen, 
ist es sinnvoll, die Fortpflanzungs- und Ruhestätte auf einen „engeren“ klar begrenz-
ten Raum zu beschränken (LBV-SH 2016). Für Fischotter ist die Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte der Teilbereich seines Gesamtlebensraumes, der genug Struktur und Ru-
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he zur Jungenaufzucht besitzt und als Zufluchtsort bei Störungen dient. Das sind die 
unverzichtbaren Bestandteile seines im Übrigen sehr großen Streifgebietes. 

Solche Fortpflanzungs- und Zufluchtsstätten sind im Bereich des Vorhabens 
Nordermeldorf nicht vorhanden. Weiter entfernt liegende Fortpflanzungsstätten 
werden nicht beschädigt. 

 

4.6.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten des Moorfrosches 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Amphibien sind die Laichgewässer mit dem für 
das Aufwachsen erforderlichen Umfeld (Landlebensraum). Laichgewässer des 
Moorfrosches werden nicht so beschädigt, dass es zum Verlust der Populationen 
kommt. Auch Landlebensräume werden nicht relevant beschädigt. 

 

4.6.2 Zu berücksichtigende Tötungen 
Tötungen im Sinne des § 44 (1) Nr. 1 sind i.d.R. bau-, betriebs- und anlagebedingte 
Tötungen, z.B. Tötungen von Jungvögeln oder Eiern in Nestern oder Verletzungen 
von Fledermäusen bei Arbeiten an Quartieren. Es ist dann von einer Verwirklichung 
des Verbotes auszugehen, wenn über das allgemeine Lebensrisiko der Arten hinaus 
systematische Gefährdungen entstehen oder wenn die Tötungen vermeidbar, z.B. 
durch Bauzeitenregelungen, sind (LBV-SH 2016). 

Hier mögliche Tötungen können bei der Baufeldräumung (Gehölzrodungen) auftre-
ten und durch Bauzeitregelung (§ 39 BNatSchG, Verbot der Gehölzrodung von 1. 
März bis 30. September) vermieden werden. Auch Tötungen von Fledermäusen kön-
nen durch die Berücksichtigung der Anwesenheitszeiten bzw. Sorgfalt bei der Aus-
führung der Maßnahme (vorherige Überprüfung auf Fledermausbesatz) vermieden 
werden (Kap. 4.1.1 und 4.4). 

 

4.6.3 Zu berücksichtigende Störungen 
Als Störungen werden Beunruhigungen oder Scheuchwirkungen bewertet, die insbe-
sondere durch Lärm, Licht, visuelle Störungen (bei WKA relevant) oder Erschütte-
rungen hervorgerufen werden können. Auch Barrierewirkungen an sich sind als Stö-
rungen einzustufen, sofern sie in Bezug auf die lokale Population in erheblichem Ma-
ße lebensraumeinschränkend sind, ohne jedoch zwangsläufig zur Tötung oder zum 
Verlust der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu führen 
(z.B. zerschnittene Amphibienwanderwege mit Sperreinrichtung). Sofern durch die 
Störung von Tieren an ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Funktion dieser 
Lebensstätten dauerhaft verloren geht, tritt der stärkere Verbotstatbestand der Be-
schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 3 
BNatSchG ein (siehe Kap. 4.6.1). 
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Eine erhebliche Störung liegt nach § 44 (1) BNatSchG vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Eine lokale Popu-
lation kann als eine Gruppe von Individuen einer Art definiert werden, die eine Fort-
pflanzungs- und Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhängen-
den Lebensraum gemeinsam bewohnen. Bei Gastvögeln ist die zusammenhängende 
Fortpflanzungsgemeinschaft die biogeografische Population des jeweiligen Flyways, 
der den gemeinsamen Lebensraum darstellt.  

Solche Störungen, die nicht schon unter Lebensstättenbeschädigung oder Verletzung 
zu behandeln wäre, kommen hier nicht vor. 

 

 

4.7 Zusammenfassende Prüfung des Eintretens von Verboten nach 
§44 BNatSchG 

Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG stich-
wortartig gegenübergestellt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote): 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

a. Dieses Verbot wird nicht verletzt (siehe Kap. 4.1, 4.3 und 4.4 sowie 
4.5). Um hinsichtlich der Fledermäuse sicher zu gehen, müsste der 
eventuelle Abbruch oder erhebliche Umbau von Gebäuden auf die 
kältesten Monate Dezember – Februar beschränkt werden oder ggf. 
das Vorkommen vor dem Abriss bzw. der Fällung überprüft werden 
(Kap. 4.4). 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

b. Dieser Tatbestand wird nicht erfüllt, da keine Störungen verursacht 
werden, die nicht schon unter Nr. 1 (oben) oder Nr. 3 (unten) be-
handelt wird.  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

c. Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Brutvögeln werden nicht beschä-
digt (Kap. 4.1.4). Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fle-
dermäusen werden möglicherweise zerstört, wenn die Gebäude abge-
brochen oder stark verändert werden (Kap. 4.4). 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-
digen oder zu zerstören. 

d. Solche Pflanzen sind hier nicht betroffen.  

 

5 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
 Keine Rodung von Gehölzen in der Brutzeit (01. März bis September - allge-

mein gültige Regelung § 39 BNatSchG). 

 Abbruch von Gebäuden (bisher nicht vorgesehen) nur innerhalb der Fleder-
mauswinterquartierzeit (01.12. bis 31.01) oder Fledermausbesatzkontrolle der 
abzubrechenden Gebäude vor dem Abbruch. 

 Naturverträgliche Gestaltung von Beleuchtungen. Ausnutzen der Vorschläge 
von HELDT et al. (2013) und SCHROER et al. (2019) zur Vermeidung von Licht-
verschmutzung. 

 Verwendung von „Vogelschutzglas“ und anderen Maßnahmen (siehe LAG-
VSW 2019) zur Vermeidung von Verletzungen von Vögeln am Wintergarten 
Nordermeldorf. 

 Verbesserung der Beobachtungssituation am Odinsloch durch bessere Stand-
plätze / Beobachtungsstände (Vermeidung von Störungen). 

 

 

6 Kompensationsmaßnahmen 
 Bereitstellung von künstlichen Quartieren für Fledermäuse in benachbarten 

Bäumen oder an den benachbarten oder neuen Gebäuden, wenn die Gebäude 
abgebrochen oder wesentlich verändert werden. Da unter den potenziell vor-
handenen Fledermausarten auch gefährdete Arten vorkommen können, müs-
sen die Kompensationsmaßnahmen vorgezogen, d.h. vor dem Verlust der po-
tenziellen Quartiere bereitgestellt werden. 

Zu empfehlende Quartiere der Firma Hasselfeldt http://www.hasselfeldt-
naturschutz.de/: 

Fledermausganzjahresquartier für Abendsegler FGJQ-AS-K oder Fledermaus 
Fassaden Ganzjahresquartier FFGJ (1 Stück je Abrisshaus) 

oder der Firma Schwegler http://www.schwegler-natur.de/: 

Fledermaus-Winterquartier 1WQ (1 Stück je Abrisshaus) 

oder Fledermaus - Großraum- & Überwinterungshöhle 1FW (1 Stück je Abriss-
haus) 
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9 Formblätter 
9.1 Formblatt Fischotter 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Fischotter (Lutra lutra) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhal-
tungszustand SH 
        RL D, Kat 3      FV günstig / hervorragend 

        RL SH, 2      U1 ungünstig / unzureichend 

         U2 ungünstig – schlecht 

         XX unbekannt 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Fischotter benötigt große, naturnahe Gewässerkomplexe mit ausreichendem 
Fischbestand. Als uferbewohnendes Säugetier benötigt er an See- und Flussufern 
Flachwasserzonen und Verstecke, wie beispielsweise überhängende Wurzeln. Auf der 
Suche nach Nahrung wandert er ständig in seinem Revier umher und muss hier stö-
rungsfreie Rückzugsmöglichkeiten finden. Wichtig ist die Möglichkeit des Biotopver-
bunds für die Population 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Der Fischotter ist im östlichen Teil Deutschlands weit verbreitet. Westlich der Elbe ist 
die Dichte nur gering, relativ am dichtesten im östlichen Niedersachsen. Obwohl der 
Bestand anwächst und eine Ausbreitungstendenz nach Westen erkennbar ist, wird er 
wegen der großen Bestandsverluste in der Vergangenheit und der geringen absoluten 
Populationsgröße in Deutschland als gefährdet eingestuft. 

Schleswig-Holstein: 

In Schleswig-Holstein sind die Flusssysteme und Seenplatten des östlichen Hügellan-
des inzwischen wiederbesiedelt. Der Bestand ist zwar anwachsend, aber nach wie vor 
gering. Im Westen des Landes sind nur vereinzelte Vorkommen bekannt. In der kon-
tinentalen Region wird der Erhaltungszustand als gut eingeschätzt, während er in der 
atlantischen Region noch unbefriedigend ist. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Fischotter (Lutra lutra) 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Ufer der Gewässer des weiteren Untersuchungsgebietes (Miele, Kronenloch, Mie-
lespeicherbecken Wöhrdener Hafenstrom) sind in ihrer Qualität grundsätzlich geeig-
net und kommen als Lebensraum oder Wanderstrecke für diese Art in Frage. Im Be-
reich des Vorhabens Nordermeldorf sind keine Vorkommen zu erwarten. 

 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Lebensräume dieser Art werden nicht berührt. 

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja 
 nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von                    bis                  ) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Ist der Fang von Tieren aus dem Baufeld zur ihrer Rettung notwendig?  ja
  nein 

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes 
notwendig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Fischotter (Lutra lutra) 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in ei-
nem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Le-
bensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für sonstige anlage- und betriebsbedingte Tötungsrisi-
ken erforderlich? 

  ja  nein 

Eine eventuelle geringe Steigerung der Besucherzahlen an der Badestelle Nordermel-
dorf erhöht den Straßenverkehr nicht so stark, dass sich die Kollisionsgefahr für 
Fischotter erheblich vergrößert. 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein 

   ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte 
Entwertung zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang erhalten? 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Fischotter (Lutra lutra) 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffe-
ne Art  
erforderlich?  ja  nein 

 

Der physische Lebensraum des Fischotters wird nicht beeinflusst, da im Bereich des 
Vorhabens keine relevanten Lebensstätten vorhanden sein können.  

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  ja 

 nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja
  nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja
  nein 
(wenn ja, vgl. 3.2) 

Eine eventuelle geringe Steigerung der Besucherzahlen an der Badestelle Nordermel-
dorf vergrößert das Potenzial für Störungen für Fischotter nicht. 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Fischotter (Lutra lutra) 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − arten-
schutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht 
ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist er-
forderlich. 

   ja  nein 
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9.2 Formblatt Moorfrosch 

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Moorfrosch (Rana arvalis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhal-
tungszustand SH 
        RL D, Region Tiefland      FV günstig / hervorragend 

        RL SH      U1 ungünstig / unzureichend 

         U2 ungünstig – schlecht 

         XX unbekannt 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Moorfrosch ist in Norddeutschland der typische Frosch der moorigen Standorte. 
Er löst in den sehr feuchten bis nassen, auf Torfboden stehenden Biotopen den Gras-
frosch, mit dem er häufig gemeinsam vorkommt, als häufigste Art ab. Die mittelfeuch-
ten und trockeneren Biotope werden jedoch, im Gegensatz zum Grasfrosch, nicht be-
siedelt, weshalb er auch nur sehr selten in Siedlungen zu finden ist. 

Er gehört zu den häufigsten und am weitesten verbreiteten Amphibienarten in 
Schleswig-Holstein. Da er eine starke Bindung vor allem an Niedermoore, Hochmoor-
ränder und Bruchwälder zeigt, ist er offenbar insgesamt etwas zerstreuter als der 
Grasfrosch verbreitet, bildet dafür lokal aber zum Teil deutlich größere Bestände als 
dieser (Klinge 2004)  

 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Der Moorfrosch ist im östlichen Teil Deutschlands weit verbreitet. Westlich der Elbe 
ist die Dichte geringer, aber im Tiefland dennoch weit verbreitet. In den Bergländern 
ist sein Bestand rückläufig, so dass er in Deutschland insgesamt als gefährdet einge-
stuft wird. 

Schleswig-Holstein: 

In Schleswig-Holstein gehört er insbesondere in der atlantischen Region zu den häu-
figsten Fröschen und profitiert von der Wiedervernässung von Mooren, Sümpfen, 
Bruchwäldern und Feuchtwiesengebieten. 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Moorfrosch (Rana arvalis) 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Ufer der Gewässer des weiteren Untersuchungsgebietes (Miele, Kronenloch, Mie-
lespeicherbecken Wöhrdener Hafenstrom) und die Blänken im Grünland sind in ihrer 
Qualität grundsätzlich geeignet und kommen als Lebensraum für diese Art in Frage. 
Im Bereich des Vorhabens Nordermeldorf sind keine Vorkommen zu erwarten. 

 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Lebensräume dieser Art werden nicht berührt. 

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja 
 nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von                    bis                  ) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Ist der Fang von Tieren aus dem Baufeld zur ihrer Rettung notwendig?  ja
  nein 

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes 
notwendig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Moorfrosch (Rana arvalis) 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in ei-
nem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Le-
bensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für sonstige anlage- und betriebsbedingte Tötungsrisi-
ken erforderlich? 

  ja  nein 

Eine eventuelle geringe Steigerung der Besucherzahlen an der Badestelle Nordermel-
dorf erhöht den Straßenverkehr nicht so stark, dass sich die Kollisionsgefahr für 
Fischotter erheblich vergrößert. 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein 

   ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte 
Entwertung zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Moorfrosch (Rana arvalis) 

chen Zusammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffe-
ne Art  
erforderlich?  ja  nein 

 

Der physische Lebensraum des Fischotters wird nicht beeinflusst, da im Bereich des 
Vorhabens keine relevanten Lebensstätten vorhanden sein können.  

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  ja 

 nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja
  nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja
  nein 
(wenn ja, vgl. 3.2) 

Eine eventuelle geringe Steigerung der Besucherzahlen an der Badestelle Nordermel-
dorf vergrößert das Potenzial für Störungen für Fischotter nicht. 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art 

Artname Moorfrosch (Rana arvalis) 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − arten-
schutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht 
ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist er-
forderlich. 

   ja  nein 
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9.3 Formblatt Fledermäuse 

Durch das Vorhaben betroffene Arten Fledermäuse (Kap. 3.3.2.1) 

Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Wasserfledermaus 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    FFH-Anhang IV-Art  Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhal-
tungszustand SH 
        RL D, Kat G      FV günstig / hervorragend 

        RL SH, 3      U1 ungünstig / unzureichend 

         U2 ungünstig – schlecht 

         XX unbekannt 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Fledermäuse benötigen Höhlen als Quartiere und Jagdräume mit reichlicher Insek-
tennahrung.  

 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Die hier regelmäßig zu erwartenden Arten sind in ganz Deutschland verbreitet. 

Schleswig-Holstein: 

Die hier regelmäßig zu erwartenden Arten sind in ganz Schleswig-Holstein verbreitet. 

 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

Die Gebäude im Plangebiet sind potenzielle Quartiere. Die Gehölzränder sind potenzi-
elle Jagdräume. 

 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  
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Durch das Vorhaben betroffene Arten Fledermäuse (Kap. 3.3.2.1) 

Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Wasserfledermaus 

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Beim Abbruch oder starkem Umbau der Gebäude können Fledermäuse im Quartier 
verletzt oder getötet werden. 

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja 
 nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von                    bis                  ) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Ist der Fang von Tieren aus dem Baufeld zur ihrer Rettung notwendig?  ja
  nein 

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes 
notwendig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in ei-
nem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Le-
bensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 
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Durch das Vorhaben betroffene Arten Fledermäuse (Kap. 3.3.2.1) 

Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Wasserfledermaus 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für sonstige anlage- und betriebsbedingte Tötungsrisi-
ken erforderlich? 

  ja  nein 

Der touristische Betrieb bedeutet keine Gefahr für Fledermäuse. 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein 

   ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte 
Entwertung zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffe-
ne Art  
erforderlich?  ja  nein 

 

Mit dem Abbruch oder starkem Umbau der Gebäude gehen Quartiere verloren, die 
durch künstliche Quartiere kompensiert werden.  
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Durch das Vorhaben betroffene Arten Fledermäuse (Kap. 3.3.2.1) 

Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Wasserfledermaus 

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  ja 

 nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja
  nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja
  nein 
(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − arten-
schutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht 
ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
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Durch das Vorhaben betroffene Arten Fledermäuse (Kap. 3.3.2.1) 

Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Wasserfledermaus 

und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist er-
forderlich. 

   ja  nein 
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9.4 Formblatt Gehölzfreibrüter 

Gehölzfreibrüter (Amsel, Buchfink, Fitis, Gelbspötter, Grünfink, Heckenbraunelle, 
Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaun-
könig, Zilpzalp) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-

stand SH 

        RL D, Kat       günstig 

        RL SH, Kat.      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Gehölzfreibrüter bauen ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten offen in Gebüschen 
oder Bäumen. Die hier zu erwartenden Arten sind in Mitteleuropa nahezu überall vor-
handen und dementsprechend anpassungsfähig. Die Störungsanfälligkeit und Flucht-
distanzen sind sehr gering. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Die Arten kommen in Deutschland flächendeckend und häufig vor.   

 

Schleswig-Holstein: 

Alle Arten sind ungefährdet. Alle Arten weisen einen günstigen Erhaltungszustand in 
Schleswig-Holstein auf. Gerade aus dieser Gilde haben viele Arten sogar in den letzten 
Jahrzehnten Bestandszunahmen erfahren, da sie vom allgemeinen Waldaufbau und 
Gehölzzuwachs in Siedlungen profitieren (KOOP & BERNDT 2014). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Die Arten kommen in den Gehölzen des Untersuchungsgebietes vor. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 
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Gehölzfreibrüter (Amsel, Buchfink, Fitis, Gelbspötter, Grünfink, Heckenbraunelle, 
Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaun-
könig, Zilpzalp) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Die Bauarbeiten, die zu Tötungen führen könnten, werden außerhalb der Brutzeit begonnen, so 

dass Jungvögel und Eier nicht getötet werden.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von 01.03 bis 31.09.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwen-

dig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht 

vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Lebensrisiko  

hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 
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Gehölzfreibrüter (Amsel, Buchfink, Fitis, Gelbspötter, Grünfink, Heckenbraunelle, 
Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaun-
könig, Zilpzalp) 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung 

zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art  

erforderlich?  ja  nein 

 

Der Verlust einer geringen Gehölzmenge kann von diesen Arten, die als sehr weit verbreitete 

und anpassungsfähige Arten mit seit langer Zeit positiver Bestandsentwicklung kompensiert 

werden.  

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  

Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?   ja 

 nein 
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Gehölzfreibrüter (Amsel, Buchfink, Fitis, Gelbspötter, Grünfink, Heckenbraunelle, 
Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaun-
könig, Zilpzalp) 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja 

 nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja 

 nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

Die möglichen Störungen sind für diese Arten ohne nennenswerte Bedeutung. Der 
Erhaltungszustand der lokalen Population bleibt günstig 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen 

Ausgleichsmaßnahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  

und Ruhestätten 

  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist erforder-

lich. 
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Gehölzfreibrüter (Amsel, Buchfink, Fitis, Gelbspötter, Grünfink, Heckenbraunelle, 
Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Rotkehlchen, Singdrossel, Zaun-
könig, Zilpzalp) 

   ja  nein 
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9.5 Formblatt Blaukehlchen 

Blaukehlchen Luscinia svecica 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-

stand SH 

        RL D, Kat       günstig 

        RL SH, Kat.      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Das Blaukehlchen kommt insbesondere Sukzessionsstadien im Übergang zwischen 
Röhrichten und Gebüschen und benötigt dazu offene, wenig bewachsene Bodenflä-
chen.  

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Die Art kommt in Deutschland vor allem im Nordwesten und Südosten (Bayern) in-
zwischen verbreitet und mäßig häufig vor.  

 

Schleswig-Holstein: 

In den feuchten Landschaften inzwischen verbreitet mit Schwerpunkt an der Westküs-
te und Unterelbe. Die Art weist einen günstigen Erhaltungszustand in Schleswig-
Holstein auf. Die Art hat sogar in den letzten Jahrzehnten Bestandszunahmen erfah-
ren (KOOP & BERNDT 2014). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Die Arten kommen in den Gehölzen des Untersuchungsgebietes vor. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  
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Blaukehlchen Luscinia svecica 

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Die Bauarbeiten, die zu Tötungen führen könnten, werden außerhalb der Brutzeit begonnen, so 

dass Jungvögel und Eier nicht getötet werden.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von 01.03 bis 31.09.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwen-

dig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht 

vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Lebensrisiko  

hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
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Blaukehlchen Luscinia svecica 

(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung 

zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art  

erforderlich?  ja  nein 

 

Der Verlust einer geringen Gehölzmenge kann von diesen Arten, die als sehr weit verbreitete 

und anpassungsfähige Arten mit seit langer Zeit positiver Bestandsentwicklung kompensiert 

werden.  

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  

Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?   ja 

 nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja 

 nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja 

 nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 
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Blaukehlchen Luscinia svecica 

 

Die möglichen Störungen sind für diese Arten ohne nennenswerte Bedeutung. Der 
Erhaltungszustand der lokalen Population bleibt günstig 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen 

Ausgleichsmaßnahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  

und Ruhestätten 

  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist erforder-

lich. 

   ja  nein 
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9.6 Formblatt Saumbewohner / Halboffenlandschaftsbewohner 

Saumbewohner /Halboffenlandschaftsbewohner  (Dorngrasmücke, Fasan, Bluthänf-
ling) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-

stand SH 

        RL D, Kat 3      günstig 

        RL SH, Kat.      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Arten halboffener Lebensräume haben ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten in 
Bäumen oder Gebüschen. Sie bauen frei im Geäst befestigte Nester. Der Fasan brütet 
am Boden Die Arten sind in Mitteleuropa in der Agrarlandschaft weit vorhanden und 
dementsprechend anpassungsfähig. Die Störungsanfälligkeit und Fluchtdistanzen sind  
gering. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Die Arten kommen in Deutschland flächendeckend und häufig vor. Der Bluthänfling ist 
wegen starker Rückgänge als „gefährdet“ eingestuft 

 

Schleswig-Holstein: 

Alle Arten sind ungefährdet. Alle Arten weisen einen günstigen Erhaltungszustand in 
Schleswig-Holstein auf. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Die Arten kommen in den Gehölzen des Untersuchungsgebietes vor. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
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Saumbewohner /Halboffenlandschaftsbewohner  (Dorngrasmücke, Fasan, Bluthänf-
ling) 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Die Bauarbeiten, die zu Tötungen führen könnten, werden außerhalb der Brutzeit begonnen, so 

dass Jungvögel und Eier nicht getötet werden.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von 01.03 bis 30.09.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwen-

dig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht 

vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Lebensrisiko  

hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

Bei den betriebsbedingten Tötungen ist dann von einer Verwirklichung des Verbotes 



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 
Kap. 9: Formblätter 

69 

Saumbewohner /Halboffenlandschaftsbewohner  (Dorngrasmücke, Fasan, Bluthänf-
ling) 

auszugehen, wenn über das allgemeine Lebensrisiko der Arten hinaus systematische 
Gefährdungen entstehen. Von systematischen Gefährdungen wäre beispielsweise bei 
der Zerschneidung bedeutender faunistischer Verbindungswege auszugehen. Relevan-
te betriebsbedingte Tötungen wären somit z.B. Kollisionen von Vögeln mit Fahrzeugen 
im Bereich von bedeutenden Wechselverbindungen verschiedener Vogellebensräume. 
Da solche hier nicht vorliegen, wird nicht gegen das Tötungsverbot des § 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG verstoßen. 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung 

zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art  

erforderlich?  ja  nein 

 

Die Arten, die direkt im Bereich von Bauarbeiten vorkommen, verlieren einen Teil ih-
res Lebensraums. Die Arten können ausweichen und verlieren ihre Brutreviere nicht 
dauerhaft. 
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Saumbewohner /Halboffenlandschaftsbewohner  (Dorngrasmücke, Fasan, Bluthänf-
ling) 

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  

Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?   ja 

 nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja 

 nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja 

 nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

Es entstehen keine Störungen, die eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
bewirken. Der Erhaltungszustand der lokalen Population bleibt günstig 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnah-

me treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 
Kap. 9: Formblätter 

71 

Saumbewohner /Halboffenlandschaftsbewohner  (Dorngrasmücke, Fasan, Bluthänf-
ling) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  

und Ruhestätten 

  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist erforder-

lich. 

   ja  nein 
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9.7 Formblatt Neuntöter 

Neuntöter Lanius collurio 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-

stand SH 

        RL D, Kat       günstig 

        RL SH, Kat. V      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Neuntöter haben ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten in Gebüschen. Sie bauen frei 
im Geäst befestigte Nester. Die Art ist in Mitteleuropa in der Agrarlandschaft noch 
weit vorhanden. Sie benötigt kurzrasiges Grasland neben möglichst dornigen Gebü-
schen. Die Störungsanfälligkeit und Fluchtdistanz ist etwas höher als bei den anderen 
Saumbewohnern. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Die Art kommt in Deutschland weit verbreitet und häufig vor.  

 

Schleswig-Holstein: 

Der Neuntöter ist ungefährdet. Der Bestand nimmt zu (KOOP & BERNDT 2014) und 
weist einen günstigen Erhaltungszustand in Schleswig-Holstein auf. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Die Arten kommen in den Gehölzen des Untersuchungsgebietes vor. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 
Kap. 9: Formblätter 

73 

Neuntöter Lanius collurio 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Die Bauarbeiten, die zu Tötungen führen könnten, werden außerhalb der Brutzeit begonnen, so 

dass Jungvögel und Eier nicht getötet werden.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von 01.03 bis 30.09.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwen-

dig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht 

vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Lebensrisiko  

hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

Bei den betriebsbedingten Tötungen ist dann von einer Verwirklichung des Verbotes 
auszugehen, wenn über das allgemeine Lebensrisiko der Arten hinaus systematische 
Gefährdungen entstehen. Da solche hier nicht vorliegen, wird nicht gegen das Tö-
tungsverbot des § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG verstoßen. 
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Neuntöter Lanius collurio 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung 

zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art  

erforderlich?  ja  nein 

 

Der Lebensraum des Neuntöters, die Gebüsche mit angrenzendem, kurzrasigem Grün-
land, bleibt erhalten. 

 

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  

Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?   ja 

 nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja 

 nein 
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Neuntöter Lanius collurio 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja 

 nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

Es entstehen keine Störungen, die eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
bewirken. Der Erhaltungszustand der lokalen Population bleibt günstig 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnah-

me treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  

und Ruhestätten 

  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist erforder-

lich. 

   ja  nein 
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9.8 Formblatt Schilfrohrsänger 

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-

stand SH 

        RL D, Kat       günstig 

        RL SH, Kat.      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Schilfrohrsänger kommt insbesondere Sukzessionsstadien im Übergang zwischen 
Röhrichten, Hochstaudenfluren und Gebüschen vor. Wichtig ist eine hohe Struktur-
vielfalt. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

Die Art kommt in Deutschland vor allem im Tiefland Norddeutschlands inzwischen 
verbreitet und mäßig häufig vor.  

 

Schleswig-Holstein: 

In den feuchten Landschaften inzwischen verbreitet mit Schwerpunkt an der Westküs-
te und Unterelbe sowie Ostseeküste Wagrien und Fehmarn. Die Art weist einen güns-
tigen Erhaltungszustand in Schleswig-Holstein auf. Die Art hat sogar in den letzten 
Jahrzehnten starke Bestandszunahmen erfahren (KOOP & BERNDT 2014). 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Die Arten kommen in den Gehölzen des Untersuchungsgebietes vor. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  
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Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Die Bauarbeiten, die zu Tötungen führen könnten, werden außerhalb der Brutzeit begonnen, so 

dass Jungvögel und Eier nicht getötet werden.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von 01.03 bis 31.09.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwen-

dig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht 

vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Lebensrisiko  

hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
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Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 

(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung 

zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art  

erforderlich?  ja  nein 

 

Der Verlust einer geringen Gehölzmenge kann von diesen Arten, die als sehr weit verbreitete 

und anpassungsfähige Arten mit seit langer Zeit positiver Bestandsentwicklung kompensiert 

werden.  

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  

Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?   ja 

 nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja 

 nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja 

 nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 
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Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus 

 

Die möglichen Störungen sind für diese Arten ohne nennenswerte Bedeutung. Der 
Erhaltungszustand der lokalen Population bleibt günstig 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  

Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen 

Ausgleichsmaßnahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  

und Ruhestätten 

  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist erforder-

lich. 

   ja  nein 
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9.9 Formblatt Bachstelze 

Bachstelze (Motacilla alba) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-
stand SH 
        RL D, Kat       günstig 

        RL SH, Kat.       Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Brutvogel in allen Kulturlandschaften, gern in Siedlungsnähe. Brütet in (oft anthropo-
genen) Nischen und nutzt zur Nahrungssuche kleine Offenflächen und Ufer. Nur klei-
nes Nestrevier. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

In den Kulturlandschaften verbreitet, jedoch mit abnehmender Tendenz. Bestand 
500.000 – 720.000 BP 

 

Schleswig-Holstein: 

In den Kulturlandschaften flächendeckend verbreitet, jedoch mit stabiler Bestands-
tendenz. Bestand 29.000. BP 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Im Bereich der Baumaßnahmen mit 1 Revier vorhanden. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  
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Bachstelze (Motacilla alba) 

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Es ist möglich, dass Bachstelzen im Bereich der Baustelle zu brüten beginnen und mit 
Beginn der Bautätigkeiten das Gelege zerstört wird. Bei Bruten in unmittelbarer Nähe 
der Bau- und Lagerflächen ist es möglich, dass die Bautätigkeiten zu solch intensiven 
Störungen führen, dass das Nest verlassen wird. Auch ein solcher Fall ist als Tatbe-
stand der Tötung i. S. des § 44 (1) Nr. 1 zu werten. Um Tötungen zu verhindern, sind 
Vermeidungsmaßnahmen notwendig (s.u.).  

 

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von  01.03 bis 31.07.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes 
notwendig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in ei-
nem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Le-
bensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 
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Bachstelze (Motacilla alba) 

  ja  nein 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? (ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)
  ja  nein 

Ein Brutplatz der Bachstelze befindet sich im Bereich der Bauarbeiten und wird durch 
die Bautätigkeiten gestört.  

 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte 
Entwertung zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffe-
ne Art  
erforderlich?  ja  nein 

Die Art kann räumlich ausweichen. Somit werden keine Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG zerstört, da die Funktionsfähigkeit im 
räumlichen Zusammenhang bestehen bleibt.  

 

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 
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Bachstelze (Motacilla alba) 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  
 ja  nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  
 ja  nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   
 ja  nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist er-
forderlich. 

   ja  nein 
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9.10 Formblatt Röhrichtvögel 

Röhrichtvögel (Löffelente, Rohrammer, Sumpfrohrsänger) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-
stand SH 
        RL D, Kat 3                günstig 

        RL SH, Kat. -                Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Brutvögel der Röhrichte und Uferzonen von Binnengewässern. Die Löffelente benötigt 
planktonreiche Flachgewässer, hier die Blänken und Gräben, während die Rohrammer 
und der Sumpfrohrsänger Schilf- und andere Röhrichte sowie Hochstaudenfluren be-
wohnen.  

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

In den feuchten Bereichen des Tieflandes weit verbreitet, Rohrammer und Sumpf-
rohrsänger zudem auch in Süddeutschland verbreitet vorhanden. 

 

Schleswig-Holstein: 

In den feuchten Grünlandbereichen und in der Seenplatte verbreitet, Bestand relativ 
stabil. Besonders Gute Bestände an der Westküste. Der Sumpfrohrsänger ist flächen-
deckend in Schleswig-Holstein vorhanden. 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Außerhalb des Bereichs der Baumaßnahmen mit Revieren vorhanden. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  
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Röhrichtvögel (Löffelente, Rohrammer, Sumpfrohrsänger) 

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Brutplätze von Röhrichtbrütern werden nicht berührt.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von  01.03 bis 31.07.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes 
notwendig? 

   ja  nein 

Die Baufelder sind kein geeigneter Brutplatz 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in ei-
nem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Le-
bensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 
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Röhrichtvögel (Löffelente, Rohrammer, Sumpfrohrsänger) 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? (ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)
  

  ja  nein 

Reviere Röhrichtbrütern befinden sich nicht im Planungs- oder Baustellenbereich.  

 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte 
Entwertung zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

Reviere der Röhrichtbrüter befinden sich nicht im Planungs- oder Baustellenbereich. 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffe-
ne Art  
erforderlich?  ja  nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG zerstört oder beschädigt.  

 

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  
 ja  nein 
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Röhrichtvögel (Löffelente, Rohrammer, Sumpfrohrsänger) 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  
 ja  nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   
 ja  nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist er-
forderlich. 

   ja  nein 
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9.11 Formblatt Feldlerche 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-
stand SH        RL D, Kat 3      günstig 

        RL SH, Kat. 3      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Brutvogel offener Weidelandschaften oder Ackerkulturen. Offenes Gelände mit weit-
gehend freiem Horizont auf trockenen bis wechselfeuchten Böden und niedriger sowie 
abwechslungsreicher strukturierter Gras- und Krautschicht, Natürliche Lebensräume 
sind Küstendünen und –heiden. Reviergröße ca. 1 – 3 ha.. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

In den Kulturlandschaften noch verbreitet, jedoch mit stark abnehmender Tendenz. 
Bestand 2,1 – 3,2 Mio. BP 

 

Schleswig-Holstein: 

In den Kulturlandschaften noch verbreitet, jedoch mit stark abnehmender Tendenz. 
Gute Bestände nur noch an der Nord- und Ostseeküste. Bestand 30.000. BP 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Außerhalb des Bereichs der Baumaßnahmen mit Revieren vorhanden. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 
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Feldlerche (Alauda arvensis) 

Brutplätze der Feldlerche werden nicht berührt.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:  
  ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von  01.03 bis 31.07.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes 
notwendig? 

   ja  nein 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in ei-
nem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Le-
bensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  
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Feldlerche (Alauda arvensis) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? (ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)
  ja  nein 

Reviere von Feldlerchen befinden sich nicht im Bereich der Planungen bzw. Bautätig-
keiten.  

 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte 
Entwertung zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

Reviere von Feldlerchen befinden sich nicht im Bereich der Planungen bzw. Bautätig-
keiten.  

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffe-
ne Art  
erforderlich?  ja  nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG zerstört oder beschädigt.  

 

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  
 ja  nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  



Artenschutzuntersuchung Projekt Nordermeldorf 
Kap. 9: Formblätter 

92 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

 ja  nein 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   
 ja  nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist er-
forderlich. 

   ja  nein 
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9.12 Formblatt Wiesenpieper 

Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

    europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszu-
stand SH 
        RL D, Kat 2      günstig 

        RL SH, Kat. V      Zwischenstadium 

         ungünstig 

2.  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Brutvogel offener feuchter Grünlandbereiche, Moore und Salzwiesen. Er benötigt ab-
wechslungsreiches, strukturiertes Grasland, möglichst bultig. Reviergröße ca. 1 – 2 ha. 

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein 

Deutschland: 

In den feuchten Grünlandbereichen des Tieflandes noch verbreitet, jedoch mit stark 
abnehmender Tendenz. Bestand 40.000 – 64.000 BP 

 

Schleswig-Holstein: 

In den feuchten Grünlandbereichen noch verbreitet, Bestand relativ stabil. Besonders 
Gute Bestände in unbeweideten Salzwiesen oder sehr extensiv genutztem Grünland. 
Bestand 10.000. BP 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 

 

Außerhalb des Bereichs der Baumaßnahmen mit Revieren vorhanden. 

3.  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Brutplätze von Wiesenpiepern werden nicht berührt.  

 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen sind vorgesehen:   ja  nein 

 

 Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 
(außerhalb des Zeitraums von  01.03 bis 31.07.) 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft  

 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes 
notwendig? 

   ja  nein 

Die Baufelder sind kein geeigneter Brutplatz 

 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? 

   ja  nein 

 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in ei-
nem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten? 

   ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Le-
bensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? 

  ja  nein 

 

Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m § 44 (5) BNatSchG)  
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört? (ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)
  

  ja  nein 

Reviere des Wiesenpiepers befinden sich nicht im Planungs- oder Baustellenbereich.  

 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte 
Entwertung zurück? 

   ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang erhalten? 

  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 

 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 

Reviere des Wiesenpiepers befinden sich nicht im Planungs- oder Baustellenbereich. 

 

Sind nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die betroffe-
ne Art  
erforderlich?  ja  nein 

Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG zerstört oder beschädigt.  

 

Der Verbotstatbestand ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten” tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?  
 ja  nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  
 ja  nein 
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   
 ja  nein 

(wenn ja, vgl. 3.2) 

 

Der Verbotstatbestand ,,erhebliche Störung”  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  
Beschreibung siehe Maßnahmenblätter des LBP, Nr.  

 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen 
Vermeidungsmaßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten 
  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist er-
forderlich. 

   ja  nein 

 



Fachdienst Bauverwaltung 
Az.: 999-B-Plan Nr. 13

Meldorf, 16.05.2022

Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde 
Nordermeldorf für das Gebiet „östlich der 
Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, 
westlich des Wendehammers zum 
Strandbetriebsgebäude, südlich der nördlich 
gelegenen Parkflächen zum Deichhaus und 
Strandbetriebsgebäude und nördlich der südlichen 
Parkflächen zum Deichhaus und 
Strandbetriebsgebäude“, Niederschrift über die 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit am 
12.05.2022 in der Ditmarsia, Süderstraße 16 in 
25704 Meldorf

Beginn: 18.00 Uhr
Ende: 19.00 Uhr

Teilnehmer:
Karsten Schwormstede vom Büro A+S aus Hamburg
Axel Fichtner vom Landschaftsplanungsbüro Jacob & Fichtner aus Norderstedt 
Stefan Ging, Vorstand des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog 
Verwaltungsangestellter Holger Neumann als Protokollführer

Ca. 70 weitere Teilnehmer: u.a. siehe Anwesenheitsliste

Vorstand des Kommunalunternehmens, Stefan Ging, begrüßt die Teilnehmer und stellt die Planungsbüros 
vor. Anschließend erläutert Karsten Schwormstede die betreffende Planung anhand einer Präsentation und 
deren Entstehung aus dem Masterplan und dem Leitbild Speicherkoog. Anschließend beantworten die 
Herren Ging und Schwormstede die Fragen der Einwohnerschaft und nehmen Anregungen auf.

Einwohnerin 1 hält einen Wintergartenanbau am Deichhaus für unverträglich. Durch die Beheizbarkeit ist 
eine ganzjährige Nutzung möglich, was eine Störung der Gänse im Winter zur Folge hat. Zudem litten 
Rastvögel ohnehin bereits an der schnelleren Schneeschmelze. Touristen hätten eine aufscheuchende 
Wirkung für Bodenbrüter, was zum Auskühlen der Eier und der Gefährdung durch Prädatoren führt. Sie 
schlägt vor, die Zahl der Touristen nicht weiter in die Höhe zu treiben und keinen ganzjährigen Betrieb zu 
ermöglichen. Herr Schwormstede weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Festsetzungen der 
zulässigen Übernachtungsmöglichkeiten im B-Planvorentwurf niedriger sind als die gemäß der FFH- 
Prüfung verträgliche Anzahl.

Einwohnerin 1 reicht ihre Einwände in Textform ein.

Einwohner 2 teilt mit, dass keine fundamentale Abwägung zwischen Naturschutz oder Tourismus erfolgen 
sollte. Herr Ging berichtet über die Historie des Speicherkooges und die Koexistenz von Naturschutz und 
Tourismus als Prämisse bei der Entstehung des Koogs.

Einwohnerin 3 fragt, ob weiterhin ein Hundeauslauf auf dem Gelände geplant wird. Sie teilt mit, dass der 
Speicherkoog grundsätzlich für Überflutungen da ist und nicht für Hochbauten. Ihrer Ansicht nach hat 
sich das ökologische System Speicherkoog besser entwickelt als der Tourismus, obwohl sich derzeit 
bereits die Bestände reduzieren, was nicht im Sinne der Biodiversität ist. Des Weiteren fragt sie, wie 
Lichtemissionen und nächtliche Störungen vermieden werden sollen und ob es ein Beleuchtungskonzept 
gibt. Grundsätzlich räumt sie ein, dass die vorhandenen Nutzungen für sie und die Bürgerinitiative



-2-

Naturschutz Speicherkoog in Ordnung sind und Schranken nicht gewünscht werden. Ein weiterer Ausbau 
der Nutzungen wird jedoch kritisch gesehen.

Stefan Ging teilt mit, dass im Geltungsbereich und gemäß Betreiberkonzept kein Hundeauslauf 
beabsichtigt ist. Zur Vermeidung von Lichtverschmutzung sollen bodennahe Leuchten verwendet werden 
sollen.

Einwohner 4 teilt mit, dass er Extremforderungen der Naturschützer nicht verstehen kann und für nicht 
angemessen hält. Der Speicherkoog wäre nicht entstanden, wenn man sich beim Bau schon zerstritten 
hätte. Die Population der Gänse hält er für sehr groß. Er berichtet weiter, dass vor dem Bau des 
Speicherkooges jede Gemeinde einen eigenen Badestrand hatte, der entsprechend verloren ging. Den 
Bürgern wurde damals jederzeitiger kurtaxenfreier Zugang zum Wasser zugesichert.

Einwohner 5 schlägt vor, dass bei der Planung einer Fahrradherberge auch die benötigte Infrastruktur 
mitgedacht werden sollte. Herr Ging verweist diesbezüglich auf das in Erstellung befindliche kreisweite 
Radwegekonzept.

Einwohner 6 teilt mit, dass Tourismus und Naturschutz grundsätzlich verträglich sind. Es bedarf allerdings 
einer gut umgesetzten Besucherlenkung.

Einwohner 7 würde es begrüßen, wenn sowohl die Holzplateaus für Rollstuhlfahrer nutzbar wären als 
auch ein barrierefreier Zugang zum Wasser geschaffen wird.

Stefan Oing schließt die Bürgerbeteiligung um 19.00 Uhr.

Festgestellt:



Bekanntmachung Nr.: 304/2022 
des Amtes Mitteldithmarschen 

für das Kommunalunternehmen 
Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 
für das Gebiet „östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des 
Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude, südlich der nördlich gelegenen Parkflächen zum 
Deichhaus und Strandbetriebsgebäude und nördlich der südlichen Parkflächen zum Deichhaus 
und Strandbetriebsgebäude"; nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der vom Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog 
Dithmarschen in der Sitzung am 31.08.2022 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf für das Gebiet „östlich der Badestelle 
Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude, südlich 
der nördlich gelegenen Parkflächen zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude und nördlich der 
südlichen Parkflächen zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude" und die Begründung sowie die 
wesentlichen bereits vorliegenden umweltrelevante Informationen hierzu liegen vom 10.10.2022 bis 
18.11.2022 in der Amtsverwaltung Mitteldithmarschen, Roggenstraße 14,25704 Meldorf, Zimmer 2.09, 
öffentlich aus. Die Auslegung findet während folgender Zeiten statt:

Montag, Dienstag und Donnerstag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
sowie Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar und liegen mit aus:

(1) Umweltbericht (Teil der Begründung)

(2) Grünordnerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 13, Landschaftsplanung 
JACOB | FICHTNER, 25. Juli 2022

(3) Bestandsplan (Teil des Grünordnerischen Fachbeitrags zum Bebauungsplan Nr. 13), 
Landschaftsplanung JACOB | FICHTNER, Stand: Juni 2019

(4) FFH-Verträglichkeitsprüfungen für das FFH-Gebiet DE-0916-391 „Nationalpark Schleswig- 
Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ und das Vogelschutzgebiet DE 
0916-491 „Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“, 
Landschaftsplanung JACOB | FICHTNER, 2021

(5) Brut- und Rastvogeluntersuchungen im Meldorfer Speicherkoog, ARGE Brut- und 
Rastvogelerfassung 2021

(6) Artenschutzprüfimg für den Bebauungsplan Nr. 13 Nordermeldorf, Lutz, 2021
(7) Verkehrserhebung am Speicherkoog in Meldorf. August 2011, Zusammenfassung der 

Ergebnisse. In Zusammenarbeit mit Gertz Gutsche Rümenapp Planung, Architektur + 
Stadtplanung, 2011

(8) Verkehrsprognose für FFH-Prüfung. Stand 24.03.2020, interne Unterlage, Architektur + 
Stadtplanung, 2020

Ebenso haben nachfolgend aufgeführte Behörden, Institutionen und Verbände eine Stellungnahme mit 
Aussagen zu Umweltbelangen abgegeben:

(9) Kreis Dithmarschen (Schreiben vom 06.04.2022)

(10) Landesplanung (Schreiben vom 03.05.2022)



(11) Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (Schreiben vom 18.03.2022)

(12) Landeskriminalamt/ Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein (Schreiben vom 21.03.2022)

(13) Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (Schreiben vom 12.04.2022)

(14) Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz --Nationalparkverwaltung 
(Schreiben vom 20.04.2022)

(15) BUND Landesverband SH e.V. (Schreiben vom 29.04.2019)

(16) Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in SH (Schreiben vom 
07.04.2022)

Folgende Arten umweltbezogener Informationen finden sich in den mit ausliegenden Unterlagen (1) bis
(16):

(1) Aus dem Umweltbericht (Teil der Begründung)
1. Angaben zum Menschen

Angaben zur Auswirkung auf die Wohn- und Erholungsfunktion
2. Angaben zur Fläche und zum Boden

Angaben zur Flächennutzung, Befestigungen sowie Bodenart und Bodenfunktion
3. Angaben zum Wasser

Angaben zu Grundwasserstand, Oberflächengewässer und zum Hochwasser- 
Risikogebiet

4. Angaben zum Klima und zur Luft
Keine erheblichen Beeinträchtigungen von Klima und Luft

5. Angaben zu Tieren, Pflanzen und der biologischen Vielfalt
Angaben zu Biotoptypen einschl. gesetzlich geschützter Biotope, Biotopwert, zum 
Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten (Fauna, Artenschutz, Schutzgebiete) sowie 
zur FFH-Verträglichkeit

6. Angaben zur Landschaft
Angaben zu den landschaftlichen Strukturen (Gehölzstrukturen)

7. Angaben zu Kultur- und sonstigen Sachgütern
Keine Betroffenheit von Kultur- und sonstigen Sachgütern

8. Angaben zu den Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes
Keine wesentlichen Wechselwirkungen im Plangebiet, aber im erweiterten 
Betrachtungsraum des Speicherkoogs (Gegenstand in FFH-Verträglichkeitsprüfung 
und der artenschutzrechtlichen Prüfung)

9. Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich
Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und Ausgleich von Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter: Erhalt der Gehölzbestände, Beschränkung der Nutzungen, 
Versickerung des anfallenden Oberflächenabflusses, Vermeidungsmaßnahmen zum 
Ausschluss artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände, Hinweise für FFH- 
Verträglichkeit mit plangebietsübergreifenden Maßnahmen, Zuordnung von externen 
Ausgleichsflächen

(2) Aus dem Grünordnerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 13
Angaben zur Bestandsaufnahme und -bewertung, Eingriffssituation, Maßnahmen von 
Natur und Landschaft, Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich, Planexterner 
Ausgleich, Grünfestsetzungen

(3) Aus dem Bestandsplan (Teil des Grünordnerischen Fachbeitrags zum Bebauungsplan Nr. 13)
Darstellung der bestehenden Biotoptypen und Schutzansprüche



(4) Aus den FFH-Verträglichkeitsprüfungen für das FFH-Gebiet DE-0916-391 „Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ und das 
Vogelschutzgebiet DE 0916-491 „Ramsar-Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende 
Küstengebiete“

Angaben zu den Schutzgebieten und ihren Erhaltungszielen, zu Brut- und 
Rastvogeluntersuchungen, zu den Vorhaben sowie den relevanten Wirkfaktoren, zu 
dem detailliert untersuchten Bereich, zur Beurteilung der vorhabenbedingten 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets, zu den erheblichen 
Beeinträchtigungen, zu Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, zur Beurteilung der 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch andere zusammenwirkende Pläne und 
Projekte

(5) Aus den Brut- und Rastvogeluntersuchungen im Meldorfer Speicherkoog
Angaben zum Brut- und Rastvogelbestand

(6) Aus der Artenschutzprüfung für den Bebauungsplan Nr. 13 Meldorf
Angaben zu Untersuchungsraum und beurteilungsrelevanten Merkmalen des 
Vorhabens, zur Relevanzprüfung, zur Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen, 
zu Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, zu Kompensationsmaßnahmen

(7) Aus der Verkehrserhebung am Speicherkoog in Meldorf
Angaben zu den Erhebungsergebnissen des fließenden und des ruhenden Verkehrs im 
Speicherkoog

(8) Aus der Verkehrsprognose für FFH-Prüfung
Angaben zur Prognose von durchschnittlichen Verkehrsbewegungen in den 
verschiedenen Saisonzeiten und für die verschiedenen Nutzungen im Speicherkoog

(9) bis (15)
Aus den umweltbezogenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Trägerbeteiligung 

Angaben zu den Schutzgütern Wasser, Pflanzen und Tiere (9)
Angaben zum Schutzgut Kulturgüter (11)
Angaben zum Schutzgut Boden (12)
Angaben zum Schutzgut Wasser (13)
Angaben zum Schutzgut Pflanzen und Tiere (10,14,15,16)

Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus.

Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen im Internet unter der Adresse „www.mitteldithmarschen.de/buergerservice- 
politik/wissenswertes/bauleitplanung“ eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und 
umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Stellungnahmen können auch per E-Mail an das Amt 
Mitteldithmarschen an die E-Mail Adresse info@mitteldithmarschen.de gesendet werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 
13 der Gemeinde Nordermeldorf für das Gebiet „östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der 
Deichlinie, westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude, südlich der nördlich gelegenen 
Parkflächen zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude und nördlich der südlichen Parkflächen zum 
Deichhaus und Strandbetriebsgebäude" unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt Meldorf den Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

http://www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung
http://www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung
mailto:info@mitteldithmarschen.de


Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 
Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt.

Meldorf, den 13.09.2022 Amt Mitteldithmarschen
-Der Amtsdirektor- 

Im Auftrag

gez. Unterschrift

(Nagies)

Geltungsbereich B-Plan Nr. 13

Diese Bekanntmachung wird durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde 
Nordermeldorf in der Zeit vom 16.09.2022 bis einschließlich 26.09.2022 veröffentlicht.

Ergänzend erfolgt die Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachung einschließlich der 
auszulegenden Unterlagen am 16.09.2022 durch Bereitstellung auf der Internetseite des Amtes 
Mitteldithmarschen unter der Adresse www.mitteldithmarschen.de.

Meldorf, den 13.09.2022

Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor- 
gez. Stefan Ging 
-Amtsdirektor-

http://www.mitteldithmarschen.de


Bekanntgemacht durch Aushang an der amtlichen Bekanntmachungstafel 
der amtsangehörigen Gemeinde Nordermeldorf
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KRCIS DITHMARSCHCN
Der Landrat 

Fachdienst Bau, Naturschutz und
Kreis Dithmarschen • Postfach 16 20 ■ 25736 Heide Regionalentwicklung

Architektur + Stadtplanung 
Herr Schwormstede 
Graumannsweg 69 
22087 Hamburg

Ihre Zeichen/Nachricht vom Mein Zeichen Heide,
ks/ll .03.2022 221/31 06.04.2022

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Norder- 
meldorf

Sehr geehrter Herr Schwormstede,

mit Schreiben vom 11.03.2022 haben Sie mich als Behörde gemäß 
§ 4 Absatz 1 BauGB frühzeitig an der Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf beteiligt.

Ziel der Planung ist es, die Voraussetzungen für eine Sicherung und 
Aufwertung der touristischen Infrastruktur im Bereich der Badesteile 
Nordermeldorf zu schaffen. Zu diesem Zweck sollen die Bestandsge-
bäude (Kiosk, Betriebsgebäude) aufgewertet und ein zusätzliches 
einfaches Übernachtungsangebot (Zeltplatz, Kajüten) für Radtouris-
ten geschaffen werden. Das Vorhaben geht in Teilen über die im 
städtebaulichen Entwicklungskonzept und im Masterplan beschrie-
benen Maßnahmen hinaus. Darüber hinaus sind einige der geplan-
ten Maßnahmen nicht durch die FFH-Verträglichkeitsprüfung abge-
deckt. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Hinweise der 
unteren Naturschutzbehörde.

Stettiner Straße 30 
25746 Heide

Auskunft 
Hannes Lyko

Telefon: 0481/97-1882 
Fax: 0481/97-221882

hannes.lyko
@dithmarschen.de

Zimmer 616

Kreis Dithmarschen 
Telefon: 0481/97-0 
Fax: 0481/97-1499 
info@dithmarschen.de 
www.dithmarschen.de

fd-bau-naturschutz-und-
regionalentwicklung
@dithmarschen.de

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag
08.00- 12.00 Uhr 
Donnerstag
14.00- 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Bankverbindungen 
Sparkasse Westholstein 
IBAN: DE47 2225 0020 0084 
5000 11
BIG: NOLA DE 21 WHO

VR Bank Westküste eG 
IBAN: DE64 2176 2550 0003 
8421 42
BIG: GENODEF1HUM

Gläubiger-ID:
DE43 ZZZ0 0000 0233 48

Umsatzsteuer-Nummer:
1829317016
Ust.lD-Nr.: DE 134806570

Seitens des Kreises bestehen aus städtebaulicher Sicht keine grund-
sätzlichen Bedenken. Es bestehen aber Bedenken gegen die Pla-
nungsinhalte deren Auswirkungen nicht im Rahmen der FFH-Ver- 
träglichkeitsprüfung berücksichtigt wurden. Einer Ausweitung der 
geplanten Nutzungen über dieses Maß hinaus, kann seitens des Krei-
ses nicht zugestimmt werden.

1/

looee
lOO'lj-Ctvpluwfic) on 
Kntib Dilhmurschüti
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mailto:info@dithmarschen.de
http://www.dithmarschen.de
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Hinsichtlich der Planzeichnung mache ich zudem darauf aufmerksam, dass in der Legende 
das Planzeichen zur Abgrenzung unterschiedlicher Zweckbestimmungen dargestellt wird. 
In der Planzeichnung findet es allerdings keine Verwendung. Ich empfehle die unterschied-
lichen Nutzungsbereiche mit Hilfe des Planzeichens in der Planzeichnung eindeutig zu tren-
nen.

Allgemeiner redaktioneller Hinweis:
Auf dem Deckblatt des Vorentwurfs der Begründung wurde die Lage des Gebiets falsch 
markiert. Das Gebiet befindet sich nördlich des Meldorfer Hafens, während die Lage südlich 
des Hafengebiets rot umkreist wurde.

Auf Seite 2 desselben werden die öffentlichen Toiletten im Strandbetriebsgebäude be-
schrieben, befinden sich aber auf der Rückseite des Kioskgebäudes.

Hinweise der unteren Naturschutzbehörde
Hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf be-
stehen von Seiten der unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken.

Die geplante Erstellung eines Grünordnerischen Fachbeitrags wird begrüßt. Der ebenfalls 
noch auszuarbeitende Umweltbericht sollte nach den Vorgaben in Anlage 1 zum BauGB 
erstellt werden.

Bei der Abarbeitung der Eingriffsregelung nach § la Abs. 3 BauGB wird die Verwendung 
des Gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. Dezember 2013 „Verhältnis 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ einschl. seiner Anlage dringend 
empfohlen. Maßnahmen zum Ausgleich der durch den B-Plan Nr. 13 vorbereiteten und 
nicht vermeidbaren Eingriffe sind zu entwickeln und verbindlich festzulegen.

Die in der Artenschutzuntersuchung entwickelten artenschutzrechtlichen Vermeidungs-
maßnahmen sollten (soweit möglich) in textliche Festsetzungen einfließen. Hilfsweise könn-
ten sie als Hinweise auf der Planzeichnung abgedruckt werden, damit sie bei der Realisie-
rung der Bauvorhaben Berücksichtigung finden. Auch die in der FFH-Prüfung entwickelten 
Vermeidungsmaßnahmen zum Einhalten der FFH-Verträglichkeit sollten (soweit möglich) in 
textliche Festsetzungen einfließen.

Zu kritisieren ist, dass die FFH-Prüfung in den (sowohl digital als auch per Post) zugesandten 
Unterlagen jeweils fehlt.

Der Vorentwurf des B-Plans Nr. 13 lässt Nutzungen zu, die bisher nicht in der FFH-Verträglich- 
keitsprüfung berücksichtigt wurden. Dies betrifft Vermarktungsstände für regionale Pro-
dukte und touristische Informationsstellen im Bereich des Kioskgebäudes sowie Aufenthalts-
räume (Frühstück?, Frühschoppen?, Catering?) und Räume für pädagogische Angebote 
im Strandbetriebsgebäude. Bisher war das Strandbetriebsgebäude nur im Notfall für ohne-
hin vor Ort tätige Gruppen zugänglich (z. B. Wattführer bei ungünstigen Wetterbedingun-
gen). Das Strandbetriebsgebäude auch für zusätzliche Angebote zu nutzen, für die die Ziel-
gruppen extra anreisen, führt zu zusätzlichem Verkehr durch das Vogelschutzgebiet. Auch 
ein Catering für Gruppen im Strandbetriebsgebäude wäre ein neues Angebot, das zusätz-
liche Gruppen anzieht und daher ausgeschlossen werden sollte. Zusätzlicher Verkehr führt 
zu vermehrten Störungen und erhöht die Tötungsgefahr insbesondere für Junge führende 
Vögel und rastende Vogelgruppen. Nutzungen, die bisher in der FFH-Prüfung unberücksich-
tigt blieben, dürfen daher nicht ermöglicht werden. Die Bauleitplanung muss sich auf der
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Grundlage der FFH-Verträglichkeitsprüfung bewegen, größere Belastungen können nicht 
zugelassen werden.

Der Bebauungsplan (Satzung und Begründung) sollte auf Marketingbegriffe wie 
(Deich-)Kajüte, Deichtorhalle, Deichplateau verzichten, und stattdessen allgemein ver-
ständliche Begriffe verwenden (z. B. Blockhütte, Strandbetriebsgebäude, Holzterrasse usw.), 
um möglichst eindeutig darzustellen, was geplant ist.

Zudem finden sich in den textlichen Festsetzungen der Satzung zahlreiche unbestimmte 
Rechtsbegriffe, die nicht definiert werden und viel Raum für Interpretationen lassen, z. B. 
„naturnahes Übernachten“, „Übernachtungskajüte“ (Tiny-House?). In den textlichen Fest-
setzungen sollten daher diese Begriffe definiert werden. Zudem sollten die zulässigen Nut-
zungen möglichst durch eine maximal zulässige Fläche begrenzt werden. Auch wenn die 
B-Plan-Satzung (Planzeichnung und textliche Festsetzungen) für sich allein verständlich sein 
sollte, sollten die zulässigen Nutzungen auch in der Begründung möglichst ausführlich, all-
gemein verständlich und detailliert beschrieben werden. Dies ist bisher nicht der Fall.

In der Planzeichnung sind die Bestandsgebäude nicht erkennbar. Die Lesbarkeit des Plans 
sollte verbessert werden.

Der Schutzstreifen an Gewässern nach § 35 Abs. 2 LNatSchG (150 m an der Küste) sollte in 
der Planzeichnung nachrichtlich dargestellt und seine Bedeutung in der Begründung the-
matisiert werden.

Untere Denkmalschutzbehörde
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Dithmarschen bestehen keine 
Bedenken gegen die o. a. Maßnahme.

Die betroffenen Gebäude stehen nicht unter Denkmalschutz, es gibt in der Umgebung 
auch keine denkmalgeschützten Objekte.

Das betroffene Flurstück befindet sich weder in einem archäologischen Denkmalgebiet 
noch in einem archäologischen Interessengebiet.

Brandschutzdienststelle
Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes entsprechend den hiervorgelegten An-
tragsunterlagen können Bedenken hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes unter Be-
achtung folgender Punkte zurückgestellt werden:

Für den Bebauungsplan ist ein Löschwasservolumenstrom von mindestens 48 m3/h über min-
desten zwei Stunden nachzuweisen.
Die Löschwasserentnahmestelle für den Erstangriff der Feuerwehr (mind. 48 m3/h) darf zur 
Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten nicht weiter als 75 m Luftlinie (maximal 80-120 m 
verlegte Druckschlauchleitung über eine gesicherte Wegführung) von der Grenze des 
räumlichen Geltungsbereiches entfernt liegen.
Die Löschwasserentnahmestellen müssen sich über Flächen der Feuerwehr gemäß DIN 
14090 erschließen lassen. Sie sind dauerhaft (im Winter zusätzlich von Schnee und Eis) frei zu 
halten.
Die Flächen für die Feuerwehr dürfen sich nicht mit Abstellanlagen und Stellplätzen über-
schneiden. Sie sind zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten. Sie sind auch im Nahbe-
reich zu dem Löschwasserentnahmestellen herzustellen.
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Die Lage und Anordnung der Löschwasserentnahmestelle ist mindestens 4 Wochen vor Be-
ginn der Bauarbeiten mit der Brandschutzdienststelle des Kreises Dithmarschen abzustim-
men.

Die Durchführung wirksamer Löscharbeiten gemäß § 15 der Landesbauordnung sowie Eins-
ätze des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfristen sind nur möglich, wenn die öffentlichen 
Verkehrsflächen so gestaltet sind, dass die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen jederzeit unge-
hindert möglich ist. Es ist eine Zufahrt bis zur Grenze des räumlichen Geltungsbereiches zu 
gewährleisten.
Diese Zufahrten müssen mindestens die Anforderungen an die DIN 14090 erfüllen und jeder-
zeit mit Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Polizei befahrbar 
sein.

Bei der Verwendung von Sperrvorrichtungen im Verlauf der Flächen für die Feuerwehr bzw. 
der Zufahrten ist die bei der Feuerwehr eingeführte Schließung für Feuerwehrverschlüsse 
gemäß DIN 3223 (Feuerwehrdreikant) zu verwenden.
Bei Verwendung anderer Schließtechniken ist diese vor Beginn der Bauarbeiten mit der für 
den Brandschutz zuständigen Dienststelle beim Kreis Dithmarschen abzustimmen.

Die im Hause beteiligten Fachdienste und Dienststellen untere Wasserbehörde sowie untere 
Bodenschutzbehörde haben keine Bedenken oder zusätzliche Hinweise zu den vorgeleg-
ten Planunterlagen.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Hannes Lyko
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nachrichtlich:

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Abteilung Landesplanung und ländliche Räume, IV 6 
Postfach 7125 
24171 Kiel

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Abteilung Bauen und Wohnen, IV 5 
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 
Postfach 7125 
24171 Kiel





Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung

Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Landesplanungsbehörde

Architektur + Stadtplanung 
Graumannsweg 69 
22087 Hamburg

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht vom: 11.03.2022 

Mein Zeichen: IV 602 - 20497/2022 
Meine Nachricht vom:

hamburq@archi-stadt.de Astrid Dickow
Astrid.Dickow@im.landsh.de 

Telefon: +49 431 988-1832
Telefax: +49 431 988-6-141832

03. Mai 2022

nachrichtlich:

Landrat des Kreises Dithmarschen 
FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung 
Stettiner Straße 30 
25746 Heide

Amtsdirektor
des Amtes Mitteldithmarschen 
Fachdienst Bauverwaltung 
Hindenburgstraße 18 
25704 Meldorf

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht)

Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 Landes
planungsgesetz (LaplaG) i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBI. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Landesverwaltungsgeset
zes vom 1. September 2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 508);

• Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13

der Gemeinde Nordermeldorf

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB

Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebäude über Arwed-Emminghaus Weg |
Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-2833 | Buslinien 41,42, 43, 51 | Haltestellen: Reventloubrücke, Landtag, Institut für Weltwirtschaft | 
www.schleswiq-holstein.de/innenministerium j Poststelle@im.landsh.de | DeMail: poststelle@im.landsh.DE-MAIL.de | 
beBPo: DE.Justiz.65530484-6459-4ee1-b216-b0f3fee9a5e0.a69b |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente.
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Sehr geehrter Herr Schwormstede,

mit Schreiben vom 11. März 2022 haben Sie uns über die von der Gemeinde Nordermel- 
dorf geplante Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 informiert.

Wesentliches Planungsziel der geplanten Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 13 ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Sonderge-
bietes "Fahrradherberge“ auf einer etwa 0,7 ha großen Fläche direkt hinter dem Deich.
Das Sondergebiet SO „Fahrradherberge“ dient dabei der Unterbringung von fahrradtouris-
tischen Einrichtungen, die in Zusammenhang mit einem naturnahen Übernachten und dem 
Erleben von Natur stehen. Hierfür sollen die beiden bestehenden Kiosk- und Strandbe-
triebsgebäude baulich ergänzt (Wintergarten) und saniert sowie einfache Übernachtungs-
möglichkeiten für Radtouristen geschaffen werden (max. drei sogenannten Kajüten mit max. 6 
Betten und einer einfachen Ausstattung sowie max. fünf Zeltplätze). Zudem soll die bisher tem-
porär von dem DLRG-Personal genutzte Wohnung im Strandbetriebsgebäude saniert und 
ausgebaut und als Ferienwohnung zur Verfügung gestellt werden.

Die Planung entwickelt sich aus dem geltenden Flächennutzungsplan.

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung:

Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus der am 17.12.2021 in Kraft getretenen 
Landesverordnung überden Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein - Fortschrei-
bung 2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 2021, GVOBI. Schl.-H. S. 1409) sowie dem Regio-
nalplan für den Planungsraum IV (RPI IV; Amtsblatt Schl.-H. 2005 Seite 295).

Gemäß LEP-VO 2021 liegt die Fläche sowohl in einem Vorbehaltsraum für Natur und 
Landschaft als auch in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. In der Karte 
des Regionalplans für den Planungsraum IV ist der Bereich als Gebiet mit besonderer Be-
deutung für Natur und Landschaft und als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 
und Erholung ausgewiesen.

Die Planung war Gegenstand einer landesplanerischen Stellungnahme zur 7. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nordermeldorf. In dieser Stellungnahme wurde 
bereits darauf verwiesen, dass es entsprechend der Ziffer 6.3.1 Nr. 3 Abs. 4 RPI IV für die 
Entwicklung dieses Bereichs im Sinne eines naturbetonten Tourismus der Erarbeitung ei-
nes Gesamtkonzeptes mit der Gemeinde Elpersbüttel und der Stadt Meldorf bedarf und 
dass der damals vorgelegte Masterplan von der Landesplanung als dafür ausreichend an-
gesehen wird.

Neu ist allerdings, dass die vom DLRG-Personal genutzte Wohnung zu einer Ferienwoh-
nung ausgebaut werden soll. Bereits in einem planerischen Gespräch am 06.05.2014 
wurde seitens der Landesplanung darauf hingewiesen, dass es an dieser Stelle nicht zu 
einer Verfestigung der touristischen Nutzung kommen sollte. Es sollte daher sehr darauf 
geachtet werden, dass über die bestehende Wohnung hinaus keine weiteren Ferienwoh-
nungen im Plangebiet entstehen.

Ich weise zudem auf die Stellungnahme des Kreises vom 06.04.2022 hin und bitte die Pla-
nung zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten.

Eine abschließende Stellungnahme stelle ich bis zu einer erneuten Beteiligung im weiteren 
Verfahren zurück.



Ich weise zudem zu Ihrer Information darauf hin, dass die Landesplanungsbehörde gemäß 
Ziff. II. des Erlasses „Planungsanzeigen sowie Unterrichtungen nach dem Landespla-
nungsgesetz“ vom 01.05.2020 den Gemeinden innerhalb einer Frist von zwei Monaten, 
nach der ihr beurteilungsfähige Planunterlagen vorliegen, die zu beachtenden Erforder-
nisse der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nummer 1 ROG) mitteilt.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die För-
derungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme 
nicht verbunden.

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, sind keine 
weiteren Flinweise erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Astrid Dickow
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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschützbehörde 
Planungskontrolle

Architektur + Stadtplanung 
z. Hd. Herrn Schwormstede 
Graumannsweg 69 
22087 Hamburg

Ihr Zeichen:k/s / 
Ihre Nachricht vom:11.03.2022 / 

Mein Zeichen:Bplan13-Nordermeldorf-Dith / 
Meine Nachricht vom: /

Anja Schlemm 
anja.schlemm@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-29 
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 18.03.2022

Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Schwormstede,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gern. § 2 Abs.
2 DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentü-
mer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder 
in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Schlemm

Dienstgebäude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de | 
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kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de
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Telefax: 04340 4049-414

21.03.2022

B-Plan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf

Sehr geehrter Herr Schwormstede,

in der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen.

Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom 

und Straßenbau ist die o. a. Fläche/Trasse gern. Kampfmittelverordnung des Landes 

Schleswig-Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen.

Die Untersuchung wird auf Antrag durch das

durchgeführt.

Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräum-

dienst in Verbindung setzen sollten, damit Sondier- und Räummaßnahmen in die Baumaß-

nahmen einbezogen werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Landeskriminalamt 
Dezernat 33, Sachgebiet 331 
Mühlenweg 166 
24116 Kiel

Karla Emmel-Lietz

Lärchenweg 17, 24242 Felde | Telefon (Geschäftsstelle) +494340 4049-3 | Telefax +494340 4049-414 | 
kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.
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12.04.2022

Gemeinde Nordermeldorf : Bebauungsplans Nr. 13
Behördenbeteiligung gern. § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus organisatorischen und krankheitsbedingten Gründen gebe ich nur aus küstenschutzrechtlicher 
Sicht eine Stellungnahme ab.
Eine Stellungnahme der Nationalparkverwaltunq erfolgt als gesondertes Schreiben.

1 Stellungnahme

1.1 Unterlagen
Auf dem Planausschnitt der Begründung ist der Planbereich falsch dargestellt. Hier wurde 
irrtümlich der Bereich Elpersbüttel markiert. Dies ist entsprechend zu ändern.

1.2 Genehmigungserfordernis
Anhand der vorliegenden Unterlagen ist erkennbar, dass der Planbereich an den 
Landesschutzdeich grenzt. Daher besteht für Anlagen im Bereich des Landesschutzdeiches ein 
eigenständiges küstenschutzrechtliches Genehmigungserfordernis im Sinne des § 70 LWG.
Zum Deich gehören gemäß § 66 LWG der Deichkörper und das Deichzubehör ( u.a. 
Schutzstreifen). Hier ist insbesondere Folgendes zu beachten:

1.2.1 Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern
Der gekennzeichnete Bereich „Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ liegt z.T. innerhalb des inneren 10 m- Schutzstreifens 
des Landesschutzdeiches (gern. § 66 LWG gehört der Schutzstreifen zum Deichzubehör).
Gern. § 70 (1) Nr. 6 LWG ist es verboten im Bereich des Deiches Bäume oder Sträucher zu 
pflanzen.
Für diesen Bereich gilt daher, dass jegliche Neupflanzungen verboten sind und auch ein Ersatz für 
abgängige Bäume oder Sträucher ist unzulässig.
Dieses ist in der Planzeichenerklärung und in der Begründung zu ändern.

1.2.2 Parkplätze:
Bei der Ausweisung von Parkplätzen für mobilitätseingeschränkte Personen im Schutzstreifen des 
Deiches ist eine gesonderte Genehmigung zu beantragen.

Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Herzog-Adolf-Straße 1 | D-25813 Husum | Telefon 04841 667-0 | Fax-115 | poststelle.husum@lkn.landsh.de
www.lkn.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente.
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1.2.3 Barrierefreier Zugang zum Deich:
Auf Seite 5 der Begründung wird angegeben, dass ein barrierefreier Zugang zur Badestelle 
(Masterplan, Abb 2) geplant ist. Dieser Bereich ist nicht Teil des Bauleitplanverfahrens B-Plan 13. 
Trotzdem möchte ich zur weiteren Planung Folgendes anmerken:
Sofern ein barrierefreier Zugang über den Deich neu errichtet soll (Barrierefreier Strandzugang 
It.Masterplan, Abb 2 ), ist die Planung im Vorwege mit dem LKN.SH bezüglich der möglichen 
Bauweise abzustimmen, da hier der Deichaufbau ggf. gestört wird. Die Anlage darf zu keiner 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Deiches führen. Sollte dieser Zugang zur Ausführung 
kommen, ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten bei der Unterhaltung des Deiches. Der gesamte 
Pachtbereich der Gemeinde Nordermeldorf wäre ganzjährig von der Gemeinde zu unterhalten. Die 
Errichtung eines neuen Deichübergangs bzw. Deichzugangs bedarf ebenfalls einer Genehmigung 
nach § 70 LWG.

1.2.4 Versorgungsleitungen
Bei der Neuverlegung von Versorgungskabeln oder Leitungen im Bereich des Deiches ist ebenfalls 
ein gesonderter Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 70 LWG zu stellen.

1.2.5 Zeltplatz, Freizeiteinrichtungen, Spielplatz:
Die im Masterplan eingetragenen Um- und Neunutzungen des Parkplatzes an der Badestelle sind 
nicht Bestandteil dieses Bauleitplanverfahrens.

1.3 Bauverbote
1.3.1 § 82 Abs. 1 Nr. 1 LWG
„Bauliche Anlagen dürfen in einer Entfernung bis zu 50 m landwärts vom Fußpunkt der 
Innenböschung von Landesschutzdeichen und bis zu 25 m vom Fußpunkt der Innenböschung von 
Regionaldeichen nicht errichtet oder wesentlich geändert werden".
Das Plangebiet liegt zu einem großen Teil innerhalb des o.g. 50 m Bauverbotsbereiches. Dieser 
Bereich ist in der Planzeichnung bereits berücksichtigt worden.
Innerhalb des gekennzeichneten Bereiches dürfen bauliche Anlagen nicht errichtet werden. Die 
geplanten baulichen Anlagen befinden sich außerhalb des Bauverbotsstreifens, so dass für diese 
Anlagen kein Bauverbot gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 LWG besteht.
Es ist in der Begründung, Punkt 4.2, jedoch zu korrigieren, dass es sich um § 82 LWG handelt 
( nicht § 80 LWG ).

1.3.2 S 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG
„Bauliche Anlagen dürfen in den Hochwasserrisikogebieten an der Küste (§ 59 Abs.1 Satz 2) nicht 
errichtet oder wesentlich geändert werden“.
Das Plangebiet befindet sich in einem Hochwasserrisikogebiet an der Küste.
Daher bestünde für das gesamte Plangebiet ein Bauverbot im Sinne von § 82 Abs. 1 Nr. 4 LWG.
Da das Risikogebiet durch einen Landesschutzdeich geschützt ist, gilt gemäß § 82 (2) Nr. 6 das 
Bauverbot nicht.

1.4 Verkehr
1.4.1
Unter Punkt 4.3 wird angegeben, dass die Straßen entlang der Deichlinie zu jeder Zeit mit schwerem 
Gerät befahrbar sind. Ich weise darauf hin, dass der Deichverteidigungsweg zum Teil für den 
öffentlichen Verkehr gesperrt ist und nicht von anderen Fahrzeugen befahren werden dar. Ferner 
dürfen die Fahrzeuge des Küstenschutzes nicht durch etwaige Baufahrzeuge o.ä. behindert werden.



2 Vorgaben und Ergänzungen
• Der gekennzeichnete Bereich „ Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchen und sonstigen Bepflanzungen“ im Bereich des inneren Schutzstreifens des 
Landesschutzdeiches (10 m) ist zu streichen, da Neu- oder Ersatzpflanzungen im 
Deichbereich unzulässig sind.

• Die Kennzeichnung des Bereiches in der Begründungsunterlage ist zu korrigieren..
• Die Texte der Begründung und Planzeichnung sind der aktuellen Gesetzgebung 

anzupassen.
3 Allgemeine Hinweise:
• Das Bauvorhaben befindet sich in einem Gebiet, das durch Sturmfluten gefährdet ist. Eine 

absolute Sicherheit ist auch hinter Landesschutzdeichen nicht gegeben.
• Eine gesetzliche Verpflichtung des Landes zum Schutz der Küste vor Abbruch und 

Hochwasserschutz besteht nicht und kann aus dieser Stellungnahme nicht abgeleitet werden. 
Ich weise darauf hin, dass durch diese Stellungnahme keine Ansprüche auf Entschädigungen 
gegenüber dem Land Schleswig-Holstein geltend gemacht werden können.

• Zu möglichen kumulativen Beeinträchtigungen führt die Nationalparkverwaltung als zuständige 
Naturschutzbehörde für den Nationalpark SH Wattenmeer eine Liste mit entsprechenden 
Projekten im FEH- und EU-VS-Gebiet, die auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt werden kann

Es bestehen aus küstenschutzrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Bauleitplanung, sofern die o.a. Änderungen und Hinweise berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten Lorenzen
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Stellungnahme der Nationalparkverwaltung (NPV) im LKN.SH zur Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 
Hier: frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Nationalparkverwaltung (NPV) im LKN zum Ei- 
Plan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf:

Da es sich hierbei bislang nur um den Schritt der Frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB handelt, gebe ich Ihnen gerne einige Hinweise für die weitere Planung in 
die Hand, bei denen ich mich freuen würde, wenn Sie diese Punkte bei der weiteren 
Planungmit berücksichtigen würden:

- Der Bereich, der von der Aufstellung des B-Plans Nr. 13 betroffen ist, ist leider nicht 
deckungsgleich mit dem Bereich des in den Unterlagen erwähnten Masterplans 
(vgl. Abb. 2 auf Seite 5), dem Wirkungsbereich der gültigen 7. FNP-Änderung und 
dem beiliegenden Unterlage zum Grünordnungsplan. Ich bitte daher darum, noch 
einmal zu überprüfen, ob und inwieweit dies so korrekt ist.

- In der Begründung zum B-Plan wird,von einem geplanten UNESCO- 
Themenspielplatz gesprochen (z.B. Seite 4 der Entwurfsbegründung). Die NPV als 
Naturschutzbehörde für das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer ist gerne bereit, 
sie zum Thema. Weltnaturerbe fachlich zu beraten und zu unterstützen. Das gilt 
ebenfalls hinsichtlich einer entsprechenden nationalpark- und 
weltnaturerbekonformen Gestaltung und Positionierung von BIS-Elementen 
zur Besucherinformation.
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- Den Grünordnungsplan bitte ich auch unter Ziffer 3 mit zu erwähnen. Es seid 
denn, der Grünordnungsplan wird ebenfalls im Zuge dieses B-Planverfahrens 
parallel mit aufgestellt und/oder geändert. Dann bitte ich darum, dies auch noch 
einmal entsprechend in der Begründung und dem Umweltbericht mit zu eiwähnen.

- Bei den mir vorliegenden Unterlagen liegt bislang kein Entwurf zum 
Umweltbericht vor. Ich bitte daher darum, mir diesen Umweltbericht im Zuge des 
weiteren Planungsprozesses nachzureichen und mich erneut zu beteiligen.

- Im Umweltbericht bitte ich zu klären, ob und inwieweit es durch die Aufstellung 
dieses B-Plans zu erheblichen Auswirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele 
des benachbarten Nationalparks Wattenmeer kommen kann.

- Der Umweltbericht hat sich unter anderem mit der neuen Rechtslage zum Thema 
Insektenschutz / insektenfreundliche Beleuchtung auseinanderzusetzen, die 
sich aus den neuen Regelungen der § 23 Abs. 4 BNatSchG i.V.m. § 24 Abs 3 
BNatSchG und § 25 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG ergeben. Das bedeutet, dass zur 
Vermeidung negativer Auswirkungen auf die.im Nationalpark Schleswig- 
Holsteinisches Wattenmeer vorkommenden Insekten- und Avifauna die 
eingesetzten Leuchtmittel der hier geplanten Beleuchtung natur- und 
insektenfreundlich zu gestalten ist. Dafür ist ausschließlich ein insektenfreundliches 
Leuchtmittei (bspw. LED- oder NAV-Lampen) mit warmweißen Licht mit geringem 
Ultraviolett- und Blauanteil einzusetzen, das über eine Temperatur von unter 2.700 
K verfügt. Blendwirkungen sind durch den Einsatz geschlossener Lampengehäuse 
und die Ausrichtung der Lichtkegel der Lampen nach unten in Richtung Erdboden 
zu vermeiden. Ansonsten veweise ich dazu auf die Ziffer „2.3.3.3 Hinweise zu 
Lichtemissionen" der bereits beiliegenden „Artenschutzuntersuchung zum Projekt 
Nordermeldorf, wo das Thema bereits betrachtet wird. Ebenso veweise ich dazu 
auf das BfN Skript: 543: „Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von 
Außenbeleuchtungsanlagen - Anforderungen an eine nachhaltige

, Außenbeleuchtung von Schroer et al., 2019“ (BfN-Skripten 543).
- In der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH- und EU-Vogelschutzgebiet 

„(Ramsar-Gebiet) NTP SH Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ sind 
unter anderem mögliche Auswirkungen auf das FFH- und EU-VSG mit zu 
betrachten.

- In der FFH-Verträglichkeitsprüfung ist unter anderem eine kumulative 
Gesamtbetrachtung mit den parallel laufenden touristischen Planungen und B- 
Plan Aufstellungen der Nachbargemeinden im Speicherkoog (z.B. B-Plan Nr. 66 der 
Stadt Meldorf und B-Plan Nr. 10 der Gemeinde Elpersb.üttel) durchzuführen.

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Timo Hehnke
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Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen zu den oben genannten Verfahren und 
die Gelegenheit zur Stellungnahme. Im Namen des BUND Landesverbandes Schleswig- 
Holstein nehme ich zu dem oben genannten Verfahren wie folgt Stellung:

Der BUND sieht die Entwicklung im Speicherkoog - wie bereits in anderen Verfahren 
mitgeteilt - insgesamt sehr kritisch. Die Schaffung von neuen Übernachtungsmög
lichkeiten in dem hier gegenständlichen Verfahren an der Badestelle Nordermeldorf 
lehnt der BUND aus folgenden naturschutzfachlichen Gründen ab.

Allgemein lässt sich an dem Verfahren und den Plänen Folgendes bemängeln:

Die Situation im Speicherkoog ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der touristischen 
Nutzung angespannt. Die Beteiligten sollten die derzeitige Situation ansatzweise natur-
schutzverträglich „in den Griff bekommen", anstatt eine Erweiterung des touristischen Ange-
bots zu erwägen. Im Speicherkoog findet bereits jetzt mehr Tourismus statt als das Gebiet 
verträgt, insbesondere unter dem Aspekt, dass hier bereits jetzt nie genehmigter Übernach-
tungstourismus stattfindet, weshalb der BUND jedwede Erweiterung des touristischen Ange-
bots ablehnt.

Dabei werden der Wert des Speicherkoogs für den Natur- und Artenschutz und die Auswir-
kungen der bestehenden und der weiteren touristischen Nutzungen unterschätzt.

Die Beteiligten auf Seiten der Planer betonen immer wieder, dass die Planungen „zusammen 
mit dem Naturschutz“ erfolgten und die Zielgruppe Natururlauber seien. Schon die Ernsthaf-
tigkeit dieser Behauptungen dürften angesichts der Ausgestaltung der Pläne angezweifelt 
werden. Kritik von Naturschützern ist leider immer wieder als lästig und übertrieben abgetan 
worden und mit zynischen Bemerkungen kommentiert worden.
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Die nun vorgelegte FFH-VP bestätigt die Naturschützer in ihrer Kritik und kommt zu dem Er-
gebnis, dass zunächst einmal durch die Pläne - kumulativ betrachtet - die angrenzenden 
Schutzgebiete FFFI-Gebiet 0916-391: „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und angrenzende Küstengebiete“ und das EU-Vogelschutzgebiet DE 0916-491 „Ramsar- 
Gebiet SH Wattenmeer und angrenzende Küstenbereiche“ in ihren Erhaltungszielen erheb-
lich beeinträchtigt werden könnten. Das Gutachten kommt sodann zu dem Ergebnis, dass 
die Vorhaben der drei Kommunen mit den Erhaltungszielen der Schutzgebiete nur dann ver-
träglich seien, sofern bestimmte Schadensbegrenzungsmaßnahmen sicher umgesetzt wür-
den.

Gerade vor dem Hintergrund, dass die Europäische Kommission am 18.02.2021 beschlos-
sen hat, die Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichts wegen mangelhaf-
ter Umsetzung der Habitat-Richtlinie zu verklagen, sind jegliche Aktivitäten, die nicht zu einer 
Verbesserung des Erhaltungszustands bzw. noch schlimmer, gar zu einer Verschlechterung 
führen schon aus europarechtlicher Sicht zu unterlassen. In der Klageschrift wird explizit da-
rauf hingewiesen, dass in den einzelnen Gebieten keine hinreichend detaillierten und quanti-
fizierten Erhaltungsziele festgelegt wurden und damit auch keine hinreichende Berichterstat-
tung möglich ist. (Quelle: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_412)

Genau diese klaren und quantifizierbaren Erhaltungsziele sind für die entsprechenden NA-
TURA 2000-Gebiete bisher nicht definiert worden, und auch die Auswirkungen der touristi-
schen Weiterentwicklung sind in der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht qualifiziert und mit 
reproduzierbarer Methodik abgeprüft worden. Die Aussagen des Gutachtens verbleiben zu 
oft in der Beliebigkeit. Die Herleitung einer erheblichen Beeinträchtigung und deren Vermei-
dung sind nicht hinreichend begründet. Spezifische Erhaltungsziele für die Teilgebiete sind 
nicht definiert worden. Dementsprechend fehlt auch die Herleitung, wie diese Ziele und ent-
sprechend der gute Erhaltungszustand erreicht werden sollen.

Zwar nennt das Gutachten diverse Schadensbegrenzungsmaßnahmen, insgesamt bleibt 
aber offen, welche konkreten Ziele erreicht werden sollen und wann und wie gesichert wer-
den soll, das diese die ihnen zugedachten Wirkungen mit der dafür nach der Rechtspre-
chung nötigen Gewissheit erreichen werden. Somit ist eine Prüfung, ob die Maßnahmen ih-
ren Zweck erfüllen, unmöglich. Folglich kann auch nicht gewährleistet werden, dass eine er-
hebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der Schutzgebiete ausgeschlossen ist.

Zentraler Ausgangspunkt der Besucherlenkung soll das neue Nationalparkhaus sein. Da die-
ses nach der derzeitigen Planung vorerst gar nicht umgesetzt werden soll, wird auch das 
Besucherlenkungskonzept seinen - für die Genehmigungsfähigkeit erforderlichen - Zweck 
nicht erfüllen. Solange dieser nicht erfüllt werden kann, sind aber auch alle Planungen in-
kongruent und daher unzulässig.

Habitatschutzrechtlich nicht dienlich ist die angedachte Förderung von umweltfreundlicher 
Fortbewegung im Speicherkoog, für die auch eine Möglichkeit zum Leihen von Fahrrädern 
eingerichtet werden soll. Von Menschen auf Fahrrädern geht eine deutlich größere Störwir-
kung aus als von Menschen in Autos. Auch das steht in dem Gutachten (S. 98). Aus natur-
schutzfachlicher Sicht wäre eine Fortbewegung in einem langsam fahrenden Auto daher zu 
bevorzugen („Safari“). Der Verkehr muss auf ein Minimum reduziert werden. Eine Zunahme 
an Radfahrern, Inlineskatern und Spaziergängern ist auszuschließen. Die Besucher sollten 
innerhalb des Speicherkoogs punktuelle Ziele ansteuern, wie z.B. den Hafen, die Badestel-
len oder Vogelbeobachtungsstellen, wo sie aussteigen können, und im Übrigen möglichst die 
Fahrzeuge nicht verlassen. Im Übrigen sollten sie sich nach dem Motto „Der Weg ist das 
Ziel“ langsam im Auto fortbewegen und vom Auto aus die Natur beobachten und genießen. 
Wer die Natur liebt, benötigt auch keine künstlerische Gestaltung entlang der Hafenstraße,
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wie es auf einer der Sitzungen des Verwaltungsrates vorgeschlagen wurde, damit bei der 
langsamen Fahrt keine Langeweile aufkommt. Zusätzliche künstlerische Gestaltungen wür-
den das Landschaftsbild zerstören, das ja gerade „Natur pur“ zeigen soll.

Das Gutachten und die Planungen des Vorhabenträgers lassen offen, wie sichergestellt wer-
den soll, dass nur die gewünschte Zielgruppe, also Natururlauber in das Gebiet kommen, die 
das Gebiet zu schätzen wissen und sich an die bestehenden Regeln halten. Zudem halten 
sich auch Naturfreunde leider nicht gesichert immer an die Regeln. Der Faktor Mensch wird 
unterschätzt, was bereits jetzt im Gebiet deutlich wird. Maßnahmen, um den vielen Verstö-
ßen entgegenzuwirken, sind mangelhaft. Sie erfolgen insgesamt zu zögerlich (in der Regel 
mit einem Jahr Verzögerung) und wenig konsequent und im Wesentlichen nur (aber immer-
hin) gegen Verkehrssünder. Unklar bleibt zudem, wie überhaupt die Einhaltung der Vorga-
ben, wie z.B. die Geschwindigkeitsbegrenzung, sichergestellt werden soll. Die Forderung 
„tiersicherer“ Abfallbehälter ist schön, genügt jedoch nicht. Schon jetzt wird Abfall an den 
Straßenrändern und Büschen im Bereich der Parkplätze vorgefunden. Dieser wird mit einer 
Zunahme der menschlichen Nutzung zunehmen. Das gilt insbesondere für Essensreste, die 
als vermeintlich unschädlicher Bioabfall in der Natur entsorgt werden. Auch hier wird der 
Faktor Mensch unterschätzt, so dass eine notwendige Überwachung fehlt.

In dem gesamten Zeitraum der Datenerfassung für das Gutachten gab es wiederholt und 
teilweise massive Verstöße gegen Regelungen mit dem Schutzzweck Naturschutz. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Verstöße sich negativ auf die eigentlich vorhandenen Be-
stände an Brut- und Rastvögeln ausgewirkt haben. Somit ist die Datengrundlage für das 
Gutachten unbrauchbar und somit auch das Gutachten selbst. Bereits deshalb sind die Pla-
nungen rechtswidrig.

Die Stiftung Naturschutz, welche das LIFE Limosa Projekt in dem gegenständlichen Gebiet 
durchführt, ist trotz Hinweises seitens der unteren Naturschutzbehörde nicht beteiligt worden 
und findet in dem gesamten FFH-Gutachten mit keinem Wort Erwähnung. Die Berichte der 
Stiftung Naturschutz zu den Brutbestandsentwicklungen der wertgebenden Wiesenvogelar-
ten, wie Uferschnepfe und Kampfläufer, und möglichen Ursachen für deren Bestandsrück-
gänge finden keine Erwähnung. Das Gutachten ist daher fehlerhaft und unbrauchbar, wes-
halb die Planungen rechtswidrig sind.

Die Tatsache, dass der Speicherkoog nach Angaben der Stiftung Naturschutz Schleswig- 
Holstein der einzige Ort Schleswig-Holsteins - und damit wohl Deutschlands - ist, in dem 
Kampfläufer sich noch erfolgreich reproduzieren, ist in keiner Weise erwähnt worden oder ihr 
gar Rechnung getragen worden. Unter Punkt 3.2 Rastvögel wird am Ende (S. 40) lediglich 
beiläufig erwähnt, dass der Speicherkoog eine besondere Bedeutung für den Kampfläufer 
hat. Laut Oie Thorup, international anerkannter Wiesenvogel-Experte, ist der Speicherkoog 
Dithmarschen für Wiesenvögel das bedeutendste Gebiet im gesamten (international betrach-
tet!) Wattenmeerbereich (Stand 2016). Die enorm hohe Bedeutung des Gebiets wird bei den 
gesamten Planungen völlig verkannt.

Als eine der umzusetzenden Schadensbegrenzungsmaßnahmen nennt das Gutachten die 
„Beibehaltung der Sperrung des Deichverteidigungsweges für den öffentlichen Verkehr“ (S. 
116). Die Beibehaltung des status quo kann aber keine Schadensbegrenzungsmaßnahme 
sein.

Als weitere Schadensbegrenzungsmaßnahme ist genannt, dass die „nur geduldete Parksitu-
ation am Odinsloch“ zu regeln sei. Es kann aber kein Ausgleich von Verschlechterungen 
dadurch erfolgen, dass nun geltendes Recht eingehalten werden muss. Geltendes Recht ist 
immer einzuhalten. Ein Ausgleich von Verschlechterungen muss darüber hinaus ausgegli-
chen werden.
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In der FFH-VP wird angenommen (S. 117), dass die Akzeptanz für Reglementierungen mit 
einer verständlichen und aufklärenden Informationsvermittlung z.B. durch Flyer steigt. Diese 
Annahme ist so nicht zutreffend. Es ist vielmehr wissenschaftlich nachgewiesen, dass derar-
tige Informationen gerade diejenigen, die sie am dringendsten nötigen hätten, nicht interes-
sieren und ignoriert werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Besucher 
Informationsangebote annehmen und die Information tatsächlich zu einem vernünftigen Ver-
halten führt.

Insgesamt enthält die FFFI-VP viele Annahmen, die nicht durch Literatur/Quellenangaben 
belegt sind. Andere Daten, wie z.B. die erhobenen Zahlen zur Verkehrsprognose, sind veral-
tet, Belegungsprognosen fraglich, und eine Fterabsetzung der Flabitateignung um 25 % wird 
ohne Begründung festgestellt.

Im Übrigen weist das Gutachten denselben Mangel wie die Vorprüfung auf: Zwar werden zu 
Beginn ausgiebig die Vogelarten, deren Schutzstatus und gesetzliche Regelungen und deren 
Voraussetzungen genannt und erläutert. Es fehlt aber einer Subsumtion, aufgrund derer man 
das Ergebnis, zu dem das Gutachten kommt, argumentativ nachvollziehen könnte. Der hinte-
re Teil des Gutachtens genügt nicht den Ansprüchen des ersten Teils.

Der Tatsache, dass heutzutage der Freizeittourismus im Vergleich zu den Zeiten, als der 
Speicherkoog eingedeicht wurde und die Nutzungen geregelt wurden, stark zu genommen 
hat, wird keine Rechnung getragen. Selbst seit Erstellung des Managementplans haben sich 
die Umstände erheblich verändert.

Die FFFI-VP geht zwar umfangreich auf den Verkehr ein und stellt Prognosen dazu an. Dass 
der Verkehr schon jetzt Verkehrsopfer in quantitativ und qualitativ erheblichem Maße 
(Sumpfohreule, Uferschnepfe, Schwarzkehlchen, Eisvogel), wird nicht erwähnt und nicht wei-
ter behandelt - auch nicht im Zusammenhang mit der geforderten Senkung der zulässigen 
Plöchstgeschwindigkeit.

Die Pläne, weitere Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, können auch nicht dadurch ge-
rechtfertigt werden, dass für den Speicherkoog wegen der Nähe zum Wattenmeer, welches 
den Titel UNESCO Weltnaturerbe trägt, eine Tourismusstrategie zu entwickeln sei. Die For-
derung, eine Tourismusstrategie zu entwickeln, besagt keinesfalls, dass eine Strategie zu 
entwickeln ist, die den Tourismus zusätzlich fördert. Eine Strategie kann nämlich auch sein, 
ganz bewusst den Tourismus nur behutsam stattfinden zu lassen, um den Titel UNESCO 
Weltnaturerbe nicht zu gefährden.

Auch der LEP 2010, der den Speicherkoog als Entwicklungsraum für Tourismus und Erho-
lung darstellt, rechtfertigt keine Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten. Im Speicher-
koog findet bereits Tourismus statt. Die touristische Nutzung des Speicherkoogs wird seitens 
des BUND durchaus in einem gewissen Rahmen zugestanden und im Hinblick auf störungs-
freie Umweltbildungsmaßnahmen befürwortet. Für eine touristische Nutzung in naturverträg-
licher Weise sind Übernachtungsmöglichkeiten im Gebiet jedoch weder erforderlich noch zu-
lässig. Bereits die jetzige touristische Nutzung übersteigt das naturschutzfachlich vertretbare 
Maß. Die meisten Menschen, die den Speicherkoog touristisch nutzen, wissen dessen natur-
schutzfachlichen Wert nicht zu schätzen. Das führt zu Verhalten, welches dem Gebiet scha-
det.

Konkret zu dem Vorhaben an der Badestelle Nordermeldorf ist voran zu stellen, dass 
dieses Vorhaben von allen vier Vorhaben her aus Naturschutzsicht das problematischste ist.
Die Badestelle Nordermeldorf ist umgeben von NATURA2000-Gebiet. Die sensiblen Flächen 
sind aber nicht nur auf dem Papier als besonders wertvoll gekennzeichnet. Sie werden von 
zahlreichen Wiesenvögeln als Brutgebiet genutzt. Das wird aus der Brut- und Rastvogeler-
fassung deutlich.
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Laut Vorhabenbeschreibung in der Artenschutzuntersuchung vom 20.01.2021 sollen Über-
nachtungsmöglichkeiten für 10 Personen in „Mühlenkappen“ oder „Kajüten“, 5 Personen in 
einer Ferienwohnung und für zumindest 20 Personen (10 kleine Zelte) auf dem Zeltplatz ge-
schaffen werden, also insgesamt für 35 Personen. Laut Begründung des B-Plans vom 
01.03.2022 ist dann nur noch von max. drei „Kajüten“ und fünf Zeltplätzen und der Ferien-
wohnung für 5 Personen die Rede ohne Angabe der gesamten Zahl der zu erwartenden 
Übernachtungsgäste.

Zusätzlich soll - laut beiden Dokumenten - das Kiosk-Gebäude um einen Wintergarten mit 
40 Sitzplätzen erweitert werden. Hinzukommen sollen ein UNESCO-Spielplatz, ein Hunde-
freilauf und Flächen für Freizeit. Im Strandbetriebsgebäude sollen außerdem Veranstaltun-
gen für bis zu 30 Personen stattfinden können.

Das Maß der Planungen übersteigt bei weitem die für diesen sensiblen Standort verträgliche 
Nutzung. Völlig zutreffend wird die Umgebung als „sensibler Bereich“ bezeichnet. Daher ist 
völlig unverständlich, wie die dargestellte geplante Nutzung mit den naturschutzfachlichen 
und -rechtlichen Anforderungen in Einklang zu bringen sein soll und steht in eklatantem Wi-
derspruch zu den europarechtlich vorgegebenen Pflichten zur Verbesserung der Bedingun-
gen in NATUR2000-Gebieten.

Nicht ohne Grund wurde die für die Kartierung gewählte Fläche (Fläche F) so groß gewählt. 
Zutreffend weist der Bearbeiter darauf hin, dass die unterschiedlichen Arten unterschiedlich 
störungsempfindlich sind, weshalb die Abstände zu den unterschiedlichen Vorhaben unter-
schiedlich groß gewählt wurden. Die von dem Vorhaben an der Badestelle Nordermeldorf 
betroffenen Brutvogelarten sind ganz überwiegend Wiesenbrüter, die teilweise (insbesonde-
re die Uferschnepfe) extrem störungsempfindlich sind. Der gewählte große Abstand zeigt, 
dass die enorme Störwirkung der geplanten Nutzung bekannt ist. Diese Erkenntnis fließt 
aber in die Ergebnisse der Planungen nicht ein.

Bei der derzeitigen touristischen Nutzung tagsüber halten sich die Störwirkungen durch die 
Anwesenheit der Besucher sowohl zeitlich als auch von der Intensität her in Grenzen. Das 
gilt zumindest für den Fall, dass die geltenden Regeln, wie z.B. das Verbot des Drachenstei-
genlassens, eingehalten werden und kein Lärm von ihnen ausgeht.

Schlichtweg falsch ist die Annahme, dass verstärkte Lärmemissionen über den Anlagenbe-
reich hinaus durch den touristischen Betrieb nicht zu erwarten wäre. Die Planungen für die 
Nutzung der Flächen tagsüber sind mit einer erheblichen Lärmsteigerung verbunden:

Ein Hundefreilauf in diesem Bereich ist nicht mit den Naturschutzzielen des Gebiets zu ver-
einbaren. Allein die Anwesenheit der Hunde wirkt bereits in die Schutzgebiete hinein. Auf 
einem Hundefreilauf ist die akustische Einwirkmöglichkeit von Hundehalter auf Hund wegen 
der meist größeren Entfernung nur durch lautes Rufen möglich. In den meisten Fällen genügt 
ein einfaches einmaliges Rufen nicht (was an sich schon eine Lärmsteigerung zum jetzigen 
Zustand wäre). Mit jedem weiteren Rufen nehmen Lautstärke und Intensität zu. Hinzu kommt 
das Gebell der Hunde. Die vorhandenen Gehölzstrukturen sind nicht geeignet, die Emissio-
nen abzupuffern.

Um die Nutzung naturverträglich zu gestalten, sollte wenig Raum für Freizeitnutzung gege-
ben werden. Die Beibehaltung der Gastronomie ist nicht zu beanstanden. Sobald jedoch 
Fläche für Freizeitnutzung zur Verfügung gestellt wird, ist mit entsprechenden Lärmemissio-
nen zu rechnen. Eine große Rasenfläche wird schnell zum Fußballspielen oder ähnlichem 
genutzt, was mit entsprechendem Lärm durch Rufen, Jauchzen, Meckern, etc. verbunden ist. 
Laut Begründung soll die Badestelle zur Familienbadestelle werden. Die Planer mögen sich 
bezüglich der Zielgruppe entscheiden. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind eher ein Ange-
bot für die ruhigen in der Artenschutzprüfung als weniger „abenteuerlustig“ bezeichneten Na- 
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tururlauber. Die übrige Ausgestaltung ist auf Familien mit Kindern und Flunden zugeschnit-
ten. Da stellt sich bereits die Frage, ob die unterschiedlichen Zielgruppen kompatibel sind. 
Jedenfalls aber muss sich die Artenschutzprüfung auch mit diesen unterschiedlichen Nutzer-
gruppen befassen, was jedoch nicht geschehen ist. Der vorgesehen Rückbau des Spielplat-
zes an seinem jetzigen Standort wird ausdrücklich begrüßt. Dennoch muss bei der übrigen 
Ausgestaltung darauf geachtet werden, dass keine Angebote geschaffen werden, die zu 
übermäßigem Kinderlärm führen. Umweltbildungsangebote für Kindern sind zu begrüßen.
Bei dem geplanten UNESCO-Spielplatz hängt die Beurteilung von der konkreten Ausgestal-
tung ab. Diese ist noch nicht bekannt.

Wegen der besonderen Sensibilität des umliegenden Schutzgebiets muss an der Badestelle 
auf jedwede Steigerung der Attraktivität durch zusätzliche Angebote verzichtet werden. Eine 
Steigerung der Qualität der Gastronomie ist bereits mit dem Betreiberwechsel erfolgt. Aller-
dings fehlt es an dem notwendigen Verständnis der Betreiber für die Umgebung. Bereits jetzt 
werden regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt. Für Ostern ist ein „großes Fest“ vorgese-
hen, ohne dass die Untere Naturschutzbehörde informiert wurde. Die Annahme bei der Be-
wertung der betriebsbedingten Wirkfaktoren, dass eine Vergrößerung des Lärms unterbun-
den werde, ist daher zumindest anzuzweifeln.

Eine Reduzierung der Parkplätze ist sicherlich dringend geboten. Dass allerdings 200 Park-
plätze für Pkw erhalten bleiben sollen, zeigt die Dimension der gewünschten touristischen 
Nutzung. Diese ist für die Lage der Badestelle Nordermeldorf in unmittelbarer Nähe zu den 
sensiblen Schutzgebieten inakzeptabel und widerspricht den Ausführungen, dass eine ver-
stärkte Lärmemission nicht zu erwarten sei. Auch widersprechen 200 Parkplätze den Ausfüh-
rungen, dass durch den Ausbau nicht mit einer bedeutenden Zunahme der Besucherzahl 
oder einer merkbar stärkeren Frequentierung der durch Touristen genutzten Bereiche zu 
rechnen sei. Ohne eine merkbare Steigerung der Frequentierung dürfte der Betrieb an der 
Badestelle im Übrigen auch weiterhin nicht wirtschaftlich sein. Fraglich ist, wie die extremen 
Kosten auch für den UNESCO-Spielplatz erwirtschaftet werden sollen, wenn - laut Vorha-
benbeschreibung - keine quantitativ gesteigerte Nutzung zu erwarten sein soll.

Selbst wenn man nur auf die Vögel innerhalb des Gehölzstreifens abstellt, darf der Neuntöter 
als Brutvogel nicht unberücksichtigt bleiben. Er meidet Siedlungsgebiete und deren Umge-
bung. Bereits deshalb kann nicht nur auf die Vogelarten abgestellt werden, die mit typischem 
Siedlungslärm zurechtkämen. Wie alle Arten der Würger ist auch er extrem störungsempfind-
lich, was in der Artenschutzprüfung zutreffend wiedergegeben wird. Störungen an den Brut-
plätzen tragen zur Gefährdung dieser Art bei. Laut BfN sind insbesondere „indirekte Verluste 
in Form von Störungen durch Freizeitaktivitäten“ eine Gefährdungsursache für den Neuntö-
ter. Störungen durch Menschen können zur Reduzierung der Fütterungsaktivität und somit 
des Bruterfolgs führen. Neuntöter haben relativ große Brutreviere. Sie jagen vornehmlich In-
sekten von einerWarte aus. Der Flinweis in der Artenschutzuntersuchung, dass der Neuntö-
ter an dieser Stelle im sehr dichten und unzugänglichen Gebüsch ausreichend Schutz zu fin-
den scheint, geht daher fehl. Der Neuntöter braucht große halboffene und nicht durch 
menschliche Störungen beeinträchtigte Flächen für seinen Bruterfolg. Durch die geplanten 
Freizeitangebote werden die Flächen für den Neuntöter entwertet.

Nachdem die Steigerung des Angebots für Nutzungen tagsüber somit bereits nicht zulässig 
ist, gilt dies erst recht für die geplanten Übernachtungsangebote.

Erstaunlich ist die vermeintliche Feststellung bei der Betrachtung der Quantität der betriebli-
chen Wirkungen, dass jede andere Steigerung des Übernachtungs- oder anderen touristi-
schen Angebots auf anderen Flächen in der Nähe (z.B. in der Stadt Meldorf) ähnliche Aus-
wirkungen hätte, die damit nicht spezifisch auf den konkreten Bebauungsplan zurückzufüh-
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ren sind. Dabei wird ignoriert, dass bisher nur tagsüber zu den touristischen Stoßzeiten 
überhaupt eine Nutzung stattfindet. Durch die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten 
halten sich auch am Abend, in der Nacht und in den frühen Morgenstunden, wenn die Vögel 
zur Brutzeit besonders aktiv sind, Menschen in dem Bereich auf. Laut Artenschutzprüfung 
(2.3.3.2.1 Zunahme von Störungen) kommt es zu zusätzlichen Störungen von Vögeln und 
anderen Tieren, wenn durch die vermehrte Personenzahl eine Ausdehnung der Störzeiten 
und/oder der gestörten Fläche erfolgt. Die Annahme, dass nur bei einer Steigerung der Per-
sonenzahl eine Ausdehnung der Störzeiten anzunehmen sei, verblüfft und widerspricht den 
Ausführungen unter 2.3.3.2.3 zeitliche Ausdehnung der Wirkungen. Ursache für eine Aus-
dehnung der Störzeiten kann sehr wohl - wie hier - eine Änderung des Angebots sein, z. B. 
durch Schaffung eines Übernachtungsangebots. Die Darstellung, dass mangels Zunahme 
von Besuchern auch nicht mit einer zeitlichen Ausdehnung der Störzeiten zu rechnen sei, ist 
daher schlichtweg falsch.

Die jetzige Nutzung wird als „offenbar verträglich mit der vorhandenen Avifauna“ eingestuft, 
ohne dies zu hinterfragen. Die Artenschutzprüfung befasst sich daher nur mit den zusätzlich 
geplanten Nutzungen. Richtigerweise müsste aber eine kumulative Prüfung erfolgen, bei der 
nicht bereits davon ausgegangen werden darf, dass die bisherigen Nutzungen unproblema-
tisch seien.

Falsch ist auch die Annahme, dass es zu Störwirkungen nur durch Regelüberschreitungen 
kommen könnte.

Falsch und in sich widersprüchlich ist auch die Annahme, dass von den zusätzlichen Störun-
gen insbesondere Wasservögel an den Ufern der Gewässer betroffen sind, an denen Wege 
entlang führen. Das Untersuchungsgebiet für Brutvögel F war gerade deshalb so groß und 
damit in so großem Abstand zu dem Plangebiet an der Badestelle Nordermeldorf gewählt 
worden, weil Vogelarten betroffen sind, auf die sich auch relativ weit entfernte Störungen 
auswirken. Das sind gerade die Wiesenbrüter und nicht Wasservögel an Gewässern. Falsch 
ist auch, dass diese nur dann gestört werden, wenn von den Wegen abgewichen wird. Gera-
de auf Radfahrer, Fußgänger und Inlineskater reagieren die Wiesenbrüter auch dann, wenn 
jene sich auf den Wegen bewegen, in deren Nähe die Vögel brüten.

Bei der Behandlung der zeitlichen Ausdehnung der Wirkungen wird in der Artenschutzprü-
fung der Beherbergungsbetrieb erwähnt. Zeitliche Störwirkungen hierdurch werden jedoch 
nur für den Fall einer Zunahme von Regelübertretungen in Betracht gezogen, deren Annah-
me aber für nicht belegbar angesehen wird. Veränderungen durch den Beherbergungsbe-
trieb werden ignoriert. Dabei ist die Natur nachts besonders störungsempfindlich. Mit der 
Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten wird es zu verstärkten Störungen in der Nacht 
kommen - nicht nur aber auch durch Regelübertretungen. Aus den Unterlagen geht nicht 
hervor, wie verhindert werden soll, dass hier nachts nicht doch einmal länger draußen zu-
sammengesessen und gelacht wird, womöglich noch mit Musik. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Übernachtungsgäste abends noch einen Spaziergang machen, sich am 
Spielplatz auf ein Bierchen zusammensetzen. Jeder noch so geringe menschliche Lärm wirkt 
in der Nacht viel intensiver als tagsüber und kann sich negativ auf Bruten auswirken und 
schlimmstenfalls zur Brutaufgabe führen.

Die 39-seitige (ohne Literatur- und Abbildungsverzeichnis und Formblätter) Artenschutzprü-
fung befasst sich gerade einmal auf sechs Seiten mit den betriebsbedingten Wirkfaktoren, 
davon zwei Seiten Hinweise zu Lichtemissionen, wobei noch keine Planungen der Beleuch-
tung bekannt sind. Auch bei der Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen wird wie-
der nur behauptet, dass relevante Fernwirkungen von vorhabenbedingten Störungen aus 
den Geltungsbereichen heraus, hinein in die umgebenen Offenlandbereiche bzw. Wasserflä-
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eben, nicht zu erwarten seien (S. 31). Mit den tatsächlichen Veränderungen und der Zunah-
me von Lärm, sowohl zeitlich als auch quantitativ und qualitativ befasst sich der Verfasser 
nicht.

Man wird Schwierigkeiten haben, bei den Besuchern das erforderliche Verständnis für die 
notwendigerweise strengen Regeln zu erzeugen. Es fehlt an dem erforderlichen Verständnis 
der jetzigen Betreiberder Einrichtung. Das wird u.a. dadurch deutlich, dass sie regelmäßige 
Veranstaltungen in der sog. „Deichtorhalle“ anbieten. Die Deichtorhalle kann von Gruppen 
bis zu 30 Personen für Treffen gemietet werden - inklusive Catering. Für 14 Euro kann im 
Deichladen eine Flaschenpost (Glasflasche inklusive Karte) erworben werden, die dann vor 
Ort in den Nordsee geworfen werden kann. Dass sich Tiere (z. B. Seehunde und Kegelrob-
ben) an kaputten Glasflaschen verletzen können, wird nicht bedacht. Nicht ohne Grund ap-
pelliert die Schutzstation Wattenmeer, keine Flaschen ins Meer zu werfen.

Das Vorhaben an der Badestelle sieht Verkaufsstände und Informationsangebote vor. Dabei 
wird jeweils ein regionaler Bezug betont, was erfreulich im Hinblick auf den Nachhaltigkeits-
gedanken ist. Beabsichtigt wird, die Zielgruppe „Naturinteressierte" dadurch vermehrt anzu-
sprechen. Auch das ist erfreulich. Allerdings trügt der Schein, dass Naturinteressierte die Na-
tur nicht stören würden - wenn auch ungewollt. Den Vögeln - insbesondere den besonders 
störungsempfindlichen Arten wie Uferschnepfe und Kampfläufer - ist gleich, ob die Men-
schen, die ihnen zu nahe kommen oder die für sie zu laut sind, ihnen wohlgesonnen sind 
oder nicht. Leider kann man ihnen nicht erklären, dass ihre Angst unbegründet ist.

Bereits jetzt führt insbesondere in den Abendstunden oder in der Nebensaison vermehrt ille-
gales Verhalten zu Störungen. Durch die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten und 
die damit einhergehende Ausweitung der touristischen Nutzung werden auch diese Störun-
gen zunehmen. Davon geht auch das Gutachten aus und weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass gerade Wohnmobilisten sich vermehrt draußen aufhalten. Das gilt umso 
mehr für Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und in einem Zelt übernachten. Bei 
der Beurteilung der Folgen wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Natur in der Nacht 
besonders empfindlich ist, sich also auch legales Verhalten der Gäste an der Badestelle 
Nordermeldorf erheblicher als tagsüber auf die Natur auswirkt.

Mit der Erweiterung der Angebote an der Badestelle Nordermeldorf wird auch der Verkehr 
auf den umliegenden Straßen durch Radfahrer und Autofahrer zunehmen. An dieser Stelle 
sei darauf hingewiesen, dass die Ausführungen zum fließenden Verkehr in der Verkehrser-
hebung falsch sind. Bei der tabellarischen Darstellung der Pkw-Kennzeichen auf den Park-
plätzen steht, dass 74 % der Fahrzeuge aus Schleswig-Holstein kamen und davon wiederum 
60 % aus Dithmarschen. Insgesamt wurden 392 Fahrzeuge betrachtet. Davon kamen 174 
aus Dithmarschen, mithin 44,39 %. Der Satz „Die Ermittlung der Kennzeichen der parkenden 
Pkws ergab, dass 60% der Besucher aus dem Kreis Dithmarschen stammen.“ ist somit 
falsch. Bereits jetzt stammen 55,61 % der Besucher nicht aus Dithmarschen. Die Relevanz 
dieses Fehlers sei an dieser Stelle dahingestellt.

Da von Radfahrern, Spaziergängern und Inlineskatern eine deutlich größere Störwirkung 
ausgeht als von Autos, wäre es wünschenswert, wenn diese ausschließlich auf die unmittel-
bar am Deich entlang verlaufende Straße verwiesen würden. Die Straße, welche vom Deich 
beim Odinsloch nach Osten abgeht, sollte Pkws Vorbehalten bleiben. Naturbeobachter soll-
ten auf Schildern gebeten werden, die Fahrzeuge nicht zu verlassen, um die Störwirkung ge-
ring zu halten. Ein Beobachtungsstand wäre hier allenfalls auf der Deichseite denkbar. Verti-
kale Strukturen in dem Gebiet sind zu vermeiden.

Betrachtet man die Karten der von der Stiftung Naturschutz erstellten Berichte über das Mo-
nitoring der Uferschnepfe, fällt auf, dass gerade die Flächen um den Badestelle Nordermel-
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dort bis zum Hafen von Uferschnepfen gemieden werden. Einzelne Brutreviere sind vorhan-
den. Ohne die touristische Nutzung würden auch diese Flächen als geeignete Brutreviere zur 
Verfügung stehen. Durch Maßnahmen wie sie durch das LIFE Limosa Projekt an anderen 
Stellen durchgeführt wurden, könnten auch diese Flächen die Habitatstruktur aufwerten. 
Derartige Maßnahmen sind aber vergebene Liebesmüh, wenn die touristische Nutzung ver-
stärkt wird. Letztlich wird mit der Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten an der Bade-
stelle Nordermeldorf somit das EU-rechtlich vorgeschriebene Verbesserungsgebot konterka-
riert.

Die touristische Nutzung (ohne weitere Übernachtungsmöglichkeiten wohlgemerkt) des 
Speicherkoogs sollte sich auf das Hafengebiet konzentrieren. Die Schaffung von Übernach-
tungsmöglichkeiten an der Badestelle Nordermeldorf ist mit den heutigen Erkenntnissen über 
das Artensterben aufgrund von Lebensraumverlust nicht vereinbar. Wir müssen stärker denn 
je noch bestehende geeignete Lebensräume vor ihrer Entwertung bewahren. Wirtschaftliche 
Interessen müssen zurückstehen. Vorliegend ist nicht zu rechtfertigen, weshalb auch an der 
Badestelle Nordermeldorf noch Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden sollten. Be-
reits in Warwerort in Norden angrenzend an den Speicherkoog sind ein Zeltplatz und Wohn-
mobilstellplatz vorhanden - hinter dem Binnendeich, sodass die Schutzgebiete im Speicher-
koog dadurch nicht beeinträchtigt werden. Ein weiterer Wohnmobilstellplatz befindet sich am 
Mielespeicher in Hafennähe.

Im Bericht zur Brut- und Rastvogelerfassung werden Kampfläufer erwähnt. Der Verfasser 
weist auf die besondere Bedeutung des Speicherkoogs für diese in Deutschland vom Aus-
sterben bedrohte Art aber nur als Rastgebiet hin. Der Verfasser erwähnt im Kapitel Rastvo-
gelbestand, dass er am Odinsloch in bedeutender Anzahl Kampfläufer als Rastvögel festge-
stellt hat. Nicht erwähnt wird, dass am sog. Odinsloch im Mai alljährlich balzende Männchen 
beobachtet werden können. Vielmehr verweist der Verfasser darauf, dass Junge-führende 
Weibchen nur in weit entfernten Bereichen festgestellt werden konnten, was in der Sache 
zutreffend ist. Unenwähnt bleibt, dass auch die Flächen rund um die Badestelle Nordermel-
dorf grundsätzlich von der Habitatstruktur für den Kampfläufer als Brutgebiet geeignet wären.

Für die Badestellstelle Nordermeldorf gilt ähnliches wie für die Badestelle Elpersbüttel. Die 
Badestelle befindet sich zwar nicht zwischen einem Naturschutzgebiet und dem Nationalpark 
Wattenmeer. Das Gebiet um die Badestelle herum ist aber naturschutzfachlich ebenso wert-
voll wie ein Naturschutzgebiet und Teil eines EU-Vogelschutzgebiets. Sowohl Brutvögel als 
auch Rastvögel pendeln zwischen den Flächen im Koog und dem Wattenmeer hin und her. 
Schon der Deich - im Sommer mit Spaziergängern auf der Wattenmeerseite - stellt eine 
gewisse Barriere dar. Diese Barrierewirkung ist bei der Badestelle schon wegen der Gehölze 
und der Bebauung größer. Noch stärker wird die Barrierewirkung, wenn sich dort noch mehr 
Menschen aufhalten. Schon aus Verkehrssicherungsgründen werden Gebäude und auch die 
Wege nachts oder in den Übergangszeiten teilweise beleuchtet sein müssen, z.B. für den 
Fall, dass ein*e Nutzerin des Zeltplatzes die Sanitärräume aufsuchen muss. Die Beleuch-
tung wird die Barrierewirkung und generell die die Scheuchwirkung verstärken.

Es muss davon ausgegangen werden, dass insbesondere aber nicht nur männliche Nutzer 
des Zeltplatzes zu bequem sein werden, den Weg bis zu den WCs zu gehen, und stattdes- 
sen in der Deckung der Gehölze urinieren. Dies ist bereits jetzt zu beobachten - sowohl an 
der Badestelle Nordermeldorf als auch an der Badestelle Elpersbüttel. Das wird nicht zu ver-
hindern sein, wirkt sich aber negativ aus, u.a. weil die Personen dazu versteckte geschützte 
Bereiche aufsuchen, also genau die Stellen, die auch von den Tieren im Speicherkoog ge-
nutzt werden.

Auch an der Badestelle Nordermeldorf konnten bereits Besucher beobachtet werden, die
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dort in Wohnmobilen übernachteten und ihre Katze dabei hatten. Die Annahme in dem Gut-
achten (S. 103), dass Katzen nicht mit in den Urlaub genommen werden, ist somit schlicht- 
weg falsch. Wieder einmal wurde der Faktor Mensch unterschätzt. Es fehlen Angaben, wie 
solche nicht kalkulierbaren negativen Auswirkungen ausgeschlossen werden sollen.

Insgesamt wird die Tatsache verkannt, dass eine Intensivierung der touristischen Nutzung 
immer eine Zunahme von Verstößen impliziert. Schon deshalb genügen die vorgeschriebe-
nen Schadensbegrenzungsmaßnahmen nicht. Die FFH-VP geht davon aus, dass aus-
schließlich aufgeklärte Naturschützer, die respektvoll mit der Umgebung umgehen, zu den 
Gästen gehören werden. Das aber wird weder bauleitplanerisch gesichert, noch kann es in 
nachfolgenden Verfahren sicher gewährleistet werden.

Für den geplanten Wintergarten müsste zwingend für Vögel sichtbares Glas (Ornilux) ver-
wendet werden. Alle anderen vermeintlichen Vermeidungsmaßnahmen sind nachweislich 
ineffektiv und daher ungeeignet. Diese Maßnahme ist vor dem Flintergrund notwendig, dass 
entlang der Küste unmittelbar am Deich ein sehr gebündelter Vogelzug stattfindet. Nach 
starken Zugnächten rasten morgens überall Singvögel. Werden diese aufgejagt, kommt es 
vermehrt zu Kollisionen. Die meisten Kollisionen mit Glasfronten (selbst kleinen Flächen) 
entstehen nicht durch aktiv ziehende Vögel, sondern bei der Suche nach Rastplätzen oder 
einem (störungsbedingten) Rastplatzwechsel. Dies hat gerade auch wieder eine Studie in 
Hamburg (bei erheblich geringeren Rastvogelkonzentrationen) ergeben (A. Mitschke, biefl.).

Unabhängig von der Frage, ob künftig Übernachtungen an der Badestelle Nordermeldorf er-
laubtwerden, sollte die Verwendung von Tonübertragungsgeräten aller Art generell unter-
sagt werden - nicht nur für den Fall, dass andere Besucher dadurch belästigt werden. Es 
braucht klare Regelungen.

Die FFH-VP nennt die wesentlichen Störungen und kommt zutreffend zu dem Zwischener-
gebnis, dass die Schutzgebiete durch die Vorhaben in ihren Erhaltungszielen erheblich be-
einträchtigt werden könnten. Die Subsumtion fehlt. Die Schlussfolgerung, mit den pauschal 
genannten Schadensvermeidungsmaßnahmen könnten die Beeinträchtigungen auf ein un-
erhebliches Maß reduziert werden, ist nicht nachvollziehbar.

Bereits die Ausgestaltung des Angebots für die Nutzung tagsüber ist extrem kritisch zu be-
werten. Jede generelle Beunruhigung des Gebiets führt zu mehr Störungen. Diese Entwick-
lung führt dazu, dass auch dieses Gebiet in dem ohnehin begrenzten Gesamtlebensraum für 
die geschützten Vogelarten an Attraktivität verliert. Diese Entwicklung stellt einen Verstoß 
gegen das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot dar.

Die derzeitige Planung ist - zusammenfassend - nicht geeignet, den naturschutzfachlichen 
Wert des Gebietes sicherzustellen. Damit ist die Planung aufgrund der zu erwartenden Be-
einträchtigungen nicht zulässig.

Der BUND fordert daher, auf die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten an der Bade-
stelle Nordermeldorf zu verzichten.

Wir bitten um eine weitere Beteiligung im Verfahren und über einen Beschluss in Kenntnis zu 
setzen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Tanja Matthies
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Ihr Zeichen / vom 
Ks /11.03.2022

Unser Zeichen / vom 
Res / 224 / 2022

Kiel, den 07. April 2022

Gemeinde Nordermeldorf 
Bebauungsplan Nr. 13
- Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB und 
Beteiligung der Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung.

1
Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verweisen hinsichtlich des 
Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung auf die in § 2 (4) und § 2a (2) 
BauGB sowie in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards.

2
Die AG-29 weist darauf hin, dass die Angaben über die Anzahl der geplanten „Kajüten“ und 
„Zeltplätze“ in der vorgelegten Begründung zum Bebauungsplan Nr. 13 und im 
Artenschutzbeitrag nicht deckungsgleich sind.

3
Im Artenschutzbeitrag heißt es: „Wenn durch die vermehrte Personenzahl eine Ausdehnung 
der Störzeiten und / oder der gestörten Fläche erfolgt, kommt es zu zusätzlichen Störungen 
von Vögeln und anderen Tieren. Das wäre der Fall, wenn durch die Verwirklichung der 
Planungen nicht nur einfach mehr Besucher aufträten, sondern diese Besucher auch 
zusätzliche Flächen und/oder Tageszeiten in störender Weise nutzen würden."

1
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Im Gutachten wird verkannt, dass es durch die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten 
für „max. ca. 35 Personen" durchaus zu Störungen in bisher (fast) ungestörten Tageszeiten 
(Nacht) kommen wird. Lärm, Lagerfeuer, Bewegungen, etc. gehören zu „Kajüten“ und 
Zelten fast zwingend hinzu.

Hier besteht in der Beurteilung Nachbesserungsbedarf.

4
Rein vorsorglich teilt die AG-29 bereits an dieser Stelle mit, dass sie das Vorhaben 
äußerst kritisch bis ablehnend betrachtet.

Die AG-29 behält sich ausdrücklich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen.

Freundliche Grüße 
Im Auftrag

Gez. Achim Peschken
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